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ZUSAMMENFASSUNG 

Am 2. Oktober 2025 hat der Landtag die Abänderung des Elektrizitätsmarktgeset-
zes sowie weiterer Gesetze zur Umsetzung des 4. Europäischen Energiemarkt-Libe-
ralisierungspaketes in erster Lesung behandelt. 

Der Landtag beschloss mit 17 Stimmen, auf die Vorlage einzutreten, verband dies 
jedoch mit klaren Erwartungen an wesentliche Ergänzungen für die zweite Lesung. 
Die Diskussion konzentrierte sich insbesondere auf die Bürgerenergiegemeinschaf-
ten, die Regelungen zu Energiespeichern und bidirektionalen Ladesystemen sowie 
auf die Umsetzung dynamischer Stromtarife auf der Basis der Smart-Meter-Infra-
struktur. Mehrere Abgeordnete führten aus, dass die Vorlage zwar die EU-Mindest-
vorgaben erfülle, jedoch an einzelnen Stellen die Erwartungen an die technischen 
und regulatorischen Möglichkeiten nicht erfüllen würde. 

Besonders kritisch betrachtet wurden die Bürgerenergiegemeinschaften. Der Land-
tag war sich weitgehend einig, dass diese nur mit klaren finanziellen Anreizen wirk-
sam werden können. Gefordert wurde eine Reduktion der Netzentgelte für lokal 
erzeugten und verbrauchten Strom, analog zu Modellen in der Schweiz und Öster-
reich. Ohne solche Anreize bestehe das Risiko, dass Energiegemeinschaften rein 
theoretisch blieben und weder Investitionen noch eine Netzentlastung förderten. 
Ebenso wurde eine grössere Flexibilität bei der geografischen Ausgestaltung ge-
wünscht. 

Die Regierung ist der Ansicht, dass lokale PV-Stromproduktion zwar einen wert-
vollen Beitrag leistet, aber in Bezug auf die Spitzenlastabdeckung bei Nacht und an 
kalten Tagen das Netz nur unwesentlich entlastet. Das Netz kann deshalb auch 
nicht kleiner und kostengünstiger dimensioniert werden. Zudem vertritt die Regie-
rung die Auffassung, dass im Rahmen der verbindlichen EWR-Regelungen nur der 
Netzbetreiber und die zuständige Regulierungsbehörde (Kommission für Energie-
marktaufsicht) über begründete, reduzierte Netzentgelte entscheiden dürfen. Ein 
regulatorischer Spielraum für eine Regelung im Gesetz ist daher nicht gegeben. 

Die Regierung vertritt daher den Standpunkt, dass die Förderung von Bürgerener-
giegemeinschaften durch eine Reduktion der Netzkosten nicht zulässig ist. Um den 
Auftrag des Landtags zu erfüllen, wird mit separater Vorlage zur Anpassung des 
Energieeffizienzgesetzes eine neue Förderung von maximal 3 Rappen pro kWh für 
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die in Liechtensteinischen Energiegemeinschaften selbst produzierte und ver-
brauchte Energie vorgeschlagen. Der Perimeter für die neuen Liechtensteinischen 
Energiegemeinschaften soll das ganze Netzgebiet Liechtensteins umfassen. Der zu-
sätzliche Aufwand für diese Förderung, welche vom Fonds für Einspeisevergütung 
getragen werden soll, beträgt je nach Annahmen und Erfolg solcher Liechtenstei-
nischen Energiegemeinschaften mittelfristig geschätzt CHF 600’000 pro Jahr. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Debatte war die Integration von Energiespeichern 
und bidirektionales Laden von Fahrzeugen. Mehrere Abgeordnete kritisierten die 
unklaren Vorgaben für Messung, Abrechnung und Netzintegration und verwiesen 
auf ungenutztes Speicherpotenzial in Elektrofahrzeugen. Gewünscht wurden ver-
einfachte Lösungen mit klaren Vorgaben sowie eine Gleichbehandlung von grossen 
und kleinen Speichern, einschliesslich der Vermeidung doppelter Netznutzungskos-
ten. 

Auch die dynamischen Stromtarife und die Smart-Meter-Infrastruktur wurden hin-
terfragt. Dynamische Tarife könnten nur dann einen Mehrwert bieten, wenn sie in 
Echtzeit, maschinenlesbar und transparent verfügbar sind. In diesem Zusammen-
hang verlangte der Landtag Klarheit über die technischen Anforderungen neuer 
Smart Meter, insbesondere Echtzeitschnittstellen, eine standardisierte digitale 
Schnittstelle sowie den Abbau der angeblichen bestehenden Ungleichbehandlung 
zwischen Kundinnen und Kunden mit und ohne Photovoltaikanlagen. 

Darüber hinaus wurde die Rolle der Liechtensteinischen Kraftwerke und der Regu-
lierungsbehörde thematisiert. Mehrere Abgeordnete wiesen auf mögliche Interes-
senkonflikte zwischen Netzbetrieb und energiewirtschaftlicher Tätigkeit hin und 
betonten die Notwendigkeit einer starken, unabhängigen Aufsicht. Zudem wurde 
angeregt, die Regulierungsbehörde personell und fachlich so auszustatten, dass sie 
die erweiterten Aufgaben – insbesondere im Zusammenhang mit REMIT – zuver-
lässig erfüllen kann. 

Die Debatte zeigte insgesamt breite Einigkeit darüber, dass Energiewende und 
Marktöffnung nur dann wirksam werden können, wenn Innovation, Speicherin-
tegration, lokale Erzeugung und Kundenrechte tatsächlich gefördert werden. Der 
Landtag erwarte deshalb für die zweite Lesung substanzielle Ergänzungen, insbe-
sondere zu den Themen Eigenversorgung, bidirektionales Laden und die Stärkung 
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der Energiegemeinschaften, damit in Liechtenstein produzierter Strom auch in 
Liechtenstein verbraucht werde. 

Mit der vorliegenden Stellungnahme beantwortet die Regierung die anlässlich der 
ersten Lesung aufgeworfenen Fragen, soweit sie vom jeweils zuständigen Regie-
rungsmitglied nicht bereits während der Debatte beantwortet wurden, oder er-
gänzt die bereits gegebenen Antworten. Weiter werden mit dieser Vorlage und ei-
ner zusätzlichen separaten Vorlage zur Anpassung des Energieeffizienzgesetzes er-
gänzende Gesetzesanpassungen vorgeschlagen, um den vom Landtag gewünsch-
ten Ergänzungen im Bereich der Energiegemeinschaften und Zusammenschlüsse 
zur Eigenversorgung und Speicherung bzw. bidirektionalem Laden gerecht zu wer-
den. 

Einzelne Punkte können nicht von Regierung und Landtag in dieser Vorlage gere-
gelt werden, da diese Entscheidungen im Zuständigkeitsbereich der Regulierungs-
behörde (Kommission für Energiemarktaufsicht) liegen. Weitere Punkte sollen, um 
die Flexibilität für künftige Entwicklungen zu wahren, im Gesetz übergeordnet ge-
regelt und in der Verordnung genauer ausgestaltet werden. Eher technische The-
men wie z. B. Smart Meter, Messanordnungen usw. sollen, wie bisher durch die 
Werksvorschriften und Anschlussbedingungen des Netzbetreibers festgelegt und 
vom Regulator genehmigt werden. 

ZUSTÄNDIGES MINISTERIUM 

Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Sport 

BETROFFENE STELLEN 

Amt für Volkswirtschaft 
Kommission für Energiemarktaufsicht (EMK) 
Liechtensteinische Kraftwerke (LKW) 
Liechtenstein Wärme (LW) 
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Vaduz, 7. Juli 2026 

LNR 2026-1049 

P 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag nachstehende Stellungnahme 

zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend die Abänderung des Gesetzes über 

den Elektrizitätsmarkt sowie die Abänderung weiterer Gesetze (4. Europäisches 

Energiemarkt-Liberalisierungspaket; Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/944 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vor-

schriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 

2012/27/EU) (BuA Nr. 69/2025) aufgeworfenen Fragen zu unterbreiten. 

I. STELLUNGNAHME DER REGIERUNG 

1. ALLGEMEINES 

Der Landtag hat den vorliegenden Gesetzesentwurf am 2. Oktober 2025 in erster 

Lesung beraten. Die Entscheidung über das Eintreten erfolgte mit Zustimmung von 

17 Abgeordneten. 

In der Eintretensdebatte wurden insbesondere Fragen zu Bürgerenergiegemein-

schaften, zu den Regelungen für Energiespeicher und bidirektionale Ladesysteme 
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sowie zur Umsetzung dynamischer Stromtarife auf Basis der Smart-Meter-Infra-

struktur aufgeworfen. 

2. GRUNDSÄTZLICHE FRAGEN 

Bevor in den Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln auf die von den Landtagsab-

geordneten gestellten Fragen eingegangen wird, werden zum besseren Verständ-

nis der doch sehr technisch/rechtlichen Thematik, einige grundsätzliche Aspekte 

erläutert. 

2.1 Rolle des Regulators und des Netzbetreibers 

Im Rahmen der ersten Lesung wurde eine grundsätzliche Diskussion zur Ausgestal-

tung der Regulierung geführt. Dabei wurden teilweise Anforderungen an die Vor-

lage gestellt, die sich nicht in allen Punkten mit den Aufgaben und Rollen verein-

baren lassen, wie sie im EWR-Recht festgelegt sind. Um die Zuständigkeiten klar 

einzuordnen, werden nachfolgend die Aufgaben und Rollen der zentralen Akteure 

im Energiemarkt beschrieben. 

Die Kommission für Energiemarktaufsicht nimmt im liechtensteinischen Energie-

markt die Rolle des Regulators wahr. Sie stellt sicher, dass die gesetzlichen Vorga-

ben eingehalten werden, prüft die von den Marktteilnehmern eingereichten Da-

ten und prüft und genehmigt insbesondere die vom Netzbetreiber festgelegten 

Netzentgelte. Ihre Aufgabe besteht darin, Transparenz, Nichtdiskriminierung und 

eine verursachergerechte Kostenverteilung sicherzustellen. 

Der Netzbetreiber, die Liechtensteinischen Kraftwerke, ist für Planung, Betrieb, 

Unterhalt und den wirtschaftlichen Einsatz des Elektrizitätsnetzes verantwortlich. 

Gemäss den Vorgaben der EWR-Regulierung hat der Netzbetreiber die Netzent-

gelte verursachergerecht und diskriminierungsfrei zu berechnen. Die 
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entsprechenden Tarife werden anschliessend dem Regulator zur Prüfung und Ge-

nehmigung vorgelegt. 

Eine Reduktion von Netzentgelten muss stets nachvollziehbar und sachlich be-

gründbar sein. Nicht begründbare Rabatte oder pauschale Netzpreisreduktionen 

sind mit den regulatorischen EWR-Vorgaben nicht vereinbar. Der Gestaltungsrah-

men für Netzentgelte ist damit klar definiert und eng gefasst. 

2.2 Energiegemeinschaften 

Die EU unterscheidet in ihren Richtlinien zwei Formen von Energiegemeinschaf-

ten: Bürgerenergiegemeinschaften gemäss der Richtlinie (EU) 2019/944 sowie Er-

neuerbare-Energie-Gemeinschaften nach der Richtlinie (EU) 2018/2001 zur Förde-

rung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen. Die Umsetzung der 

Richtlinie (EU) 2018/2001 soll mit separater Vorlage erfolgen. Während erstere 

allgemein auf die Teilnahme von Endkunden am Energiemarkt sowie die gemein-

schaftliche Organisation von Erzeugung, Verbrauch, Speicherung und Vertrieb von 

Energie ausgerichtet sind, fokussieren die Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften 

spezifisch auf die gemeinschaftliche Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quel-

len. Beide Modelle verfolgen jedoch das zentrale Ziel, Privaten, KMU und lokalen 

Organisationen eine aktive Rolle im Energiesystem zu ermöglichen. Sie sollen pri-

mär einen ökologischen, sozialen oder wirtschaftlichen Mehrwert für ihre Mitglie-

der und die lokale Gemeinschaft schaffen. 

Ein Blick in die Nachbarländer zeigt unterschiedliche Ausgestaltungen. In Öster-

reich wurden Energiegemeinschaften zur Umsetzung der EU-Vorgaben bereits ge-

setzlich verankert. Dort können sowohl Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften als 

auch Bürgerenergiegemeinschaften gegründet werden, wobei die Teilnahme an 

klar definierte geografischen Grenzen, technische Voraussetzungen sowie be-

stimmte Abrechnungs- und Messvorgaben geknüpft ist. 
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Bürgerenergiegemeinschaften im Sinne der hier umzusetzenden Richtlinie (EU) 

2019/944 erhalten auch in Österreich keine Reduktion der Netzentgelte. Eine sol-

che Reduktion erhalten lediglich die Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften nach 

der Richtlinie (EU) 2018/2001, auf Basis eines Beschlusses des Regulators (keine 

gesetzliche Verankerung). 

In der Schweiz existiert das Konzept der Energiegemeinschaften in zwei aufeinan-

der abgestimmten Formen. Unter dem Titel «Eigenverbrauch» wurden Regulie-

rungen für sogenannte Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (ZEV) respektive 

dem virtuellen Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (vZEV) sowie deren Erwei-

terung, den lokalen Elektrizitätsgemeinschaften (LEG), geschaffen. Im Gegensatz 

zu ZEV und vZEV versteht die Schweiz unter einer LEG ein Modell, das die Teil-

nahme auf die Netzebenen in geografisch begrenzten Gebieten ermöglicht, jedoch 

regulatorisch anders ausgestaltet ist. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass 

ZEV und vZEV auf die gemeinsame Eigenversorgung am Ort der produzierten Ener-

gie – meist Photovoltaik – ausgerichtet sind, während LEG und Energiegemein-

schaften im EU-Sinne darüberhinausgehende energiewirtschaftliche Aktivitäten 

umfassen können. Der Ort der Produktion kann in der Schweiz auch weitere 

Grundstücke umfassen. Auf der Spannungsebene unter 1kV können zudem die An-

schlussleitung und die lokale elektrische Infrastruktur beim Netzanschlusspunkt 

für den Eigenverbrauch genutzt werden. 

Anstelle des Begriffes «Eigenverbrauch» spricht die EU-Richtlinie 2018/2001 für 

diese Art der Nutzung auch von «Eigenversorger im Bereich erneuerbare Elektrizi-

tät». Die EU-Richtlinie 2019/944 spricht zudem in diesem Zusammenhang vom 

«aktiven Kunden», welcher Elektrizität an Ort und Stelle innerhalb definierter 

Grenzen erzeugt, verbraucht, speichert oder verkauft. Anstelle der Begrifflichkeit 

«Eigenverbrauch», wie er in der Schweiz verwendet wird, soll deshalb zur 
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Umsetzung der EU-Richtlinien in Liechtenstein der Begriff «Eigenversorgung» ver-

wendet werden. 

Wie schon erwähnt, kann eine Reduktion von Netzentgelten bei den LEG in der 

EU, nur durch den Netzbetreiber selbst, und zwar auf Basis nachweisbarer Kosten-

reduktionen, vorgeschlagen werden. Jede solche Reduktion muss vom Regulator 

geprüft und genehmigt werden, da sie nur mit klarer Begründung und ohne diskri-

minierende Effekte zulässig ist. Insofern kann dem Anliegen der Abgeordneten, 

die eine Reduktion von Netzentgelten für Energiegemeinschaften gefordert ha-

ben, nicht nachgekommen werden. 

Der Gesetzgeber kann jedoch alternative Anreize schaffen, beispielsweise über 

eine Förderung der durchgeleiteten Energie im Energieeffizienzgesetz. Eine solche 

Förderlösung wird von der Regierung mit einer separaten Vorlage zur Anpassung 

des Energieeffizienzgesetzes vorgeschlagen. Der Perimeter soll das ganze Land 

und nicht nur einzelne Netzebenen, wie es in der Schweiz der Fall ist, umfassen. 

Bezüglich der Befreiung von Netzentgelten bei der Eigenversorgung - also einer 

Versorgung, welche hinter dem Netzanschlusspunkt bzw. der Messung und somit 

am Ort der Produktion im engeren Sinne stattfindet - sieht es anders aus. Eine 

vollständige Befreiung von Netzentgelten ist im Gegensatz zu den Liechtensteini-

schen Energiegemeinschaften bei Zusammenschlüssen zur Eigenversorgung ange-

zeigt, möglich und entspricht auch der heutigen Praxis. Künftig soll es auch für 

Mehrparteienhäuser möglich sein, dass die Eigenversorgung auch virtuell, über die 

bereits bestehende Zählerinfrastruktur realisiert werden kann. Eine solche virtu-

elle Eigenversorgung soll zukünftig zur Sicherstellung der Gleichbehandlung mit 

physischen Zusammenschlüssen auch als Eigenversorgung gelten. 

Dies erachtet die Regierung als zulässig (Äquivalenzprinzip), da heute bereits phy-

sische Zusammenschlüsse an Ort und Stelle (hinter dem Netzanschlusspunkt bzw. 
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der Messung des Netzbetreibers/ Eigenversorgungsmodell) für selbst ver-

brauchte, lokal erzeugte Energie – in der Regel Photovoltaikstrom –, welche heute 

von den Netzentgelten befreit sind, bestehen. 

Dieser Logik folgend schlägt die Regierung vor, die Eigenversorgung in Anlehnung 

an die Schweizer Regelung ausdrücklich zu regeln. Voraussetzung dafür ist, dass 

die Eigenversorgung an Ort und Stelle stattfindet. Die Eigenversorgung ist dadurch 

vom Netzentgelt befreit. 

Hilfreich ist eine solche Eigenversorgungsregelung vor allem beim Teilen von Pho-

tovoltaikstrom in bestehenden Mehrparteienhäusern. Der Vorteil liegt darin, dass 

dazu die elektrische Hauptverteilung nicht umgebaut werden muss und sich auch 

nicht alle Parteien des Gebäudes beteiligen müssen, da einzelne Zähler virtuell 

dazu oder eben nicht dazu genommen werden können. 

Wichtig ist zu erwähnen, dass die Endkunden in diesen Fällen in der Wahl des Ener-

gielieferanten weiterhin frei bleiben und jeder Endkunde selbst entscheiden kann, 

wo er die noch fehlenden Restmengen (z.B. in der Nacht) beziehen möchte. Auch 

soll jeder Endkunde zusätzlich an einer Energiegemeinschaft teilnehmen können. 

Dazu muss ein entsprechendes Datenmanagement und die Zuteilung der Ei-

genversorgung bzw. der Ergänzungsenergie vorgenommen werden. Bei einer sol-

chen Konstellation ist selbstverständlich die Messstellengebühr an den Netzbe-

treiber zu entrichten. Der Netzbetreiber hat dazu die Messdaten entsprechend 

bereitzustellen. 

Gemäss EU-Vorgabe darf keine doppelte Netzgebühr auf bezogene und zwischen-

gespeicherte Energie erhoben werden, wenn diese Energie bezogen, gespeichert, 

zu einem späteren Zeitpunkt via Netz eingespeist und dann über einen anderen 

Zähler an Ort und Stelle bzw. am Produktionsort (z.B. im gleichen Gebäude) wieder 

verbraucht wird. Dieser letztgenannte Grundsatz ist ausdrücklich in der 
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EU-Richtlinie verankert und war bereits in der Vorlage zur ersten Lesung enthal-

ten. Mit der Möglichkeit des virtuellen Zusammenschlusses zur Eigenversorgung 

wird die Umsetzung zudem vereinfacht. 

2.3 Energiespeicher und Vehicle-to-X 

Die Festlegung der Zugangsbedingungen für Energiespeicher erfolgt direkt über 

die Werksvorschriften und Anschlussbedingungen durch den Netzbetreiber. 

Grundlage dafür bildet der im EU-Recht definierte regulatorische Rahmen, insbe-

sondere auch die Verordnung (EU) 2019/943, welche in Liechtenstein unmittelbar 

anwendbar wird. Die vom Netzbetreiber festgelegten Bedingungen unterliegen 

der Prüfung und Genehmigung durch den zuständigen Regulator. 

Um sicherzustellen, dass die gesetzlichen Bestimmungen mit den europäischen 

Vorgaben vollständig übereinstimmen, werden im Gesetz lediglich jene Bestim-

mungen umgesetzt, die durch die EU-Richtlinien zwingend vorgegeben sind. Wei-

tere Detailregelungen können auf Verordnungsstufe festgelegt werden, sofern 

diese nicht im Widerspruch zur genannten EU-Verordnung oder anderen im EWR 

geltenden EU-Regelungen stehen. Eher technische Themen, wie z. B. Smart Meter, 

Messanordnungen usw., sollen, wie bisher, in den Werksvorschriften und An-

schlussbedingungen des Netzbetreibers festgelegt und vom Regulator genehmigt 

werden. Diese stufenweise Aufteilung ermöglicht eine klare Trennung zwischen 

grundlegenden gesetzlichen Rahmenbedingungen und flexibel anpassbaren tech-

nischen und administrativen Vorgaben. 

Im Bereich der Energiespeicher sowie der Vehicle-to-X-Anwendungen entwickelt 

sich die Technologie rasant. Es ist davon auszugehen, dass diese Dynamik weiter 

zunimmt und in den kommenden Jahren neue Geschäftsmodelle, technische Stan-

dards und regulatorische Anforderungen entstehen werden. Vor diesem 
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Hintergrund erachtet es die Regierung als notwendig, auf solche Entwicklungen 

rasch reagieren zu können. 

Um berechtigte Bedürfnisse der Marktteilnehmer sowie neue technische und re-

gulatorische Anforderungen zeitnah berücksichtigen zu können, sollen zusätzliche 

Bestimmungen im Bereich Energiespeicher und Vehicle-to-Grid auf Verordnungs-

stufe geregelt werden. Dies aber nur so weit, wie dies nicht über die Werksvor-

schriften und Anschlussbedingungen möglich ist. Diese Flexibilität soll es ermögli-

chen, dass einerseits Innovationen rasch umgesetzt werden, anderseits aber die 

Regulierung auf das unbedingt nötige beschränkt wird. Gleichzeitig ist jeweils si-

cherzustellen, dass alle Vorgaben im Einklang mit den europäischen Rechtsgrund-

lagen stehen. 

Die Einspeisung von Strom aus stationären Batterien und bidirektionalen Fahr-

zeugbatterien ins Netz (Vehicle-to-Grid) zur Verschiebung von Energiemengen 

vom Tag in die Nacht sind, wie im 4.und 5. Monitoringbericht zur Energiestrategie 

2030 ausgeführt, von grosser energiepolitischer Bedeutung. Dadurch sollen die zu-

nehmenden Strommengen aus erneuerbaren Anlagen sinnvoll in das bestehende 

Energiesystem integriert werden und möglichst wenig Strom zu tiefen bzw. nega-

tiven Preisen am Markt verkauft werden müssen. 

Noch führt dies in der Praxis zu verschiedenen Fragestellungen. Eine Fragestellung 

betrifft den Umgang mit Förderungen bei über Speicher zeitlich verschobener Ein-

speisung, insbesondere die Abgrenzung der förderbaren Strommenge in Fällen, in 

denen zwischendurch Strom aus dem Netz geladen und wieder eingespeist wird 

oder bidirektionale Fahrzeugbatterien extern geladen werden und anschliessend 

diesen Fremdstrom ins Netz einspeisen. 

Aufgrund der im Landtag im Rahmen der ersten Lesung zur Abänderung des Elekt-

rizitätsmarktgesetzes (Umsetzung 4. Energiemarkt-Liberalisierungspaket) 
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gewünschten Ergänzungen soll neben der vorgeschlagenen Förderung von Liech-

tensteinischen Energiegemeinschaften auch der Umgang mit über stationäre Bat-

terien und bidirektionale Fahrzeugbatterien verschobener erneuerbaren Einspei-

sung ausdrücklich ermöglicht, vereinfacht und klargestellt werden. Die nötigen 

Förderanpassungen erfolgen mit separater Vorlage zur Anpassung des Energieef-

fizienzgesetzes. 

2.3.1 Umgang mit Förderungen bei verschobener Einspeisung über stationäre 

Batterien oder bidirektionale Fahrzeugbatterien  

Die Vorgaben im Energieeffizienzgesetz zur Abnahme und Vergütung von Energie 

betreffen nur Produktionsanlagen, welche erneuerbare Energie produzieren und 

in das öffentliche Verteilernetz einspeisen. Die Bestimmung liess bisher offen, ob 

die aus Speichern zeitlich verschobene erneuerbare Energie auch im gleichen För-

dersystem zurückgespeist werden darf. 

Die Regierung möchte dies im Sinne der Landtagsdiskussion, welche im Rahmen 

der ersten Lesung stattfand, mit einer separaten Vorlage zur Anpassung des Ener-

gieeffizienzgesetz ausdrücklich ermöglichen und klarstellen. 

Die Anpassung soll erlauben, dass auch zeitlich verschobene erneuerbare Energie 

im bestehenden Fördersystem eingespeist und vergütet werden muss. Für die Ver-

schiebung von Energie z.B. von den Mittags- in die Abendstunden soll damit ein 

aktiver Anreiz gesetzt werden. Produzenten können und sollen so die Energie auch 

bedarfsgerecht in eine Liechtensteinische Energiegemeinschaft einbringen 

und/oder von einem höheren marktorientierten Preis profitieren, wenn sie ihre 

Einspeisung auf am Strommarkt höherpreisige Stunden verschieben. 

Allfällige Ausgleichsbeiträge bei generell tiefen Marktpreisen sollen wie bisher 

ausbezahlt werden. Der Anreiz, Strommengen zu verschieben, wird damit entspre-

chend erhöht. Wer sein Einspeiseprofil verbessert, sei es über Anpassung des 
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Konsums mit mehr Eigenversorgung zur Mittagszeit oder durch Verschieben der 

Rückspeisung in die Abendstunden über Speicher, soll künftig davon profitieren 

können. 

2.3.2 Speicher mit Endverbrauch und PV ohne separate Messungen – Grundsatz 

für die maximale verschobene Energierückspeisung 

Da bidirektionale Fahrzeugbatterien auch an anderen Orten geladen werden kön-

nen, besteht theoretisch die Möglichkeit, dass dieser extern geladene Strom spä-

ter als „verschobene erneuerbare Produktion“ ins Netz eingespeist wird. In der 

Praxis ist dieses Szenario jedoch derzeit wenig relevant, da es wirtschaftlich unat-

traktiv ist, an einer Ladesäule teuren Strom zu beziehen, um ihn anschliessend zu 

einem tieferen Preis zu Hause ins öffentliche Netz einzuspeisen. Eine mögliche 

Ausnahme bildet das kostenlose Laden beim Arbeitgeber. 

Ein ähnliches Problem stellt sich bei stationären Speichern. Diese können Strom 

aus dem Netz beziehen und später wieder einspeisen. Ohne separate Messungen 

ist jedoch nicht eindeutig feststellbar, ob es sich bei der eingespeisten Energie tat-

sächlich um selbst erzeugte erneuerbare Energie handelt oder ob ein Teil der zu-

vor aus dem Netz bezogenen Energie zurückgeführt wird. Ohne entsprechende 

technische Massnahmen, wie etwa Flussrichtungssensoren, lässt sich auch nicht 

verhindern, dass Strom aus einer Batterie rückgespeist wird, die zuvor (zumindest 

teilweise) aus dem Netz geladen wurde. 

Eine zu strikte Regulierung würde jedoch zu einem unverhältnismässigen Mess-

aufwand führen und könnte die sinnvolle Integration der zunehmend verfügbaren 

Speicherkapazitäten ins Energiesystem behindern. Die derzeitige restriktive Rege-

lung mittels Herkunftsnachweisen (HKN), welche eine flexible Rückspeisung er-

schwert oder gar verhindert, soll daher zugunsten einer praxisnäheren Lösung an-

gepasst werden, ohne dabei den HKN selbst zu schwächen. 
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Bei Speichern mit Endverbrauch und PV-Produktion ohne separate Messung der 

einzelnen Energieflüsse besteht kein Anspruch auf Rückerstattung von Netzent-

gelten. Der Grund dafür ist, dass sich die eingespeiste Energie nicht eindeutig der 

PV-Produktion oder dem Speicher zuordnen und vom effektiven Verbrauch ab-

grenzen lässt. Diese Konstellationen betreffen vor allem kleinere Anlagen. Deren 

Betreiber fokussieren sich in der Regel ohnehin nicht auf das gezielte Laden aus 

dem Netz und die anschliessende Rückspeisung, sondern auf Eigenverbrauch so-

wie auf die zeitlich verschobene Einspeisung von selbst produziertem PV-Strom zu 

höheren Marktpreisen. Es soll unkompliziert möglich sein, Speicher für den Eigen-

verbrauch aus dem Netz zu laden. Auch die Einbindung bidirektionaler Fahrzeug-

batterien soll in diesen Fällen ohne zusätzlichen Messaufwand möglich werden. 

Die vorgesehene Vereinfachung zielt darauf ab, PV-Produzenten ohne separate 

Messabgrenzung mehr Flexibilität zu ermöglichen und gleichzeitig ein Instrument 

bereitzustellen, um Fehlanreize – wie etwa kostenloses Laden beim Arbeitgeber 

mit anschliessender Einspeisung als vermeintliche PV-Produktion – zu begrenzen. 

Da ein wachsender Anteil der PV-Erzeugung direkt selbst verbraucht wird, ist es in 

diesen Fällen wenig wahrscheinlich, dass dauerhaft mehr Energie eingespeist wird, 

als vor Ort tatsächlich produziert wurde. 

Zur Umsetzung dieser Vereinfachung soll die Vergütungspflicht für Energiemen-

gen entfallen, die die jährliche Produktionsmenge der jeweiligen erneuerbaren 

Anlage am Ort der Einspeisung übersteigen. Damit wird sichergestellt, dass inner-

halb eines Jahres nicht mehr Energie vergütet wird, als tatsächlich durch die An-

lage erzeugt werden kann. Um dies festzustellen, wird auf die PV-Referenzanlage 

Bezug genommen. Die bestehende Regelung für PV-Anlagen ohne Speicher bleibt 

von dieser Anpassung unberührt und unterliegt weiterhin keinen entsprechenden 

Einschränkungen. 
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2.3.3 Speicher mit Endverbrauch und PV mit separaten Messungen 

Eine Rückvergütung der Netznutzung, wie es bei Speichern ohne Endverbrauch ge-

mäss den Werksvorschriften und Anschlussbedingungen des Netzbetreibers heute 

bereits möglich ist, kann bei Vorliegen genauer abgegrenzter Messdaten auch bei 

Speichern mit Endverbrauch erfolgen. Hierfür sind alle nötigen Stränge mit Mes-

sungen auszurüsten. Zuständig für diese Festlegungen sind der Netzbetreiber und 

die Regulierungsbehörde. 

Diese Mischformen sind die anspruchsvollsten, da bei der Meldung von Produkti-

onsdaten für die Ausstellung von HKN und für die Abrechnung der Einspeisever-

gütung sicherzustellen ist, dass die aus dem Verteilernetz bezogene, zwischenge-

speicherte und wieder eingespeiste Energie nicht als produzierte Energie erfasst 

wird. 

In anderen Worten sind HKN nur für die innerhalb eines Jahres tatsächlich ins Ver-

teilernetz eingespeiste Energie auszustellen, die entweder von der Energieerzeu-

gungsanlage direkt oder von der Energieerzeugungsanlage zeitverzögert nach ei-

ner Zwischenspeicherung eingespeist wird. Für die Realisierung von Mischformen 

sind zur Abgrenzung zusätzliche Messtellen des Verteilernetzbetreibers erforder-

lich. 

2.4 Dynamische Elektrizitäts- und Netztarife 

Zwischen dynamischen Elektrizitäts- bzw. Energietarifen und dynamischen Netz-

tarifen besteht ein grundlegender Unterschied. Dynamische Elektrizitätstarife be-

ziehen sich auf den Energiepreis und damit auf das kommerzielle Angebot der 

Energielieferanten im liberalisierten Markt. Diese Preisgestaltung – ob dynamisch, 

zeitvariabel oder in Form anderer Tarifmodelle – unterliegt dem freien Wettbe-

werb und wird mit der vorliegenden Gesetzesvorlage nicht reguliert. Marktak-

teure können ihren Kunden somit auch künftig unterschiedliche Preismodelle 
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anbieten. Gleichzeitig enthält die Vorlage jedoch Mindestvorgaben, um sicherzu-

stellen, dass dynamische Preismodelle grundsätzlich verfügbar sind und den Kun-

den zugänglich gemacht werden. 

Demgegenüber regelt die mit dieser Vorlage umzusetzende EU-Regulierung den 

Rahmen für die Netzentgelte. Diese beziehen sich nicht auf den Energiepreis, son-

dern auf die Entgelte für den diskriminierungsfreien Zugang zum Elektrizitätsnetz. 

Der Netzbetreiber hat die Netzentgelte verursachergerecht und nichtdiskriminie-

rend auszugestalten und dem Regulator zur Genehmigung vorzulegen. Dynami-

sche Netzentgelte könnten unter diesem Rahmen künftig eingeführt werden, so-

fern der Netzbetreiber solche Modelle vorschlägt und der Regulator deren kon-

kreten Nutzen – etwa für Netzstabilität, Netzauslastung oder die Vermeidung von 

zusätzlichem Netzausbau – nachvollziehbar darlegen kann. 

Bereits in der Vergangenheit wurden zeitabhängige Netztarife eingesetzt, darun-

ter Hochtarif- und Niedertarifmodelle, Sommer- und Wintertarifmodelle sowie 

leistungsabhängige Tarifvarianten. Diese Modelle dienten dazu, die Netzkapazitä-

ten über den Tag besser auszulasten und dadurch kostenintensive Netzausbauten 

zu reduzieren. Dynamische Netzentgelte könnten diese Logik weiterentwickeln 

und verfeinern, sofern sie nachweislich zu einer effizienteren Nutzung des Netzes 

beitragen. 

Mit der vorliegenden Gesetzesvorlage sollen und dürfen aus vorgenannten Grün-

den auch keine konkreten gesetzlichen Vorgaben zur Preisgestaltung gemacht 

werden. Die Festlegung der Energiepreise liegt weiterhin beim Markt, während die 

Verantwortung für die Strukturierung und Begründung der Netzentgelte beim 

Netzbetreiber und die anschliessende Prüfung und Genehmigung beim Regulator 

liegen. Somit wird die tarifarische Gestaltung bewusst im Zusammenspiel von 

Marktmechanismen, technischer Netzführung und regulatorischer Aufsicht belas-

sen. 
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3. FRAGEN ZU EINZELNEN ARTIKELN 

3.1 EMG 

Zu Artikel 3 Abs. 1 Ziff. 21, 21a, 31 und 33 bis 46 – Begriffsbestimmungen 

Im Zusammenhang mit den Neuerungen zur Fassung der 1. Lesung, wurden die 

Begriffe Verteilernetz (Ziff. 21), Netzanschlusspunkt (Ziff. 21a), Erneuerbare-Ener-

gie-Gemeinschaft (Ziff. 36) sowie Liechtensteinische Energiegemeinschaft 

(Ziff. 37) in die Begriffsbestimmungen aufgenommen. Ergänzt wird in Ziff. 39 der 

Begriff «Kleinunternehmen». 

Zu Artikel 3b – Endkundenmärkte 

Im Zusammenhang mit den Bestimmungen zu dynamischen Stromtarifen wurden 

verschiedene Fragen aufgeworfen. Ein Abgeordneter erkundigte sich, ob der ge-

setzliche Anspruch auf dynamische Tarifmodelle auch deren tatsächliche Attrakti-

vität für die Kunden sicherstellen müsse. Zudem stellte er die Frage, ob soge-

nannte Kostenairbags gegen extreme Preisspitzen vorgesehen werden könnten. 

Weiter wurde von ihm thematisiert, wie die Bereitstellung der dynamischen Preis-

daten technisch umgesetzt wird, insbesondere mit Blick auf Echtzeitfähigkeit und 

maschinenlesbare Schnittstellen. Ein weiterer Abgeordneter betonte ebenfalls die 

Notwendigkeit einer maschinenlesbaren und protokollierten Bereitstellung der 

Preisdaten, da die Nutzung dynamischer Preise nur unter dieser Voraussetzung 

praktikabel sei. 

Die Regierung beabsichtigt aufgrund der EU-Vorgabe, auf Gesetzesstufe die Ver-

fügbarkeit dynamischer Stromtarife sicherzustellen. Ob die von den Marktakteuren 

angebotenen dynamischen Tarife attraktiv sind, hängt wesentlich von den Ange-

botsalternativen ab. So gesehen kann eine tatsächliche Attraktivität gegenüber 

Festpreisangeboten nicht sichergestellt werden. Es ist immer möglich, dass ein An-

gebot mit Festpreis aus Sicht eines Kunden als attraktiver angesehen wird als ein 
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dynamisches Preisangebot. Insbesondere dann, wenn er die Planbarkeit des Prei-

ses höher gewichtet. 

Ein verbindlicher „Kostenairbag“ (staatliche Preisobergrenzen) ist nicht vorgese-

hen, da er dem Marktprinzip widerspricht und erhebliche Risikoverlagerungen auf 

andere Kundengruppen bewirken würde; stattdessen werden Informations- und 

Wechselrechte gestärkt (z. B. klare Risikoaufklärung, Mindestvertragslaufzeiten, 

Kündigungsrechte). Kostenairbags im Sinne einer Versicherung zur Befriedigung ei-

ner entsprechenden Kundennachfrage könnten jedoch heute schon im freien Wett-

bewerb von Anbietern als Produkt entwickelt und angeboten werden. 

In Bezug auf die Bereitstellung von maschinenlesbaren Preisdaten wird an dieser 

Stelle auf die spezifischen Ausführungsvorgaben für diskriminierungsfreien Zugang 

zu Preis- und Verbrauchsdaten gemäss Durchführungsrechtsakten verwiesen. 

Diese werden auf der Basis des Art. 24 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2019/944 von der 

EU erlassen. Eine solche Durchführungsverordnung stellt z.B. (EU) 2023/1162 dar. 

Zu Artikel 3c – Freie Wahl des Versorgungsunternehmens 

Zu dieser Bestimmung stellte ein Abgeordneter die Frage, wie sichergestellt wird, 

dass der Netzbetreiber die erforderlichen Messpunkte bereitstellt, damit Endkun-

den parallel mehrere Energieversorger beauftragen können. Dies sei notwendig, 

um die gesetzlich vorgesehene Möglichkeit einer Mehrfachversorgung überhaupt 

nutzbar zu machen. Ein weiterer Abgeordneter erkundigte sich ergänzend, ob es 

technisch möglich ist, gleichzeitig einen dynamischen Tarif für Niedrigpreiszeiten 

und einen Fixpreistarif für hohe Preisphasen zu verwenden, und wie in einem sol-

chen Fall Energiezuordnung und Netzentgelte zu regeln sind.  

Die freie Versorgerwahl ist in Liechtenstein bereits gewährleistet. Dabei wird pro 

Messpunkt gemäss den Vorgaben der Regelzone Schweiz jeweils ein Energieliefe-

rant zugeordnet. Sofern die erforderlichen Anschlusspunkte und Messstellen 
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vorhanden sind, können mehrere Verträge geschlossen werden. Die Teilnahme an 

einer Liechtensteinischen Energiegemeinschaft soll ohne zusätzliche Messstelle 

gleichzeitig erfolgen können, da die Energieanteile vom Verteilernetzbetreiber er-

mittelt werden. 

Eine kombinierte und gleichzeitige Nutzung eines dynamischen Tarifs für Niedrig-

preiszeiten und eines Fixpreistarifs für hohe Preisphasen würde einem speziellen 

Marktprodukt entsprechen, welches von einem Versorger im liberalisierten Markt 

heute schon angeboten werden könnte. In der Praxis entwickelten sich jedoch bis-

her entweder dynamische oder einfachere Festpreismodelle. Die Netzentgelte sind 

unabhängig von Angeboten der Versorger zu sehen und zu entrichten. 

Zu Artikel 3d – Aggregierungsvertrag 

Ein Abgeordneter wies darauf hin, dass der Artikel einerseits von kostenfreien Ag-

gregationsverträgen spricht, gleichzeitig aber Messentgelte erwähnt. Er stellte die 

Frage, wie dieser offensichtliche Widerspruch in der Praxis aufgelöst werden soll.  

Aus Sicht der Regierung besteht kein Widerspruch. Das Messentgelt des Netzbe-

treibers ist bereits heute ein standardisiertes Kostenelement, welches in den 

Werksvorschriften und Anschlussbedingungen des Netzbetreibers festgelegt und 

vom Regulator genehmigt worden ist. Die Regierung stellt klar, dass der Abschluss 

eines Aggregationsvertrags kostenfrei zu erfolgen hat, betriebsnotwendige 

Mess- und Kommunikationsentgelte jedoch weiterhin separat und transparent 

ausgewiesen werden dürfen, sofern sie kostenbasiert sind. 

Zu Artikel 3e – Bürgerenergiegemeinschaften 

Mehrere Abgeordnete stellten vertiefte Fragen zur Einführung und Ausgestaltung 

von Bürgerenergiegemeinschaften. Ein Abgeordneter erkundigte sich danach, wer 

die praktische Umsetzung koordiniert und welche Fristen für die Ausarbeitung der 

erforderlichen Richtlinien und technischen Vorgaben gelten. Er thematisierte 
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zudem die Vorteile für Mieter sowie die Zulässigkeit von Mehrfachmitgliedschaf-

ten. Ein Abgeordneter regte an, reduzierte Netzentgelte analog zu Österreich und 

der Schweiz zu prüfen. Ein Abgeordneter betonte ebenfalls die Notwendigkeit re-

duzierter Netzentgelte und forderte eine Gegenüberstellung der Modelle aus den 

Nachbarländern. Eine Abgeordnete fragte nach der räumlichen Ausdehnung mög-

licher Gemeinschaften und der niederschwelligen Ausgestaltung. Ein Abgeordne-

ter stellte Fragen zur parallelen Beauftragung mehrerer Lieferanten sowie zu Ko-

operationen zwischen Gemeinschaften.  

Die gewünschten Gegenüberstellungen sowie die grundsätzlichen Fragen und ge-

wünschten Vergleiche der Abgeordneten wurden in Kapitel 2.2 erläutert. Die prak-

tische Umsetzung der verschiedenen EU-Vorgaben erfolgt – nach Zustimmung des 

Landtages – durch Regierung, Netzbetreiber und Regulator, jeweils im Rahmen ih-

rer Zuständigkeiten. 

Die Regierung ist der Ansicht, dass die lokale PV-Stromproduktion einen wichtigen 

Beitrag zur Energieversorgung leistet, jedoch die Spitzenlast insbesondere nachts 

und an kalten Tagen damit nur unwesentlich entlastet wird. Das Stromnetz kann 

daher weder kleiner noch kostengünstiger dimensioniert werden. Zudem vertritt 

die Regierung die Auffassung, dass im Rahmen des EWR-Rechts ausschliesslich der 

Netzbetreiber und der zuständige Regulator über begründete Reduktionen der 

Netzentgelte entscheiden dürfen. Ein gesetzlicher Spielraum für entsprechende Re-

gelungen besteht somit nicht. 

Bezüglich der Senkung von Netzentgelten für Energiegemeinschaften hält die Re-

gierung nochmals fest, dass ein solcher Eingriff in die Netzentgeltstruktur in die 

Zuständigkeit des Regulators fällt. Für den Landtag besteht jedoch die Möglichkeit, 

ein Förderinstrument zu schaffen, das mit dem EWR-Recht vereinbar ist. Aus die-

sem Grund wird in einer separaten Vorlage zur Anpassung des Energieeffizienzge-

setzes (Art. 15a EEG) eine separate, neue Förderung pro selbst erzeugter und 
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innerhalb einer Liechtensteinischen Energiegemeinschaft verbrauchter Kilowatt-

stunde vorgeschlagen. Der räumliche Perimeter solcher Liechtensteinischen Ener-

giegemeinschaften soll das gesamte Netzgebiet Liechtensteins umfassen. 

Aufgrund der verschiedenen Fragen und Wortmeldungen der Abgeordneten hat 

die Regierung zudem entschieden, in Anlehnung an die Schweiz weitere Elemente 

zur Präzisierung aufzunehmen. Diese Konkretisierungen hätten auch auf Verord-

nungsebene oder mittels Werksvorschriften und Anschlussbedingungen des Netz-

betreibers erfolgen können, werden jedoch aufgrund des geäusserten Bedürfnisses 

des Landtages nach detaillierteren Vorgaben auf Gesetzesstufe vorgeschlagen. Die 

Orientierung an der Schweiz erfolgt aus praktischen und technischen Gründen. 

Liechtenstein befindet sich in der Regelzone Schweiz, wodurch bestehende Abrech-

nungssysteme (Software) genutzt werden könnten. Zudem sind technische Vorga-

ben der Regelzone Schweiz einzuhalten. Zur Frage der parallelen Beauftragung von 

Lieferanten verweist die Regierung auf die entsprechende Antwort zu Art. 3c. 

Zu Artikel 3f – Liechtensteinische Energiegemeinschaft 

Wie bereits zu Art. 3e ausgeführt, hat sich die Regierung dazu entschieden, sich an 

Elementen der schweizerischen Gesetzgebung zu orientieren. Art. 3f wurde daher 

in Anlehnung an Art. 17d des Schweizer Stromversorgungsgesetzes (StromVG, SR 

734.7) formuliert. 

Abs. 1 regelt, dass in Liechtenstein Endkunden, Erzeuger von erneuerbaren Ener-

gien und Speicherbetreiber die Möglichkeit haben, eine Liechtensteinische Ener-

giegemeinschaft zu bilden. Eine solche Liechtensteinische Energiegemeinschaft 

ermöglicht es ihren Mitgliedern, selbst erzeugte Elektrizität gegenseitig zu verkau-

fen, zu speichern und zu verbrauchen, sofern sie im Netzgebiet Liechtenstein an-

sässig sind, über intelligente Messsysteme des Verteilernetzbetreibers verfügen 

und eine definierte Mindestgrösse an Elektrizitätserzeugung im Verhältnis zum 

Anschluss nachweisen. 
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Dass die Mitglieder einer Liechtensteinischen Energiegemeinschaft die Bedingun-

gen und Regelungen für ihre Zusammenarbeit selbst festlegen, insbesondere die 

Versorgung mit selbst erzeugter Elektrizität, wird in Abs. 2 festgelegt. Zudem wäh-

len sie eine Person, welche die Liechtensteinische Energiegemeinschaft nach aus-

sen vertritt und die Kommunikation mit dem Verteilernetzbetreiber übernimmt. 

Abs. 3 gibt der Regierung die Möglichkeit, mit Verordnung weitere Details zur 

Liechtensteinischen Energiegemeinschaft zu regeln. Dies umfasst insbesondere 

die internen Beziehungen der Teilnehmer sowie die Aufteilung von Verwaltungs- 

und Vertriebskosten zwischen dem Verteilernetzbetreiber, der Energiegemein-

schaft und deren Mitgliedern. 

Zu Artikel 3g – Versorgung mit Elektrizität, Beanspruchung des Netzes 

Wie bereits zu Art. 3e ausgeführt, hat sich die Regierung dazu entschieden, sich an 

Elementen der schweizerischen Gesetzgebung zu orientieren. Art. 3g wurde daher 

in Anlehnung an Art. 17e des Schweizer Stromversorgungsgesetzes (StromVG, SR 

734.7) formuliert.  

Abs. 1 hält fest, dass in einer Liechtensteinischen Energiegemeinschaft selbst er-

zeugte Elektrizität über das Verteilernetz frei verkauft oder verbraucht werden 

darf. Es ist festzuhalten, dass für die Inanspruchnahme des Verteilernetzes die Teil-

nehmer Netznutzungsentgelte diskriminierungsfrei zu entrichten haben. 

Um ihren verbleibenden Elektrizitätsbedarf zu decken, wird in Abs. 2 festgelegt, 

dass die Mitglieder der Liechtensteinischen Energiegemeinschaft ihren Anspruch 

auf Netzzugang als berechtigte Endkunden nutzen und individuelle Energieliefer-

verträge abschliessen. 

Der Verteilernetzbetreiber ermittelt gemäss Abs. 3 die proportionalen Anteile der 

innerhalb der Liechtensteinischen Energiegemeinschaft selbst erzeugten und über 

das Netz abgesetzten Elektrizität sowie die gesamten Bezüge der Mitglieder. 
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Abs. 4 sieht vor, dass Erzeugungs- und Energiespeicheranlagen, die im Rahmen 

einer Liechtensteinischen Energiegemeinschaft Elektrizität bereitstellen, im Eigen-

tum Dritter stehen oder von Dritten betrieben werden können, solange diese den 

Weisungen der Gemeinschaft folgen. 

Zu Artikel 3h – Eigenversorgung 

Wie bereits zu Art. 3e ausgeführt, hat sich die Regierung dazu entschieden, sich an 

Elementen der schweizerischen Gesetzgebung zu orientieren. Art. 3h wurde daher 

in Anlehnung an Art. 16 des Schweizer Energiegesetzes (EnG, SR 730.0) formuliert. 

Abs. 1 regelt die sogenannte Eigenversorgung von selbst produzierter Energie. Be-

treiber von Energieanlagen – beispielsweise Photovoltaikanlagen – dürfen die am 

Produktionsort erzeugte Energie ganz oder teilweise selbst nutzen. Sie sind zudem 

berechtigt, diese Energie am Ort der Produktion ganz oder teilweise an Dritte zu 

verkaufen, etwa an Mieter im gleichen Gebäude. Sowohl der eigene Verbrauch als 

auch der Verkauf innerhalb dieses definierten Bereichs gelten rechtlich als Ei-

genversorgung. 

Dieses Recht auf Eigenversorgung besteht gemäss Abs. 2 auch dann, wenn eine 

Anlage am Einspeisevergütungssystem des Energieeffizienzgesetzes (EEG) teil-

nimmt oder wenn für sie Investitions- oder Betriebskostenbeiträge nach dem Ge-

setz bezogen werden. Der Bezug von Fördermitteln schliesst die Eigenversorgung 

somit nicht aus. Die Regierung legt mit Verordnung fest, wie der «Ort der Produk-

tion» genau definiert und abgegrenzt wird. Als Ort der Produktion soll das entspre-

chende Gebäude (z.B. Mehrfamilienhaus) gelten, auf dem die Produktionsanlage 

steht. 
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Zu Artikel 3i – Zusammenschluss zur Eigenversorgung 

Wie bereits zu Art. 3e ausgeführt, hat sich die Regierung dazu entschieden, sich an 

Elementen der schweizerischen Gesetzgebung zu orientieren. Art. 3i wurde daher 

in Anlehnung an Art. 17 des Schweizer Energiegesetzes (EnG, SR 730.0) formuliert. 

Abs. 1 regelt den Zusammenschluss mehrerer Grundeigentümer bzw. Endkunden 

zur gemeinsamen Eigenversorgung am Netzanschlusspunkt am Ort der Produk-

tion. Die gesamte Erzeugungsleistung muss im Verhältnis zur Anschlussleistung er-

heblich sein. Um eine Bagatellgrenze für unverhältnismässigen administrativen 

Aufwand zu setzen, soll analog der Schweiz ein Verhältnis von 10% in der Verord-

nung festgelegt werden. Die Grundeigentümer bzw. Endkunden treffen eine Ver-

einbarung über die selbst erzeugte und abgenommene Energie sowie die Installa-

tion intelligenter Messsysteme und bestimmen den Betreiber der Eigenversor-

gung, der dem Verteilernetzbetreiber mitgeteilt wird. 

Abs. 2 erweitert diese Möglichkeit auf Miet- und Pachtverhältnisse. Grundeigen-

tümer können eine gemeinsame Eigenversorgung auch für Endverbraucher vorse-

hen, die zu ihnen in einem Miet- oder Pachtverhältnis stehen. In diesem Fall tragen 

die Grundeigentümer die Verantwortung für die Versorgung der Beteiligten und 

schliessen den erforderlichen Energieliefervertrag ab. 

Abs. 3 schützt die Rechte von Mietern und Pächtern. Der Verteilernetzbetreiber 

stattet die an der Eigenversorgung teilnehmenden Endkunden mit intelligenten 

Messsystemen aus. Alternativ können die Endkunden einen gemeinsamen An-

schluss mit einem intelligenten Messsystem beantragen. 

Abs. 4 bestimmt schliesslich, dass die Endkunden der Eigenversorgung ihren An-

spruch auf Netzzugang und die freie Wahl des Versorgungsunternehmens behal-

ten. 
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Bei der Netznutzung werden gemäss Abs. 5 alle an der Eigenversorgung teilneh-

menden Endkunden gemeinsam wie ein einzelner Endkunde behandelt, wenn es 

um die Ermittlung der Netznutzungsentgelte geht. 

Sind die Endkunden mit intelligenten Messsystemen ausgestattet, ermittelt ge-

mäss Abs. 6 der Verteilernetzbetreiber die anteiligen Netznutzungsentgelte und 

weist die intern ausgetauschte Energie proportional zu. 

Für den Fall, dass der Netzanschlusspunkt eines Eigenversorgers nur mit einem 

intelligenten Messsystem ausgestattet ist, legt Abs. 7 fest, dass der Verteilernetz-

betreiber dem Betreiber der Eigenversorgung stellvertretend für alle teilnehmen-

den Endkunden eine gemeinsame Rechnung ausstellt. 

Abs. 8 regelt die Energielieferung an die an der Eigenversorgung teilnehmenden 

Endkunden. Diese wird unterschiedlich behandelt, abhängig von der Ausstattung 

mit intelligenten Messsystemen. Entsprechend kann die Wahl des Versorgungsun-

ternehmens entweder individuell oder gesamtheitlich vorgenommen werden. 

Abs. 9 gibt der Regierung die Möglichkeit, mit Verordnung weitere Regelungen 

zum Zusammenschluss zur Eigenversorgung festzulegen, insbesondere zur Prä-

vention von Missbräuchen gegenüber Mietern und Pächtern sowie zu den Ansprü-

chen, die Mieter und Pächter geltend machen können. 

Zu Artikel 13 – Besondere Aufgaben der Übertragungsnetzbetreiber 

Ein Abgeordneter stellte Fragen zur Rolle der LKW als Verteilernetzbetreiber, ins-

besondere ob diese von denselben Einschränkungen betroffen sind, die das 

EU-Recht für Übertragungsnetzbetreiber vorsieht, wenn es um den Betrieb von 

Energiespeichern geht. Weiter stellte er Fragen dazu, wer für den Energieausgleich 

verantwortlich ist und wie sich dies kostenmässig auswirkt. Ein Abgeordneter wies 

darauf hin, dass Übertragungsnetzbetreiber gemäss EU-Recht grundsätzlich keine 
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Speicher betreiben dürfen, und bat um eine klare Abgrenzung zur Situation in 

Liechtenstein. 

Die Regierung stellt klar: Das EU-Verbot für ÜNB-Speicher ist nicht unmittelbar auf 

die LKW anwendbar. Verteilernetzbetreiber dürfen z. B. keine Kraftwerke, jedoch 

ausnahmsweise Speicher betreiben, wenn kein Marktteilnehmer verfügbar ist und 

die Netzsicherheit dies verlangt; dies wäre fallbezogen von der EMK zu prüfen und 

befristet zu genehmigen. Die LKW darf jedoch marktbasierte Speicheraktivitäten 

(Preis-/Energiearbitrage) betreiben, solange diese der Kraftwerks- oder der Liefe-

rantensparte zugeordnet sind; netzdienliche Speicher (Spannungs-/Lastmanage-

ment) liegen in der Verteilernetzbetreiber-Rolle und müssen bilanz- und kostenge-

trennt geführt sein. Bilanzgruppenregeln für den Energieausgleich, welche die 

Swissgrid durchführt, finden entsprechend Anwendung. 

Zu Artikel 13a – Besondere Aufgaben der Verteilernetzbetreiber 

Zur Messinfrastruktur fragte ein Abgeordneter, weshalb die bestehenden Smart 

Meter ersetzt werden müssen, welche Funktionen die neue Generation erfüllen 

muss und wann die bestehende Ungleichbehandlung zwischen PV-Anlagen-Besit-

zern und anderen Kunden beseitigt wird. 

Die Regierung weist auf das kommende Ende der Gerätelebensdauer und des da-

mit verbundenen Verfalls der Eichzertifikate hin sowie auf neue funktionale Anfor-

derungen, welche der Netzbetreiber umsetzt. Die neue Generation des Smart Me-

ters entspricht vollumfänglich den Anforderungen der Richtlinie (EU) 2019/944. 

Der Rollout dieser neuen Geräte wurde Anfang 2026 gestartet. Der Austausch der 

Smart Meter Infrastruktur wird bis spätestens Ende 2032 vollständig umgesetzt. 

Die EMK hat mit Genehmigung der Anschlussbedingungen des Netzbetreibers be-

stätigt, dass keine Ungleichbehandlung oder Diskriminierung von PV-Anlagen-Be-

sitzern vorliegt.  
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Zu Artikel 14 – Durchleitungspflicht 

Zu Art. 14 wurde ein breites Spektrum an Fragen eingebracht. Ein Abgeordneter 

fragte nach einer klaren Definition des aktiven Kunden und nach der Möglichkeit, 

doppelte Netzentgelte analog zur Vorsteuerlogik zu vermeiden. Ein Abgeordneter 

regte ein System an, bei dem Speicher beim Laden Netzentgelte entrichten, beim 

Rückspeisen jedoch anteilig entlastet werden. Ein Abgeordneter stellte die Frage, 

ob die Bestimmung „an Ort und Stelle“ auch Konstellationen wie das Laden beim 

Arbeitgeber und das Einspeisen zu Hause umfassen könne. Ein Abgeordneter regte 

an, die Formulierung „innerhalb definierter Grenzen“ klar auf das gesamte Lan-

desgebiet auszuweiten. Ein Abgeordneter thematisierte die Unterscheidung zwi-

schen Speichern mit und ohne Endverbraucher und fragte, ob eine Gleichbehand-

lung möglich sei. 

Der Begriff «aktiver Kunde» ist in Art. 3 Abs. 1 unter Ziff. 34 definiert. 

Doppelte Netzentgelte werden verhindert: Für aus dem Netz bezogene und später 

zurückgespeiste Energie wird die Netzentgeltkomponente auf der Rückspeise-

menge verrechnungsseitig gutgeschrieben (Netzarbeitspreis), unter Beachtung 

von Mess-, Bilanzierungs- und Steuerrecht. Für eine Rückerstattung von Netzent-

gelten muss die entsprechende Menge mit Messinstrumenten abgegrenzt werden 

können. Wie unter Punkt 2.3.3 bereits ausgeführt, ist eine Rückvergütung der Netz-

nutzung bei Speichern ohne Endverbrauch bereits heute möglich. Festgelegt ist 

dies in den Werksvorschriften und Anschlussbedingungen des Netzbetreibers.  

Der Begriff „An Ort und Stelle“ kann, soweit nötig und sinnvoll, verordnungsseitig 

präzisiert werden; V2X-Fälle (Vehicle-to-Home/-Grid) sollen über eindeutige Mess-

konzepte und Bilanzierungsregeln ermöglicht werden. Die technischen Details dazu 

sind thematisch den Werksvorschriften und Anschlussbedingungen des Netzbetrei-

bers zuzuordnen und dem technischen Fortschritt folgend zu regeln.  
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Speicher mit/ohne Endverbraucher werden funktionsgleich behandelt: massge-

blich sind Aufgabe (netzdienlich vs. marktlich) und Kostenwirkung; etwaige 

Netzentgeltbefreiungen erfolgen aufgabenbezogen und diskriminierungsfrei. Die 

Option, „definierte Grenzen“ landesweit hängt ebenfalls vom Anwendungsfall ab. 

Soll ein Speicher in eine Liechtensteinische Energiegemeinschaft eingebracht wer-

den, dann ist dies mit dem vorliegenden Vorschlag, wie vom Abgeordneten ge-

wünscht, möglich. 

Zu Artikel 25 – Regulierungsbehörde 

Ein Abgeordneter schlug vor, die Mitglieder der EMK künftig durch den Landtag 

bestellen zu lassen, um die Transparenz des Auswahlprozesses zu erhöhen.  

Die Regierung hält an der Bestellung durch die Regierung fest, sichert jedoch 

höchste Transparenz zu: öffentliche Ausschreibungen, klare Anforderungsprofile 

und begrenzte Amtsdauer gemäss den Vorgaben der EU-Regulierung. 

Zu Artikel 26 – Aufgaben und Befugnisse 

Ein Abgeordneter stellte die Frage, weshalb die bisherige Bestimmung zur Sicher-

stellung von Effizienzanreizen für den Netzbetreiber entfällt, und bat um eine Be-

gründung. Ein Abgeordneter erkundigte sich, wie die EMK Quersubventionierun-

gen zwischen den Tätigkeitsbereichen des Netzbetreibers verhindern kann und 

welche Prüfkompetenzen ihr im Hinblick auf die buchhalterische Trennung der 

LKW zur Verfügung stehen. Ein Abgeordneter fragte nach dem Hintergrund der 

neuen Formulierung „stellt sicher“ anstelle von „gewährleistet“ und bat um Prü-

fung der korrekten Verweisstellen zu Ziff. 16. 

Die Streichung der früheren Effizienzziel-Bestimmung folgt der Harmonisierung mit 

dem EU-Rahmen; Effizienzanreize werden weiterhin mittelbar über Kostenprüfung, 

Ertragsobergrenzen, Über-/Unterdeckungsmechanismen und Benchmarking 

adressiert. Die EMK erhält ausdrückliche Prüf- und Einsichtsrechte in getrennte 
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Konten, Kostenrechnungssysteme, interne Verrechnungsmechanismen und Gut-

achten, um Quersubventionen wirksam zu verhindern. Die Formulierung „stellt si-

cher“ entspricht der systematischen Terminologie im Aufsichtsrecht; an der Ver-

bindlichkeit ändert dies nichts. Der beanstandete Verweis auf Verbindungsleitun-

gen wurde sachlich geprüft und für richtig befunden. 

Zu Artikel 26a – Monitoring 

Ein Abgeordneter regte an, den Jahresbericht der EMK standardmässig dem Land-

tag vorzulegen.  

Die Regierung informiert jährlich im Rahmen des Rechenschaftsberichts über die 

Tätigkeit der Kommission für Energiemarktaufsicht. Zudem wird der EFTA-Überwa-

chungsbehörde (ESA) jedes Jahr ein ausführlicherer Energiemarktbericht übermit-

telt. Die Regierung erachtet es als sinnvoll und im Verantwortungsbereich des Re-

gulators liegend, dass dieser die entsprechenden Berichte auch auf seiner eigenen 

Webseite veröffentlicht. 

Zu Artikel 31 – Beschwerde 

Art. 37 Abs. 12 der Richtlinie 2009/72/EG legt hinsichtlich getroffener Entschei-

dungen über die Methoden oder, soweit die Regulierungsbehörde eine Anhö-

rungspflicht hat, hinsichtlich der vorgeschlagenen Tarife bzw. Methoden Be-

schwerdeberechtigte fest. Abs. 3 regelt neu, dass eine Beschwerde gegen Ent-

scheidungen oder Verfügungen der Regulierungsbehörde zur Preisfestlegung 

keine aufschiebende Wirkung hat. Die Preisfestsetzung umfasst die in der Richtli-

nie angesprochenen Tarife und Methoden. 

Zu Artikel 33 – Übertretungen 

Ein Abgeordneter bat um eine Erläuterung der Bemessungsgrundlagen für die ho-

hen Strafrahmen von bis zu CHF 200'000 bzw. bis zu 10 Prozent des Jahresumsat-

zes. 
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Die Strafrahmen orientieren sich an EU-Konformitätsanforderungen und am 

Schweregrad möglicher Verstösse (z. B. Marktmanipulation, Insiderverstösse, sys-

temkritische Pflichtenverletzungen). Dabei orientiert man sich an der Umsetzung 

in Deutschland und auch in Österreich. Die 10-Prozent-Klausel adressiert juristische 

Personen mit erheblichem Umsatz, wobei der Verhältnismässigkeitsgrundsatz gilt. 

Sanktionsleitlinien definieren Bemessungskriterien (Tatgewicht, Dauer, Kooperati-

onsbereitschaft, Wiederholung). Rechtsmittel stehen in vollem Umfang offen. 

Zu Artikel 33a – Vergehen 

Ein Abgeordneter stellte die Frage, ob das Gesetz lediglich die Mindestvorgaben 

der EU umsetzt oder über diese hinausgeht. 

Die Regierung setzt EU-Mindestvorgaben sachgerecht um und geht nur dort dar-

über hinaus, wo Standort- und Systemspezifika (z. B. enge Netzintegration in die 

Regelzone Schweiz) dies zwingend erfordern. Sanktionen müssen jeweils wirksam, 

verhältnismässig und abschreckend sein, damit diese die europarechtliche Qualifi-

kation erfüllen. Freiheits- und Geldstrafen werden verhältnismässig austariert; die 

Konkordanz mit dem nationalen Strafrecht wird dabei gewahrt. 

Zu II – Anwendbarkeit von EU-Vorschriften 

Abs. 1 regelt folgendes: Bis zur Übernahme in das EWR-Abkommen gelten fol-

gende nationale Rechtsvorschriften: die Richtlinie (EU) 2019/944, die Verordnung 

(EU) 2019/943, die Verordnung (EU) 2019/942 und die Verordnung (EU) Nr. 

1227/2011, die jeweils grundlegende Regelungen für den Elektrizitätsbinnenmarkt 

und die Integrität des Energiegroßhandelsmarkts festlegen. 

Nach Abs. 2 ist der vollständige Wortlaut der im ersten Absatz genannten Rechts-

vorschriften im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und kann sowohl 

auf der offiziellen Webseite der Europäischen Union als auch auf der Internetseite 

der FMA abgerufen werden. 
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Zu III – Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gemäss Abs. 1 am 1. Januar 2027 in Kraft, sofern die Referen-

dumsfrist ungenutzt abläuft; andernfalls gilt der Tag nach der Kundmachung als 

Inkrafttreten. 

Abs. 2 legt fest, dass der Art. 2 Abs. 2 Bst a, c und d in Kraft treten, sobald der 

Gemeinsame EWR-Ausschuss die Übernahme der Richtlinie (EU) 2019/944 sowie 

der Verordnungen (EU 2019/942 und (EU) 2019/943 in das EWR-Abkommen be-

schliesst. 

Abs. 3 legt dies für Art. 2 Abs. 2 Bst. e mit dem Beschluss des Gemeinsamen EWR-

Ausschusses zur Übernahme der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in das EWR-Ab-

kommen fest. 

3.2 GMG 

Zu Artikel 27 – Beschwerde 

Abs. 3 regelt, dass jeder Betroffene, der hinsichtlich einer gemäss Art. 41 Abs.  12 

der Richtlinie 2009/73/EG getroffenen Entscheidung über die Methoden oder, so-

weit die Regulierungsbehörde eine Anhörungspflicht hat, hinsichtlich der vorge-

schlagenen Tarife bzw. Methoden beschwerdeberechtigt ist, kann binnen 30 Ta-

gen nach Veröffentlichung der Entscheidung Beschwerde an die Beschwerdekom-

mission für Verwaltungsangelegenheiten einbringen. Diese Beschwerde hat keine 

aufschiebende Wirkung. Die Preisfestsetzung umfasst die in der Richtlinie ange-

sprochenen Tarife und Methoden. 

Zu II – Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gemäss Abs. 1 gleichzeitig mit der Abänderung des Elektrizitäts-

marktgesetzes in Kraft. 
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Art. 2 Abs. 2 Bst. d tritt gemäss Abs. 2 in Kraft, sobald der Gemeinsame EWRR-

Ausschuss die Übernahme der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in das EWR-Ab-

kommen beschliesst. 
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II. ANTRAG DER REGIERUNG 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem Land-

tag den 

A n t r a g ,  

der Hohe Landtag wolle diese Stellungnahme zur Kenntnis nehmen und die beilie-

genden Gesetzesvorlagen in Behandlung ziehen. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und 

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES  
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 

gez. Brigitte Haas 
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III. REGIERUNGSVORLAGEN 

Abänderungen in der überarbeiteten Vorlage mit Unterstreichungen versehen. 

1. ELEKTRIZITÄTSMARKTGESETZ 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Elektrizitätsmarktgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 20. Juni 2002 über den Elektrizitätsmarkt (Elektrizitäts-

marktgesetz; EMG), LGBl. 2002 Nr. 144, in der geltenden Fassung, wird wie folgt 

abgeändert: 

Art. 1 Bst. a 

Dieses Gesetz regelt: 
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a) die Erzeugung, Speicherung, Übertragung und Verteilung von sowie die Ver-

sorgung mit Elektrizität; 

Art. 2 Abs. 2 Bst. a und c bis e 

2) Es dient zudem der Umsetzung bzw. Durchführung: 

a) der Richtlinie (EU) 2019/944 mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektri-

zitätsbinnenmarkt1; 

c) der Verordnung (EU) 2019/943 über den Elektrizitätsbinnenmarkt2; 

d) der Verordnung (EU) 2019/942 zur Gründung einer Agentur der Europäi-

schen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden3; 

e) der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 über die Integrität und Transparenz des 

Energiegrosshandelsmarkts4. 

Art. 3 Abs. 1 Einleitungssatz, Ziff. 21, 21a, 31 und 33 bis 46 sowie Abs. 2 und 3 

1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als: 

21. «Verteilernetz»: ein Elektrizitätsnetz hoher, mittlerer oder niederer Spannung 

zum Zweck der Belieferung und der Energieabnahme von Netzbenutzern sowie 

des Transports von Elektrizität; 

 
1  Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen 

Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU (ABl. L 158 
vom 14.6.2019, S. 125) 

2  Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über den Elekt-
rizitätsbinnenmarkt (ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 54) 

3  Verordnung (EU) 2019/942 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 zur Gründung 
einer Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ABl. L 
158 vom 14.06.2019, S. 22) 

4  Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über 
die Integrität und Transparenz des Energiegrosshandelsmarkts (ABl. L 326 vom 8.12.2011, S. 1) 
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21a. «Netzanschlusspunkt»: der Ort, an dem die Anbindung des Netzbenutzers an 

das Verteilernetz erfolgt; 

31. "Elektrizitätsversorgungsvertrag": ein Vertrag über die Versorgung mit Elektri-

zität, mit Ausnahme von Elektrizitätsderivaten; 

33. "Elektrizitätsunternehmen": eine natürliche oder juristische Person, die min-

destens eine der Funktionen Erzeugung, Übertragung, Verteilung, Aggregie-

rung, Laststeuerung, Energiespeicherung, Lieferung oder Kauf von Elektrizität 

wahrnimmt und die kommerzielle, technische und/oder wartungsbezogene 

Aufgaben im Zusammenhang mit diesen Funktionen erfüllt, mit Ausnahme der 

Endkunden; 

34. "aktiver Kunde“: ein Endkunde oder eine Gruppe gemeinsam handelnder End-

kunden, der bzw. die an Ort und Stelle innerhalb definierter Grenzen erzeugte 

Elektrizität verbraucht oder speichert oder eigenerzeugte Elektrizität verkauft 

oder an Flexibilitäts- oder Energieeffizienzprogrammen teilnimmt, sofern es 

sich dabei nicht um seine bzw. ihre gewerbliche oder berufliche Haupttätigkeit 

handelt; 

35. „Bürgerenergiegemeinschaft“: eine Rechtsperson: 

a) die auf freiwilliger und offener Mitgliedschaft beruht und von Mitgliedern oder 

Anteilseignern, bei denen es sich um natürliche Personen, Gebietskörperschaf-

ten, einschliesslich Gemeinden, oder Kleinunternehmen handelt, tatsächlich 

kontrolliert wird;  

b) deren Hauptzweck nicht in der Erwirtschaftung finanzieller Gewinne besteht, 

sondern darin, ihren Mitgliedern oder Anteilseignern oder den lokalen Gebie-

ten, in denen sie tätig ist, Umwelt-, Wirtschafts- oder soziale Gemeinschafts-

vorteile zu bieten; und  

c) die in den Bereichen Erzeugung, einschliesslich aus erneuerbaren Quellen, Ver-

teilung, Versorgung, Verbrauch, Aggregierung, Energiespeicherung, 
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Energieeffizienzdienstleistungen oder Ladedienstleistungen für Elektrofahr-

zeuge tätig sein oder andere Energiedienstleistungen für seine Mitglieder oder 

Anteilseigner erbringen kann; 

36. "Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft": eine Rechtsperson: 

a) die auf offener und freiwilliger Beteiligung beruht, unabhängig ist und unter der 

wirksamen Kontrolle von Anteilseignern oder Mitgliedern steht, die in der 

Nähe der Projekte im Bereich erneuerbare Energie, deren Eigentümer und Be-

treiber diese Rechtsperson ist, angesiedelt sind; 

b) deren Anteilseigner oder Mitglieder natürliche Personen, Gebietskörperschaf-

ten, einschliesslich Gemeinden, oder KMU sind; 

c) deren Ziel vorrangig nicht im finanziellen Gewinn, sondern darin besteht, ihren 

Mitgliedern oder Anteilseignern oder den lokalen Gebieten, in denen sie tätig 

ist, ökologische, wirtschaftliche oder sozialgemeinschaftliche Vorteile zu brin-

gen; 

37. "Liechtensteinische Energiegemeinschaft“: eine Energiegemeinschaft auf der 

Grundlage der Bürgerenergiegemeinschaft sowie der Erneuerbaren-Ener-

gie-Gemeinschaft im Verteilernetz Liechtenstein; 

38. "KMU": Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen nach Art. 

2 des Anhangs der Kommissions-Empfehlung 2003/361/EG5; 

39. "Kleinunternehmen“: ein Unternehmen, das weniger als 50 Personen beschäf-

tigt und dessen Jahresumsatz bzw. -bilanzsumme 10 Millionen Franken nicht 

überschreitet; 

 
5 Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der 

kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36) 
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40."Vertrag mit dynamischen Stromtarifen“: ein Stromliefervertrag zwischen ei-

nem Versorgungsunternehmen und einem Endkunden, der die Preisschwan-

kungen auf den Spotmärkten, einschliesslich der Day-Ahead- und Intraday-

Märkte, in Intervallen widerspiegelt, die mindestens den Abrechnungsinterval-

len des jeweiligen Marktes entsprechen; 

41. „Aggregierung“: eine von einer natürlichen oder juristischen Person ausgeübte 

Tätigkeit, bei der mehrere Kundenlasten oder erzeugte Elektrizität zum Kauf, 

Verkauf oder zur Versteigerung auf einem Elektrizitätsmarkt gebündelt wer-

den bzw. wird; 

42. „unabhängiger Aggregator“: ein Marktteilnehmer, der im Bereich der Aggre-

gierung tätig und nicht mit dem Versorgungsunternehmen des Kunden verbun-

den ist;  

43. „Laststeuerung“: eine Abweichung der Endkunden-Elektrizitätslast von ihren 

üblichen oder aktuellen Stromverbrauchsmustern als Reaktion auf Marktsig-

nale, etwa zeitabhängige Strompreise oder Anreizzahlungen, oder als Reaktion 

auf das angenommene Angebot eines Endkunden, eine Nachfrageverringerung 

oder -erhöhung zu einem bestimmten Preis auf einem organisierten Elektrizi-

tätsmarkt nach Art. 2 Ziff. 4 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 

1348/20146 zu verkaufen;  

44. „intelligentes Messsystem“: ein elektronisches System, das in der Lage ist, die 

in das Netz eingespeiste oder die daraus verbrauchte Elektrizität zu messen, 

welches mehr Informationen als ein konventioneller Zähler liefert und mittels 

 
6 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1348/2014 der Kommission vom 17. Dezember 2014 über die Daten-

meldung gemäss Artikel 8 Absätze 2 und 6 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäischen Parla-
ments und des Rates über die Integrität und Transparenz des Energiegrosshandelsmarkts (ABl. L 363 vom 
18.12.2014, S. 121) 
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elektronischer Kommunikation Daten zu Informations-, Kontroll- und Steue-

rungszwecken übertragen und empfangen kann; 

45. „Energiespeicherung“: die Verschiebung der endgültigen Nutzung elektrischer 

Energie auf einen späteren Zeitpunkt als den ihrer Erzeugung oder die Um-

wandlung elektrischer Energie in eine speicherbare Energieform, die Speiche-

rung solcher Energie und ihre anschliessende Rückumwandlung in elektrische 

Energie oder Nutzung als ein anderer Energieträger;  

46. "Energiespeicheranlage“: eine Anlage im Elektrizitätsnetz, in der Energiespei-

cherung erfolgt. 

2) Im Übrigen finden die Begriffsbestimmungen der anwendbaren EWR-

Rechtsvorschriften, insbesondere der Richtlinie (EU) 2019/944, ergänzend Anwen-

dung. 

3) Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen sind 

alle Personen unabhängig ihres Geschlechts zu verstehen, sofern sich die Perso-

nenbezeichnungen nicht ausdrücklich auf ein bestimmtes Geschlecht beziehen. 

Art. 3a Abs. 3 

3) Elektrizitätsunternehmen und Betreiber von Direktleitungen haben zum 

Schutz der Kunden, insbesondere in Bezug auf die Transparenz der allgemeinen 

Vertragsbedingungen, allgemeinen Informationen und Streitbeilegungsverfahren, 

geeignete Massnahmen zu treffen. Bei Haushalts-Kunden umfassen solche Mass-

nahmen die in Art. 10 der Richtlinie (EU) 2019/944 aufgeführten Massnahmen. Die 

Regierung regelt das Nähere über die Massnahmen zum Schutz der Kunden mit 

Verordnung, insbesondere: 
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a) den Begriff des schutzbedürftigen Kunden, der auf Energiearmut abstellen 

und auf das Verbot hinweisen kann, solche Kunden in schwierigen Zeiten von 

der Energieversorgung auszuschliessen; 

b) die zu veröffentlichenden Kriterien zur Feststellung von Energiearmut. 

Art. 3b Abs. 2 bis 6 

2) Die Endkunden haben einen Anspruch auf Verträge mit dynamischen 

Stromtarifen. Sofern den Endkunden solche Verträge nicht angeboten werden, legt 

die Regierung fest, welches Versorgungsunternehmen diese Pflicht nach Art. 11 der 

Richtlinie (EU) 2019/944 zu übernehmen hat. 

3) Die Endkunden bis 100 000 kWh Jahresverbrauch haben kostenlosen Zu-

gang zur Plattform für Stromtarifvergleiche. Die Regulierungsbehörde betreibt die 

Plattform oder bezeichnet mindestens einen, von den Marktteilnehmern unabhän-

gigen Betreiber. Sie überwacht die Betreiber und kann deren Vergleichsinstrumente 

mit einem Vertrauenszeichen versehen. 

4) Die Endkunden haben das Recht, direkt oder über Aggregatoren als aktive 

Kunden zu handeln, ohne unverhältnismässigen oder diskriminierenden, techni-

schen oder administrativen Anforderungen sowie nicht-kostenorientierten Netz-

entgelten zu unterliegen. Das Recht umfasst insbesondere, selbst erzeugte Elektri-

zität zu verkaufen, an Flexibilitäts- und Energieeffizienzprogrammen teilzunehmen 

und Dritte mit den in diesem Zusammenhang stehenden Arbeiten zu betrauen. 

5) Endkunden ist es gestattet, sich an der Laststeuerung durch Aggregierung 

zu beteiligen. Jeder Marktteilnehmer, der im Bereich der Aggregierung tätig ist, und 

jeder unabhängige Aggregator hat zu diesem Zweck das Recht, ohne Zustimmung 
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anderer Marktteilnehmer diskriminierungsfrei Zutritt zu den Elektrizitätsmärkten zu 

haben. 

6) Die Regierung regelt das Nähere über die Endkundenmärkte mit Verord-

nung. 

Art. 3c  

Freie Wahl des Versorgungsunternehmens 

Alle Kunden haben das Recht, Elektrizität vom Versorgungsunternehmen ihrer 

Wahl zu beziehen und gleichzeitig mit mehreren Versorgungsunternehmen Ver-

träge abzuschliessen, sofern die erforderlichen Netzanschlusspunkte und Messstel-

len vorhanden sind. 

Art. 3d 

Aggregierungsvertrag 

Alle Kunden dürfen Stromdienstleistungen, einschliesslich die Aggregierung, 

unabhängig von ihrem Elektrizitätsversorgungsvertrag von einem Elektrizitätsun-

ternehmen ihrer Wahl erwerben oder diesem verkaufen. Sie haben das Recht, auf 

Verlangen kostenfrei sämtliche sie betreffenden Laststeuerungsdaten oder Daten 

über die gelieferte und verkaufte Elektrizität von ihrem Verteilernetzbetreiber zu 

erhalten. 

Art. 3e 

Bürgerenergiegemeinschaften 

Bürgerenergiegemeinschaften haben das Recht, Elektrizität zu nutzen, die aus 

Erzeugungsanlagen im Eigentum der Bürgerenergiegemeinschaft stammt. Sie ha-

ben direkt oder über Aggregatoren Zugang zu allen Elektrizitätsmärkten und werden 
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bei ihren Tätigkeiten, Rechten und Pflichten als Endkunden, Erzeuger, Versorger 

oder als Aggregator tätige Marktteilnehmer diskriminierungsfrei und verhältnismäs-

sig behandelt. 

Sachüberschrift vor Art. 3f 

Liechtensteinische Energiegemeinschaft 

Art. 3f 

a) Grundsatz 

1) Endkunden, Erzeuger von Elektrizität aus erneuerbaren Energien und 

Speicherbetreiber können sich zu einer Liechtensteinischen Energiegemeinschaft 

zusammenschliessen und die selbst erzeugte Elektrizität innerhalb dieser Gemein-

schaft verkaufen bzw. verbrauchen, sofern die Mitglieder: 

a) im Netzgebiet Liechtenstein angeschlossen sind; 

b) mit einem intelligenten Messsystem des Verteilernetzbetreibers ausgestattet 

sind; und  

c) gemeinsam eine von der Regierung mit Verordnung festgelegte Mindest-

grösse an Elektrizitätserzeugung im Verhältnis zur Anschlussleistung aufwei-

sen. 

2) Die Mitglieder einer Liechtensteinischen Energiegemeinschaft regeln das 

Verhältnis untereinander, insbesondere die Versorgung aus selbst erzeugter Elekt-

rizität. Sie ernennen eine Person, die die Liechtensteinische Energiegemeinschaft 

gegenüber dem Verteilernetzbetreiber vertritt. 

3) Die Regierung kann das Nähere über die Liechtensteinische Energiegemein-

schaft mit Verordnung regeln, insbesondere über: 
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a) das Verhältnis der Teilnehmer untereinander; 

b) die Aufteilung von Verwaltungs- und Vertriebskosten zwischen dem Vertei-

lernetzbetreiber, der Liechtensteinischen Energiegemeinschaft und ihren 

Mitgliedern. 

Art. 3g 

b) Versorgung mit Elektrizität; Beanspruchung des Netzes 

1) Die selbst erzeugte Elektrizität kann innerhalb einer Liechtensteinischen 

Energiegemeinschaft über das Verteilernetz frei verkauft bzw. verbraucht werden.  

2) Zur Deckung des verbleibenden Elektrizitätsbedarfs üben die Mitglieder ei-

ner Liechtensteinischen Energiegemeinschaft jeweils als netzzugangsberechtigte 

Endkunden ihren Anspruch auf Netzzugang selbstständig aus. Zu diesem Zweck 

schliessen diese jeweils individuelle Energielieferverträge ab. 

3) Der Verteilernetzbetreiber ermittelt die proportionalen Anteile der inner-

halb der Liechtensteinischen Energiegemeinschaft selbst erzeugten und innerhalb 

der Liechtensteinischen Energiegemeinschaft unter Inanspruchnahme des Vertei-

lernetzes abgesetzten Elektrizität sowie der gesamten übrigen Bezüge der Mitglie-

der der Liechtensteinischen Energiegemeinschaft. 

4) Stromerzeugungsanlagen und Energiespeicheranlagen im Verteilernetz 

Liechtensteins, welche im Auftrag einer Liechtensteinischen Energiegemeinschaft 

Elektrizität für deren gemeinsame Energienutzung bereitstellen, können im Eigen-

tum eines Dritten stehen oder hinsichtlich der Einrichtung und des Betriebs, ein-

schliesslich der Wartung, von einem Dritten betreut werden, wenn der Dritte wei-

terhin den diesbezüglichen Weisungen einer Liechtensteinischen Energiegemein-

schaft unterliegt. 
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Sachüberschrift vor Art. 3h 

Eigenversorgung 

Art. 3h 

a) Grundsatz 

1) Die Betreiber von Erzeugungsanlagen dürfen die selbst erzeugte Energie 

am Ort der Erzeugung ganz oder teilweise selbst verbrauchen. Sie dürfen die selbst 

erzeugte Energie auch zum Verbrauch am Ort der Erzeugung ganz oder teilweise 

an weitere Endkunden verkaufen. Beides gilt als Eigenversorgung. 

2) Die Regierung regelt das Nähere über die Eigenversorgung, insbesondere 

die Definition und Eingrenzung des Orts der Erzeugung, mit Verordnung. 

Art. 3i  

b) Zusammenschluss zur Eigenversorgung 

1) Sind am Ort der Erzeugung mehrere Grundeigentümer bzw. Endkunden 

an einem Netzanschlusspunkt angeschlossen, so können diese sich zur gemeinsa-

men Eigenversorgung zusammenschliessen, sofern die gesamte Erzeugungsleis-

tung im Verhältnis zur Anschlussleistung des Zusammenschlusses erheblich ist. Die 

Grundeigentümer bzw. Endkunden treffen zu diesem Zweck eine Vereinbarung 

über die innerhalb der Eigenversorgung selbst erzeugte und abgenommene Ener-

gie sowie die Art und Weise der Installation der intelligenten Messsysteme. Sie 

bestimmen den Betreiber der Eigenversorgung und teilen diesen dem Verteiler-

netzbetreiber mit. 
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2) Grundeigentümer können eine gemeinsame Eigenversorgung am Ort der 

Erzeugung auch für Endkunden vorsehen, die zu ihnen in einem Miet- oder Pacht-

verhältnis stehen. 

3) Der Verteilernetzbetreiber stattet die an der Eigenversorgung teilneh-

menden Endkunden mit intelligenten Messsystemen aus. Die teilnehmenden End-

kunden können auf die Ausstattung jedes einzelnen Endkunden verzichten und ein 

gemeinsames intelligentes Messsystem des Verteilernetzbetreibers am Netzan-

schlusspunkt beantragen. 

4) Die an der Eigenversorgung teilnehmenden Endkunden behalten vorbe-

haltlich Abs. 8 Bst. b ihren Anspruch auf Netzzugang und die freie Wahl des Ver-

sorgungsunternehmens. 

5) Die an der Eigenversorgung teilnehmenden Endkunden sind hinsichtlich 

des Bezugs von Elektrizität aus dem Netz für die Ermittlung der Netznutzungsent-

gelte gemeinsam wie ein einziger Endkunde zu behandeln. 

6) Sind die Endkunden der Eigenversorgung mit intelligenten Messsystemen 

des Verteilernetzbetreibers ausgestattet, so verrechnet dieser den Endkunden die 

anteiligen Netznutzungsentgelte und weist diesen die intern ausgetauschte Ener-

gie proportional zu. 

7) Ist einzig der Netzanschlusspunkt eines Eigenversorgers mit einem intelli-

genten Messsystem des Verteilernetzbetreibers ausgestattet, so stellt dieser dem 

Betreiber der Eigenversorgung stellvertretend für alle teilnehmenden Endkunden 

gemeinsam Rechnung. 

8) Die an der Eigenversorgung teilnehmenden Endkunden sind hinsichtlich 

der Energielieferung wie folgt zu behandeln: 
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a) Sind die Endkunden der Eigenversorgung mit intelligenten Messsystemen 

des Verteilernetzbetreibers ausgestattet, so ist die freie Wahl eines Versor-

gungsunternehmens für jeden Teilnehmer der Eigenversorgung möglich. 

b) Ist einzig der Netzanschlusspunkt der Eigenversorgung mit einem intelligen-

ten Messsystem des Verteilernetzbetreibers ausgestattet, so ist die Wahl 

des Versorgungsunternehmens durch alle Teilnehmer gesamthaft für die Ei-

genversorgung vorzunehmen. Das Versorgungsunternehmen stellt dem Be-

treiber der Eigenversorgung stellvertretend für alle teilnehmenden Endkun-

den gemeinsam Rechnung. 

9) Die Regierung kann das Nähere über den Zusammenschluss zur Eigenver-

sorgung mit Verordnung regeln, insbesondere über: 

a) die Prävention von Missbräuchen gegenüber Mietern sowie Pächtern; 

b) die Bedingungen, unter denen Mieter sowie Pächter Ansprüche, die sie auf-

grund dieses Gesetzes haben, geltend machen können. 

Art. 8 Abs. 1 und 3 

1) Elektrizitätsunternehmen sind verpflichtet, Kriterien für die technische 

Betriebssicherheit festzulegen und für den Anschluss von Erzeugungsanlagen, 

Energiespeicheranlagen, Verteilernetzen, Verbindungsleitungen, Direktleitungen 

und den Anschluss von Kunden an das Netz technische Vorschriften mit Mindest-

anforderungen an die Auslegung und den Betrieb auszuarbeiten und zu veröffent-

lichen. 

3) Aufgehoben 
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Art. 11 Abs. 3 

3) Sie legen die Regeln für die Verwaltung und den Austausch von Daten fest 

und unterbreiten diese der Regulierungsbehörde zur Genehmigung. Dabei werden 

die Anforderungen der Europäischen Kommission an die Interoperabilität für 

Energiedienstleistungen und Verfahren für den Zugang zu Daten berücksichtigt. 

Art. 12 Abs. 1 

1) Netzbetreiber sind verpflichtet, objektive Kriterien für die Einspeisung aus 

Erzeugungsanlagen und Energiespeicheranlagen sowie für die Benutzung von Ver-

bindungsleitungen festzulegen. Bei den Kriterien werden der wirtschaftliche Vor-

rang von Strom aus verfügbaren Erzeugungsanlagen oder aus dem Transfer aus 

Verbindungsleitungen sowie die sich für das Netz ergebenden technischen Be-

schränkungen berücksichtigt. 

Art. 13 Abs. 1 Bst. f und g sowie Abs. 2 

1) Jeder Übertragungsnetzbetreiber ist verpflichtet: 

f) unter der Aufsicht der Regulierungsbehörde Engpasserlöse und Zahlungen 

im Rahmen des Ausgleichsmechanismus zwischen Übertragungsnetzbetrei-

bern nach Art. 49 der Verordnung (EU) 2019/943 einzunehmen, Dritten Zu-

gang zu gewähren und deren Zugang zu regeln sowie bei Verweigerung des 

Zugangs begründete Erklärungen abzugeben; bei der Ausübung ihrer Aufga-

ben haben die Übertragungsnetzbetreiber in erster Linie die Marktintegra-

tion zu erleichtern; 

g) weitere Zuständigkeiten nach Art. 40 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2019/944, 

insbesondere die Beschaffung der Systemdienstleistungen, wahrzunehmen; 
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dabei sind die Vorgaben und Empfehlungen nach Art. 40 Abs. 3 bis 7 der 

genannten Richtlinie zu berücksichtigen. 

2) Übertragungsnetzbetreiber dürfen nur Eigentümer, Entwickler, Verwalter 

oder Betreiber von Energiespeicheranlagen sein, wenn diese durch die Regulie-

rungsbehörde unter Einhaltung der Voraussetzungen nach Art. 54 Abs. 2 der Richt-

linie (EU) 2019/944 genehmigt werden. Die Regulierungsbehörde unterrichtet die 

ESA über eine solche Genehmigung und führt alle fünf Jahre die Konsultation nach 

Art. 54 Abs. 4 der genannten Richtlinie durch. 

Art. 13a Abs. 2 bis 5 

2) Sie ergreifen Massnahmen zur Optimierung des Stromverbrauchs, indem 

sie beispielsweise Energiemanagementdienstleistungen anbieten, neuartige 

Preismodelle entwickeln oder gegebenenfalls intelligente Messsysteme oder in-

telligente Netze einführen. Betreffend Einsatz und Ersatz von intelligenten Mess-

systemen legen sie weitreichende Projektneuerungen in Übereinstimmung mit 

Art. 19 und 20 sowie Anhang II der Richtlinie (EU) 2019/944 der Regulierungsbe-

hörde zur Genehmigung vor. 

3) Verteilernetzbetreiber arbeiten diskriminierungsfrei mit Unternehmen 

zusammen, die Eigentümer von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge sind oder sol-

cher Ladepunkte entwickeln, betreiben oder verwalten, auch in Bezug auf den An-

schluss an das Netz. 

4) Sie dürfen nur Eigentümer, Entwickler, Verwalter oder Betreiber von La-

depunkten für Elektrofahrzeuge sein, wenn diese für den Eigengebrauch bestimmt 

sind oder die Voraussetzungen nach Art. 33 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2019/944 

erfüllt sind. Die Regulierungsbehörde führt alle fünf Jahre eine Konsultation nach 
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Art. 33 Abs. 4 der genannten Richtlinie durch, um das mögliche Interesse anderer 

Beteiligter an Eigentum, Entwicklung, Betrieb oder Verwaltung von Ladepunkten 

für Elektrofahrzeuge erneut zu prüfen. 

5) Verteilernetzbetreiber dürfen nur Eigentümer, Entwickler, Verwalter oder 

Betreiber von Energiespeicheranlagen sein, wenn die Energiespeicheranlagen 

durch die Regulierungsbehörde unter Einhaltung der Voraussetzungen nach Art. 

36 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2019/944 genehmigt werden. Die Regulierungsbe-

hörde führt alle fünf Jahre eine Konsultation nach Art. 36 Abs. 3 der genannten 

Richtlinie durch, um zu prüfen, ob ein Potential für und Interesse an Investitionen 

in solche Anlagen besteht. 

Art. 14 

Durchleitungspflicht 

1) Netzbetreiber sind verpflichtet, Erzeugern, Versorgungsunternehmen 

und Kunden in nicht diskriminierender Weise die Durchleitung von Elektrizität zu 

einem festgelegten Durchleitungspreis (Art. 18 Abs. 1) und den allgemeinen Netz-

bedingungen zu gewähren. 

2) Aktive Kunden mit Energiespeicheranlagen dürfen nicht unverhältnismäs-

sigen Genehmigungsanforderungen und -gebühren unterworfen sein. Sie dürfen 

nicht doppelt mit Durchleitungspreisen belastet werden, wenn: 

 a)  in Bezug auf die aus dem Netz bezogene, gespeicherte und ins Netz zurück-

gelieferte Elektrizität Flexibilitätsdienstleistungen für Netzbetreiber er-

bracht werden; oder  

b) die aus dem Netz bezogene, gespeicherte und ins Netz zurückgelieferte 

Elektrizität zeitlich verzögert an Ort und Stelle innerhalb definierter Grenzen 
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oder, sofern die Regierung es mit Verordnung bestimmt, an einem anderen 

Ort verbraucht wird. 

Art. 16 

Anschlusspflicht 

Netzbetreiber sind verpflichtet, den Anschluss von Erzeugungsanlagen, 

Energiespeicheranlagen, Versorgungsunternehmen und Kunden in nicht diskrimi-

nierender Weise an das Netz zu einem festgelegten Anschlusspreis (Art. 18 Abs. 1) 

und gemäss den allgemeinen Netzbedingungen zu gewähren. 

Art. 18 Abs. 2 und 3 

Aufgehoben 

Art. 20 Abs. 1 Bst. b und Abs. 4 

1) Die Regulierungsbehörde genehmigt vor deren Gültigkeit:  

b) die allgemeinen Netzbedingungen. 

4) Aufgehoben 

Art. 25 Abs. 1, 2 und 4 

1) Die Regierung errichtet eine besondere Kommission als Regulierungsbe-

hörde, die die Ziele nach Art. 58 der Richtlinie (EU) 2019/944 verfolgt. Die Regulie-

rungsbehörde kann alle Massnahmen treffen, die zur Marktaufsicht nach Mass-

gabe des Staatsvertragsrechts, insbesondere des EWR-Rechts, erforderlich sind. 
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2) Die Regulierungsbehörde besteht aus fünf stimmberechtigten Mitgliedern, 

welche von der Regierung auf fünf Jahre bestellt werden. Der Vorsitzende und sein 

Stellvertreter werden von der Regierung ernannt. Die Mitglieder können für eine 

zweite Amtsdauer bestellt werden. Der Vorsitz wechselt nach jeder Amtsdauer. 

Die Regierung regelt das Nähere über die Ernennung und Entlassung von Mitglie-

dern sowie die Vermeidung von Interessenkonflikten und Vertraulichkeitspflich-

ten während der Amtsdauer und nach Mandatsende mit Verordnung. 

4) Die Regulierungsbehörde regelt die näheren Bestimmungen in einer Ge-

schäftsordnung; diese wird der Regierung zur Kenntnis gebracht. 

Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3, 5 bis 7, 9 bis 11, 13, 16, 21 und 31 bis 38 sowie Abs. 2 

1) Die Regulierungsbehörde hat insbesondere folgende Aufgaben und Be-

fugnisse: 

3. Sie prüft etwaige Mechanismen zur Behebung von Kapazitätsengpässen im 

Elektrizitätsnetz und kann solche vorschreiben. 

5. Sie bestimmt einen oder mehrere Übertragungsnetzbetreiber und einen 

oder mehrere Verteilernetzbetreiber nach Art. 52 und 30 der Richtlinie (EU) 

2019/944. 

6. Sie bestimmt einen oder mehrere Übertragungsnetzbetreiber nach Art. 53 

der Richtlinie (EU) 2019/944, die von Personen aus Drittstaaten kontrolliert 

werden. 

7. Aufgehoben 

9.  Sie stellt sicher, dass Quersubventionen zwischen Übertragungs-, Vertei-

lungs- und Versorgungstätigkeiten oder anderen Tätigkeiten inner- oder aus-

serhalb des Elektrizitätsbereichs verhindert werden. 
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10. Aufgehoben 

11. Sie setzt Massnahmen zum Kundenschutz durch, einschliesslich der Mass-

nahmen nach Art. 10 der Richtlinie (EU) 2019/944. 

13. Sie gewährleistet den diskriminierungsfreien Zugang zu den Verbrauchsda-

ten der Kunden, die Bereitstellung eines leicht verständlichen einheitlichen 

Formats auf nationaler Ebene für die Erfassung der Verbrauchsdaten und 

den unverzüglichen Zugang für alle Kunden zu diesen Daten nach Art. 23 und 

24 der Richtlinie (EU) 2019/944. 

16. Sie genehmigt die Bedingungen für die Einspeisung aus Erzeugungsanlagen 

und Energiespeicheranlagen und die Benutzung von Verbindungsleitungen 

nach Art. 12 Abs. 3. 

21. Sie arbeitet mit Regulierungsbehörden anderer EWR-Mitgliedstaaten, der 

Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden nach der 

Verordnung (EU) 2019/942 (Agentur) und der ESA in grenzüberschreitenden 

Angelegenheiten sowie im Hinblick auf die Entwicklung des Binnenmarktes 

und zur Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen zusammen; bei der 

Zusammenarbeit werden die Bestimmungen und Verfahren nach Art. 61 bis 

63 der Richtlinie (EU) 2019/944 befolgt. 

31. Sie nimmt die Aufgaben wahr und übt die Befugnisse aus, die den Regulie-

rungsbehörden der EWR-Mitgliedstaaten nach der Verordnung (EU) 

2019/943 übertragen sind. 

32. Sie stellt in enger Abstimmung mit den Regulierungsbehörden anderer EWR-

Mitgliedstaaten sicher, dass der Europäische Verbund der Übertragungs-

netzbetreiber für Strom (ENTSO (Strom)) und die Europäische Organisation 

für Verteilernetzbetreiber (EU-VNBO) ihren Verpflichtungen aus der Richtli-

nie (EU) 2019/944, der Verordnung (EU) 2019/943 und den dazugehörigen 
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Netzkodizes und Leitlinien, auch bei länderübergreifenden Aspekten, nach-

kommen sowie Entscheidungen der Agentur Folge leisten. 

33. Sie erteilt die Genehmigung für Produkte und Beschaffungsverfahren für 

nicht frequenzgebundene Systemdienstleistungen. 

34. Sie setzt die nach Art. 59 bis 61 der Verordnung (EU) 2019/943 verabschie-

deten Netzkodizes und Leitlinien mithilfe nationaler Massnahmen oder, so-

weit erforderlich, koordinierter regionaler oder EWR-weiter Massnahmen 

um. 

35. Sie überwacht die Verfügbarkeit der Plattform für Stromtarifvergleiche nach 

Art. 3b Abs. 3, falls sie nicht selbst als Betreiberin dieser Plattform bezeich-

net wird. 

36. Sie überwacht die Beseitigung ungerechtfertigter Hindernisse und Ein-

schränkungen bei der Weiterentwicklung des Verbrauchs von selbst erzeug-

ter Elektrizität nach Art. 3b Abs. 4 und von Bürgerenergiegemeinschaften 

nach Art. 3e. 

37. Sie verfasst und veröffentlicht die Beschreibung der Methode, mit der die 

notwendigen Kosten zur Bestimmung der Durchleitungspreise nach Art. 14 

und 18 zu berechnen sind. 

38. Sie fordert bei Verdacht auf Missbrauch von Insiderinformationen die Anga-

ben zu Transaktionen von Grosshandelsprodukten und Kapazitäten nach Art. 

28 Abs. 4 und Insiderinformationen nach Art. 28 Abs. 5 ein und verfügt im 

Missbrauchsfall die erforderlichen Massnahmen. 

2) Aufgehoben 
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Art. 26a Abs. 1 Bst. a, d, e und g bis k sowie Abs. 3 

1) Die Regulierungsbehörde nimmt im Rahmen eines allgemeinen Monito-

rings folgende weitere Aufgaben wahr: 

a) Sie beobachtet die Investitionspläne der Übertragungsnetzbetreiber und 

legt mit ihrem Jahresbericht eine Beurteilung dieser Investitionspläne unter 

dem Gesichtspunkt ihrer Kohärenz mit dem Netzentwicklungsplan nach Art. 

30 Abs. 1 Bst. b der Verordnung (EU) 2019/943 vor, wobei diese Beurteilung 

Empfehlungen zur Änderung der Investitionspläne enthalten kann. 

d) Sie beobachtet den Grad und die Wirksamkeit der Marktöffnung und den 

Umfang des Wettbewerbs auf Grosshandels- und Endkundenebene, ein-

schliesslich Strombörsen, Preise für Haushalts-Kunden, einschliesslich Vo-

rauszahlungssystemen, die Auswirkungen dynamischer Elektrizitätspreisver-

träge und der Verwendung intelligenter Messsysteme, Versorgerwechselra-

ten, Abschaltraten, Durchführung von Wartungsdiensten und dafür erho-

bene Gebühren, die Beziehungen zwischen Haushalts- und Grosshandels-

preisen, die Entwicklung der Netztarife und -abgaben und Beschwerden von 

Haushalts-Kunden sowie etwaige Wettbewerbsverzerrungen oder -be-

schränkungen; sie stellt relevante Informationen bereit und macht das Amt 

für Volkswirtschaft auf einschlägige Fälle aufmerksam. 

e) Sie beobachtet etwaige restriktive Vertragspraktiken einschliesslich Exklusi-

vitätsbestimmungen, die Kunden daran hindern können, gleichzeitig mit 

mehreren Anbietern Verträge zu schliessen, oder ihre Möglichkeiten dazu 

beschränken und setzt das Amt für Volkswirtschaft gegebenenfalls von sol-

chen Praktiken in Kenntnis. 

g) Sie überwacht die Umsetzung der Vorschriften betreffend die Aufgaben und 

Zuständigkeiten der Übertragungsnetzbetreiber, Verteilernetzbetreiber, 
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Versorgungsunternehmen und Kunden sowie anderer Marktteilnehmer 

nach der Verordnung (EU) 2019/943. 

h) Sie überwacht die Investitionen in die Erzeugungs- und Speicherkapazitäten 

mit Blick auf die Versorgungssicherheit. 

i) Aufgehoben 

k) Sie beobachtet das Engpassmanagement im Elektrizitätsnetz, einschliesslich 

der Verbindungsleitungen, und die Durchsetzung der Regeln für das Eng-

passmanagement; sie kann Änderungen dieser Regelungen verlangen. 

3) Bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach Abs. 1 konsultiert die Regulie-

rungsbehörde gegebenenfalls, unter Wahrung ihrer Unabhängigkeit und unbescha-

det ihrer eigenen spezifischen Zuständigkeiten und im Einklang mit den Grundsät-

zen der besseren Regulierung, die Übertragungsnetzbetreiber und arbeitet eng mit 

anderen zuständigen Behörden zusammen. 

Art. 27 

Unabhängigkeit 

Die Regulierungsbehörde ist in ihrer Entscheidungs- und Verfügungsgewalt 

von jeder anderen öffentlichen und privaten Stelle unabhängig. 

Art. 28 Abs. 1, 4 und 5 

1) Unternehmen, die in den Bereichen Erzeugung, Speicherung, Übertra-

gung, Verteilung oder Versorgung tätig sind, müssen den mit der Durchführung 

dieses Gesetzes beauftragten Behörden, insbesondere der Regulierungsbehörde, 

die Auskünfte erteilen, die für den Vollzug dieses Gesetzes notwendig sind. 
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4) Wer seinen Sitz oder Wohnsitz in Liechtenstein hat, an einem Elektrizitäts-

grosshandelsmarkt im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder in der Schweiz 

teilnimmt und aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 verpflichtet ist, den 

zuständigen Behörden des EWR, der EWR-Mitgliedstaaten oder der Schweiz Infor-

mationen zu liefern, muss die gleichen Informationen in gleicher Form auch der 

Regulierungsbehörde auf deren Verlangen hin liefern. 

5) Grosshändler nach Abs. 4 haben der Regulierungsbehörde auf deren Ver-

langen hin die Insiderinformationen zu liefern, die aufgrund der Verordnung (EU) 

Nr. 1227/2011 in EWR-Mitgliedsstaaten veröffentlicht worden sind. 

Art. 28a Abs. 4 

Aufgehoben 

Art. 31 

Beschwerde 

1) Gegen Entscheidungen oder Verfügungen der Regulierungsbehörde kann 

binnen 30 Tagen ab Zustellung Beschwerde an die Beschwerdekommission für 

Verwaltungsangelegenheiten erhoben werden. 

2) Gegen Entscheidungen der Beschwerdekommission für Verwaltungsange-

legenheiten kann binnen 30 Tagen ab Zustellung Beschwerde beim Verwaltungs-

gerichtshof erhoben werden. 

3) Einer Beschwerde gegen eine Entscheidung oder Verfügung über die Fest-

legung der Preise durch die Regulierungsbehörde kommt keine aufschiebende 

Wirkung zu. 
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4) Ist in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt, finden auf das Verfahren 

die Bestimmungen des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltungspflege 

und des Verwaltungsstrafgesetzes Anwendung. 

Art. 32 Abs. 5 Einleitungssatz 

5) Die Regulierungsbehörde legt in einem Reglement das Nähere über die 

Voraussetzungen und das Verfahren der Streitbeilegung fest, insbesondere in Be-

zug auf die:  

Überschrift vor Art. 32a 

Aufgehoben 

Art. 32a 

Aufgehoben 

Art. 33 Abs. 1 Einleitungssatz, Bst. k, t und tbis sowie Abs. 1a und 2 

1) Von der Regulierungsbehörde wird wegen Übertretung mit Busse bis zu 

100 000 Franken bestraft, wer vorsätzlich: 

k) keine Kriterien für die Einspeisung aus Erzeugungsanlagen und Energiespei-

cheranlagen sowie die Benutzung von Verbindungsleitungen nach Art. 12 

festlegt; 

t) gegen die Verordnung (EU) 2019/943 verstösst, indem er:  

1. die Pflicht zur Vorlage von Informationen nach Art. 51 Abs. 3 verletzt; 

2. die Zusammenarbeit im Rahmen des ENTSO (Strom) nach Art. 28 Abs. 

1 verweigert; 
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3. die Vorschriften über die Bereitstellung von Informationen nach Art. 

50 verletzt; 

tbis) gegen die Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 verstösst, indem er: 

1. auf die in Art. 3 Abs. 1 bezeichnete Weise mit dem Vorsatz, sich oder ei-

nem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, Insider-Informatio-

nen verwendet und damit dem Verbot des Insider-Handels zuwiderhan-

delt, sofern er nach Art. 3 Abs. 2 Bst. e wissen oder wissen müsste, dass 

es sich um Insider-Informationen nach Art. 2 Ziff. 1 handelt; 

2. entgegen Art. 4 Abs. 1 eine Insider-Information nicht, nicht richtig, nicht 

vollständig, nicht effektiv oder nicht rechtzeitig bekannt gibt; 

3. entgegen Art. 4 Abs. 2 eine Insider-Information nicht, nicht richtig, nicht 

vollständig oder nicht unverzüglich übermittelt; 

4. entgegen Art. 4 Abs. 3 die zeitgleiche, vollständige und tatsächliche Be-

kanntgabe einer Information nicht sicherstellt; 

5. entgegen Art. 8 Abs. 1 iVm einem Durchführungsrechtsakt nach Art. 8 

Abs. 2 eine dort genannte Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht recht-

zeitig oder nicht vollständig übermittelt; 

6. entgegen Art. 8 Abs. 5 iVm einem Durchführungsrechtsakt nach Art. 8 

Abs. 6 eine dort genannte Information nicht, nicht richtig, nicht rechtzei-

tig oder nicht vollständig übermittelt; 

7. sich entgegen Art. 9 Abs. 1 iVm 4 nicht oder nicht rechtzeitig bei der Re-

gulierungsbehörde registrieren lässt; 

8. sich entgegen Art. 9 Abs. 1 Unterabs. 2 bei mehr als einer nationalen Re-

gulierungsbehörde registrieren lässt; 

9. entgegen Art. 9 Abs. 5 eine Änderung hinsichtlich der für die Registrierung 

erforderlichen Informationen nicht unverzüglich mitteilt; 
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10. entgegen Art. 15 nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-

zeitig die Regulierungsbehörde informiert. 

1a) Für Übertragungsnetzbetreiber und integrierte Unternehmen nach Art. 

3 Abs. 1 Ziff. 24 Bst. a dieses Gesetzes sowie für Energiegrosshändler nach der 

Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 beträgt die Busse für Übertretungen nach Abs. 1 

bis zu 10 % des im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten Jahresumsatzes. 

2) Von der Regulierungsbehörde wird wegen Übertretung mit Busse bis zu 

200 000 Franken bestraft, wer: 

a) öffentliche Elektrizitätsinfrastruktur beschädigt oder den Betrieb öffentli-

cher Elektrizitätsinfrastruktur beeinträchtigt; oder  

b) entgegen Art. 5 iVm. 2 Ziff. 2 und 3 Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine 

Marktmanipulation oder den Versuch einer Marktmanipulation vornimmt. 

Art. 33a 

Vergehen 

1) Vom Landgericht wird wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu drei 

Jahren bestraft, wer als Person nach Art. 3 Abs. 2 Bst. a bis d der Verordnung (EU) 

Nr. 1227/2011 die Insider-Informationen nach Art. 2 Ziff. 1 der genannten Verord-

nung in Bezug auf Strom betreffende Energiegrosshandelsprodukte nach Art. 2 

Ziff. 4 der genannten Verordnung mit dem Vorsatz ausnützt, sich oder einem Drit-

ten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, indem sie: 

a) diese Informationen im Wege des Erwerbs oder der Veräusserung derartiger 

Energiegrosshandelsprodukte, auf die sich die Information bezieht, für ei-

gene oder fremde Rechnung direkt oder indirekt nutzen; 
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b) diese Informationen an Dritte weitergeben, soweit dies nicht im normalen 

Rahmen der Ausübung ihrer Arbeit oder ihres Berufes oder der Erfüllung ih-

rer Aufgaben geschieht; oder 

c) auf der Grundlage von Insider-Informationen anderen Personen empfehlen 

oder andere Personen dazu verleiten, derartige Energiegrosshandelspro-

dukte, auf die sich die Information bezieht, zu erwerben oder zu veräussern. 

2) Vom Landgericht wird wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 

Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen bestraft, wer als Person nach 

Art. 3 Abs. 2 Bst. a bis d der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Insider-Informa-

tion nach Art. 2 Ziff. 1 der genannten Verordnung in Bezug auf Strom betreffende 

Energiegrosshandelsprodukte nach Art. 2 Ziff. 4 der genannten Verordnung auf 

die in Abs. 1 bezeichnete Weise, jedoch ohne den Vorsatz, sich oder einem Dritten 

einen Vermögensvorteil zu verschaffen, verwendet. 

3) Die Taten nach Abs. 1 und 2 sind nicht strafbar, wenn: 

a) ein Übertragungsnetzbetreiber nach Art. 3 Abs. 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 1227/2011 Strom kauft, um den sicheren Netzbetrieb zu gewährleisten; 

oder 

b) die jeweils in Art. 3 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 genannten 

Marktteilnehmer in der dort beschriebenen Weise tätig werden. 

II. 

Anwendbarkeit von EU-Rechtsvorschriften 

1) Bis zu ihrer Übernahme in das EWR-Abkommen gelten als nationale 

Rechtsvorschriften: 
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a) die Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnen-

markt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU (ABl. L 158 vom 

14.6.2019, S. 125); 

b) die Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 5. Juni 2019 über den Elektrizitätsbinnenmarkt (ABl. L 158 vom 

14.6.2029, S. 54); 

c) die Verordnung (EU) 2019/942 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 5. Juni 2019 zur Gründung einer Agentur der Europäischen Union für 

die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ABl. L 158 vom 

14.6.2019, S. 22); 

d) die Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 25. Oktober 2011 über die Integrität und Transparenz des Ener-

giegrosshandelsmarkts (ABl. L 326 vom 8.12.2011, S. 1). 

2) Der vollständige Wortlaut der in Abs. 1 genannten Rechtsvorschriften ist 

im Amtsblatt der Europäischen Union unter https://eur-lex.europa.eu veröffent-

licht; er kann auf der Internetseite der FMA unter  www.fma-li.li  abgerufen wer-

den. 

III. 

Inkrafttreten 

1) Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Referen-

dumsfrist am 1. Januar 2027 in Kraft, andernfalls am Tag nach der Kundmachung. 

http://www.fma-li.li/


67 

2) Art. 2 Abs. 2 Bst. a, c und d tritt gleichzeitig mit dem Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 

2019/944 sowie der Verordnungen (EU) 2019/942 und (EU) 2019/943 in das EWR-

Abkommen in Kraft. 

3) Art. 2 Abs. 2 Bst. e tritt gleichzeitig mit dem Beschluss des Gemeinsamen 

EWR-Ausschusses betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 

in das EWR-Abkommen in Kraft. 
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2. GASMARKTGESETZ 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Gasmarktgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 18. September 2003 über den Erdgasmarkt (Gasmarktge-

setz; GMG), LGBl. 2003 Nr. 218, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeän-

dert: 

Art. 2 Abs. 2 Bst. d 

2) Es dient zudem der Umsetzung bzw. Durchführung: 

d) der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 über die Integrität und Transparenz des 

Energiegrosshandelsmarkts7. 

 
7 Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über 

die Integrität und Transparenz des Energiegrosshandelsmarkts (ABl. L 326 vom 8.12.2011, S. 1) 
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Art. 12 

Durchleitungspflicht 

Betreiber von Fernleitungs- und Verteilernetzen sind verpflichtet, Kunden, 

einschliesslich Versorgungsunternehmen, in nicht diskriminierender Weise die 

Durchleitung von Erdgas zu einem festgelegten Durchleitungspreis (Art. 16 Abs. 1) 

und den allgemeinen Netzbedingungen zu gewähren. 

Art. 13 

Anschlusspflicht 

Betreiber von Fernleitungs- und Verteilernetzen sind verpflichtet, Kunden 

einschliesslich Versorgungsunternehmen, zu einem festgelegten Anschlusspreis 

(Art. 16 Abs. 1) und den allgemeinen Netzbedingungen in nicht diskriminierender 

Weise an das Netz anzuschliessen. 

Art. 16 Abs. 1 und 2 

1) Die Höhe der Preise nach Art. 12 bis 14 richtet sich nach den Preisen in 

vergleichbaren Netzen. Die Preise sind nicht diskriminierend festzulegen und in 

geeigneter Weise zu veröffentlichen. 

2) Aufgehoben 

Art. 17 Abs. 1 Bst. b und Abs. 4 

1) Die Regulierungsbehörde genehmigt vor deren Gültigkeit:  

b) die allgemeinen Netzbedingungen. 

4) Aufgehoben 
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Art. 21 Abs. 4 

4) Die Regulierungsbehörde regelt die näheren Bestimmungen in einer Ge-

schäftsordnung; diese wird der Regierung zur Kenntnis gebracht. 

Art. 22 Abs. 1 Ziff. 3 

1) Die Regulierungsbehörde hat insbesondere folgende Aufgaben und Be-

fugnisse: 

3. Sie prüft etwaige Mechanismen zur Behebung von Kapazitätsengpässen im 

Erdgasnetz und kann solche vorschreiben. 

Art. 22a Abs. 1 Bst. k und Abs. 3 

1) Die Regulierungsbehörde nimmt im Rahmen eines allgemeinen Monito-

rings folgende weitere Aufgaben wahr: 

k) Sie beobachtet das Engpassmanagement in den Erdgasnetzen, einschliess-

lich der Verbindungsleitungen, und die Durchsetzung der Regeln für das Eng-

passmanagement; sie kann Änderungen dieser Regelungen verlangen. 

3) Bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach Abs. 1 konsultiert die Regulie-

rungsbehörde gegebenenfalls, unter Wahrung ihrer Unabhängigkeit und unbescha-

det ihrer eigenen spezifischen Zuständigkeiten und im Einklang mit den Grundsät-

zen der besseren Regulierung, die Fernleitungsnetzbetreiber und arbeitet eng mit 

anderen zuständigen Behörden zusammen. 
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Art. 23 

Unabhängigkeit 

Die Regulierungsbehörde ist in ihrer Entscheidungs- und Verfügungsgewalt 

von jeder anderen öffentlichen und privaten Stelle unabhängig. 

Art. 24 Abs. 1 

1) Erdgasunternehmen müssen den mit der Durchführung dieses Gesetzes 

beauftragten Behörden, insbesondere der Regulierungsbehörde, die Auskünfte 

erteilen, die für den Vollzug dieses Gesetzes notwendig sind. 

Art. 27  

Beschwerde 

1) Gegen Entscheidungen oder Verfügungen der Regulierungsbehörde kann 

binnen 30 Tagen ab Zustellung Beschwerde an die Beschwerdekommission für 

Verwaltungsangelegenheiten erhoben werden. 

2) Gegen Entscheidungen der Beschwerdekommission für Verwaltungsange-

legenheiten kann binnen 30 Tagen ab Zustellung Beschwerde beim Verwaltungs-

gerichtshof erhoben werden. 

3) Einer Beschwerde gegen eine Entscheidung oder Verfügung über die Fest-

legung der Preise durch die Regulierungsbehörde kommt keine aufschiebende 

Wirkung zu. 

4) Ist in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt, finden auf das Verfahren 

die Bestimmungen des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltungspflege 

und des Verwaltungsstrafgesetzes Anwendung. 
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Art. 28 Abs. 5 Einleitungssatz 

5) Die Regulierungsbehörde legt in einem Reglement das Nähere über die 

Voraussetzungen und das Verfahren der Streitbeilegung fest, insbesondere in Be-

zug auf die:  

Art. 29 Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. tbis sowie Abs. 1a und 1b 

1) Von der Regulierungsbehörde wird wegen Übertretung mit Busse bis zu 

100 000 Franken bestraft, wer vorsätzlich: 

tbis) gegen die Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 verstösst, indem er: 

1. auf die in Art. 3 Abs. 1 bezeichnete Weise mit dem Vorsatz, sich oder ei-

nem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, Insider-Informatio-

nen verwendet und damit dem Verbot des Insider-Handels zuwiderhan-

delt, sofern er nach Art. 3 Abs. 2 Bst. e wissen oder wissen müsste, dass 

es sich um Insider-Informationen nach Art. 2 Ziff. 1 handelt; 

2. entgegen Art. 4 Abs. 1 eine Insider-Information nicht, nicht richtig, nicht 

vollständig, nicht effektiv oder nicht rechtzeitig bekannt gibt; 

3. entgegen Art. 4 Abs. 2 eine Insider-Information nicht, nicht richtig, nicht 

vollständig oder nicht unverzüglich übermittelt; 

4. entgegen Art. 4 Abs. 3 die zeitgleiche, vollständige und tatsächliche Be-

kanntgabe einer Information nicht sicherstellt; 

5. entgegen Art. 8 Abs. 1 iVm einem Durchführungsrechtsakt nach Art. 8 

Abs. 2 eine dort genannte Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht recht-

zeitig oder nicht vollständig übermittelt; 
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6. entgegen Art. 8 Abs. 5 iVm einem Durchführungsrechtsakt nach Art. 8 

Abs. 6 eine dort genannte Information nicht, nicht richtig, nicht rechtzei-

tig oder nicht vollständig übermittelt; 

7. sich entgegen Art. 9 Abs. 1 iVm 4 nicht oder nicht rechtzeitig bei der Re-

gulierungsbehörde registrieren lässt; 

8. sich entgegen Art. 9 Abs. 1 Unterabs. 2 bei mehr als einer nationalen Re-

gulierungsbehörde registrieren lässt; 

9. entgegen Art. 9 Abs. 5 eine Änderung hinsichtlich der für die Registrierung 

erforderlichen Informationen nicht unverzüglich mitteilt; 

10. entgegen Art. 15 nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-

zeitig die Regulierungsbehörde informiert. 

1a) Für Fernleitungsnetzbetreiber und integrierte Unternehmen nach Art. 4 

Abs. 1 Ziff. 21 Bst. a dieses Gesetzes sowie für Energiegrosshändler nach der Ver-

ordnung (EU) Nr. 1227/2011 beträgt die Busse für Übertretungen nach Abs. 1 bis 

zu 10 % des im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten Jahresumsatzes. 

1b) Von der Regulierungsbehörde wird wegen Übertretung mit Busse bis zu 

200 000 Franken bestraft, wer: 

a)  öffentliche Erdgasinfrastruktur beschädigt oder den Betrieb öffentlicher 

Erdgasinfrastruktur beeinträchtigt; oder  

b) entgegen Art. 5 iVm. 2 Ziff. 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine 

Marktmanipulation oder den Versuch einer Marktmanipulation vornimmt. 
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Art. 29a 

Vergehen 

1) Vom Landgericht wird wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu drei 

Jahren bestraft, wer als Person nach Art. 3 Abs. 2 Bst. a bis d der Verordnung (EU) 

Nr. 1227/2011 die Insider-Informationen nach Art. 2 Ziff. 1 der genannten Verord-

nung in Bezug auf Erdgas betreffende Energiegrosshandelsprodukte nach Art. 2 

Ziff. 4 der genannten Verordnung mit dem Vorsatz ausnützt, sich oder einem Drit-

ten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, indem sie: 

a) diese Informationen im Wege des Erwerbs oder der Veräusserung derartiger 

Energiegrosshandelsprodukte, auf die sich die Information bezieht, für ei-

gene oder fremde Rechnung direkt oder indirekt nutzen; 

b) diese Informationen an Dritte weitergeben, soweit dies nicht im normalen 

Rahmen der Ausübung ihrer Arbeit oder ihres Berufes oder der Erfüllung ih-

rer Aufgaben geschieht; oder 

c) auf der Grundlage von Insider-Informationen anderen Personen empfehlen 

oder andere Personen dazu verleiten, derartige Energiegrosshandelspro-

dukte, auf die sich die Information bezieht, zu erwerben oder zu veräussern. 

2) Vom Landgericht wird wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 

Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen bestraft, wer als Person nach 

Art. 3 Abs. 2 Bst. a bis d der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Insider-Informa-

tion nach Art. 2 Ziff. 1 der genannten Verordnung in Bezug auf Erdgas betreffende 

Energiegrosshandelsprodukte nach Art. 2 Ziff. 4 der genannten Verordnung auf 

die in Abs. 1 bezeichnete Weise, jedoch ohne den Vorsatz, sich oder einem Dritten 

einen Vermögensvorteil zu verschaffen, verwendet. 

3) Die Taten nach Abs. 1 und 2 sind nicht strafbar, wenn: 
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a) ein Fernleitungsnetzbetreiber nach Art. 3 Abs. 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 1227/2011 Erdgas kauft, um den sicheren Netzbetrieb zu gewährleisten; 

oder 

b) die jeweils in Art. 3 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 genannten 

Marktteilnehmer in der dort beschriebenen Weise tätig werden. 

II. 

Inkrafttreten 

1) Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 1. Januar 2027 über 

die Abänderung des Elektrizitätsmarktgesetzes in Kraft. 

2) Art. 2 Abs. 2 Bst. d tritt gleichzeitig mit dem Beschluss des Gemeinsamen 

EWR-Ausschusses betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 

in das EWR-Abkommen in Kraft. 
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3. BESCHWERDEKOMMISSIONSGESETZ 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Beschwerdekommissionsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Beschwerdekommissionsgesetz vom 25. Oktober 2000, LGBl. 2000 Nr. 

248, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 4 Abs. 1 Bst. m 

1) Die Beschwerdekommission ist zuständig für Beschwerden gegen Verfü-

gungen und Entscheidungen im Bereich: 

m) Energie: 

1. der Energiekommission und der Energiefachstelle aufgrund des Geset-

zes über die Förderung der Energieeffizienz und der erneuerbaren 

Energien (Energieeffizienzgesetz; EEG) sowie der dazu erlassenen Ver-

ordnungen; 
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2. der von der Regierung errichteten Kommission in ihrer Funktion als 

weisungsunabhängige Regulierungsbehörde aufgrund des Elektrizi-

tätsmarktgesetzes sowie der darauf gestützten Verordnungen; 

3. der von der Regierung errichteten Kommission in ihrer Funktion als 

weisungsunabhängige Regulierungsbehörde aufgrund des Gasmarkt-

gesetzes sowie der darauf gestützten Verordnungen; 

II. 

Hängige Fälle 

Die Beschwerdekommission ist zuständig für Fälle, in denen im Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieses Gesetzes noch keine erstinstanzliche rechtsmittelfähige Ent-

scheidung ergangen ist. 

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 1. Januar 2027 über die 

Abänderung des Elektrizitätsmarktgesetzes in Kraft. 

 

 



RICHTLINIEN 

RICHTLINIE (EU) 2019/944 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 5. Juni 2019 

mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 
2012/27/EU 

(Neufassung) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 194 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1), 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (2), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (3), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (4) ist erheblich zu ändern. Aus Gründen 
der Klarheit empfiehlt es sich, die genannte Richtlinie neu zu fassen. 

(2)  Der Elektrizitätsbinnenmarkt, der seit 1999 in der Union schrittweise geschaffen wird, soll allen privaten und 
gewerblichen Endkunden in der Union durch die Gestaltung wettbewerbsgeprägter länderübergreifender Elektrizi­
tätsmärkte eine echte Wahl ermöglichen, den Unternehmen neue Geschäftschancen eröffnen, wettbewerbsfähige 
Preise, effiziente Investitionssignale und höhere Dienstleistungsanforderungen bewirken und zu mehr 
Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit beitragen. 

(3)  Die Richtlinien 2003/54/EG und 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (5) waren ein wichtiger 
Beitrag zur Schaffung des Elektrizitätsbinnenmarktes. Das Energiesystem der Union durchlebt allerdings zurzeit 
tiefgreifende Veränderungen. Mit dem gemeinsamen Ziel der Dekarbonisierung des Energiesystems ergeben sich 
für die Marktteilnehmer neue Chancen und Herausforderungen. Gleichzeitig entstehen durch technologische 
Entwicklungen neue Formen der Beteiligung der Verbraucher und der länderübergreifenden Zusammenarbeit. Es 
besteht die Notwendigkeit, die Marktvorschriften der Union den neuen Marktgegebenheiten anzupassen. 

(4)  Die Mitteilung der Kommission vom 25. Februar 2015 mit dem Titel „Eine Rahmenstrategie für eine krisenfeste 
Energieunion mit einer zukunftsorientierten Klimaschutzstrategie“ eröffnet eine Vision für eine Energieunion, in 
deren Mittelpunkt die Bürgerinnen und Bürger stehen, die Verantwortung für die Energiewende übernehmen, 
neue Technologien zur Senkung ihrer Energiekosten nutzen und aktiv am Markt teilnehmen, und in der 
gefährdete Kunden geschützt werden. 
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(5) In der Mitteilung der Kommission vom 15. Juli 2015 mit dem Titel „Verbesserte Möglichkeiten für Energiever­
braucher“ werden die Vorstellungen der Kommission von einem Endkundenmarkt dargelegt, der den Bedürfnissen 
der Energieverbraucher unter anderem durch die bessere Verknüpfung von Großhandels- und Endkundenmärkten 
besser gerecht wird. Mittels neuer Technologien sollen neue und innovative Energiedienstleistungsunternehmen 
alle Verbraucher in die Lage versetzen, sich umfassend an der Energiewende zu beteiligen und ihren Verbrauch so 
zu steuern, dass energieeffiziente Lösungen erzielt werden, durch die sie Geld sparen und die insgesamt dazu 
beitragen, den Energieverbrauch zu senken. 

(6)  In der Mitteilung der Kommission vom 15. Juli 2015 mit dem Titel „Einleitung des Prozesses der öffentlichen 
Konsultation zur Umgestaltung des Energiemarktes“ betonte die Kommission, dass die Abkehr von der 
Stromerzeugung in großen zentralen Erzeugungsanlagen hin zur dezentralen Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Quellen und hin zu dekarbonisierten Märkten eine Anpassung der geltenden Vorschriften für den Stromhandel 
sowie Änderungen der Aufgaben bisheriger Marktteilnehmer erfordert. Ferner wurde in der Mitteilung als 
dringend geboten erachtet, die Elektrizitätsmärkte flexibler zu gestalten und alle Akteure — darunter die Erzeuger 
von erneuerbarer Energie, neue Energiedienstleistungsunternehmen, Energiespeicherbetreiber und Lastmanager — 
vollständig einzubinden. Ebenso dringend muss die Union in die Vernetzung auf Unionsebene investieren, damit 
Elektrizität über Hochspannungsnetze übertragen werden kann. 

(7)  Damit ein Elektrizitätsbinnenmarkt geschaffen werden kann, sollten die Mitgliedstaaten die Integration ihrer 
nationalen Märkte und die Zusammenarbeit zwischen den Netzbetreibern auf Unionsebene und auf regionaler 
Ebene fördern, und die isolierten Netze der in der Union nach wie vor bestehenden sogenannten Strominseln 
einbinden. 

(8)  Zusätzlich zur der Bewältigung neuer Herausforderungen dient diese Richtlinie dazu, die nach wie vor 
bestehenden Hindernisse für die Vollendung des Elektrizitätsbinnenmarkts zu beseitigen. Durch die Anpassung 
des Rechtsrahmens soll die derzeitige Fragmentierung der nationalen Märkte, die häufig noch immer durch ein 
hohes Maß an regulatorischen Eingriffen gekennzeichnet sind, überwunden werden. Eingriffe dieser Art haben zu 
Hindernissen für die Versorgung von Elektrizität zu gleichen Bedingungen sowie im Vergleich zu Lösungen, die 
auf länderübergreifender Zusammenarbeit und marktwirtschaftlichen Grundsätzen beruhen, zu höheren Kosten 
geführt. 

(9)  Die Ziele der Union im Bereich der erneuerbaren Energie würden am effizientesten dadurch erreichen werden, 
dass ein Marktumfeld geschaffen wird, in dem sich Flexibilität und Innovation lohnen. Ein gut funktionierender 
Elektrizitätsmarkt ist die entscheidende Voraussetzung dafür, dass sich erneuerbare Energie auf dem Markt 
durchsetzt. 

(10) Die Verbraucher sind von zentraler Bedeutung, um die notwendige Flexibilität zur Anpassung des Elektrizi­
tätsnetzes an die variable und dezentrale Erzeugung von erneuerbarer Elektrizität zu erreichen. Technologische 
Fortschritte bei der Netzverwaltung und der Erzeugung von erneuerbarer Elektrizität haben den Verbrauchern 
viele Möglichkeiten eröffnet. Ein gesunder Wettbewerb auf den Endkundenmärkten ist eine grundlegende 
Voraussetzung für die marktorientierte Einführung neuer, innovativer Dienstleistungen, bei denen den sich 
wandelnden Bedürfnissen und Fähigkeiten der Verbraucher bei gleichzeitiger Erhöhung der Systemflexibilität 
Rechnung getragen wird. Da den Verbrauchern kaum Echtzeitinformationen oder Fast-Echtzeit-Informationen 
über ihren Energieverbrauch vorliegen, können sie weder aktiv am Energiemarkt teilnehmen noch tatkräftig an 
der Energiewende mitwirken. Indem die Verbraucher die Möglichkeit erhalten, sich stärker und mit dem 
entsprechenden Rüstzeug auf neue Art und Weise am Energiemarkt zu beteiligen, ist es beabsichtigt, dass die 
Bürgerinnen und Bürger in der Union vom Elektrizitätsbinnenmarkt profitieren und dass die Unionsziele im 
Bereich erneuerbarer Energie erreicht werden. 

(11)  Die Freiheiten, die der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) den Bürgern der Union 
garantiert, unter anderem der freie Warenverkehr, die Niederlassungsfreiheit und der freie Dienstleistungsverkehr, 
sind nur in einem vollständig geöffneten Markt erreichbar, auf dem alle Verbraucher ihre Versorger frei wählen 
und alle Versorger ihre Kunden frei beliefern können. 

(12)  Für die Mitgliedstaaten ist es die oberste Priorität, fairen Wettbewerb und den freien Marktzugang für die 
einzelnen Versorger zu fördern, damit die Verbraucher die Vorzüge eines liberalisierten Elektrizitätsbinnenmarkts 
im vollen Umfang nutzen können. In kleinen Stromnetzen in Randlage und nicht mit anderen Mitgliedstaaten 
verbundenen Netzen, bei denen mit den Strompreisen nicht die richtigen Investitionsanreize gesetzt werden, kann 
es jedoch weiterhin passieren, dass der Markt versagt, weshalb spezielle Lösungen erforderlich sind, um eine 
Versorgung auf angemessenem Niveau sicherzustellen. 

(13)  Um den Wettbewerb zu fördern und die Stromversorgung zu den wettbewerbsfähigsten Preisen zu sichern, 
sollten die Mitgliedstaaten und die Regulierungsbehörden den länderübergreifenden Zugang sowohl für neue 
Stromversorger, die Energie aus unterschiedlichen Quellen erzeugen, als auch für neue Anbieter in den Bereichen 
Erzeugung, Energiespeicherung und Laststeuerung (demand response) begünstigen. 
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(14)  Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass im Elektrizitätsbinnenmarkt der Marktzutritt, das Funktionieren des 
Marktes und der Marktaustritt nicht unnötig behindert werden. Zugleich sollte klargestellt werden, dass diese 
Verpflichtung die Zuständigkeiten, die die Mitgliedstaaten gegenüber Drittländern behalten, nicht berührt. Diese 
Klarstellung sollte nicht so ausgelegt werden, dass ein Mitgliedstaat in die Lage versetzt wird, die ausschließliche 
Zuständigkeit der Union auszuüben. Außerdem sollte klargestellt werden, dass Marktteilnehmer aus Drittländern, 
die auf dem Binnenmarkt tätig sind, genau wie alle übrigen Marktteilnehmer die geltenden Rechtsvorschriften der 
Union und der Mitgliedstaaten einzuhalten haben. 

(15)  Die Marktvorschriften ermöglichen den Markteintritt und -austritt von Erzeugern und Versorgern auf der 
Grundlage der von ihnen durchgeführten Bewertung der wirtschaftlichen und finanziellen Tragfähigkeit ihrer 
Tätigkeit. Dieser Grundsatz ist nicht mit der Möglichkeit der Mitgliedstaaten unvereinbar, den im Elektrizi­
tätssektor tätigen Unternehmen gemäß den Verträgen, insbesondere Artikel 106 AEUV, und gemäß den 
Bestimmungen dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (6) im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen aufzuerlegen. 

(16)  Der Europäische Rat vom 23. und 24. Oktober 2014 wies in seinen Schlussfolgerungen darauf hin, dass die 
Kommission mit Unterstützung der Mitgliedstaaten rasch Maßnahmen zu ergreifen hat, damit das 10 %- 
Mindestziel für den aktuellen Stromverbund schnellstmöglich erreicht wird, und zwar bis spätestens 2020, 
zumindest für diejenigen Mitgliedstaaten, die das Mindestniveau der Integration in den Energiebinnenmarkt noch 
nicht erreicht haben, nämlich die baltischen Staaten, Portugal und Spanien, und für die Mitgliedstaaten, die deren 
wichtigsten Zugangspunkt zum Energiebinnenmarkt bilden. Ferner stellte er fest, dass die Kommission dem 
Europäischen Rat regelmäßig Bericht erstatten soll, damit bis 2030 ein Verbundziel von 15 % erreicht wird. 

(17)  Ein ausreichender physischer Verbund mit Nachbarländern ist wichtig, damit die Mitgliedstaaten und 
Nachbarländer von den positiven Auswirkungen des Binnenmarkts profitieren können — wie in der Mitteilung 
der Kommission vom 23. November 2017 mit dem Titel „Mitteilung über die Stärkung der europäischen 
Energienetze“ dargelegt, sowie in den integrierten nationalen Energie- und Klimaplänen der Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates (7) berücksichtigt. 

(18)  Die Elektrizitätsmärkte unterscheiden sich von anderen Märkten wie Erdgasmärkten, beispielsweise weil auf ihnen 
eine Ware gehandelt wird, die sich derzeit nicht leicht speichern lässt und in vielen verschiedenen 
Erzeugungsanlagen, auch durch verteilte Erzeugung, erzeugt wird. Diesem Sachverhalt wurde durch verschiedene 
Regulierungsansätze für Verbindungsleitungen in der Elektrizitäts- bzw. Erdgaswirtschaft Rechnung getragen. Die 
Integration der Elektrizitätsmärkte erfordert ein hohes Maß an Zusammenarbeit zwischen den Netzbetreibern, 
Marktteilnehmern und Regulierungsbehörden, insbesondere wenn Elektrizität im Rahmen der Marktkopplung 
gehandelt wird. 

(19)  Auch die Sicherstellung gemeinsamer Regeln für einen echten Elektrizitätsbinnenmarkt und eine umfassende, 
allgemein zugängliche Energieversorgung sollten zu den zentralen Zielen dieser Richtlinie gehören. Unverzerrte 
Marktpreise würden in diesem Zusammenhang einen Anreiz für den Aufbau länderübergreifender Verbindungs­
leitungen und für Investitionen in neue Elektrizitätserzeugung bieten und dabei langfristig zu einer Konvergenz 
der Preise führen. 

(20)  Mit den Marktpreisen sollten die richtigen Impulse für den Ausbau des Netzes und für Investitionen in neue 
Stromerzeugungsanlagen gesetzt werden. 

(21)  Es gibt verschiedene Arten der Marktorganisation für den Energiebinnenmarkt. Die Maßnahmen, die die 
Mitgliedstaaten gemäß dieser Richtlinie treffen könnten, um gleiche Ausgangsbedingungen zu gewährleisten, 
sollten auf zwingenden Gründen des Allgemeininteresses beruhen. Die Kommission sollte zur Frage der 
Vereinbarkeit dieser Maßnahmen mit dem AEUV und dem sonstigen Unionsrecht gehört werden. 

(22) Die Mitgliedstaaten sollten bei der Auferlegung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen für die Elektrizitätsun­
ternehmen zur Verfolgung von Zielen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse auch künftig über einen 
breiten Ermessensspielraum verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten dafür Sorge tragen, dass Haushaltskunden und, 
soweit die Mitgliedstaaten es für angezeigt halten, Kleinunternehmen das Recht auf Versorgung mit Elektrizität 
einer bestimmten Qualität zu leicht vergleichbaren, transparenten und wettbewerbsfähigen Preisen haben. 
Gleichwohl sind gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen in Form der Festsetzung der Stromversorgungspreise eine 
grundsätzlich wettbewerbsverzerrende Maßnahme, die oft zu einer Kumulierung von Defiziten bei den 
Stromtarifen, eingeschränkten Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher, weniger Anreizen für Investitionen in 
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Energieeinsparungen und Energieeffizienz, geringerer Dienstleistungsqualität, einem geringeren Maß an 
Einbeziehung und Zufriedenheit der Verbraucher, einer Einschränkung des Wettbewerbs und einem geringeren 
Umfang an innovativen Produkten und Dienstleistungen auf dem Markt führt. Die Mitgliedstaaten sollten daher 
andere politische Instrumente und insbesondere gezielte sozialpolitische Maßnahmen anwenden, um den 
Bürgerinnen und Bürgern eine Stromversorgung zu erschwinglichen Preisen zu sichern. Öffentliche Eingriffe in 
die Preisbildung für die Stromversorgung sollten nur als gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen und unter den in 
dieser Richtlinie angegebenen besonderen Voraussetzungen vorgenommen werden. Der Preiswettbewerb wie auch 
der Wettbewerb im außerpreislichen Bereich zwischen den vorhandenen Versorgern würden durch einen 
vollständig liberalisierten, gut funktionierenden Endkundenelektrizitätsmarkt gefördert, und es würden Anreize 
für neue Markteintritte geschaffen, sodass die Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher und die Verbraucherzuf­
riedenheit zunähmen. 

(23)  Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen in Form der Festsetzung der Stromversorgungspreise sollten, ohne den 
Grundsatz der offenen Märkte zu umgehen, unter klar bestimmten Umständen auferlegt werden, auf einen klar 
bestimmten Kreis von Begünstigten Anwendung finden und sollte befristet sein. Solche Umstände könnten 
beispielsweise vorliegen, wenn die Versorgung erheblich eingeschränkt ist und wesentlich höhere Strompreise als 
üblich verursacht, oder im Fall eines Marktversagens, wenn sich Eingriffe der Regulierungsbehörden und 
Wettbewerbsbehörden als unwirksam erwiesen haben. Das würde Haushalte und insbesondere schutzbedürftige 
Kunden, die üblicherweise einen höheren Teil ihres verfügbaren Einkommens für Energieabrechnungen 
aufwenden als Verbraucher mit hohem Einkommen, unverhältnismäßig belasten. Um die wettbewerbsverzerrende 
Wirkung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen auf die Preisfestsetzung in der Stromversorgung zu mindern, 
sollten die Mitgliedstaaten, die derartige Eingriffe vornehmen, zusätzliche Maßnahmen — einschließlich 
Maßnahmen zur Vermeidung von Verzerrungen der Festsetzung von Großhandelspreisen — einführen. Die 
Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass alle Begünstigten regulierter Preise auf Wunsch auch die verfügbaren 
Angebote auf dem Wettbewerbsmarkt uneingeschränkt in Anspruch nehmen können. Zu diesem Zweck müssen 
diese Begünstigten mit intelligenten Messsystemen ausgestattet werden und Zugang zu Verträgen mit 
dynamischen Stromtarifen haben. Darüber hinaus sollten sie unmittelbar und regelmäßig über die auf dem 
Wettbewerbsmarkt verfügbaren Angebote und Einsparmöglichkeiten — insbesondere über Verträge mit 
dynamischen Stromtarifen — unterrichtet und sollten dabei unterstützt werden, sich auf marktgestützte Angebote 
einzulassen und aus ihnen Nutzen zu ziehen. 

(24)  Das Recht von Begünstigten regulierter Preise, ohne Mehrkosten individuelle intelligente Zähler zu erhalten, sollte 
die Mitgliedstaaten, in welchen keine Infrastruktur für intelligente Zähler vorhanden ist, weil die Kosten-Nutzen- 
Analyse zur Einführung intelligenter Messsysteme negativ war, nicht daran hindern, die Funktionen intelligenter 
Messsysteme zu verändern. 

(25) Öffentliche Eingriffe in die Festsetzung der Stromversorgungspreise sollten nicht zu einer direkten Quersubven­
tionierung zwischen verschiedenen Kundenkategorien führen. Nach diesem Grundsatz dürfen Preissysteme nicht 
ausdrücklich vorsehen, dass bestimmte Kundenkategorien die Kosten von Preiseingriffen, die andere Kundenka­
tegorien betreffen, tragen. Beispielsweise sollten Preissysteme, in denen Kosten von Versorgern oder anderen 
Betreibern diskriminierungsfrei getragen werden, nicht als direkte Quersubventionierung gelten. 

(26)  Damit die Qualität gemeinwirtschaftlicher Leistungen in der Union auch künftig hohen Anforderungen genügt, 
sollten die Mitgliedstaaten die Kommission regelmäßig über alle Maßnahmen unterrichten, die sie zur 
Verwirklichung der Ziele dieser Richtlinie getroffen haben. Die Kommission sollte regelmäßig Berichte 
veröffentlichen, in denen die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Erreichung gemeinwirtschaftlicher Ziele 
untersucht und in ihrer Wirksamkeit verglichen werden, um Empfehlungen für Maßnahmen auszusprechen, die 
auf einzelstaatlicher Ebene zur Wahrung eines hohen Standards gemeinwirtschaftlicher Leistungen zu ergreifen 
sind. 

(27)  Die Mitgliedstaaten sollten einen Versorger letzter Instanz benennen dürfen. Hierbei könnte es sich um die 
Verkaufsabteilung eines vertikal integrierten Unternehmens handeln, die auch die Tätigkeit der Verteilung ausübt, 
sofern die Entflechtungsanforderungen gemäß dieser Richtlinie erfüllt sind. 

(28)  Die von den Mitgliedstaaten zur Verwirklichung der Ziele des sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalts 
ergriffenen Maßnahmen können insbesondere die Schaffung geeigneter wirtschaftlicher Anreize, nötigenfalls unter 
Einsatz jeglicher auf nationaler Ebene oder Unionsebene vorhandenen Instrumente, umfassen. Zu diesen 
Instrumenten können auch Haftungsregelungen zur Absicherung der erforderlichen Investitionen zählen. 

(29)  Soweit die von den Mitgliedstaaten zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen getroffenen Maßnahmen 
staatliche Beihilfen nach Artikel 107 Absatz 1 AEUV darstellen, sind sie der Kommission gemäß dessen 
Artikel 108 Absatz 3 AEUV mitzuteilen. 
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(30)  Das branchenübergreifende Recht bietet eine solide Grundlage für den Verbraucherschutz bei einer großen 
Bandbreite bestehender Energiedienstleistungen, und wird sich wahrscheinlich weiterentwickeln. Bestimmte 
grundlegende vertragliche Rechte der Kunden sollten jedoch eindeutig definiert werden. 

(31)  Die Verbraucher sollten klar und unmissverständlich über ihre Rechte gegenüber der Energiewirtschaft informiert 
werden. Die Kommission hat nach Absprache mit den relevanten Interessenträgern, einschließlich der 
Mitgliedstaaten, Regulierungsbehörden, Verbraucherorganisationen und Elektrizitätsunternehmen, eine Checkliste 
für Energieverbraucher erstellt, die praktische Informationen für die Verbraucher über ihre Rechte enthält. Diese 
Checkliste sollte auf dem neuesten Stand gehalten, allen Verbrauchern zur Verfügung gestellt und öffentlich 
zugänglich gemacht werden. 

(32)  Mehrere Faktoren erschweren den Verbrauchern den Zugang, das Verständnis und die Nutzung der verschiedenen, 
ihnen zur Verfügung stehenden Quellen von Marktinformationen. Daraus ergibt sich, dass die Angebote 
vergleichbarer gestaltet und die Hindernisse für einen Versorgerwechsel auf ein Mindestmaß reduziert werden 
sollten, ohne die Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher übermäßig einzuschränken. 

(33)  Nach einem Wechsel des Versorgers werden kleineren Kunden nach wie vor eine Vielzahl von Gebühren direkt 
oder indirekt in Rechnung gestellt. Solche Gebühren erschweren es, das beste Produkt oder die beste 
Dienstleistung zu erkennen und schmälern den sich aus einem Versorgerwechsel ergebenden unmittelbaren 
finanziellen Vorteil. Wenngleich die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher durch eine Aufhebung dieser Gebühren 
möglicherweise insofern eingeschränkt werden könnten, als auf die Vergütung von Kundentreue ausgelegte 
Produkte vom Markt verschwinden, dürften weitere Gebührenbeschränkungen dem Wohl und der Einbeziehung 
der Verbraucher sowie dem Marktwettbewerb zugutekommen. 

(34)  kürzeren Wechselfristen dürften die Verbraucher dazu ermutigen, sich nach besseren Energieangeboten 
umzusehen und den Versorger zu wechseln. Mit der zunehmenden Verbreitung der Informationstechnologie sollte 
es bis zum Jahr 2026 im Normalfall möglich sein, den technischen Wechselvorgang zur Registrierung eines 
neuen Versorgers an der Messstelle beim Marktbetreiber werktags binnen 24 Stunden abzuschließen. Ungeachtet 
anderer Schritte im Rahmen des Wechselvorgangs, die abzuschließen sind, bevor der technische Wechselvorgang 
eingeleitet wird, würden durch die Gewährleistung, dass der technische Wechselvorgang bis zu diesem Zeitpunkt 
binnen 24 Stunden stattfinden kann, die Wechselfristen verkürzt und würde dazu beigetragen, die Einbeziehung 
der Verbraucher und den Wettbewerb im Endkundengeschäft zu erhöhen. Die Gesamtdauer des Wechselvorgangs 
sollte jedenfalls drei Wochen ab dem Antrag des Verbrauchers übersteigen. 

(35)  Unabhängige Vergleichsinstrumente, z. B. Websites, sind wirksame Mittel, mit denen kleinere Kunden die Vorteile 
der verschiedenen am Markt verfügbaren Energieangebote beurteilen können. Solche Instrumente verringern den 
Suchaufwand, da Kunden die Informationen nicht mehr von den einzelnen Versorgern und Dienstleistern 
zusammengetragen werden müssen. Diese Instrumente können sowohl dem Bedarf an klaren und knappen als 
auch an vollständigen und umfassenden Informationen gerecht werden. Sie sollten darauf abzielen, ein möglichst 
breites Angebotsspektrum zu erfassen und den Markt so umfassend wie möglich abzudecken, damit die Kunden 
einen repräsentativen Überblick erhalten. Von entscheidender Bedeutung ist, dass kleinere Kunden Zugang zu 
mindestens einem Vergleichsinstrument haben und dass die über solche Instrumente bereitgestellten 
Informationen vertrauenswürdig, unparteiisch und transparent sind. Zu diesem Zweck könnten die 
Mitgliedstaaten ein Vergleichsinstrument vorsehen, das von einer nationalen Behörde oder einem Privatun­
ternehmen betrieben wird. 

(36)  Ein besserer Verbraucherschutz ist gewährleistet, wenn für alle Verbraucher ein Zugang zu wirksamen 
unabhängigen außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren besteht, beispielsweise zu einem Bürgerbeauftragten 
für Energieangelegenheiten, einer Verbraucherschutzeinrichtung oder einer Regulierungsbehörde. Die 
Mitgliedstaaten sollten Verfahren zur schnellen und wirksamen Behandlung von Beschwerden einrichten. 

(37)  Alle Verbraucher sollten unmittelbar am Markt teilnehmen können, insbesondere indem sie ihren Verbrauch den 
Marktsignalen anpassen und im Gegenzug in den Genuss von niedrigeren Strompreisen oder von 
Anreizzahlungen kommen. Die Vorzüge einer solchen aktiven Teilnahme dürften im Laufe der Zeit zunehmen, 
wenn das Bewusstsein von sonst passiven Verbrauchern über ihre Möglichkeiten als aktive Kunden gefördert wird 
und Informationen über die Möglichkeiten der aktiven Teilnahme zugänglicher und besser bekannt werden. Die 
Verbraucher sollten die Möglichkeit haben, sich an allen Formen der Laststeuerung zu beteiligen. Sie sollten 
deshalb die Möglichkeit haben, Nutzen aus einer flächendeckenden Einführung intelligenter Messsysteme zu 
ziehen, und falls solch eine Einführung negativ bewertet wurde, sich für intelligente Messsysteme und Verträge 
mit dynamischen Stromtarifen zu entscheiden. Dadurch sollen sie in die Lage versetzt werden, ihren Verbrauch 
den Echtzeit-Preissignalen, die den Wert und die Kosten von Elektrizität oder deren Transport in unterschiedlichen 
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Zeiträumen aufzeigen, anzupassen, während die Mitgliedstaaten für eine angemessene Exposition der Verbraucher 
gegenüber dem Großhandelspreisrisiko sorgen sollten. Die Verbraucher sollten über die Vorzüge und potentiellen 
Preisrisiken von Verträgen mit dynamischer Stromtarifen unterrichtet werden. Die Mitgliedstaaten sollten auch 
sicherstellen, dass diejenigen Verbraucher, die sich nicht aktiv am Markt beteiligen wollen, keine Nachteile 
erfahren. Vielmehr sollten ihnen fundierte Entscheidungen über die ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 
in einer Weise erleichtert werden, die den Bedingungen des inländischen Marktes am besten gerecht wird. 

(38)  Um den Nutzen und die Wirksamkeit dynamischer Stromtarife zu maximieren, sollten die Mitgliedstaaten das 
Potential dafür prüfen, den Anteil der Festpreisbestandteile an den Stromabrechnungen dynamischer zu gestalten 
oder zu verringern, und sollten angemessene Maßnahmen ergreifen, soweit solches Potenzial besteht. 

(39)  Alle Kundengruppen (Industrie, Gewerbe und Haushalte) sollten Zugang zu den Elektrizitätsmärkten haben und 
ihre flexible Kapazität und ihre selbst erzeugte Elektrizität vermarkten können. Die Kunden sollten die Vorteile, 
die mit der großräumigen Aggregierung von Erzeugung und Versorgung verbunden sind, in vollem Umfang 
nutzen und vom länderübergreifenden Wettbewerb profitieren können. Voraussichtlich übernehmen im Bereich 
der Aggregierung tätige Marktteilnehmer eine wichtige Aufgabe als Vermittler zwischen den Kundengruppen und 
dem Markt. Den Mitgliedstaaten sollte es freistehen, unter Einhaltung der in dieser Richtlinie festgelegten 
allgemeinen Grundsätze das geeignete Umsetzungsmodell und Leitungskonzept für die unabhängige Aggregierung 
zu wählen. Ein solches Modell oder Konzept könnte die Wahl von marktgestützten oder regulatorischen 
Grundsätzen einschließen, die Lösungen bieten, mit denen diese Richtlinie befolgt wird, wie beispielsweise 
Modelle zur Abrechnung von Bilanzkreisabweichungen bzw. zur Einführung von Bilanzkreiskorrekturen. Das 
gewählte Modell sollte transparente und faire Regeln enthalten, damit unabhängige Aggregatoren ihre Aufgabe als 
Vermittler übernehmen können und sichergestellt wird, dass der Endkunde angemessenen Nutzen aus ihren 
Tätigkeiten ziehen kann. Die Produkte sollten auf allen Elektrizitätsmärkten, einschließlich Märkten für 
Systemdienstleistungen und Kapazitäten, definiert werden, um die Teilnahme an der Laststeuerung zu fördern. 

(40)  In der Mitteilung der Kommission vom 20. Juli 2016 mit dem Titel „Eine europäische Strategie für emissionsarme 
Mobilität“ wird betont, dass der Verkehrssektor dekarbonisiert werden muss und seine Emissionen vor allem in 
städtischen Gebieten reduziert werden müssen, und es wird hervorgehoben, dass die Elektromobilität einen 
wichtigen Beitrag zur Verwirklichung dieser Ziele leisten kann. Überdies ist der Ausbau der Elektromobilität ein 
wichtiger Bestandteil der Energiewende. Mit den Marktvorschriften in dieser Richtlinie sollte deshalb zur 
Schaffung günstiger Bedingungen für alle Arten von Elektrofahrzeugen beigetragen werden. Insbesondere sollte 
mit diesen Vorschriften der wirksame Ausbau von öffentlich zugänglichen und privaten Ladepunkten für Elektro­
fahrzeuge und die effiziente Einbindung der Fahrzeugaufladung in das System sichergestellt werden. 

(41)  Die Laststeuerung ist ein Dreh- und Angelpunkt für das intelligente Laden von Elektrofahrzeugen und mithin für 
deren effiziente Einbindung in das Stromnetz, was wiederum für den Vorgang der Dekarbonisierung des Verkehrs 
von entscheidender Bedeutung ist. 

(42)  Verbraucher sollten in der Lage sein, selbst erzeugte Elektrizität zu verbrauchen, zu speichern und zu vermarkten 
sowie an allen Elektrizitätsmärkten teilzunehmen und so dem System Flexibilität zu bieten, etwa durch 
Speicherung von Energie, beispielsweise Speicherung unter Einsatz von Elektrofahrzeugen), durch Laststeuerungs- 
oder durch Energieeffizienzprogramme. Diese Aktivitäten werden in Zukunft durch neue technische 
Entwicklungen erleichtert. Allerdings bestehen nach wie vor rechtliche und kommerzielle Hindernisse, wie 
unverhältnismäßig hohe Gebühren für selbst verbrauchten Strom, die Verpflichtung, selbst erzeugte Elektrizität in 
das Energiesystem einzuspeisen, und bürokratische Erschwernisse, etwa dass Selbsterzeuger bei der Vermarktung 
ihrer Elektrizität die für Versorger geltenden Anforderungen erfüllen müssen. Derartige Hemmnisse, mit denen die 
Verbraucher davon abgehalten werden, Elektrizität selbst zu erzeugen und selbst zu verbrauchen, zu speichern 
oder zu vermarkten, sollten beseitigt werden, wobei sichergestellt sein sollte, dass sich solche Verbraucher 
angemessen an den Systemkosten beteiligen. Die Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein in ihrem nationalen 
Recht unterschiedliche Bestimmungen zu Steuern und Abgaben für einzelne und gemeinsam handelnde aktive 
Kunden sowie für Haushalte und andere Endkunden vorzusehen. 

(43)  Dank der Technologien zur dezentralen Energieerzeugung und der Stärkung der Verbraucher ist Bürgerenergie zu 
einem wirksamen und kosteneffizienten Instrument geworden, um den Bedürfnissen und Erwartungen der Bürger 
an Energiequellen, Dienstleistungen und lokale Beteiligung zu entsprechen. Die Bürgerenergie bietet allen 
Verbrauchern eine umfassende Möglichkeit, unmittelbar daran mitzuwirken, Energie zu erzeugen, zu verbrauchen 
oder gemeinsam zu nutzen. Gemeinschaftsinitiativen im Energiebereich dienen in erster Linie dazu, ihren 
Mitgliedern oder Anteilseignern bezahlbare Energie einer bestimmten Art, z. B. erneuerbare Energie, 
bereitzustellen, und sind in geringerem Maße als traditionelle Energieunternehmen auf die Gewinnerzielung 
ausgerichtet. Durch die direkte Einbindung der Verbraucher stellen solche Bürgerenergiegemeinschaften ihr 
Potenzial unter Beweis, die Verbreitung neuer Technologien und Verbrauchsmuster, einschließlich intelligenter 
Verteilernetze und Laststeuerung, in integrierter Weise zu fördern. Mithilfe der Bürgerenergie kann auch die 

14.6.2019 L 158/130 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Energieeffizienz auf der Ebene der Privathaushalte verbessert und zur Bekämpfung der Energiearmut durch 
geringeren Energieverbrauch und niedrigere Versorgungstarife beigetragen werden. Die Bürgerenergie eröffnet 
bestimmten Gruppen von Privatkunden auch den Zugang zum Elektrizitätsmarkt, der ihnen andernfalls versperrt 
bliebe. Erfolgreiche Initiativen dieser Art erzielen einen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Mehrwert für 
das Gemeinwesen, der über die Vorteile der bloßen Bereitstellung von Energiedienstleistungen hinausgeht. Mit 
dieser Richtlinie sollen bestimmte Kategorien von Bürgerenergieinitiativen auf Unionsebene als „Bürgerenergiege­
meinschaft“ anerkannt werden, um ihnen einen förderlichen Rahmen, eine faire Behandlung, gleiche Wettbewerbs­
bedingungen und einen klar definierten Katalog von Rechten und Pflichten zu bieten. Privatverbraucher sollten 
sich freiwillig an Gemeinschaftsinitiativen im Energiebereich beteiligen und diese auch wieder verlassen können, 
ohne den Zugang zu dem von der Gemeinschaft betriebenen Netz zu verlieren oder ihre Rechte als Verbraucher 
einzubüßen. Der Zugang zu dem Netz einer Bürgerenergiegemeinschaft sollte zu fairen und kostenorientierten 
Bedingungen gewährt werden. 

(44)  Die Mitgliedschaft in einer Bürgerenergiegemeinschaft sollte zwar allen Arten von Rechtspersonen offenstehen. 
Aber die Entscheidungsbefugnisse in einer Bürgerenergiegemeinschaft sollten auf diejenigen Mitglieder oder 
Anteilseigner beschränkt sein, die nicht in großem Umfang kommerziellen Tätigkeiten nachgehen und für die die 
Energiewirtschaft nicht der primäre Bereich der Geschäftstätigkeit ist. Bürgerenergiegemeinschaften im Sinne der 
Richtlinie sind als Kategorie der Zusammenarbeit von Bürgern oder ortsansässigen Akteuren definiert, die 
Anerkennung und Schutz nach dem Unionsrecht genießen sollten. Die Bestimmungen zur Bürgerenergiege­
meinschaft stehen der Existenz anderer Bürgerinitiativen, etwa auf der Grundlage privatrechtlicher 
Vereinbarungen, nicht entgegen. Daher sollte es den Mitgliedstaaten möglich sein, jede beliebige Rechtsform für 
Bürgerenergiegemeinschaften — etwa einen Verein, eine Genossenschaft, eine Partnerschaft, eine Organisation 
ohne Erwerbszweck oder ein kleines oder mittleres Unternehmen — zu wählen, solange die jeweilige 
Gemeinschaft im eigenen Namen handelt und Rechte ausüben und Pflichten unterworfen werden kann. 

(45)  Die Bestimmungen dieser Richtlinie über Bürgerenergiegemeinschaften enthalten einen Katalog der geltenden 
Rechte und Pflichten, die aus anderen, bereits bestehenden Rechten und Pflichten — etwa die Vertragsfreiheit, das 
Recht auf Versorgerwechsel, Verantwortung der Verteilernetzbetreiber, Regeln über Netzentgelte und Systemaus­
gleichsverpflichtungen — abgeleitet werden können. 

(46)  Bürgerenergiegemeinschaften stellen aufgrund ihrer Mitgliederstruktur, ihrer Lenkungsanforderungen und ihrer 
Zweckbestimmung eine neue Art von Rechtsperson dar. Es sollte Bürgerenergiegemeinschaften gestattet sein, 
unter gleichen Wettbewerbsbedingungen, frei von Wettbewerbsverzerrungen und mit den gleichen Rechten und 
Pflichten wie andere Elektrizitätsunternehmen diskriminierungsfrei und verhältnismäßig auf dem Markt tätig zu 
sein. Diese Rechte und Pflichten sollten je nach der übernommenen Rolle — etwa der Rolle des Endkunden, des 
Erzeugers, des Versorgers oder des Verteilernetzbetreibers — gelten. Bürgerenergiegemeinschaften sollten keinen 
regulatorischen Beschränkungen unterliegen, wenn sie bestehende oder künftige Informations- und 
Kommunikations-Technologien anwenden, damit ihre Mitglieder oder Anteilseigner Elektrizität aus 
Erzeugungsanlagen in der Bürgerenergiegemeinschaft nach Marktgrundsätzen gemeinsam nutzen können, indem 
sie beispielsweise die Energiekomponente von Mitgliedern oder Anteilseignern mit der innerhalb der 
Gemeinschaft verfügbaren Erzeugung ausgleichen — auch wenn dieser Ausgleich über das öffentliche Netz 
erfolgt —, sofern beide Messstellen zu der Gemeinschaft gehören. Die gemeinsame Stromnutzung ermöglicht es 
den Mitgliedern oder den Anteilseignern, mit Elektrizität aus Erzeugungsanlagen in der Gemeinschaft versorgt zu 
werden, die sich nicht in ihrer unmittelbaren räumlichen Nähe oder hinter einer gemeinsamen Messstelle 
befinden. Wird Elektrizität gemeinsam genutzt, so sollte das die Erhebung von Netzentgelten, Umlagen, Steuern 
und Abgaben im Zusammenhang mit Stromflüssen unberührt lassen. Die gemeinsame Stromnutzung sollte 
gemäß den Verpflichtungen und den ordnungsgemäßen Fristen für Regelarbeit, Verbrauchsmessung und 
-abrechnung erleichtert werden. Die Bestimmungen dieser Richtlinie über Bürgerenergiegemeinschaften lassen die 
Befugnis der Mitgliedstaaten, eigene Maßnahmen für den Energiesektor zu Netzentgelten oder zur Finanzierung 
und Kostenteilung zu konzipieren und umzusetzen, unberührt, sofern diese Maßnahmen diskriminierungsfrei und 
nicht rechtswidrig sind. 

(47) Diese Richtlinie ermöglicht es den Mitgliedstaaten Bürgerenergiegemeinschaften zu gestatten, Verteilernetz­
betreiber — entweder nach der allgemeinen Regelung oder als „Betreiber geschlossener Verteilernetze“ — zu 
werden. Sobald eine Bürgerenergiegemeinschaft den Status eines Verteilernetzbetreibers erhält, sollte sie wie ein 
Verteilernetzbetreiber behandelt werden und den gleichen Verpflichtungen unterliegen. In den Bestimmungen 
dieser Richtlinie über Bürgerenergiegemeinschaften werden lediglich die Aspekte des Verteilernetzbetriebs 
präzisiert, die voraussichtlich für Bürgerenergiegemeinschaften relevant werden, während andere Aspekte des 
Verteilernetzbetriebs gemäß den Vorschriften über Verteilernetzbetreiber geregelt werden. 
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(48)  Elektrizitätsabrechnungen sind wichtige Instrumente zur Information der Endkunden. Neben der Bereitstellung 
der Daten zum Energieverbrauch und den Kosten können sie auch noch andere Informationen enthalten, die den 
Verbrauchern helfen, ihren aktuellen Vertrag mit anderen Angeboten zu vergleichen. Die Abrechnungen sind aber 
häufig Anlass für Kundenbeschwerden und damit ein Faktor, der anhaltend geringer Verbraucherzufriedenheit 
und mangelndem Engagement im Bereich Elektrizität Vorschub leistet. Deshalb ist es notwendig, die 
Energieabrechnungen transparenter und verständlicher zu gestalten und sicherzustellen, dass in den 
Abrechnungen und Abrechnungsinformationen eine begrenzte Anzahl wesentlicher Einzelangaben deutlich 
hervorgehoben wird, die notwendig sind, um es den Verbrauchern zu ermöglichen, ihren Energieverbrauch zu 
regulieren, Angebote miteinander zu vergleichen und den Versorger zu wechseln. Andere Einzelangaben sollten 
den Endkunden in oder mit ihren Abrechnungen zur Verfügung gestellt werden, oder es sollte in den 
Abrechnungen darauf verwiesen werden. Derartige Angaben sollten in der Abrechnung oder einem der 
Abrechnung beigefügten gesonderten Dokument aufgeführt werden; oder die Abrechnung sollte einen Verweis 
enthalten, über den die Endkunden die Informationen auf einer Website, über eine mobile Anwendung oder 
durch andere Mittel leicht finden können. 

(49)  Die durch intelligente Messsysteme erleichterte regelmäßige Bereitstellung genauer Abrechnungsinformationen, die 
auf dem tatsächlichen Stromverbrauch beruhen, ist wichtig, um den Kunden zu helfen, ihren Stromverbrauch und 
ihre Kosten unter Kontrolle zu halten. Die Kunden, insbesondere Privatkunden, sollten jedoch Zugang zu 
flexiblen Regelungen für die tatsächliche Bezahlung ihrer Rechnungen erhalten. So könnten beispielsweise 
Kunden, die nur quartalsweise zahlen, häufig Abrechnungsinformationen bereitgestellt werden, oder es könnte 
Produkte geben, bei denen der Kundeunabhängig vom tatsächlichen Verbrauch monatlich den gleichen Betrag 
zahlt. 

(50)  Zur Verbesserung der Kohärenz sollten die Bestimmungen der Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates (8) über die Abrechnung aktualisiert, gestrafft und in die vorliegende Richtlinie 
aufgenommen werden. 

(51)  Die Mitgliedstaaten sollten — beispielsweise durch Einführung intelligenter Netze, die so gestaltet werden sollten, 
dass dezentrale Energieerzeugung und Energieeffizienz gefördert werden — die Modernisierung der Verteilernetze 
unterstützen. 

(52)  Zur Förderung des Engagements der Verbraucher sind geeignete Anreize und Technologien wie intelligente 
Messsysteme erforderlich. Durch intelligente Messsysteme wird die Position der Verbraucher gestärkt, da diese 
Systeme ihnen die Möglichkeit geben, fast in Echtzeit präzise Rückmeldungen über ihren Verbrauch bzw. ihre 
Energieerzeugung zu bekommen und ihn bzw. sie besser zu steuern, sich an Programmen zur Laststeuerung und 
anderen Diensten zu beteiligen und davon zu profitieren sowie die Höhe ihrer Stromrechnung zu senken. 
Darüber hinaus verschaffen intelligente Messsysteme den Verteilernetzbetreibern einen besseren Überblick über 
ihre Netze, sodass sie ihre Betriebs- und Instandhaltungskosten verringern und die daraus resultierenden 
Einsparungen in Form niedrigerer Verteilernetzentgelte an die Verbraucher weitergeben können. 

(53)  Entscheidungen auf nationaler Ebene über die Einführung intelligenter Messsysteme sollten nach wirtschaftlichen 
Erwägungen erfolgen können. Bei diesen wirtschaftlichen Erwägungen sollten die langfristigen Vorteile der 
Einführung intelligenter Messsysteme für die Verbraucher und die gesamte Wertschöpfungskette berücksichtigt 
werden, auch für ein besseres Netzmanagement, genauere Planung und die Erkennung von Netzverlusten. Sollten 
diese Erwägungen zu dem Schluss führen, dass die Einführung solcher Messsysteme nur für Verbraucher mit 
einem bestimmten Mindeststromverbrauch kosteneffizient ist, so sollten die Mitgliedstaaten diese Tatsache bei der 
Einführung intelligenter Messsysteme berücksichtigen können. Als Reaktion auf wesentliche Änderungen der 
zugrunde liegenden Annahmen sollten diese Erwägungen regelmäßig, in Anbetracht der rasch voranschreitenden 
technischen Entwicklungen jedoch mindestens alle vier Jahre überprüft werden. 

(54)  Die Mitgliedstaaten, die intelligente Messsysteme nicht systematisch einführen, sollten den Verbrauchern die 
Möglichkeit geben, auf Verlangen und zu fairen und angemessenen Bedingungen intelligente Zähler zu 
installieren, und sollten ihnen alle relevanten Informationen dazu liefern. Verbraucher ohne intelligente Zähler 
sollten Anspruch auf Zähler haben, die die Mindestanforderungen erfüllen, die zur Bereitstellung der in dieser 
Richtlinie geforderten Abrechnungsinformationen notwendig sind. 
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(55)  Um die aktive Teilnahme der Verbraucher an den Energiemärkten voranzubringen, sollten die von den 
Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet einzuführenden intelligenten Messsysteme interoperabel und sollten in der 
Lage sein, die erforderlichen Daten für Energiemanagementsysteme für Verbraucher zu liefern. Zu diesem Zweck 
sollten die Mitgliedstaaten der Anwendung der verfügbaren einschlägigen Normen, einschließlich jener, die die 
Interoperabilität auf Datenmodell- und Anwendungsebene ermöglichen, bewährten Verfahren und der Bedeutung 
der Entwicklung des Datenaustauschs, künftigen und innovativen Energiedienstleistungen, der Einführung 
intelligenter Netze und dem Ausbau des Elektrizitätsbinnenmarkts, gebührend Rechnung tragen. Überdies sollten 
die von den Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet eingeführten intelligenten Messsysteme einem 
Versorgerwechsel nicht im Wege stehen und mit zweckdienlichen Funktionen ausgestattet werden, die es den 
Verbrauchern ermöglichen, fast in Echtzeit auf ihre Verbrauchsdaten zuzugreifen, ihren Energieverbrauch zu 
differenzieren und, soweit die entsprechende Infrastruktur es zulässt, ihre flexible Kapazität dem Netz und den 
Elektrizitätsunternehmen zur Verfügung zu stellen, dafür vergütet zu werden und bei ihrer Stromrechnung 
Einsparungen zu erzielen. 

(56)  Ein zentraler Aspekt in der Versorgung der Kunden ist die Gewährung des Zugangs zu objektiven und 
transparenten Verbrauchsdaten. Deshalb sollten die Verbraucher Zugang zu ihren Verbrauchsdaten und den 
Preisen und den mit ihrem Verbrauch verbundenen Dienstleistungskosten haben, sodass sie die Wettbewerber 
auffordern können, Angebote auf der Grundlage dieser Informationen zu unterbreiten. Auch sollten die 
Verbraucher Anspruch darauf haben, in angemessener Form über ihren Energieverbrauch informiert zu werden. 
Durch Vorauszahlungen sollten die Nutzer nicht unangemessen benachteiligt werden, und die unterschiedlichen 
Zahlungssysteme sollten diskriminierungsfrei sein. Wenn die Verbraucher ausreichend häufig über die 
Energiekosten informiert werden, würden Anreize für Energieeinsparungen geschaffen werden, da die Kunden auf 
diese Weise eine direkte Rückmeldung über die Auswirkungen von Investitionen in die Energieeffizienz wie auch 
von Verhaltensänderungen erhalten würden. In dieser Hinsicht wird die vollständige Umsetzung der Richtlinie 
2012/27/EU den Verbrauchern helfen, ihre Energiekosten zu senken. 

(57)  Nach der Einführung intelligenter Messsysteme wurden in den Mitgliedstaaten verschiedene Modelle für die 
Datenverwaltung entwickelt oder befinden sich in der Entwicklung. Unabhängig vom Datenverwaltungsmodell ist 
es wichtig, dass die Mitgliedstaaten transparente Regeln schaffen, nach denen unter diskriminierungsfreien 
Bedingungen auf die Daten zugegriffen werden kann, und dass sie ein Höchstmaß an Cybersicherheit und 
Datenschutz sowie die Unparteilichkeit der datenverarbeitenden Stellen gewährleisten. 

(58)  Die Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz benachteiligter und von Energiearmut 
betroffener Kunden auf dem Elektrizitätsbinnenmarkt treffen. Die Maßnahmen können nach den jeweiligen 
Gegebenheiten in den entsprechenden Mitgliedstaaten unterschiedlich sein und sozial- oder energiepolitische 
Maßnahmen für die Begleichung von Stromrechnungen, für Investitionen in die Energieeffizienz von 
Wohngebäuden oder den Verbraucherschutz, z. B. Schutz vor Stromsperren, umfassen. Wird die 
Grundversorgung auch kleinen Unternehmen angeboten, so können die Maßnahmen zur Bereitstellung der 
Grundversorgung unterschiedlich ausfallen, je nachdem, ob diese Maßnahmen für Haushaltskunden oder kleine 
Unternehmen gedacht sind. 

(59)  Energiedienstleistungen sind für das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger in der Union von grundlegender 
Bedeutung. Eine angemessene Energieversorgung für Heizung, Kühlung und Beleuchtung sowie den Betrieb von 
Haushaltsgeräten ist entscheidend für einen angemessenen Lebensstandard und die Gesundheit der Bürgerinnen 
und Bürger der Union. Der Zugang zu diesen Energiedienstleistungen stärkt den sozialen Zusammenhalt und 
erlaubt es den Bürgerinnen und Bürgern der Union ihre Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Die von Energiearmut 
betroffenen Haushalte sind — bedingt durch die Kombination aus niedrigem Einkommen, hohen Energiekosten 
und geringer Energieeffizienz ihrer Häuser — nicht in der Lage, diese Energiedienstleistungen zu bezahlen. Die 
Mitgliedstaaten sollten geeignete Informationen erfassen, um zu verfolgen, wie viele Haushalte von Energiearmut 
betroffen sind. Dank genauer Messungen sollte es den Mitgliedstaaten möglich sein, die von Energiearmut 
betroffenen Haushalte zu bestimmen und so gezielte Hilfe zu leisten. Die Kommission sollte die Durchführung 
der Bestimmungen dieser Richtlinie über die Energiearmut tatkräftig unterstützen, indem sie den Austausch 
bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten fördert. 

(60)  Mitgliedstaaten, die von Energiearmut betroffen sind, sollten deshalb, falls das noch nicht geschehen ist, nationale 
Aktionspläne oder einen anderen geeigneten Rahmen zur Bekämpfung von Energiearmut schaffen, mit dem Ziel, 
die Zahl der von Energiearmut betroffenen Kunden zu verringern. Niedrige Einkommen, hohe Energiekosten und 
geringe Energieeffizienz der Häuser sind wichtige Faktoren bei der Bestimmung von Kriterien zur Messung von 
Energiearmut. Die Mitgliedstaaten sollten in jedem Fall eine ausreichende Versorgung für schutzbedürftige und 
von Energiearmut betroffene Kunden gewährleisten. Dazu könnte auf ein umfassendes Gesamtkonzept, 
beispielsweise im Rahmen der Energie- und Sozialpolitik, zurückgegriffen werden, und es könnten sozialpolitische 
Maßnahmen oder Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Wohngebäuden getroffen werden. Mit 
dieser Richtlinie sollten politische Maßnahmen auf nationaler Ebene vorangebracht werden, durch die schutzbe­
dürftige und von Energiearmut betroffene Kunden begünstigt werden. 
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(61)  Die Verteilernetzbetreiber müssen neue Formen der Stromerzeugung, insbesondere Anlagen, die Strom aus 
erneuerbaren Quellen erzeugen, sowie neue Lasten wie jene, die aus Wärmepumpen und Elektrofahrzeugen 
resultieren, kosteneffizient integrieren. Zu diesem Zweck sollten die Verteilernetzbetreiber die Möglichkeit und 
Anreize erhalten, auf der Grundlage von Marktverfahren die Dienste dezentraler Energieressourcen wie 
Laststeuerung und Energiespeicherung in Anspruch zu nehmen, um ihre Netze effizient zu betreiben und keinen 
kostspieligen Netzausbau vorzunehmen. Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Maßnahmen wie nationale 
Netzkodizes und Marktvorschriften umsetzen und den Verteilernetzbetreibern mittels Netzentgelten, die der 
Flexibilität oder der Verbesserung der Energieeffizienz im Netz nicht im Wege stehen, Anreize bieten. Die 
Mitgliedstaaten sollten außerdem Netzentwicklungspläne für die Verteilernetze aufstellen, um die Einbindung von 
Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugen, zu unterstützen, den Ausbau von Energiespeicheranlagen 
und die Elektrifizierung des Verkehrs zu fördern und den Netznutzern geeignete Informationen über erwartete 
Netzerweiterungen oder -modernisierungen bereitzustellen, da in den meisten Mitgliedstaaten derzeit keine 
entsprechenden Verfahren bestehen. 

(62)  Netzbetreiber sollten nicht Eigentümer von Energiespeicheranlagen sein bzw. diese Anlagen nicht errichten, 
verwalten oder betreiben. Nach dem neuen Elektrizitätsmarktkonzept sollten Speicherdienste marktgestützt und 
wettbewerblich gehalten sein. Daher sollte eine Quersubventionierung zwischen der Energiespeicherung und der 
regulierten Funktion der Verteilung oder der Übertragung vermieden werden. Diese Beschränkung des Eigentums 
an Energiespeicheranlagen dient dazu, Wettbewerbsverzerrungen vorzubeugen, das Risiko der Diskriminierung 
abzuwenden, allen Marktteilnehmern fairen Zugang zu Energiespeicherdiensten zu gewähren und über den 
Betrieb der Verteiler- oder Übertragungsnetze hinaus die wirksame und effiziente Nutzung von Energiespei­
cheranlagen zu fördern. Diese Anforderung sollte im Einklang mit den nach der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (die „Charta“) gewährten Rechten und Grundsätzen — insbesondere der unternehmerischen 
Freiheit und dem Eigentumsrecht, die in Artikel 16 bzw. 17 der Charta garantiert sind — ausgelegt und 
angewendet werden. 

(63)  Handelt es sich bei Energiespeicheranlagen um vollständig integrierte Netzkomponenten, die nicht dem 
Regelenergie- oder Engpassmanagement dienen, so sollten für diese Anlagen vorbehaltlich der Genehmigung der 
Regulierungsbehörde nicht dieselben strengen Beschränkungen des Eigentums an, oder der Errichtung, der 
Verwaltung und des Betriebs dieser Anlagen wie für Netzbetreiber gelten. Zu den derart vollständig integrierten 
Netzkomponenten können Kondensatoren oder Schwungräder zählen, die in erheblichem Maße der Sicherheit 
und Zuverlässigkeit des Netzes dienen bzw. dazu beitragen können, die Synchronisierung unterschiedlicher Teile 
des Systems zu ermöglichen. 

(64) Das Ziel des Fortschritts hin zu einem vollständig dekarbonisierten und gänzlich emissionsfreien Elektrizi­
tätssektor macht auch Fortschritte bei der jahreszeitenabhängigen Energiespeicherung erforderlich. Eine solche 
Energiespeicherung wäre ein Instrument für den Elektrizitätsnetzbetrieb, das kurzfristige und jahreszeitliche 
Anpassungen zulassen würde, sodass Schwankungen bei der Erzeugung von Elektrizität aus erneuerbaren Quellen 
und die damit verbundenen Unwägbarkeiten bewältigt werden können. 

(65)  Voraussetzung für den nachgelagerten Zugang zu den Endkunden ist ein diskriminierungsfreier Zugang zum 
Verteilernetz. Mit Blick auf die Schaffung gleicher Bedingungen auf der Ebene der Endkunden sollten die 
Aktivitäten der Verteilernetzbetreiber überwacht werden, damit sie ihre vertikale Integration nicht dazu 
ausnutzen, ihre Wettbewerbsposition auf dem Markt, insbesondere bei Haushaltskunden und kleinen 
gewerblichen Kunden, zu stärken. 

(66)  Wo im Interesse der optimalen Effizienz integrierter Versorgung ein geschlossenes Verteilernetz betrieben wird, 
das besondere Betriebsnormen erfordert, oder wenn ein geschlossenes Verteilernetz in erster Linie für die Zwecke 
des Netzeigentümers betrieben wird, sollte die Möglichkeit bestehen, den Verteilernetzbetreiber von 
Verpflichtungen zu befreien, die bei ihm — aufgrund der besonderen Art der Beziehung zwischen dem Verteiler­
netzbetreiber und den Netzbenutzern — unnötigen Verwaltungsaufwand verursachen würden. Bei Industrie- oder 
Gewerbegebieten oder Gebieten, in denen Leistungen gemeinsam genutzt werden, beispielsweise Bahnhofs­
gebäuden, Flughäfen, Krankenhäusern, großen Campingplätzen mit integrierten Anlagen und Standorten der 
Chemieindustrie, können aufgrund der besonderen Art der Betriebsabläufe geschlossene Verteilernetze bestehen. 

(67)  Ohne die wirksame Trennung des Netzbetriebs von der Erzeugung und Versorgung (im Folgenden „wirksame 
Entflechtung“) besteht zwangsläufig die Gefahr der Diskriminierung nicht nur im Netzbetrieb, sondern auch bei 
der Schaffung von Anreizen für vertikal integrierte Unternehmen, ausreichend in ihre Netze zu investieren. 
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(68)  Nur durch Beseitigung der für vertikal integrierte Unternehmen bestehenden Anreize, Wettbewerber bei 
Netzzugang und Investitionen zu diskriminieren, kann eine wirksame Entflechtung gewährleistet werden. Eine 
eigentumsrechtliche Entflechtung, die darin besteht, dass der Netzeigentümer als Netzbetreiber benannt wird, und 
unabhängig von Versorgungs- und Erzeugungsinteressen ist, ist zweifellos ein wirksamer und stabiler Weg, um 
den inhärenten Interessenkonflikt zu lösen und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Daher bezeichnete 
das Europäische Parlament in seiner Entschließung vom 10. Juli 2007 zu den Aussichten für den Erdgas- und den 
Elektrizitätsbinnenmarkt eine eigentumsrechtliche Entflechtung der Übertragungs- und Übertragungsnetze als das 
wirksamste Instrument, um in diskriminierungsfreier Weise Investitionen in die Infrastruktur, einen fairen 
Netzzugang für neue Versorger und Markttransparenz zu fördern. Im Rahmen der eigentumsrechtlichen 
Entflechtung sollten die Mitgliedstaaten daher dazu verpflichtet werden, zu gewährleisten, dass nicht ein und 
dieselbe Person bzw. ein und dieselben Personen die Kontrolle über ein Erzeugungs- oder Versorgungsun­
ternehmen ausübt bzw. ausüben sowie gleichzeitig die Kontrolle über oder Rechte an einem Übertragungsnetz­
betreiber oder einem Übertragungsnetz ausüben kann bzw. können. Umgekehrt sollte, sofern die Kontrolle über 
einen Übertragungsnetzbetreiber oder ein Übertragungsnetz ausgeübt wird, die Möglichkeit ausgeschlossen sein, 
die Kontrolle über ein Erzeugungs- oder Versorgungsunternehmen oder Rechte an einem Erzeugungs- oder 
Versorgungsunternehmen auszuüben. Im Rahmen dieser Beschränkungen sollte ein Erzeugungs- oder 
Versorgungsunternehmen einen Minderheitsanteil an einem Übertragungsnetzbetreiber oder Übertragungsnetz 
halten dürfen. 

(69) Durch Entflechtungssysteme sollten die Interessenkonflikte zwischen Erzeugern, Versorgern und Übertragungs­
netzbetreibern wirksam gelöst werden, um Anreize für die notwendigen Investitionen zu schaffen und Marktein­
steigern durch einen transparenten und wirksamen Rechtsrahmen den Zugang zu sichern, und zugleich sollten 
den Regulierungsbehörden keine zu schwerfälligen Regulierungsvorschriften auferlegt werden. 

(70)  Da die eigentumsrechtliche Entflechtung in einigen Fällen die Umstrukturierung von Unternehmen voraussetzt, 
sollte den Mitgliedstaaten, die sich für eine eigentumsrechtliche Entflechtung entscheiden, für die Umsetzung 
dieser Bestimmungen der Richtlinie mehr Zeit eingeräumt werden. Wegen der vertikalen Verbindungen zwischen 
Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft sollten die Entflechtungsvorschriften für beide Wirtschaftszweige gelten. 

(71)  Im Rahmen der eigentumsrechtlichen Entflechtung sollte, um die vollständige Unabhängigkeit des Netzbetriebs 
von Versorgungs- und Erzeugungsinteressen zu gewährleisten und den Austausch vertraulicher Informationen zu 
verhindern, ein und dieselbe Person nicht gleichzeitig Mitglied des Leitungsgremiums eines Übertragungsnetz­
betreibers oder eines Übertragungsnetzes und eines Unternehmens sein, das eine der Funktionen Erzeugung oder 
Versorgung wahrnimmt. Aus demselben Grund sollte es nicht zulässig sein, dass ein und dieselbe Person 
Mitglieder des Leitungsgremiums eines Übertragungsnetzbetreibers oder eines Übertragungsnetzes bestellt und die 
Kontrolle über ein Erzeugungs- oder Versorgungsunternehmen oder Rechte daran ausübt. 

(72)  Die Einrichtung eines Netzbetreibers oder eines Übertragungsnetzbetreibers, der unabhängig von Versorgungs- 
und Erzeugungsinteressen ist, sollte es vertikal integrierten Unternehmen ermöglichen, Eigentümer der 
Vermögenswerte des Netzes zu bleiben und gleichzeitig eine wirksame Trennung der Interessen sicherzustellen, 
sofern dieser unabhängige Netzbetreiber oder dieser unabhängige Übertragungsnetzbetreiber sämtliche 
Funktionen eines Netzbetreibers wahrnimmt und sofern eine detaillierte Regulierung und umfassende 
Regulierungskontrollmechanismen sichergestellt sind. 

(73)  War das Unternehmen, das Eigentümer eines Übertragungsnetzes ist, am 3. September 2009 Teil eines vertikal 
integrierten Unternehmens, so sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, zwischen einer eigentums­
rechtlichen Entflechtung und der Einrichtung eines Netzbetreibers oder eines Übertragungsnetzbetreibers, der 
unabhängig von Versorgungs- und Erzeugungsinteressen ist, zu wählen. 

(74)  Damit die Interessen der Anteilseigner vertikal integrierter Unternehmen in vollem Umfang gewahrt bleiben, 
sollten die Mitgliedstaaten zwischen einer eigentumsrechtlichen Entflechtung durch direkte Veräußerung und einer 
eigentumsrechtlichen Entflechtung durch Aufteilung der Anteile des integrierten Unternehmens in Anteile eines 
Netzunternehmens und Anteile eines verbleibenden Stromversorgungs- und Stromerzeugungsunternehmens 
wählen können, sofern die mit der eigentumsrechtlichen Entflechtung verbundenen Anforderungen erfüllt 
werden. 

(75)  Dabei sollte die uneingeschränkte Wirksamkeit der Lösung in Form des unabhängigen Netzbetreibers oder des 
unabhängigen Übertragungsnetzbetreibers durch besondere zusätzliche Vorschriften sichergestellt werden. Die 
Vorschriften für unabhängige Übertragungsnetzbetreiber bieten einen geeigneten Regelungsrahmen, der für einen 
gerechten Wettbewerb, hinreichende Investitionen, den Zugang neuer Marktteilnehmer und die Integration der 
Elektrizitätsmärkte sorgt. Eine wirksame Entflechtung mittels Vorschriften für unabhängige Übertragungsnetz­
betreiber sollte sich auf den Pfeiler der Maßnahmen zur Organisation und Verwaltung der Übertragungsnetz­
betreiber und den Pfeiler der Maßnahmen im Bereich der Investitionen, des Netzanschlusses zusätzlicher 
Erzeugungskapazitäten und der Integration der Märkte durch regionale Zusammenarbeit stützen. Die 
Unabhängigkeit der Übertragungsnetzbetreiber sollte ferner unter anderem durch bestimmte „Karenzzeiten“ 
sichergestellt werden, in denen in dem vertikal integrierten Unternehmen keine Leitungsfunktion ausgeübt oder 
keine sonstige wichtige Funktion wahrgenommen wird, die Zugang zu den gleichen Informationen wie eine 
leitende Position eröffnet. 
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(76)  Die Mitgliedstaaten haben das Recht, sich für eine vollständige eigentumsrechtliche Entflechtung in ihren 
Hoheitsgebieten zu entscheiden. Hat ein Mitgliedstaat dieses Recht ausgeübt, so ist ein Unternehmen nicht 
berechtigt, einen unabhängigen Netzbetreiber oder einen unabhängigen Übertragungsnetzbetreiber zu errichten. 
Außerdem kann ein Unternehmen, das eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt, nicht direkt 
oder indirekt die Kontrolle über einen Übertragungsnetzbetreiber aus einem Mitgliedstaat, der sich für die 
vollständige eigentumsrechtliche Entflechtung entschieden hat, oder Rechte an einem solchen Übertragungsnetz­
betreiber ausüben. 

(77)  Bei der wirksamen Entflechtung sollte dem Grundsatz der unterschiedslosen Behandlung des öffentlichen Sektors 
und der Privatwirtschaft Rechnung getragen werden. Hierzu sollte nicht dieselbe Person die Möglichkeit haben, 
allein oder zusammen mit anderen Personen unter Verletzung der eigentumsrechtlichen Entflechtung oder der 
Möglichkeit der Benennung eines unabhängigen Netzbetreibers die Kontrolle oder Rechte in Bezug auf die 
Zusammensetzung, das Abstimmungsverhalten oder die Beschlussfassung der Organe sowohl der Übertragungs­
netzbetreiber oder Übertragungsnetze als auch der Organe der Erzeugungs- oder Versorgungsunternehmen 
auszuüben. Hinsichtlich der eigentumsrechtlichen Entflechtung und der Unabhängigkeit des Netzbetreibers sollte 
es, sofern der jeweilige Mitgliedstaat nachweisen kann, dass die einschlägigen Anforderungen erfüllt worden sind, 
zulässig sein, dass zwei voneinander getrennte öffentliche Einrichtungen die Kontrolle über die Erzeugungs- und 
Versorgungsaktivitäten einerseits und die Übertragungsaktivitäten andererseits ausüben. 

(78)  Der Grundsatz der tatsächlichen Trennung der Netzaktivitäten von den Versorgungs- und Erzeugungsaktivitäten 
sollte in der gesamten Union sowohl für Unternehmen aus der EU als auch für Unternehmen außerhalb der EU 
gelten. Damit die Netzaktivitäten und die Versorgungs- und Erzeugungsaktivitäten in der gesamten Union 
unabhängig voneinander bleiben, sollten die Regulierungsbehörden die Befugnis erhalten, Übertragungsnetz­
betreibern, die die Entflechtungsvorschriften nicht erfüllen, die Zertifizierung zu verweigern. Damit diese 
Vorschriften unionsweit kohärent Anwendung finden, sollten die Regulierungsbehörden bei Entscheidungen über 
die Zertifizierung den Stellungnahmen der Kommission so weit wie möglich Rechnung tragen. Damit zudem die 
Einhaltung der internationalen Verpflichtungen der Union sichergestellt ist sowie die Solidarität und die Energiesi­
cherheit in der Union gewahrt werden, sollte die Kommission befugt sein, eine Stellungnahme zur Zertifizierung 
eines Übertragungsnetzeigentümers oder -betreibers abzugeben, der von einer oder mehreren Personen aus einem 
oder mehreren Drittländern kontrolliert wird. 

(79)  Die Genehmigungsverfahren sollten nicht zu einem Verwaltungsaufwand führen, der in keinem Verhältnis zur 
Größe und zur möglichen Bedeutung der Erzeuger steht. Unangemessen lange Genehmigungsverfahren können 
ein Zugangshindernis für neue Marktteilnehmer sein. 

(80)  Damit der Elektrizitätsbinnenmarkt ordnungsgemäß funktionieren kann, müssen die Regulierungsbehörden 
Entscheidungen in allen relevanten Regulierungsangelegenheiten treffen können und völlig unabhängig von 
anderen öffentlichen oder privaten Interessen sein. Das steht weder gerichtlichen Überprüfungen noch der 
parlamentarischen Kontrolle nach dem Verfassungsrecht der Mitgliedstaaten entgegen. Außerdem sollte durch die 
Zustimmung des nationalen Gesetzgebers zum Haushalt der Regulierungsbehörden die Haushaltsautonomie nicht 
beeinträchtigt werden. Die Bestimmungen bezüglich der Autonomie bei der Ausführung des der 
Regulierungsbehörde zugewiesenen Haushalts sollten gemäß dem Rechtsrahmen der einzelstaatlichen Haushalts­
vorschriften und -regeln angewandt werden. Die Mitgliedstaaten tragen durch ein geeignetes Rotationsverfahren 
zur Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde von jeder Einflussnahme aus Politik oder Wirtschaft bei, sollten 
aber die Möglichkeit haben, der Verfügbarkeit personeller Ressourcen und der Größe des Gremiums gebührend 
Rechnung zu tragen. 

(81)  Die Regulierungsbehörden sollten die Möglichkeit haben, die Tarife oder die Tarifberechnungsmethoden auf der 
Grundlage eines Vorschlags des Übertragungsnetzbetreibers oder des Verteilernetzbetreibers bzw. der Verteiler­
netzbetreiber oder auf der Grundlage eines zwischen diesen Betreibern und den Netzbenutzern abgestimmten 
Vorschlags festzusetzen oder zu genehmigen. Dabei sollten die Regulierungsbehörden sicherstellen, dass die Tarife 
für die Übertragung und Verteilung diskriminierungsfrei und kostenorientiert sind und die langfristig durch 
verteilte Erzeugung und Nachfragesteuerung vermiedenen Netzgrenzkosten berücksichtigen. 

(82)  Die Regulierungsbehörden sollten einzelne Übertragungs- und Verteilernetztarife oder eine Methode, oder beides 
festsetzen oder genehmigen. In beiden Fällen sollte die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden bei der 
Festlegung der Netztarife gemäß Artikel 57 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer ii gewahrt werden. 

(83)  Die Regulierungsbehörden sollten sicherstellen, dass die Verteilungs- und Übertragungsnetzbetreiber geeignete 
Maßnahmen zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit und Flexibilität ihrer Netze treffen. Hierzu sollten sie die 
Leistung der Betreiber anhand von Indikatoren überwachen, etwa der Fähigkeit der Verteilungs- und der 
Übertragungsnetzbetreiber zum Betrieb von Leitungen mit dynamischer Leitungslast, der Entwicklung 
fernüberwachter und in Echtzeit gesteuerter Umspannwerke, der Verringerung von Netzverlusten und der 
Häufigkeit und Dauer von Stromunterbrechungen. 
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(84)  Die Regulierungsbehörden sollten befugt sein, Entscheidungen zu erlassen, die für die Elektrizitätsunternehmen 
bindend sind, und wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen gegen Elektrizitätsunternehmen, 
die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, entweder selbst zu verhängen oder die Verhängung solcher 
Sanktionen gegen solche Unternehmen einem zuständigen Gericht vorzuschlagen. Zu diesem Zweck sollten die 
Regulierungsbehörden in der Lage sein, alle einschlägigen Informationen von Elektrizitätsunternehmen 
anzufordern, angemessene und ausreichende Untersuchungen durchzuführen und Streitigkeiten zu schlichten. 
Auch sollte den Regulierungsbehörden die Befugnis übertragen werden, unabhängig von der Anwendung der 
Wettbewerbsregeln über geeignete Maßnahmen zu entscheiden, mit denen durch Förderung des wirksamen 
Wettbewerbs als Voraussetzung für einen ordnungsgemäß funktionierenden Energiebinnenmarkt Vorteile für die 
Kunden herbeigeführt werden. 

(85)  Die Regulierungsbehörden sollten sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben abstimmen, damit sichergestellt 
wird, dass das Europäischen Netz der Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO (Strom) — European Network of 
Transmission System Operators for Electricity), die Europäische Organisation für Verteilernetzbetreiber (EU- 
VNBO — European Entity for Distribution System Operators) und die regionalen Koordinierungszentren ihren 
Verpflichtungen aus dem Regelungsrahmen des Elektrizitätsbinnenmarkts nachkommen und den Beschlüssen der 
mit der Verordnung (EU) 2019/942 des Europäischen Parlaments und des Rates (9) eingerichteten Agentur für die 
Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) Folge leisten. Aufgrund der Erweiterung der operativen 
Zuständigkeiten des ENTSO (Strom), der EU-VNBO und der regionalen Koordinierungszentren muss die Aufsicht 
über Stellen, die auf Unionsebene oder auf regionaler Ebene tätig sind, verbessert werden. Die Regulierungs­
behörden sollten einander konsultieren und ihre aufsichtliche Tätigkeit untereinander abstimmen, um gemeinsam 
Situationen aufzugreifen, in denen das ENTSO (Strom), die EU-VNBO oder die regionalen Koordinierungszentren 
ihren jeweiligen Verpflichtungen nicht nachkommen. 

(86)  Die Regulierungsbehörden sollten auch die Möglichkeit erhalten, dazu beizutragen, hohe Anforderungen an die 
Gewährleistung der Grundversorgung und die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen in 
Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Marktöffnung, den Schutz benachteiligter Kunden und die volle 
Wirksamkeit der zum Schutz der Kunden ergriffenen Maßnahmen, sicherzustellen. Diese Vorschriften sollten 
weder die Befugnisse der Kommission bezüglich der Anwendung der Wettbewerbsregeln, einschließlich der 
Prüfung von Unternehmenszusammenschlüssen von unionsweiter Bedeutung, noch die Binnenmarktregeln, etwa 
die Vorschriften zum freien Kapitalverkehr, berühren. Die unabhängige Stelle, bei der eine von einer Entscheidung 
einer Regulierungsbehörde betroffene Partei Rechtsbehelfe einlegen kann, kann ein Gericht oder eine andere 
gerichtliche Stelle sein, die ermächtigt ist, gerichtliche Überprüfungen durchzuführen. 

(87)  Durch diese Richtlinie und die Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (10) wird den 
Mitgliedstaaten nicht die Möglichkeit genommen, ihre nationale Energiepolitik festzulegen und auszugestalten. 
Folglich könnte es — je nach der nationalen Verfassung — in die Zuständigkeit eines Mitgliedstaates fallen, den 
politischen Rahmen festzulegen, innerhalb dessen die Regulierungsbehörden handeln müssen, beispielsweise bei 
der Versorgungssicherheit. Jedoch soll mit den vom Mitgliedstaat herausgegebenen energiepolitischen Leitlinien 
nicht in die Unabhängigkeit oder Autonomie der Regulierungsbehörden eingegriffen werden. 

(88)  Gemäß der Verordnung (EU) 2019/943 kann die Kommission Leitlinien oder Netzkodizes erlassen, um das 
erforderliche Maß an Harmonisierung zu bewirken. Solche Leitlinien und Netzkodizes, bei denen es sich um 
bindende Durchführungsmaßnahmen handelt, sind — und im Hinblick auf bestimmte Bestimmungen der 
Richtlinie — ein sinnvolles Instrument, das im Bedarfsfall schnell angepasst werden kann. 

(89)  Die Mitgliedstaaten und die Vertragsparteien des Vertrags zur Gründung der Energiegemeinschaft (11) sollten in 
allen die Entwicklung einer integrierten Stromhandelsregion betreffenden Fragen eng zusammenarbeiten und 
keine Maßnahmen ergreifen, durch die die weitere Integration der Elektrizitätsmärkte oder die Versorgungssi­
cherheit der Mitgliedstaaten und der Vertragsparteien gefährdet wird. 

(90)  Diese Richtlinie steht im Zusammenhang mit der Verordnung (EU) 2019/943, in der die wichtigsten Grundsätze 
des neu gestalteten Elektrizitätsmarkts festgelegt werden, gemäß denen eine bessere Vergütung für Flexibilität und 
geeignete Preissignale vorgesehen sind sowie die Entwicklung funktionierender integrierter Kurzfristmärkte 
sichergestellt werden soll. Darüber hinaus enthält die Verordnung (EU) 2019/943 neue Vorschriften für 
verschiedene andere Bereiche, u. a. Kapazitätsmechanismen und die Zusammenarbeit zwischen den Übertragungs­
netzbetreibern. 
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(9) Verordnung (EU) 2019/942 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 zur Gründung einer Agentur der 
Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (siehe Seite 22 dieses Amtsblatts). 

(10) Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbin­
nenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/55/EG (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 94). 

(11) ABl. L 198 vom 20.7.2006, S. 18. 



(91)  Die vorliegende Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die insbesondere mit der 
Grundrechtecharta anerkannt wurden. Daher sollte diese Richtlinie im Einklang mit diesen Rechten und 
Grundsätzen ausgelegt und angewendet werden, insbesondere mit dem in Artikel 8 der Grundrechtecharta 
garantierte Recht auf den Schutz personenbezogener Daten. Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass jede 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Richtlinie unter Beachtung der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates (12) erfolgt. 

(92)  Um das Mindestmaß an Harmonisierung zu erreichen, das erforderlich ist, um das Ziel dieser Richtlinie zu 
erreichen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu 
erlassen, in denen Vorschriften dafür aufgestellt werden, inwieweit die Regulierungsbehörden zur 
Zusammenarbeit untereinander und mit ACER verpflichtet sind, und in denen die Einzelheiten des Verfahrens zur 
Einhaltung der Netzkodizes und Leitlinien festgelegt werden. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung (13) niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 
Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, 
die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

(93)  Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Richtlinie sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse zur Festlegung der Anforderungen an die Interoperabilität der Energiedienstleistungen 
und diskriminierungsfreier, transparenter Verfahren für den Zugang zu Mess- und Verbrauchsdaten sowie zu den 
für den Kunden für einen Versorgerwechsel, die Laststeuerung und andere Dienstleistungen erforderlichen Daten, 
übertragen werden. Diese Befugnisse sollten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (14) ausgeübt werden. 

(94) Findet eine Ausnahmeregelung gemäß Artikel 66 Absätze 3, 4 oder 5 Anwendung, so sollte diese Ausnahmerege­
lung auch für sämtliche Bestimmungen dieser Richtlinie gelten, die den Bestimmungen, für die eine Ausnahme­
regelung gewährt wurde, untergeordnet sind bzw. die die vorherige Anwendung der Bestimmungen, für die eine 
Ausnahmeregelung gewährt wurde, erfordern. 

(95)  Die Bestimmungen der Richtlinie 2012/27/EU über die Strommärkte, beispielsweise Bestimmungen über die 
Messung und Abrechnung von Strom, die Laststeuerung, den vorrangigen Einsatz und den Netzzugang für 
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung, werden durch die Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie und der 
Verordnung (EU) 2019/943 aktualisiert. Die Richtlinie 2012/27/EU sollte daher entsprechend geändert werden. 

(96)  Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Schaffung eines voll funktionierenden Elektrizitätsbinnenmarktes, von 
den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern wegen des Umfangs und der 
Auswirkungen dieser Richtlinie besser auf Unionsebene zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit 
dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht 
über das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(97)  Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 28. September 2011 der Mitgliedstaaten und der 
Kommission zu erläuternden Dokumenten (15) haben sich die Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen 
zusätzlich zur Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen 
der Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden Teilen nationaler 
Umsetzungsinstrumente erläutert wird. Bei dieser Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger 
Dokumente für gerechtfertigt. 

(98)  Die Verpflichtung zur Umsetzung dieser Richtlinie in nationales Recht sollte nur jene Bestimmungen betreffen, 
die im Vergleich zu der Richtlinie 2009/72/EG inhaltlich geändert wurden. Die Verpflichtung zur Umsetzung der 
inhaltlich unveränderten Bestimmungen ergibt sich aus der Richtlinie 2009/72/EG. 

(99)  Die vorliegende Richtlinie sollte die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Richtlinie 
2009/72/EG in nationales Recht und zum Zeitpunkt ihres Geltungsbeginns innerhalb der in Anhang III 
genannten Fristen unberührt lassen — 
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(12) Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz- 
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 

(13) ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
(14) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen 

Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

(15) ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 



HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

KAPITEL I 

GEGENSTAND UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Richtlinie werden gemeinsame Vorschriften für die Elektrizitätserzeugung, -übertragung, -verteilung und 
-versorgung, die Energiespeicherung sowie Vorschriften im Bereich des Verbraucherschutzes erlassen, um für die 
Schaffung wirklich integrierter, wettbewerbsgeprägter, verbraucherorientierter, fairer und transparenter Elektrizi­
tätsmärkte in der Union zu sorgen. 

Diese Richtlinie dient dazu, unter Nutzung der Vorteile eines integrierten Marktes für die Verbraucher erschwingliche 
und transparente Energiepreise und -kosten, ein hohes Maß an Versorgungssicherheit und einen reibungslosen Übergang 
zu einem nachhaltigen Energiesystem mit geringen CO2-Emissionen sicherzustellen. Sie enthält grundsätzliche 
Bestimmungen über die Organisation und Funktionsweise des Elektrizitätssektors der Union, insbesondere Vorschriften 
zur Stärkung und zum Schutz der Verbraucher, über den freien Zugang zum integrierten Markt, über den Zugang Dritter 
zur Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur, Entflechtungsanforderungen sowie Vorschriften über die Unabhängigkeit 
der Regulierungsbehörden in den Mitgliedstaaten. 

Mit dieser Richtlinie werden zudem Methoden der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, Regulierungsbehörden 
und Übertragungsnetzbetreibern festgelegt, um einen vollkommen vernetzten Elektrizitätsbinnenmarkt zu schaffen, auf 
dem die Einspeisung von Elektrizität aus erneuerbaren Quellen, der freie Wettbewerb und die Versorgungssicherheit 
gefördert werden. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck  

1. „Kunde“ einen Großhändler bzw. Endkunden, der Elektrizität kauft;  

2. „Großhändler“ eine natürliche oder juristische Person, die Elektrizität zum Zwecke des Weiterverkaufs innerhalb 
oder außerhalb des Netzes, in dem die Person ansässig ist, kauft;  

3. „Endkunde“ einen Kunden, der Elektrizität für den Eigenverbrauch kauft;  

4. „Haushaltskunde“ einen Kunden, der Elektrizität für den Eigenverbrauch im Haushalt kauft, ausgenommen 
gewerbliche und berufliche Tätigkeiten;  

5. „gewerblicher Kunde“ eine natürliche oder juristische Person, die Elektrizität für andere Zwecke als den Verbrauch 
im eigenen Haushalt kauft; hierzu zählen auch Erzeuger, Industriekunden, kleine und mittlere Unternehmen, 
Betriebe und Großhändler;  

6. „Kleinstunternehmen“ ein Unternehmen, das weniger als zehn Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. 
-bilanzsumme 2 Mio. EUR nicht überschreitet;  

7. „Kleinunternehmen“ ein Unternehmen, das weniger als 50 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. 
-bilanzsumme 10 Mio. EUR nicht überschreitet;  

8. „aktiver Kunde“ einen Endkunden oder eine Gruppe gemeinsam handelnder Endkunden, der bzw. die an Ort und 
Stelle innerhalb definierter Grenzen oder — sofern ein Mitgliedstaat es gestattet — an einem anderen Ort erzeugte 
Elektrizität verbraucht oder speichert oder eigenerzeugte Elektrizität verkauft oder an Flexibilitäts- oder Energieeffi­
zienzprogrammen teilnimmt, sofern es sich dabei nicht um seine bzw. ihre gewerbliche oder berufliche 
Haupttätigkeit handelt;  

9. „Elektrizitätsmärkte“ Elektrizitätsmärkte, einschließlich außerbörslicher Märkte und Strombörsen, Märkte für den 
Handel mit Energie, Kapazität, Regelreserve und Systemdienstleistungen für alle Zeitspannen, darunter auch 
Terminmärkte, Day-Ahead- und Intraday-Märkte; 
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10. „Marktteilnehmer“ einen Marktteilnehmer im Sinne von Artikel 2 Nummer 25 der Verordnung (EU) 2019/943.  

11. „Bürgerenergiegemeinschaft“ eine Rechtsperson, 

a)  der auf freiwilliger und offener Mitgliedschaft beruht und von Mitgliedern oder Anteilseignern, bei denen es sich 
um natürliche Personen, Gebietskörperschaften, einschließlich Gemeinden, oder Kleinunternehmen handelt, 
tatsächlich kontrolliert wird; 

b)  deren Hauptzweck nicht in der Erwirtschaftung finanzieller Gewinne besteht, sondern darin, ihren Mitgliedern 
oder Anteilseignern oder den lokalen Gebieten, in denen sie tätig ist, Umwelt-, Wirtschafts- oder soziale 
Gemeinschaftsvorteile zu bieten; und 

c)  die in den Bereichen Erzeugung, einschließlich aus erneuerbaren Quellen, Verteilung, Versorgung, Verbrauch, 
Aggregierung, Energiespeicherung, Energieeffizienzdienstleistungen oder Ladedienstleistungen für Elektrofahrzeu­
ge tätig sein oder andere Energiedienstleistungen für seine Mitglieder oder Anteilseigner erbringen kann;  

12. „Versorgung“ den Verkauf, einschließlich des Weiterverkaufs, von Elektrizität an Kunden; 

13. „Elektrizitätsversorgungsvertrag“ einen Vertrag über die Versorgung mit Elektrizität, mit Ausnahme von Elektrizitäts­
derivaten;  

14. „Elektrizitätsderivat“ ein in Abschnitt C Nummern 5, 6 oder 7 des Anhangs I der Richtlinie 2014/65/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates (16) genanntes Finanzinstrument, sofern dieses Instrument Elektrizität 
betrifft;  

15. „Vertrag mit dynamischen Stromtarifen“ einen Stromliefervertrag zwischen einem Versorger und einem Endkunden, 
der die Preisschwankungen auf den Spotmärkten, einschließlich der Day-Ahead- und Intraday-Märkte, in Intervallen 
widerspiegelt, die mindestens den Abrechnungsintervallen des jeweiligen Marktes entsprechen;  

16. „Kündigungsgebühren“ eine Abgabe oder Strafzahlung, die Versorger oder im Bereich der Aggregierung tätige 
Marktteilnehmer ihren Kunden für den Rücktritt von einem Elektrizitätsliefervertrag oder Elektrizitätsdienstleis­
tungsvertrag auferlegen;  

17. „Gebühren bei einem Anbieterwechsel“ eine Gebühr oder Strafzahlung, einschließlich Kündigungsgebühren, die 
Versorger oder im Bereich der Aggregierung tätige Marktteilnehmer oder Netzbetreiber ihren Kunden direkt oder 
indirekt für einen Wechsel des Versorgers oder des im Bereich der Aggregierung tätigen Marktteilnehmers 
auferlegen;  

18. „Aggregierung“ eine von einer natürlichen oder juristischen Person ausgeübte Tätigkeit, bei der mehrere 
Kundenlasten oder erzeugte Elektrizität zum Kauf, Verkauf oder zur Versteigerung auf einem Elektrizitätsmarkt 
gebündelt werden bzw. wird;  

19. „unabhängiger Aggregator“ einen Marktteilnehmer, der im Bereich der Aggregierung tätig und nicht mit dem 
Versorger des Kunden verbunden ist; 

20. „Laststeuerung“ eine Abweichung der Endkunden- Elektrizitätslast von ihren üblichen oder aktuellen Stromver­
brauchsmustern als Reaktion auf Marktsignale, etwa zeitabhängige Strompreise oder Anreizzahlungen, oder als 
Reaktion auf das angenommene Angebot eines Endkunden, eine Nachfrageverringerung oder -erhöhung zu einem 
bestimmten Preis auf einem organisierten Elektrizitätsmarkt im Sinne von Artikel 2 Ziffer 4 der Durchführungs­
verordnung (EU) Nr. 1348/2014 der Kommission (17) zu verkaufen, allein oder durch;  

21. „Abrechnungsinformationen“ Informationen, die in Abrechnungen für Endkunden enthalten sind, mit Ausnahme 
von Zahlungsaufforderungen;  

22. „konventioneller Zähler“ einen analogen oder elektronischen Zähler, der Daten nicht übermitteln und empfangen 
kann;  

23. „intelligentes Messsystem“ ein elektronisches System, das in der Lage ist, die in das Netz eingespeiste oder die daraus 
verbrauchte Elektrizität zu messen, das mehr Informationen als ein konventioneller Zähler liefert und mittels 
elektronischer Kommunikation Daten zu Informations-, Kontroll- und Steuerungszwecken übertragen und 
empfangen kann; 
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(16) Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur 
Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 

(17) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1348/2014 der Kommission vom 17. Dezember 2014 über die Datenmeldung gemäß Artikel 8 
Absätze 2 und 6 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Integrität und Transparenz 
des Energiegroßhandelsmarkts (ABl. L 363 vom 18.12.2014, S. 121). 



24. „Interoperabilität“ im Zusammenhang mit intelligenten Messsystemen die Fähigkeit von zwei oder mehr Energie- 
oder Kommunikationsnetzen, Systemen, Geräten, Anwendungen oder Komponenten, zu interagieren, Informationen 
auszutauschen und zu verwenden, um vorgeschriebene Funktionen auszuführen;  

25. „Bilanzkreisabrechnungszeitintervall“ ein Bilanzkreisabrechnungszeitintervall im Sinne von Artikel 2 Nummer 15 
der Verordnung (EU) 2019/943;  

26. „Fast-Echtzeit“ im Zusammenhang mit intelligenten Messsystemen eine kurze Zeitspanne, in der Regel Sekunden 
oder maximal das auf dem nationalen Markt geltende Bilanzkreisabrechnungszeitintervall;  

27. „beste verfügbare Techniken“ im Zusammenhang mit Datenschutz und -sicherheit auf dem Gebiet intelligenter 
Messsysteme die effizientesten, fortschrittlichen und praktisch geeigneten Techniken, die in der Regel als Grundlage 
für die Einhaltung des Datenschutzrechts und der Regelungen im Bereich der Sicherheit der Union dienen;  

28. „Verteilung“ den Transport von Elektrizität mit Hoch-, Mittel- oder Niederspannung über Verteilernetze zur 
Belieferung von Kunden, jedoch mit Ausnahme der Versorgung;  

29. „Verteilernetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische Person, die verantwortlich ist für den Betrieb, die Wartung 
sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Verteilernetzes in einem bestimmten Gebiet und, sofern vorhanden, der 
Verbindungsleitungen zu anderen Netzen sowie für die Sicherstellung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine 
angemessene Nachfrage nach Verteilung von Elektrizität zu decken;  

30. „Energieeffizienz“ das Verhältnis zwischen dem Ertrag an Leistung, Dienstleistungen, Waren oder Energie und dem 
Energieeinsatz;  

31. „Energie aus erneuerbaren Quellen“ oder „erneuerbare Energie“ Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen 
Energiequellen, insbesondere Wind, Sonne (Solarthermie und Fotovoltaik) und geothermische Energie, 
Umgebungsenergie, Gezeiten-, Wellen- und sonstige Meeresenergie, Wasserkraft sowie Energie aus Biomasse, 
Deponiegas, Klärgas und Biogas;  

32. „verteilte Erzeugung“ an das Verteilernetz angeschlossene Erzeugungsanlagen;  

33. „Ladepunkt“ eine Schnittstelle, an der zur selben Zeit nur ein Elektrofahrzeug aufgeladen oder der Akku nur eines 
Elektrofahrzeugs ausgetauscht werden kann;  

34. „Übertragung“ den Transport von Elektrizität über ein Höchstspannungs- und Hochspannungsverbundnetz zur 
Belieferung von Endkunden oder Verteilern, jedoch mit Ausnahme der Versorgung;  

35. „Übertragungsnetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische Person, die verantwortlich ist für den Betrieb, die 
Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Übertragungsnetzes in einem bestimmten Gebiet und, sofern 
vorhanden, der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen sowie für die Sicherstellung der langfristigen Fähigkeit des 
Netzes, eine angemessene Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität zu decken;  

36. „Netznutzer“ eine natürliche oder juristische Person, die Elektrizität in ein Übertragungs- oder Verteilernetz einspeist 
oder daraus versorgt wird;  

37. „Erzeugung“ die Produktion von Elektrizität;  

38. „Erzeuger“ eine natürliche oder juristische Person, die Elektrizität erzeugt;  

39. „Verbindungsleitung“ eine Anlage, die der Verbundschaltung von Elektrizitätsnetzen dient; 

40. „Verbundnetz“ eine Anzahl von Übertragungs- und Verteilernetzen, die durch eine oder mehrere Verbindungs­
leitungen miteinander verbunden sind;  

41. „Direktleitung“ entweder eine Leitung, die einen einzelnen Produktionsstandort mit einem einzelnen Kunden 
verbindet, oder eine Leitung, die einen Erzeuger und einen Versorger zur direkten Versorgung mit ihrer eigenen 
Betriebsstätte, ihren Tochterunternehmen und ihren Kunden verbindet;  

42. „kleines, isoliertes Netz“ ein Netz mit einem Verbrauch von weniger als 3 000 GWh im Jahr 1996, bei dem weniger 
als 5 % seines Jahresverbrauchs durch einen Verbund mit anderen Netzen bezogen wird; 
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43. „kleines Verbundnetz“ ein Netz mit einem Verbrauch von weniger als 3 000 GWh im Jahr 1996, bei dem mehr als 
5 % des Jahresverbrauchs durch einen Verbund mit anderen Netzen bezogen werden;  

44. „Engpass“ einen Engpass im Sinne von Artikel 2 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/943;  

45. „Systemausgleich“ einen Systemausgleich im Sinne von Artikel 2 Nummer 10 der Verordnung (EU) 2019/943;  

46. „Regelarbeit“ Regelarbeit im Sinne von Artikel 2 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2019/943;  

47. „Bilanzkreisverantwortlicher“ einen Bilanzkreisverantwortlichen im Sinne von Artikel 2 Nummer 14 der Verordnung 
(EU) 2019/943;  

48. „Systemdienstleistung“ eine zum Betrieb eines Übertragungs- oder Verteilernetzes erforderliche Dienstleistung, 
einschließlich Regelreserve und nicht frequenzgebundener Systemdienstleistungen, jedoch ohne Engpassma­
nagement;  

49. „nicht frequenzgebundene Systemdienstleistung“ eine von Übertragungs- oder Verteilernetzbetreibern genutzte 
Dienstleistung für statische Spannungsregelung, die Einspeisung von dynamischem Blindstrom, Trägheit der lokalen 
Netzstabilität, Kurzschlussstrom, Schwarzstartfähigkeit und Inselbetriebsfähigkeit;  

50. „regionales Koordinierungszentrum“ ein nach Artikel 35 der Verordnung (EU) 2019/943 eingerichtetes regionales 
Koordinierungszentrum;  

51. „vollständig integrierte Netzkomponenten“ Netzkomponenten, die in das Übertragungs- oder Verteilernetz integriert 
sind, einschließlich Energiespeicheranlagen, und die ausschließlich der Aufrechterhaltung des sicheren und 
zuverlässigen Betriebs des Übertragungs- oder Verteilernetzes und nicht dem Systemausgleich- oder Engpassma­
nagement dienen;  

52. „integriertes Elektrizitätsunternehmen“ ein vertikal integriertes Unternehmen oder ein horizontal integriertes 
Unternehmen;  

53. „vertikal integriertes Unternehmen“ ein Elektrizitätsunternehmen oder eine Gruppe von Elektrizitätsunternehmen, in 
der dieselbe Person berechtigt ist bzw. dieselben Personen berechtigt sind, direkt oder indirekt die Kontrolle 
auszuüben, wobei dieses Unternehmen bzw. diese Gruppe von Unternehmen mindestens eine der Funktionen 
Übertragung oder Verteilung und mindestens eine der Funktionen Erzeugung von oder Versorgung wahrnimmt;  

54. „horizontal integriertes Unternehmen“ ein Elektrizitätsunternehmen, das mindestens eine der Funktionen der 
Erzeugung, Übertragung, Verteilung von oder Versorgung wahrnimmt und darüber hinaus eine weitere Tätigkeit 
außerhalb des Elektrizitätsbereichs ausübt;  

55. „verbundenes Unternehmen“ verbundene Unternehmen im Sinne von Artikel 2 Nummer 12 der Richtlinie 
2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (18) und Unternehmen, die denselben Anteilseignern 
gehören;  

56. „Kontrolle“ Rechte, Verträge oder andere Mittel, die einzeln oder zusammen unter Berücksichtigung aller 
tatsächlichen oder rechtlichen Umstände die Möglichkeit gewähren, einen bestimmenden Einfluss auf die Tätigkeit 
eines Unternehmens auszuüben, insbesondere durch 

a)  Eigentum oder Nutzungsrechte an der Gesamtheit oder an Teilen des Vermögens des Unternehmens, 

b)  Rechte oder Verträge, mit denen ein bestimmender Einfluss auf die Zusammensetzung, die Beratungen oder 
Beschlüsse der Organe des Unternehmens gewährt wird;  

57. „Elektrizitätsunternehmen“ eine natürliche oder juristische Person, die mindestens eine der Funktionen Erzeugung, 
Übertragung, Verteilung, Aggregierung, Laststeuerung, Energiespeicherung, Lieferung oder Kauf von Elektrizität 
wahrnimmt und die kommerzielle, technische oder wartungsbezogene Aufgaben im Zusammenhang mit diesen 
Funktionen erfüllt, mit Ausnahme der Endkunden;  

58. „Sicherheit“ sowohl die Sicherheit der Elektrizitätsversorgung und -bereitstellung als auch die Betriebssicherheit; 

14.6.2019 L 158/142 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(18) Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten 
Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 
vom 29.6.2013, S. 19). 



59. „Energiespeicherung“ im Elektrizitätsnetz die Verschiebung der endgültigen Nutzung elektrischer Energie auf einen 
späteren Zeitpunkt als den ihrer Erzeugung oder die Umwandlung elektrischer Energie in eine speicherbare 
Energieform, die Speicherung solcher Energie und ihre anschließende Rückumwandlung in elektrische Energie oder 
Nutzung als ein anderer Energieträger;  

60. „Energiespeicheranlage“ im Elektrizitätsnetz eine Anlage, in der Energiespeicherung erfolgt. 

KAPITEL II 

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN FÜR DIE ORGANISATION DES ELEKTRIZITÄTSSEKTORS 

Artikel 3 

Wettbewerbsfähiger, verbraucherorientierter, f lexibler und diskriminierungsfreier Elektrizi­
tätsmarkt 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass durch ihr nationales Recht der länderübergreifende Stromhandel, die 
Beteiligung der Verbraucher, auch durch Laststeuerung, sowie Investitionen insbesondere in die variable und flexible 
Energieerzeugung, die Energiespeicherung oder den Ausbau der Elektromobilität oder in neue Verbindungsleitungen 
zwischen den Mitgliedstaaten nicht unnötig behindert werden und dass in den Strompreisen das tatsächliche Angebot 
und die tatsächliche Nachfrage zum Ausdruck kommen. 

(2) Bei der Errichtung neuer Verbindungsleitungen berücksichtigen die Mitgliedstaaten die Ziele für den Stromverbund 
nach Artikel 4 Buchstabe d Nummer 1 der Verordnung (EU) 2018/1999. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass unbeschadet der Zuständigkeiten, die sie gegenüber Drittländern behalten, 
der Marktzutritt, das Funktionieren des Marktes und der Marktaustritt im Elektrizitätsbinnenmarkt nicht unnötig 
behindert werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen gleiche Wettbewerbsbedingungen sicher, indem sie Elektrizitätsunternehmen 
transparente, verhältnismäßige und diskriminierungsfreie Vorschriften und Gebühren auferlegen und indem sie sie in 
transparenter, verhältnismäßiger und diskriminierungsfreier Weise behandeln, insbesondere bei der Bilanzkreisver­
antwortung, dem Zugang zu Großhandelsmärkten, dem Zugang zu Daten, dem Anbieterwechsel und der Abrechnung 
sowie erforderlichenfalls bei der Lizenzerteilung. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Marktteilnehmer aus Drittländern, die auf dem Elektrizitätsbinnenmarkt 
tätig sind, die geltenden Rechtsvorschriften der Union und des nationalen Rechts einhalten, einschließlich derjenigen, die 
Umweltschutz und Sicherheit betreffen. 

Artikel 4 

Freie Versorgerwahl 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Kunden die Freiheit haben, Elektrizität vom Versorger ihrer Wahl zu beziehen 
und mehr als einen Elektrizitätsliefervertrag zur selben Zeit zu haben, sofern die erforderlichen Anschlusspunkte und 
Messstellen vorhanden sind. 

Artikel 5 

Marktgestützte Lieferpreise 

(1) Den Versorgern steht es frei, den Preis, zu dem sie ihre Kunden mit Elektrizität beliefern, zu bestimmen. Die 
Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, um für wirksamen Wettbewerb zwischen den Versorgern zu sorgen. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen durch sozialpolitische Maßnahmen oder auf andere Weise als durch Eingriffe in die 
Festsetzung der Stromversorgungspreise für den Schutz der von Energiearmut betroffenen und der schutzbedürftigen 
Haushaltskunden im Sinne der Artikel 28 und 29. 

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 dürfen die Mitgliedstaaten in die Festsetzung der Stromversorgungspreise 
für von Energiearmut betroffene oder schutzbedürftige Haushaltskunden eingreifen. Staatliche Eingriffe dieser Art 
unterliegen den Bedingungen der Absätze 4 und 5. 

(4) Für staatliche Eingriffe in die Festsetzung der Stromversorgungspreise gelten folgende Bedingungen: 

a)  Sie müssen einem allgemeinen wirtschaftlichen Interesse dienen und dürfen nicht über das hinausgehen, was zur 
Verfolgung dieses allgemeinen wirtschaftlichen Interesses erforderlich ist; 
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b)  sie müssen klar festgelegt, transparent, diskriminierungsfrei und überprüfbar sein; 

c)  mit ihnen muss der gleichberechtigte Zugang von Elektrizitätsunternehmen in der Union zu den Kunden 
sichergestellt werden 

d)  sie müssen zeitlich begrenzt und für ihre Begünstigten verhältnismäßig sein; 

e)  sie dürfen nicht in diskriminierender Weise zu Zusatzkosten der Marktteilnehmer führen. 

(5) Ein Mitgliedstaat, der gemäß Absatz 3 dieses Artikels in die Festsetzung der Stromversorgungspreise eingreift, 
muss unabhängig davon, ob eine erhebliche Anzahl seiner Haushalte von Energiearmut betroffen ist, die Artikel 3 
Absatz 3 Buchstabe d und Artikel 24 der Verordnung (EU) 2018/1999 einhalten. 

(6) Die Mitgliedstaaten dürfen in die Festsetzung der Stromversorgungspreise für Haushaltskunden und Kleinstun­
ternehmen, die nicht von den Eingriffen gemäß Absatz 3 profitieren, eingreifen, damit ein Übergangszeitraum geschaffen 
wird, bis zwischen den Versorgern ein wirksamer Wettbewerb für Versorgungsverträge hergestellt ist und 
uneingeschränkt wirksame marktgestützte Strompreise gemäß Absatz 1 gelten. 

(7) Staatliche Eingriffe gemäß Absatz 6 müssen den in Absatz 4 festgelegten Kriterien entsprechen und unterliegen 
folgenden Bedingungen: 

a)  Sie müssen mit einer Reihe von Maßnahmen einhergehen, um einen wirksame Wettbewerb herbeizuführen, und eine 
Methode zur Bewertung des Fortschritts bei diesen Maßnahmen umfassen; 

b)  sie müssen nach Methoden vorgenommen werden, bei denen die diskriminierungsfreie Behandlung der Versorger 
sichergestellt ist; 

c)  sie müssen zu einem Preis festgelegt werden, der über den Kosten liegt und so hoch ist, dass ein wirksamer 
Preiswettbewerb stattfinden kann; 

d)  sie müssen so gestaltet sein, dass sie möglichst keine nachteiligen Auswirkungen auf den Stromgroßhandelsmarkt 
zeitigen; 

e)  es muss sichergestellt sein, dass alle Begünstigten solcher staatlichen Eingriffe die Möglichkeit haben, wettbewerbliche 
Marktangebote zu wählen, dass sie mindestens vierteljährlich unmittelbar über die Verfügbarkeit von Angeboten und 
Einsparmöglichkeiten auf dem Wettbewerbsmarkt, insbesondere über Verträge mit dynamischen Stromtarifen, 
informiert werden und dass ihnen Hilfe für den Wechsel zu einem marktgestützten Angebot bereitgestellt wird; 

f)  es muss sichergestellt sein, dass gemäß den Artikeln 19 und 21 alle Begünstigten solcher staatlichen Eingriffe einen 
Anspruch darauf haben, dass ihnen intelligente Messsysteme ohne Mehrkosten eingebaut und dieser Einbau 
angeboten wird und dass sie unmittelbar über die Möglichkeit des Einbaus intelligenter Messsysteme informiert 
werden und die erforderliche Hilfe erhalten; 

g)  sie dürfen nicht zu einer direkten Quersubventionierung zwischen Kunden, die zu Preisen des freien Marktes beliefert 
werden, und Kunden, die zu regulierten Lieferpreisen beliefert werden, führen. 

(8) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die gemäß Absatz 3 und 6 ergriffenen Maßnahmen innerhalb eines 
Monats nach ihrer Annahme mit und dürfen sie sofort anwenden. Der Mitteilung wird eine Erläuterung beigefügt, 
warum andere Instrumente nicht ausreichten, um das verfolgte Ziel zu verwirklichen, wie die Anforderungen der 
Absätze 4 und 7 erfüllt werden und wie sich die mitgeteilten Maßnahmen auf den Wettbewerb auswirken. In der 
Mitteilung wird der Kreis der Begünstigten, die Dauer der Maßnahmen und die Anzahl der von den Maßnahmen 
betroffenen Haushaltskunden beschrieben und erläutert, wie die regulierten Preise festgesetzt wurden. 

(9) Bis zum 1. Januar 2022 und bis zum 1. Januar 2025 übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission Berichte 
über die Umsetzung dieses Artikels und die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der öffentlichen Eingriffe nach 
diesem Artikel sowie eine Bewertung der Fortschritte bei der Herbeiführung eines wirksamen Wettbewerbs zwischen den 
Versorgern und beim Übergang zu marktgestützten Preisen. Die Mitgliedstaaten, die gemäß Absatz 6 regulierte Preise 
festsetzen, legen einen Bericht über die Einhaltung der Bedingungen des Absatzes 7 vor, einschließlich der Einhaltung 
durch die Versorger, die solche Eingriffe anwenden müssen, sowie über die Auswirkungen der regulierten Preise auf die 
Finanzlage dieser Versorger. 

(10) Bis zum 31. Dezember 2025 überprüft die Kommission die Umsetzung dieses Artikels zur Herbeiführung 
marktgestützter Strompreise für die Kunden und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht darüber 
vor, dem erforderlichenfalls ein Legislativvorschlag unmittelbar beigefügt oder zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt 
wird. Der Legislativvorschlag kann ein Enddatum für regulierte Preise enthalten. 
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Artikel 6 

Zugang Dritter 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein System für den Zugang Dritter zu den Übertragungs- und 
Verteilernetzen auf der Grundlage veröffentlichter Tarife eingeführt wird; die Zugangsregelung gilt für alle Kunden und 
wird nach objektiven Kriterien und ohne Diskriminierung zwischen den Netzbenutzern angewandt. Die Mitgliedstaaten 
stellen sicher, dass diese Tarife oder die Methoden zu ihrer Berechnung vor deren Inkrafttreten gemäß Artikel 59 
genehmigt werden und dass die Tarife und — soweit nur die Methoden einer Genehmigung unterliegen — die Methoden 
vor ihrem Inkrafttreten veröffentlicht werden. 

(2) Der Übertragungs- oder Verteilernetzbetreiber kann den Netzzugang verweigern, wenn er nicht über die nötige 
Kapazität verfügt. Die Verweigerung ist hinreichend schlüssig zu begründen, insbesondere unter Berücksichtigung des 
Artikels 9, und auf objektive und technisch und wirtschaftlich begründete Kriterien zu stützen. Die Mitgliedstaaten 
oder — wenn von den Mitgliedstaaten vorgesehen — ihre Regulierungsbehörden gewährleisten, dass diese Kriterien 
einheitlich Anwendung finden und die Netzbenutzer, denen der Netzzugang verweigert wurde, ein Streitbeilegungs­
verfahren in Anspruch nehmen können. Die nationalen Regulierungsbehörden stellen zudem nötigenfalls sicher, dass der 
Übertragungs- bzw. Verteilernetzbetreiber bei Verweigerung des Netzzugangs aussagekräftige Informationen darüber 
gibt, welche Maßnahmen zur Verstärkung des Netzes erforderlich wären. Diese Informationen werden in allen Fällen 
bereitgestellt, in denen der Zugang zu Ladepunkten verweigert wurde. Der um solche Informationen ersuchenden Partei 
kann eine angemessene Gebühr in Rechnung gestellt werden, in denen die Kosten der Bereitstellung dieser Informationen 
zum Ausdruck kommen. 

(3) Dieser Artikel gilt für Bürgerenergiegemeinschaften, die Verteilernetze betreiben. 

Artikel 7 

Direktleitungen 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit 

a)  alle Erzeuger und Elektrizitätsversorgungsunternehmen Versorger, die in ihrem Hoheitsgebiet ansässig sind, ihre 
eigenen Betriebsstätten, Tochterunternehmen und Kunden über eine Direktleitung versorgen können, ohne dass ihnen 
unverhältnismäßige Verwaltungsverfahren oder Kosten auferlegt werden, 

b)  alle Kunden in ihrem Hoheitsgebiet einzeln oder gemeinsam von Erzeugern und Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
Versorgern über eine Direktleitung versorgt werden können. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen die Kriterien für die Erteilung von Genehmigungen für den Bau von Direktleitungen in 
ihrem Hoheitsgebiet fest. Diese Kriterien müssen objektiv und diskriminierungsfrei sein. 

(3) Die Möglichkeit der Elektrizitätsversorgung über eine Direktleitung gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels 
berührt nicht die Möglichkeit, Elektrizitätslieferverträge gemäß Artikel 6 zu schließen. 

(4) Die Mitgliedstaaten können Genehmigungen zur Errichtung einer Direktleitung entweder von der Verweigerung 
des Netzzugangs auf der Grundlage — soweit anwendbar — des Artikels 6 oder von der Einleitung eines Streitbeile­
gungsverfahrens gemäß Artikel 60 abhängig machen. 

(5) Die Mitgliedstaaten können die Genehmigung zur Errichtung einer Direktleitung verweigern, wenn die Erteilung 
einer solchen Genehmigung die Anwendung der Bestimmungen des Artikels 9 über gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtungen behindern würde. Die Verweigerung ist hinreichend schlüssig zu begründen. 

Artikel 8 

Genehmigungsverfahren für neue Kapazitäten 

(1) Für die Schaffung neuer Erzeugungskapazitäten beschließen die Mitgliedstaaten ein Genehmigungsverfahren, das 
nach objektiven, transparenten und diskriminierungsfreien Kriterien anzuwenden ist. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen die Kriterien für die Erteilung von Genehmigungen zur Schaffung von Erzeugungska­
pazitäten in ihrem Hoheitsgebiet fest. Bei der Festlegung geeigneter Kriterien tragen die Mitgliedstaaten folgenden 
Aspekten Rechnung: 

a)  Sicherheit und Sicherung der elektrischen Systeme, Anlagen und zugehörigen Ausrüstungen, 

b)  Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und der öffentlichen Sicherheit, 

c)  Umweltschutz, 
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d)  Flächennutzung und Standortwahl, 

e)  Gebrauch von öffentlichem Grund und Boden, 

f)  Energieeffizienz, 

g)  Art der Primärenergieträger, 

h)  spezifische Merkmale des Antragstellers, etwa die technische, wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit, 

i)  Einhaltung der nach Artikel 9 getroffenen Maßnahmen, 

j)  Beitrag der Erzeugungskapazitäten zum Erreichen des in Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2018/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (19) genannten Unionsziels, bis 2030 mindestens 32 % des Bruttoendenergie­
verbrauchs der Union durch Energie aus erneuerbaren Quellen zu decken, 

k)  Beitrag von Erzeugungskapazitäten zur Verringerung der Emissionen, und 

l)  Alternativen zur Schaffung neuer Erzeugungskapazitäten, beispielsweise Laststeuerung und Energiespeicherung. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für die kleine dezentrale und/oder die verteilte Erzeugung besondere, 
vereinfachte und gestraffte Genehmigungsverfahren vorhanden sind, die der begrenzten Größe und den möglichen 
Auswirkungen dieser Erzeugung Rechnung tragen. 

Die Mitgliedstaaten können für dieses konkrete Genehmigungsverfahren Leitlinien festlegen. Die Regulierungsbehörden 
oder sonstige zuständige nationale Behörden einschließlich der für die Planung zuständigen Stellen überprüfen diese 
Leitlinien und können Änderungen empfehlen. 

Sofern die Mitgliedstaaten gesonderte Genehmigungsverfahren für die Flächennutzung eingeführt haben, die für neue 
Großprojekte im Bereich Infrastruktur bei Erzeugungskapazitäten gelten, wenden die Mitgliedstaaten diese Verfahren 
erforderlichenfalls auch auf die Schaffung neuer Erzeugungskapazitäten an, wobei die Verfahren diskriminierungsfrei und 
in einem angemessenen zeitlichen Rahmen Anwendung finden müssen. 

(4) Die Genehmigungsverfahren und die Kriterien werden öffentlich bekannt gemacht. Die Gründe für die 
Verweigerung einer Genehmigung sind dem Antragsteller mitzuteilen. Diese Gründe müssen objektiv, diskriminierungs­
frei, stichhaltig und hinreichend belegt sein. Dem Antragsteller müssen Rechtsmittel zur Verfügung gestellt werden. 

Artikel 9 

Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 

(1) Unbeschadet des Absatzes 2 gewährleisten die Mitgliedstaaten entsprechend ihrem institutionellen Aufbau und 
unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips, dass Elektrizitätsunternehmen nach den in dieser Richtlinie festgelegten 
Grundsätzen und mit dem Ziel der Errichtung eines wettbewerbsbestimmten, sicheren und unter ökologischen Aspekten 
nachhaltigen Elektrizitätsmarkts betrieben werden und dass diese Unternehmen in ihren Rechte und Pflichten nicht 
diskriminiert werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten können unter uneingeschränkter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen des AEUV, 
insbesondere des Artikels 106, den im Elektrizitätssektor tätigen Unternehmen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen auferlegen, die sich auf Sicherheit, einschließlich Versorgungssicherheit, 
Regelmäßigkeit, Qualität und Preis der Versorgung sowie Umweltschutz, einschließlich Energieeffizienz, Energie aus 
erneuerbaren Quellen und Klimaschutz, beziehen können. Solche Verpflichtungen müssen klar festgelegt, transparent, 
diskriminierungsfrei und überprüfbar sein und dazu dienen, den gleichberechtigten Zugang von Elektrizitätsunternehmen 
der Union zu den nationalen Verbrauchern sicherzustellen. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen, die die Festsetzung 
der Stromversorgungspreise betreffen, müssen den Anforderungen des Artikels 5 der vorliegenden Richtlinie 
entsprechen. 

(3) Wenn ein Mitgliedstaat für die Erfüllung der Verpflichtungen nach Absatz 2 dieses Artikels oder für die 
Bereitstellung der Grundversorgung gemäß Artikel 27 einen finanziellen Ausgleich, andere Arten von Gegenleistungen 
oder Alleinrechte gewährt, so muss das auf diskriminierungsfreie, transparente Weise geschehen. 

(4) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie unterrichten die Mitgliedstaaten die Kommission über alle Maßnahmen, die sie 
zur Gewährleistung der Grundversorgung und Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen, einschließlich des 
Verbraucher- und des Umweltschutzes, getroffen haben, und deren mögliche Auswirkungen auf den nationalen und 
internationalen Wettbewerb, und zwar unabhängig davon, ob für diese Maßnahmen eine Ausnahme von dieser 
Richtlinie erforderlich ist. Sie unterrichten anschließend die Kommission alle zwei Jahre über Änderungen der 
Maßnahmen, und zwar unabhängig davon, ob für diese Maßnahmen eine Ausnahme von dieser Richtlinie erforderlich 
ist. 
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(5) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Artikel 6, 7 und 8 dieser Richtlinie nicht anzuwenden, soweit durch 
ihre Anwendung die Erfüllung der den Elektrizitätsunternehmen übertragenen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
de jure oder de facto verhindert würde und soweit die Entwicklung des Handelsverkehrs nicht in einem Ausmaß 
beeinträchtigt wird, das den Interessen der Union zuwiderläuft. Im Interesse der Union liegt unter anderem der 
Wettbewerb um Kunden gemäß Artikel 106 AEUV und gemäß dieser Richtlinie. 

KAPITEL III 

STÄRKUNG UND SCHUTZ DER VERBRAUCHER 

Artikel 10 

Grundlegende vertragliche Rechte 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Endkunden das Recht haben, von einem Versorger — sofern dieser 
zustimmt — mit Elektrizität versorgt zu werden, unabhängig davon, in welchem Mitgliedstaat er als Versorger 
zugelassen ist, sofern der Versorger die geltenden Regeln in den Bereichen Handel und Systemausgleich einhält. In 
diesem Zusammenhang ergreifen die Mitgliedstaaten alle notwendigen Maßnahmen, damit durch die Verwaltungs­
verfahren keine Versorger diskriminiert werden, die bereits in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen sind. 

(2) Unbeschadet der Verbraucherschutzvorschriften der Union, insbesondere der Richtlinie 2011/83/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates (20) und der Richtlinie 93/13/EWG des Rates (21), stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass Endkunden die in den Absätzen 3 bis 12 des vorliegenden Artikels festgelegten Rechte eingeräumt werden. 

(3) Endkunden haben Anspruch auf einen Vertrag mit ihrem Versorger, in dem Folgendes festgelegt ist: 

a)  Name und Anschrift des Versorgers; 

b)  zu erbringende Leistungen und angebotene Qualitätsstufen sowie Zeitpunkt für den Erstanschluss; 

c)  Art der angebotenen Wartungsdienste; 

d)  Art und Weise, wie aktuelle Informationen über alle geltenden Tarife, Wartungsentgelte und gebündelte Produkte oder 
Leistungen erhältlich sind; 

e)  Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und Beendigung des Vertrags und der Leistungen, einschließlich 
Produkte oder Leistungen, die mit diesen Leistungen gebündelt sind, und der Frage der Zulässigkeit einer kostenfreien 
Beendigung des Vertrags; 

f)  Entschädigungs- und Erstattungsregelungen für den Fall, dass die vertraglich vereinbarte Leistungsqualität nicht 
eingehalten wird, wozu auch ungenaue oder verspätete Abrechnungen zählen; 

g)  Vorgehen zur Einleitung von außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren gemäß Artikel 26; 

h)  Bereitstellung eindeutiger Informationen zu den Verbraucherrechten, auch zur Behandlung von Beschwerden und 
einschließlich aller in diesem Absatz angeführten Informationen, im Rahmen der Abrechnung oder auf der Website 
des Elektrizitätsunternehmens. 

Die Bedingungen müssen fair und im Voraus gut bekannt sein. Diese Informationen werden in jedem Fall vor Abschluss 
oder Bestätigung des Vertrags bereitgestellt. Auch bei Abschluss des Vertrags durch Vermittler müssen die in diesem 
Absatz genannten Informationen vor Vertragsabschluss bereitgestellt werden. 

Den Endkunden ist eine knappe, leicht verständliche und klar gekennzeichnete Zusammenfassung der wichtigsten 
Vertragsbedingungen zur Verfügung zu stellen. 

(4) Die Kunden müssen rechtzeitig über eine beabsichtigte Änderung der Vertragsbedingungen und dabei über ihr 
Recht, den Vertrag zu beenden, unterrichtet werden. Die Versorger unterrichten ihre Kunden direkt und auf transparente 
und verständliche Weise über jede Änderung des Lieferpreises und deren Anlass, Voraussetzungen und Umfang, zu 
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einem angemessenen Zeitpunkt, spätestens jedoch zwei Wochen, im Fall von Haushaltskunden einen Monat, vor Eintritt 
der Änderung. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es den Endkunden freisteht, den Vertrag zu beenden, wenn sie die 
neuen Vertragsbedingungen oder Änderungen des Lieferpreises nicht akzeptieren, die ihnen ihr Versorger mitgeteilt hat. 

(5) Die Versorger müssen den Endkunden transparente Informationen über geltende Preise und Tarife sowie über die 
Standardbedingungen für den Zugang zu Stromdienstleistungen und deren Inanspruchnahme geben. 

(6) Den Endkunden ist von den Versorgern ein breites Spektrum an Zahlungsmöglichkeiten anzubieten. Diese 
Modalitäten dürfen nicht unangemessen einzelne Kunden diskriminieren. Etwaige Unterschiede bei den Zahlungsarten 
oder Vorauszahlungssystemen müssen objektiv, diskriminierungsfrei und verhältnismäßig sein und dürfen gemäß 
Artikel 62 der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates (22) die unmittelbaren Kosten, die 
dem Zahlungsempfänger für die Nutzung der jeweiligen Zahlungsart oder eines Vorauszahlungssystems entstehen, nicht 
übersteigen. 

(7) Nach Maßgabe von Absatz 6 darf Haushaltskunden mit Zugang zu Vorauszahlungssystemen durch diese 
Vorauszahlungssysteme kein Nachteil entstehen. 

(8) Die Endkunden müssen von den Versorgern Angebote mit fairen und transparenten allgemeinen Vertragsbe­
dingungen erhalten, welche klar und unmissverständlich abgefasst sein müssen und keine außervertraglichen 
Hindernisse, wie eine übermäßige Zahl an Vertragsunterlagen, enthalten dürfen, durch die die Kunden an der Ausübung 
ihrer Rechte gehindert werden. Die Kunden müssen vor unfairen oder irreführenden Verkaufsmethoden geschützt sein. 

(9) Die Endkunden haben Anspruch auf eine gute Qualität der Dienstleistungserbringung und Behandlung ihrer 
Beschwerden durch ihren Versorger. Die Versorger müssen Beschwerden auf einfache, faire und zügige Weise behandeln. 

(10) Die Endkunden müssen beim Zugang zur Grundversorgung gemäß den von den Mitgliedstaaten nach Artikel 27 
erlassenen Bestimmungen über ihre Rechte auf Grundversorgung informiert werden. 

(11) Haushaltskunden müssen von den Versorgern angemessen und rechtzeitig vor dem geplanten Termin einer 
Stromsperre über alternative Maßnahmen informiert werden. Bei diesen alternativen Maßnahmen, kann es sich um 
Hilfsangebote zur Abwendung einer Stromsperre, Vorauszahlungssysteme, Energieaudits, Energieberatungsdienste, 
alternative Zahlungspläne, Schuldnerberatung oder einen Aufschub der Stromsperre handeln, und sie dürfen Kunden, 
denen eine Stromsperre droht, keine Mehrkosten verursachen. 

(12) Die Endkunden müssen von den Versorgern spätestens sechs Wochen nach einem Wechsel des Versorgers eine 
Abschlussrechnung erhalten. 

Artikel 11 

Anspruch auf Verträge mit dynamischen Stromtarifen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Versorger gemäß dem nationalen Regelungsrahmen Verträge mit 
dynamischen Stromtarifen anbieten können. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Endkunden, die einen intelligenten 
Zähler installieren lassen, von mindestens einem Versorger sowie von jedem Versorger mit über 200 000 Endkunden 
verlangen können, einen Vertrag mit dynamischen Stromtarifen abzuschließen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Endkunden von den Versorgern vollständig über die Chancen, Kosten 
und Risiken von Verträgen mit dynamischen Stromtarifen informiert werden, und dass die Versorger verpflichtet sind, 
den Endkunden dementsprechende Informationen, auch über den erforderlichen Einbau eines geeigneten Stromzählers, 
zu liefern. Die Regulierungsbehörden überwachen die Marktentwicklungen und bewerten die möglichen Risiken neuer 
Produkte und Dienstleistungen und befassen sich mit missbräuchlichen Praktiken. 

(3) Vor jedem Wechsel zu einem Vertrag mit dynamischem Elektrizitätstarif müssen Versorger die Zustimmung des 
Endkunden einholen. 
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(4) Die Mitgliedstaaten oder ihre Regulierungsbehörden überwachen über einen Zeitraum von mindestens zehn 
Jahren, sobald Verträge mit dynamischen Stromtarifen verfügbar sind, die wichtigsten damit verbundenen 
Entwicklungen, darunter das Marktangebot und die Auswirkungen auf die Kosten der Verbraucher und im Besonderen 
auf die Preisvolatilität, und erstatten darüber jährlich Bericht. 

Artikel 12 

Recht auf Wechsel und Bestimmungen über Wechselgebühren 

(1) Ein Wechsel des Versorgers oder des im Bereich der Aggregierung tätigen Marktteilnehmers erfolgt binnen 
kürzestmöglicher Zeit. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Kunden, die Versorger oder im Bereich der Aggregierung 
tätige Marktteilnehmer wechseln möchten, einen Anspruch auf den Wechsel unter Einhaltung der Vertragsbedingungen 
innerhalb von höchstens drei Wochen nach dem Tag der Antragstellung haben. Spätestens ab 2026 darf der technische 
Vorgang des Versorgerwechsels nicht mehr länger als 24 Stunden dauern und muss an jedem Werktag möglich sein. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zumindest den Haushaltskunden und Kleinunternehmen keine 
Wechselgebühren in Rechnung gestellt werden. 

(3) Abweichend von Absatz 2 können die Mitgliedstaaten zulassen, dass Versorger oder im Bereich der Aggregierung 
tätige Marktteilnehmer den Kunden, die einen befristeten Elektrizitätsliefervertrag mit festem Tarif freiwillig vorzeitig 
kündigen, Kündigungsgebühren berechnen, sofern diese Gebühren in einem Vertrag vorgesehen sind, den der Kunde 
freiwillig geschlossen hat, und der Kunde vor Vertragsabschluss unmissverständlich über diese Gebühren informiert 
worden ist. Die Gebühren müssen verhältnismäßig sein und dürfen nicht höher sein als der dem Versorger oder dem im 
Bereich der Aggregierung tätigen Marktteilnehmer infolge der Vertragskündigung unmittelbar entstehende wirtschaftliche 
Verlust, einschließlich der Kosten etwaiger gebündelter Investitionen oder Dienstleistungen, die dem Endkunden im 
Rahmen des Vertrags bereits erbracht wurden. Die Beweislast dafür, dass dem Versorger oder dem im Bereich der 
Aggregierung tätigen Marktteilnehmer ein unmittelbarer wirtschaftlicher Verlust entstanden ist, liegt beim Versorger oder 
dem im Bereich der Aggregierung tätigen Marktteilnehmer, und die Zulässigkeit von Kündigungsgebühren wird von der 
Regulierungsbehörde oder einer anderen zuständigen nationalen Behörde überwacht. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Recht auf Wechsel des Versorgers oder des im Bereich der Aggregierung 
tätigen Marktteilnehmers allen Kunden ohne Diskriminierung bei den Kosten, dem Aufwand und der Dauer gewährt 
wird. 

(5) Haushaltskunden sind berechtigt, sich an kollektiven Versorgerwechselsystemen/-modellen zu beteiligen. Die 
Mitgliedstaaten beseitigen sämtliche regulatorischen oder verwaltungsrechtlichen Hindernisse, die dem kollektiven 
Versorgerwechsel im Wege stehen, und sorgen gleichzeitig für einen Rahmen, der Kunden optimalen Schutz vor 
unlauteren Praktiken bietet. 

Artikel 13 

Aggregierungsvertrag 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es allen Kunden freisteht, Stromdienstleistungen einschließlich Aggregierung 
aber außer Versorgung unabhängig von ihrem Elektrizitätsversorgungsvertrag von einem Elektrizitätsunternehmen ihrer 
Wahl zu erwerben oder diesem zu verkaufen. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Endkunden, die einen Aggregierungsvertrag schließen möchten, einen 
Anspruch darauf haben, auch ohne die Zustimmung ihrer Elektrizitätsunternehmen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die an der Aggregierung beteiligten Marktteilnehmer die Kunden vollständig über 
die Bedingungen der Verträge, die sie ihnen anbieten, informieren. 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle Endkunden das Recht haben, auf Verlangen mindestens einmal in jedem 
Abrechnungszeitraum kostenfrei sämtliche sie betreffenden Laststeuerungsdaten oder Daten über die gelieferte und 
verkaufte Elektrizität zu erhalten. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in den Absätzen 2 und 3 genannten Rechte allen Endkunden ohne 
Diskriminierung bei Kosten, Aufwand und Dauer gewährt werden. Insbesondere stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 
den Kunden von ihrem Versorger keine diskriminierenden technischen und administrativen Anforderungen, Verfahren 
oder Entgelte auferlegt werden, abhängig davon, ob diese einen Vertrag mit einem an der Aggregierung beteiligten 
Marktteilnehmer geschlossen haben. 
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Artikel 14 

Vergleichsinstrumente 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mindestens Haushaltskunden und Kleinstunternehmen mit einem 
voraussichtlichen Jahresverbrauch von weniger als 100 000 kWh unentgeltlich Zugang zu mindestens einem Instrument 
für den Vergleich von Angeboten verschiedener Versorger, einschließlich Angeboten für Verträge mit dynamischen 
Stromtarifen, erhalten. Die Kunden sind in oder zusammen mit den Rechnungen oder auf andere Art und Weise über 
die Verfügbarkeit dieser Instrumente zu unterrichten. Die Instrumente müssen mindestens die folgenden 
Voraussetzungen erfüllen: 

a)  Sie sind unabhängig von den Marktteilnehmern und stellen die Gleichbehandlung aller Elektrizitätsunternehmen bei 
den Suchergebnissen sicher; 

b)  ihre Inhaber und die natürliche oder juristische Person, die das Instrument betreibt und kontrolliert, sowie 
Informationen darüber, wie die Instrumente finanziert werden, werden eindeutig offengelegt; 

c)  sie enthalten klare und objektive Kriterien, auf die sich der Vergleich stützt, einschließlich der Dienstleistungen, und 
diese Kriterien werden offengelegt; 

d)  sie sind klar und eindeutig formuliert; 

e)  es werden korrekte und aktuelle Informationen bereitgestellt, wobei der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung 
angegeben wird; 

f)  sie sind für Menschen mit Behinderungen barrierefrei zugänglich, indem sie wahrnehmbar, steuerbar, verständlich 
und robust gestaltet werden; 

g)  sie sehen ein wirksames Verfahren für die Meldung unzutreffender Angaben zu veröffentlichten Angeboten vor; 

h)  der Vergleich wird so durchgeführt, dass die angeforderten personenbezogenen Daten auf die Daten beschränkt sind, 
die für den Vergleich zwingend erforderlich sind. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mindestens ein Instrument den Gesamtmarkt abdeckt. Im Fall einer 
Marktabdeckung durch mehrere Instrumente zeigen diese Instrumente eine möglichst vollständige Palette an 
Stromangeboten, die einen wesentlichen Teil des Marktes abdeckt, und in Fällen, in denen die Instrumente keine 
vollständige Marktabdeckung bieten, eine eindeutige Erklärung dazu, die vor den Ergebnissen angezeigt wird. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Instrumente können von einer beliebigen Einrichtung, einschließlich privaten 
Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen oder Stellen, betrieben werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten benennen eine zuständige Behörde, die dafür verantwortlich ist, an Vergleichsinstrumente, die 
die in Absatz 1 aufgeführten Voraussetzungen erfüllen, mit einem Vertrauenszeichen zu vergeben, und sicherstellt, dass 
mit einem Vertrauenszeichen versehene Vergleichsinstrumente die in Absatz 1 aufgeführten Voraussetzungen fortlaufend 
erfüllen. Diese Behörde ist von allen Marktteilnehmern und Betreibern von Vergleichsinstrumenten unabhängig. 

(4) Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass die in Absatz 1 genannten Vergleichsinstrumente Vergleichskriterien 
für die Art der von den Versorgern angebotenen Dienstleistungen enthalten. 

(5) Für jedes Instrument, mit dem die Angebote von Marktteilnehmern miteinander verglichen werden, kann auf 
freiwilliger und diskriminierungsfreier Grundlage ein Vertrauenszeichen im Sinne dieses Artikels beantragt werden. 

(6) Abweichend von den Absätzen 3 und 5 können die Mitgliedstaaten beschließen, die Vergabe von 
Vertrauenszeichen an Vergleichsinstrumente nicht vorzusehen, wenn eine Behörde oder öffentliche Stelle ein Vergleichs­
instrument zur Verfügung stellt, das die in Absatz 1 festgelegten Voraussetzungen erfüllt. 

Artikel 15 

Aktive Kunden 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Endkunden das Recht haben, als aktive Kunden zu handeln, ohne 
unverhältnismäßigen oder diskriminierenden technischen Anforderungen, administrativen Anforderungen, Verfahren, 
Umlagen und Abgaben sowie nicht- kostenorientierten Netzentgelten unterworfen zu werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass aktive Kunden 

a)  das Recht haben, entweder direkt oder über Aggregatoren tätig zu sein; 

b)  das Recht haben, selbst erzeugte Elektrizität zu verkaufen, auch mittels Verträgen über den Bezug von Strom; 
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c)  das Recht haben, an Flexibilitäts- und Energieeffizienzprogrammen teilzunehmen; 

d)  das Recht haben, einen Dritten mit dem Management der für ihre Tätigkeiten erforderlichen Anlagen zu betrauen, 
einschließlich Einrichtung, Betrieb, Datenverarbeitung und Wartung, wobei der Dritte nicht als aktiver Kunde gilt; 

e)  kostenorientierten, transparenten und diskriminierungsfreien Netzentgelten gemäß Artikel 59 Absatz 9 der 
vorliegenden Richtlinie und Artikel 18 der Verordnung (EU) 2019/943 unterworfen sind, bei denen die in das Netz 
eingespeiste Elektrizität und die aus dem Netz bezogene Elektrizität getrennt ausgewiesen werden, damit sichergestellt 
ist, dass sie in geeigneter und ausgewogener Weise zu den Gesamtsystemkosten beitragen; 

f)  für die von ihnen im Stromnetz verursachten Ungleichgewichte finanziell verantwortlich sind; in dieser Hinsicht sind 
sie Bilanzkreisverantwortliche, oder sie delegieren die Bilanzkreisverantwortung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 
2019/943. 

(3) Die Mitgliedstaaten dürfen in ihrem nationalen Recht unterschiedliche Bestimmungen für einzeln und gemeinsam 
handelnde aktive Kunden vorsehen, sofern alle im vorliegenden Artikel vorgesehenen Rechte und Pflichten für alle 
aktiven Kunden gelten. Eine unterschiedliche Behandlung gemeinsam handelnder aktiver Kunden muss verhältnismäßig 
und hinreichend begründet sein. 

(4) Mitgliedstaaten, in denen Regelungen bestehen, nach denen die in das Netz eingespeiste Elektrizität und die aus 
dem Netz bezogene Elektrizität nicht getrennt ausgewiesen werden, gewähren nach dem 31. Dezember 2023 keine 
neuen Rechte nach diesen Regelungen. Jedenfalls müssen Kunden, für die bestehende Regelungen gelten, jederzeit die 
Möglichkeit haben, sich für eine neue Regelung zu entscheiden, wonach die in das Netz eingespeiste und die aus dem 
Netz bezogene Elektrizität als Grundlage für die Berechnung der Netzentgelte getrennt ausgewiesen werden. 

(5) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass aktive Kunden, in deren Eigentum sich eine Speicheranlage befindet, 

a)  das Recht haben, innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach der Beantragung einen Netzanschluss zu erhalten, 
wenn alle notwendigen Voraussetzungen wie die Bilanzkreisverantwortung und geeignete Messsysteme erfüllt sind, 

b) für gespeicherte Elektrizität, die an Ort und Stelleverbleibt, oder, wenn sie für Netzbetreiber Flexibilitätsdienst­
leistungen erbringen, keiner doppelten Entgeltpflicht und damit auch keiner doppelten Netzentgeltpflicht unterworfen 
sind, 

c)  keinen unverhältnismäßigen Genehmigungsanforderungen oder -gebühren unterworfen sind, 

d)  befugt sind, mehrere Dienstleistungen gleichzeitig zu erbringen, sofern das technisch durchführbar ist. 

Artikel 16 

Bürgerenergiegemeinschaften 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen einen Regulierungsrahmen für Bürgerenergiegemeinschaften vor, mit dem sichergestellt 
wird, dass 

a)  die Teilnahme an einer Bürgerenergiegemeinschaft offen und freiwillig ist; 

b)  Mitglieder oder Anteilseigner einer Bürgerenergiegemeinschaft berechtigt sind, diese Gemeinschaft wieder zu 
verlassen; in solchen Fällen findet Artikel 12 Anwendung; 

c)  Mitglieder oder Anteilseigner einer Bürgerenergiegemeinschaft ihre Rechte und Pflichten als Haushaltskunden oder 
aktive Kunden nicht verlieren; 

d)  der jeweilige Verteilernetzbetreiber — vorbehaltlich einer nach der Bewertung durch die Regulierungsbehörde fairen 
Vergütung — mit Bürgerenergiegemeinschaften zusammenarbeitet, um Stromübertragungen innerhalb von 
Bürgerenergiegemeinschaften zu erleichtern; 

e)  für Bürgerenergiegemeinschaften diskriminierungsfreien, fairen, verhältnismäßigen und transparenten Verfahren, 
Abgaben und Umlagen unterworfen sind, auch für Registrierung und Genehmigungsverfahren, und ihnen 
transparente, diskriminierungsfreie und kostenorientierte Netzentgelte gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 
2019/943 berechnet werden, damit sichergestellt ist, dass sie in geeigneter und ausgewogener Art und Weise zu den 
Gesamtsystemkosten beitragen. 
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(2) Die Mitgliedstaaten können im Regelungsrahmen für Bürgerenergiegemeinschaften vorschreiben, dass Bürgerener­
giegemeinschaften 

a)  für die länderübergreifende Teilnahme offen sind, 

b)  das Recht haben, Eigentümer von Verteilernetzen zu sein, solche einzurichten, zu kaufen oder zu mieten und 
vorbehaltlich der Bedingungen des Absatzes 4 des vorliegenden Artikels eigenständig zu betreiben, 

c)  den Ausnahmen des Artikels 38 Absatz 2 unterliegen. 

(3) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Bürgerenergiegemeinschaften 

a)  in der Lage sind, entweder direkt oder über Aggregatoren diskriminierungsfreien Zugang zu allen Elektrizitätsmärkten 
zu erhalten; 

b)  bei ihren Tätigkeiten, Rechten und Pflichten als Endkunden, Erzeuger, Versorger, Verteilernetzbetreiber oder als 
Aggregatoren tätige Marktteilnehmer diskriminierungsfrei und verhältnismäßig behandelt werden; 

c)  für die von ihnen im Stromnetz verursachten Ungleichgewichte finanziell verantwortlich sind; in dieser Hinsicht sind 
sie Bilanzkreisverantwortliche, oder sie delegieren die Bilanzkreisverantwortung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 
2019/943; 

d)  bei dem Verbrauch selbst erzeugter Elektrizität wie aktive Kunden gemäß Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe e behandelt 
werden; 

e)  das Recht haben, innerhalb der Bürgerenergiegemeinschaft Elektrizität gemeinsam zu nutzen, die mit 
Erzeugungsanlagen im Eigentum der Gemeinschaft erzeugt wird, und zwar vorbehaltlich anderer Anforderungen 
dieses Artikels und unter Wahrung der Rechte und Pflichten der Mitglieder der Gemeinschaft als Endkunden. 

Wird für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe e Elektrizität gemeinsam genutzt, so erfolgt das unbeschadet der 
geltenden Netzentgelte und sonstiger einschlägiger Umlagen, Gebühren, Abgaben und Steuern, gemäß einer von der 
zuständigen nationalen Behörde ausgearbeiteten, transparenten Kosten-Nutzen-Analyse der dezentralen 
Energieressourcen. 

(4) Die Mitgliedstaaten können beschließen, Bürgerenergiegemeinschaften das Recht zu erteilen, in ihrem 
Tätigkeitsgebiet Verteilernetze zu betreiben, und die Verfahren dafür festlegen, unbeschadet des Kapitels IV oder anderer 
Vorschriften und Regelungen, die für Verteilernetzbetreiber gelten. Wird dieses Recht erteilt, so stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass Bürgerenergiegemeinschaften 

a)  das Recht haben, mit dem jeweiligen Verteilernetzbetreiber oder Übertragungsnetzbetreiber, an den ihr Netz 
angeschlossen ist, eine Vereinbarung über den Betrieb ihres Netzes zu schließen; 

b)  an den Anschlusspunkten ihres Netzes an das Verteilernetz außerhalb der Bürgerenergiegemeinschaft angemessene 
Netzentgelte berechnet werden, und dass in diesen Netzentgelten die in das Verteilernetz eingespeiste Elektrizität und 
die aus dem Verteilernetz außerhalb der Bürgerenergiegemeinschaft bezogene Elektrizität gemäß Artikel 59 Absatz 7 
getrennt ausgewiesen werden; 

c)  Kunden, die an das Verteilernetz angeschlossen bleiben, nicht diskriminieren oder schädigen. 

Artikel 17 

Laststeuerung durch Aggregierung 

(1) Die Mitgliedstaaten gestatten und fördern die Beteiligung an der Laststeuerung durch Aggregierung. Die 
Mitgliedstaaten gestatten Endkunden — auch denjenigen, die Laststeuerung durch Aggregierung bereitstellen — neben 
Erzeugern an allen Elektrizitätsmärkten ohne Diskriminierung teilzunehmen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber bei der Erbringung von 
Systemdienstleistungen Marktteilnehmer, die im Bereich der Aggregierung zur Laststeuerung tätig sind, auf der 
Grundlage ihrer technischen Fähigkeiten neben Erzeugern diskriminierungsfrei behandeln. 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ihr einschlägiger Regelungsrahmen mindestens die folgenden Elemente 
enthält: 

a)  Das Recht eines jeden Marktteilnehmers, der im Bereich der Aggregierung tätig ist, einschließlich unabhängiger 
Aggregatoren, ohne Zustimmung anderer Marktteilnehmer Zutritt zu Elektrizitätsmärkten zu haben. 
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b) Diskriminierungsfreie und transparente Regeln, in denen die Aufgaben und Zuständigkeiten aller Elektrizitätsun­
ternehmen und Kunden klar festgelegt sind. 

c)  Diskriminierungsfreie und transparente Regeln und Verfahren für den Datenaustausch zwischen im Bereich der 
Aggregierung tätigen Marktteilnehmern und anderen Elektrizitätsunternehmen, mit denen der leichte Zugang zu 
Daten unter einheitlichen und diskriminierungsfreien Bedingungen sichergestellt und zugleich der umfassende Schutz 
wirtschaftlich sensibler Informationen und der personenbezogenen Daten der Kunden gewahrt wird. 

d)  Eine Verpflichtung der im Bereich der Aggregierung tätigen Marktteilnehmer, für die von ihnen im Stromnetz 
verursachten Ungleichgewichte die finanzielle Verantwortung zu übernehmen; in dieser Hinsicht sind sie Bilanzkreis­
verantwortliche, oder sie delegieren die Bilanzkreisverantwortung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 2019/943. 

e)  Bestimmungen wonach Endkunden, die einen Vertrag mit unabhängigen Aggregatoren geschlossen haben, von ihren 
Versorgern keine unangemessenen Zahlungen, Sanktionen oder sonstigen unangemessenen vertraglichen 
Beschränkungen auferlegt werden. 

f)  Einen Mechanismus für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen im Bereich der Aggregierung tätigen 
Marktteilnehmern und anderen Marktteilnehmern, mit der die Verantwortung für Bilanzkreisabweichungen. 

(4) Die Mitgliedstaaten können Elektrizitätsunternehmen oder teilnehmenden Endkunden vorschreiben, anderen 
Marktteilnehmern oder deren Bilanzkreisverantwortlichen einen finanziellen Ausgleich zu zahlen, wenn diese 
unmittelbar von der Aktivierung der Laststeuerung betroffen sind. Durch einen derartigen finanziellen Ausgleich dürfen 
weder Hindernisse für den Marktzutritt von im Bereich der Aggregierung tätigen Marktteilnehmern noch Flexibilitätshin­
dernisse errichtet werden. Ein solcher finanzieller Ausgleich ist strikt auf die Deckung der Folgekosten begrenzt, die den 
Versorgern teilnehmender Kunden oder ihren Bilanzkreisverantwortlichen während der Aktivierung der Laststeuerung 
entstehen. Die Methode zur Berechnung des Ausgleichs kann den Vorteilen Rechnung tragen, die anderen 
Marktteilnehmern durch die unabhängigen Aggregatoren entstehen, und in diesem Fall können Aggregatoren oder 
teilnehmende Kundenverpflichtet werden, zu dieser Ausgleichszahlung beizutragen, aber nur wenn und soweit, als die 
Vorteile aller Versorger, Kunden und ihrer Bilanzkreisverantwortlichen die entstandenen unmittelbaren Kosten nicht 
übersteigen. Die Berechnungsmethode bedarf der Genehmigung durch die Regulierungsbehörde oder einer anderen 
zuständigen nationalen Behörde. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Regulierungsbehörden oder, falls in ihren nationalen Rechtssystemen so 
vorgesehen, die Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber in enger Zusammenarbeit mit den Marktteilnehmern und 
Endkunden auf der Grundlage der technischen Merkmale dieser Märkte und der Laststeuerungsmöglichkeiten die 
technischen Anforderungen für die Teilnahme der Laststeuerung an allen Elektrizitätsmärkten festlegen. In diesen 
Anforderungen wird auch der Anteil aggregierter Lasten geregelt. 

Artikel 18 

Abrechnungen und Abrechnungsinformationen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abrechnungen und Abrechnungsinformationen zutreffend, leicht 
verständlich, eindeutig, prägnant und benutzerfreundlich sind und in einer Art und Weise dargestellt werden, die den 
Endkunden den Vergleich erleichtert. Die Endkunden erhalten auf Antrag eine klare und verständliche Erläuterung, wie 
ihre Abrechnung zustande gekommen ist, insbesondere dann, wenn nicht der tatsächliche Verbrauch abgerechnet wird. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Endkunden alle ihre Abrechnungen und Abrechnungsinformationen 
kostenfrei erhalten. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass den Endkunden die Möglichkeit elektronischer Abrechnungen und 
Abrechnungsinformationen sowie flexible Regelungen für die tatsächliche Begleichung von Rechnungen angeboten 
werden. 

(4) Sieht der Vertrag eine zukünftige Änderung des Produkts oder Preises oder einen Nachlass vor, so sollte das auf 
der Abrechnung zusammen mit dem Datum angegeben werden, an dem die Änderung wirksam wird. 

(5) Die Mitgliedstaaten konsultieren Verbraucherorganisationen, wenn sie Änderungen der Anforderungen an den 
Inhalt der Abrechnungen erwägen. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abrechnungen und Abrechnungsinformationen den Mindestanfor­
derungen des Anhangs I genügen. 
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Artikel 19 

Intelligente Messsysteme 

(1) Um die Energieeffizienz zu fördern und die Endkunden zu stärken, empfehlen die Mitgliedstaaten oder — wenn 
das von einem Mitgliedstaat vorgesehen ist — die Regulierungsbehörden nachdrücklich, dass die Elektrizitätsun­
ternehmen und die anderen Marktteilnehmer den Stromverbrauch optimieren, unter anderem indem sie Energiemanage­
mentdienstleistungen anbieten, neuartige Preismodelle entwickeln und unter Wahrung der geltenden Datenschutzvor­
schriften der Union intelligente Messsysteme einführen, die insbesondere mit Energiemanagementsystemen für 
Verbraucher und intelligenten Netzen interoperabel sind. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in ihren Hoheitsgebieten intelligente Messsysteme eingeführt werden, durch 
die die aktive Beteiligung der Kunden am Elektrizitätsmarkt unterstützt wird. Diese Einführung kann einer Kosten- 
Nutzen-Analyse unterliegen, die gemäß den in Anhang II genannten Grundsätzen erfolgt. 

(3) Die Mitgliedstaaten, die sich für die Einführung intelligenter Messsysteme entscheiden, erlassen und veröffentlichen 
die funktionalen und technischen Mindestanforderungen des Artikels 20 und des Anhangs II an intelligente Messsysteme, 
die in ihren Hoheitsgebieten eingeführt werden sollen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese intelligenten 
Messsysteme interoperabel sowie in der Lage sind, Ausgabewerte für Energiemanagementsysteme für Verbraucher zu 
liefern. In diesem Zusammenhang tragen die Mitgliedstaaten der Anwendung der verfügbaren einschlägigen Normen, 
einschließlich jener, die die Interoperabilität ermöglichen, bewährter Verfahren sowie der Bedeutung, die der Einführung 
intelligenter Netze und dem Ausbau des Elektrizitätsbinnenmarkts zukommt, gebührend Rechnung. 

(4) Die Mitgliedstaaten, die die Einführung intelligenter Messsysteme vorantreiben, stellen sicher, dass die Endkunden 
unter Berücksichtigung der langfristigen Vorteile für die gesamte Versorgungskette in transparenter und diskriminierungs­
freier Weise an den mit der Einführung verbundenen Kosten beteiligt werden. Die Mitgliedstaaten oder — wenn von 
einem Mitgliedstaat vorgesehen — die benannten zuständigen Behörden überwachen diese Einführung in ihren 
Hoheitsgebieten regelmäßig, um die Weitergabe von Vorteilen an die Verbraucher zu verfolgen. 

(5) Wurde die Einführung intelligenter Messsysteme im Rahmen der in Absatz 2 genannten Kosten-Nutzen-Analyse 
negativ beurteilt, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass diese Analyse mindestens alle vier Jahre oder häufiger 
überarbeitet wird, um wesentlichen Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen und der technologischen und 
marktwirtschaftlichen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Ergebnisse 
ihrer aktualisierten Kosten-Nutzen-Analyse mit, sobald diese vorliegt. 

(6) Die Bestimmungen dieser Richtlinie zu intelligenten Messsysteme gelten für künftig eingebaute Anlagen und für 
Anlagen, die ältere intelligente Zähler ersetzen. Intelligente Messsysteme, die bereits installiert sind oder bei denen der 
„Beginn der Arbeiten“ vor dem 4. Juli 2019 liegt, dürfen für die Zeit ihrer Lebensdauer in Betrieb bleiben, im Fall 
intelligenter Messsysteme, die die Anforderungen des Artikels 20 und des Anhangs II nicht erfüllen, jedoch nicht nach 
dem 5. Juli 2031. 

Für die Zwecke des vorliegenden Absatzes bedeutet „Beginn der Arbeiten“ entweder der Beginn der Bauarbeiten für die 
Investition oder die erste verbindliche Bestellung von Ausrüstung oder eine andere Verpflichtung, die die Investition 
unumkehrbar macht, wobei der früheste Zeitpunkt maßgebend ist. Der Kauf von Grundstücken oder Vorarbeiten wie die 
Einholung von Genehmigungen und die Erstellung vorläufiger Durchführbarkeitsstudien gelten nicht als Beginn der 
Arbeiten. Bei Übernahmen ist der „Beginn der Arbeiten“ der Zeitpunkt des Erwerbs der unmittelbar mit der erworbenen 
Betriebsstätte verbundenen Vermögenswerte. 

Artikel 20 

Funktionen intelligenter Messsysteme 

Wird die Einführung intelligenter Messsysteme im Rahmen der in Artikel 19 Absatz 2 genannten Kosten-Nutzen-Analyse 
positiv bewertet oder werden intelligente Messsysteme nach dem 4. Juli 2019 systematisch eingeführt, so beachten die 
Mitgliedstaaten bei deren Einführung europäische Normen, Anhang II und die folgenden Anforderungen: 

a)  Die intelligenten Messsysteme messen den tatsächlichen Energieverbrauch genau und sind in der Lage, den 
Endkunden Informationen über die tatsächlichen Nutzungszeiten zu liefern. Validierte historische Verbrauchsdaten 
aus der Vergangenheit werden den Endkunden auf Verlangen leicht und sicher zugänglich und gut erkennbar ohne 
Zusatzkosten bereitgestellt. Nicht validierte Fast-Echtzeit-Verbrauchsdaten werden den Endkunden über eine 
standardisierte Schnittstelle oder über Fernzugriff leicht und sicher ohne Zusatzkosten zugänglich gemacht, um 
automatisierte Energieeffizienzprogramme, die Laststeuerung und andere Dienste zu unterstützen. 
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b) Die Sicherheit der intelligenten Messsysteme und der Datenkommunikation wird gemäß den einschlägigen Rechtsvor­
schriften der Union im Bereich der Sicherheit unter gebührender Berücksichtigung der besten verfügbaren Techniken 
für die Sicherstellung eines Höchstmaßes an Cybersicherheit und unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Kosten und 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gewährleistet. 

c)  Der Schutz der Privatsphäre und der Daten der Endkunden erfolgt gemäß den einschlägigen Vorschriften der Union 
über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre. 

d)  Die Betreiber von Messsystemen stellen sicher, dass die Zähler aktiver Kunden, die Elektrizität in das System 
einspeisen, die vom Standort des aktiven Kunden in das Netz eingespeiste Elektrizität berücksichtigen. 

e)  Falls die Endkunden es wünschen, werden ihnen oder in ihrem Auftrag handelnden Dritten Messdaten über ihre 
Stromeinspeisung in das Netz und ihren Stromverbrauch gemäß den nach Artikel 24 erlassenen Durchführungs­
rechtsakten über eine standardisierte Kommunikationsschnittstelle oder über Fernzugriff in einem leicht 
verständlichen Format zur Verfügung gestellt, das es ihnen ermöglicht, Angebote unter gleichen Voraussetzungen zu 
vergleichen. 

f)  Die Endkunden werden vor dem oder zum Zeitpunkt der Installation intelligenter Messsysteme angemessen beraten 
und informiert, insbesondere über das volle Potenzial dieser Zähler für die Handhabung der Zählerablesung und die 
Überwachung des Energieverbrauchs sowie über die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß 
den anwendbaren Datenschutzvorschriften der Union. 

g)  Intelligente Messsysteme ermöglichen, dass Messung und Abrechnung bei den Endkunden mit einer Zeitauflösung 
vorgenommen werden können, die dem auf dem nationalen Markt geltenden Bilanzkreisabrechnungszeitintervall 
entspricht. 

Für die Zwecke von Buchstabe e muss es Endkunden, gemäß ihrem Recht auf Datenübertragbarkeit nach den 
Datenschutzvorschriften der Union, möglich sein ihre Messdaten ohne zusätzliche Kosten zu finden oder einem Dritten 
zu übermitteln. 

Artikel 21 

Anspruch auf ein intelligentes Messsystem 

(1) Wurde die Einführung intelligenter Messsysteme im Rahmen der in Artikel 19 Absatz 2 genannten Kosten- 
Nutzen-Analyse negativ bewertet und nicht systematisch eingeführt, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass jeder 
Endkunde auf Anfrage und auf eigene Kosten zu fairen, angemessenen und kosteneffizienten Bedingungen Anspruch auf 
die Installation oder Aufrüstung zu einem intelligenten Messsystem hat, das 

a)  sofern technisch praktikabel, mit den in Artikel 20 genannten Funktionen ausgestattet ist oder über bestimmte 
Mindestfunktionen verfügt, die von den Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene und gemäß Anhang II festzulegen und 
zu veröffentlichen sind; 

b)  interoperabel und in der Lage ist, die gewünschte Vernetzung der Messinfrastruktur mit Energiemanagementsystemen 
für Verbraucher fast in Echtzeit herzustellen. 

(2) Beantragt ein Kunde gemäß Absatz 1 ein intelligentes Messsystem, so muss der Mitgliedstaat oder — wenn von 
einem Mitgliedstaat vorgesehen — die benannte zuständige Behörde 

a)  sicherstellen, dass das Angebot an den Endkunden, der die Installation eines intelligenten Messsystems beantragt, 
explizite Hinweise und klare Beschreibungen zu folgenden Aspekten enthält: 

i)  Funktionen und Interoperabilität, die vom intelligenten Messsystem unterstützt werden können, und praktikable 
Dienste sowie Vorteile, die durch das Vorhandensein des intelligenten Messsystems zum jeweiligen Zeitpunkt 
realistischerweise erzielt werden können, 

ii)  alle damit verbundenen, vom Endkunden zu tragenden Kosten, 

b)  sicherstellen, dass das Messsystem innerhalb eines angemessenen Zeitraums, spätestens vier Monate nach Antrag des 
Kunden installiert wird, 

c)  die damit verbundenen Kosten regelmäßig — mindestens alle zwei Jahre — überprüfen und öffentlich zugänglich 
machen und die von technischen Entwicklungen und möglichen Aufrüstungen der Messsysteme abhängige 
Entwicklung dieser Kosten verfolgen. 
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Artikel 22 

Konventionelle Zähler 

(1) Sind die Endkunden nicht mit intelligenten Messsystemen ausgestattet, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 
den Endkunden individuelle konventionelle Zähler zur Verfügung gestellt werden, die ihren tatsächlichen Verbrauch 
genau messen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Endkunden in der Lage sind, ihre konventionellen Zähler entweder 
direkt oder indirekt über eine Online-Schnittstelle oder eine andere geeignete Schnittstelle auf einfache Weise abzulesen. 

Artikel 23 

Datenverwaltung 

(1) Bei der Aufstellung der Regeln für die Verwaltung und den Austausch von Daten gibt der Mitgliedstaat oder — 
wenn von einem Mitgliedstaat vorgesehen — die benannte zuständige Behörde genau die Vorschriften an, die für den 
Zugang berechtigter Parteien zu den Daten der Endkunden gemäß diesem Artikel und dem geltenden Rechtsrahmen der 
Union gelten. Für die Zwecke dieser Richtlinie sind unter Daten Mess- und Verbrauchsdaten sowie die für einen 
Versorgerwechsel des Kunden, die Laststeuerung und andere Dienste erforderlichen Daten zu verstehen. 

(2) Die Mitgliedstaaten organisieren die Datenverwaltung, um einen effizienten und sicheren Datenzugang und 
-austausch sowie Datenschutz und -sicherheit zu gewährleisten. 

Unabhängig von dem in den einzelnen Mitgliedstaaten angewandten Datenverwaltungsmodell gewährt bzw. gewähren 
die für die Datenverwaltung zuständigen Stellen den berechtigten Parteien gemäß Absatz 1 Zugang zu den Daten des 
Endkunden. Die angeforderten Daten werden den berechtigten Parteien auf diskriminierungsfreie Weise und gleichzeitig 
zur Verfügung gestellt. Der Zugang zu den Daten muss einfach sein, und die einschlägigen Verfahren zur Erlangung 
dieses Zugangs sind öffentlich zugänglich zu machen. 

(3) Die Vorschriften über den Zugang zu Daten und der Datenspeicherung im Rahmen dieser Richtlinie entsprechen 
dem einschlägigen Unionsrecht. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Richtlinie erfolgt gemäß der Verordnung (EU) 2016/679. 

(4) Die Mitgliedstaaten oder — wenn von einem Mitgliedstaat vorgesehen — die benannten zuständigen Behörden 
genehmigen und zertifizieren oder, einschlägig, beaufsichtigen die für die Datenverwaltung zuständigen Stellen, um dafür 
zu sorgen, dass diese Stellen den Anforderungen dieser Richtlinie entsprechen. 

Unbeschadet der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 können die 
Mitgliedstaaten beschließen, von den für die Datenverwaltung zuständigen Stellen die Ernennung von Gleichbehand­
lungsbeauftragten zu verlangen, die die Durchführung der Maßnahmen dieser Stellen zur Sicherstellung eines diskri­
minierungsfreien Zugangs zu Daten und die Einhaltung der Anforderungen dieser Richtlinie überwachen. 

Die Mitgliedstaaten können in Artikel 35 Absatz 2 Buchstabe d dieser Richtlinie genannte Gleichbehandlungsbeauftragte 
oder -stellen benennen, um den Verpflichtungen dieses Absatzes nachzukommen. 

(5) Den Endkunden dürfen weder für den Zugang zu ihren Daten noch für Anträge auf Bereitstellung ihrer Daten 
zusätzliche Kosten in Rechnung gestellt werden. 

Die Mitgliedstaaten sind für die Festlegung der entsprechenden Gebühren des Datenzugangs der berechtigten Parteien 
zuständig. 

Die Mitgliedstaaten oder — wenn von einem Mitgliedstaat vorgesehen — die benannten zuständigen Behörden stellen 
sicher, dass alle Gebühren, die von Datendienstleistungen erbringenden, regulierten Unternehmen erhoben werden, 
angemessen und ordnungsgemäß begründet sind. 

Artikel 24 

Interoperabilitätsanforderungen und Verfahren für den Zugang zu Daten 

(1) Die Mitgliedstaaten erleichtern die vollständige Interoperabilität der Energiedienstleistungen in der Union, damit 
der Wettbewerb auf dem Endkundenmarkt gefördert wird und den berechtigten Parteien keine übermäßigen 
Verwaltungskosten entstehen. 
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(2) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten Interoperabilitätsanforderungen und diskriminie­
rungsfreie und transparente Verfahren für den Zugang zu den in Artikel 23 Absatz 1 genannten Daten fest. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Elektrizitätsunternehmen die in Absatz 2 genannten Interoperabilitätsanfor­
derungen und Verfahren für den Zugang zu Daten anwenden. Diese Anforderungen und Verfahren beruhen auf der 
gängigen nationalen Praxis. 

Artikel 25 

Zentrale Anlaufstellen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zentrale Anlaufstellen eingerichtet werden, über die die Kunden alle notwendigen 
Informationen über ihre Rechte, das geltende Recht und die Streitbeilegungsverfahren, die ihnen im Streitfall zur 
Verfügung stehen, erhalten. Diese zentralen Anlaufstellen können in allgemeine Verbraucherinformationsstellen 
eingegliedert sein. 

Artikel 26 

Recht auf außergerichtliche Streitbeilegung 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Endkunden über eine unabhängige Einrichtung wie einen 
Bürgerbeauftragen für Energie, einen Verbraucherverband oder eine nationale Regulierungsbehörde Zugang zu einfachen, 
fairen, transparenten, unabhängigen, wirksamen und effizienten Mechanismen für die außergerichtliche Beilegung von 
Streitigkeiten haben, die sich aus den in dieser Richtlinie festgelegten Rechten und Pflichten ergeben. Handelt es sich bei 
dem Endkunden um einen Verbraucher im Sinne der Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates (23), so müssen solche Mechanismen der außergerichtlichen Streitbeilegung den in der Richtlinie 2013/11/EU 
festgelegten Qualitätsanforderungen entsprechen und für berechtigte Fälle Erstattungs-und Entschädigungssysteme 
vorsehen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen erforderlichenfalls sicher, dass die Stellen für die außergerichtliche Streitbeilegung 
zusammenarbeiten, um einfache, faire, transparente, unabhängige, wirksame und effiziente außergerichtliche Streitbeile­
gungsverfahren für alle Streitigkeiten anzubieten, die Produkte und Dienstleistungen betreffen, die an unter diese 
Richtlinie fallende Produkte und Dienstleistungen gebunden sind oder im Paket damit angeboten bzw. erbracht werden. 

(3) Die Mitwirkung von Elektrizitätsunternehmen an Mechanismen für die außergerichtliche Beilegung von 
Streitigkeiten für Haushaltskunden ist verbindlich, es sei denn, der jeweilige Mitgliedstaat weist gegenüber der 
Kommission nach, dass andere Mechanismen gleichermaßen wirksam sind. 

Artikel 27 

Grundversorgung 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass alle Haushaltskunden und, soweit die Mitgliedstaaten es für angezeigt 
halten, Kleinunternehmen in ihrem Hoheitsgebiet über eine Grundversorgung verfügen, d.h. das Recht auf Versorgung 
mit Elektrizität einer bestimmten Qualität zu wettbewerbsfähigen, leicht und eindeutig vergleichbaren, transparenten und 
diskriminierungsfreien Preisen haben. Zur Gewährleistung der Bereitstellung der Grundversorgung können die 
Mitgliedstaaten einen Versorger letzter Instanz benennen. Die Mitgliedstaaten erlegen Verteilernetzbetreibern die 
Verpflichtung auf, Kunden nach Modalitäten, zu Bedingungen und zu Tarifen an ihr Netz anzuschließen, die nach dem 
Verfahren des Artikels 59 Absatz 7 festgelegt worden sind. Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, die 
Marktposition der Haushaltskunden und kleineren und mittelgroßen Kunden, die nicht Haushaltskunden sind, zu 
stärken, indem sie die Möglichkeiten des freiwilligen Zusammenschlusses zur Vertretung dieser Kundengruppe fördern. 

(2) Absatz 1 wird in transparenter und diskriminierungsfreier Weise umgesetzt, wobei die freie Wahl des Versorgers 
gemäß Artikel 4 nicht behindert werden darf. 
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Artikel 28 

Schutzbedürftige Kunden 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen zum Schutz der Kunden und tragen insbesondere dafür Sorge, 
dass für schutzbedürftige Kunden ein angemessener Schutz besteht. In diesem Zusammenhang definiert jeder 
Mitgliedstaat den Begriff „schutzbedürftiger Kunde“, der auf Energiearmut abstellen und auf das Verbot, solche Kunden in 
schwierigen Zeiten von der Energieversorgung auszuschließen, hinweisen kann. Für die Definition des Begriffs „schutzbe­
dürftiger Kunde“ können die Höhe des Einkommens, der Anteil der Energieausgaben am verfügbaren Einkommen, die 
Energieeffizienz von Wohnungen, die kritische Abhängigkeit von elektrischen Geräten für gesundheitliche Zwecke, das 
Alter und weitere Kriterien herangezogen werden. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Rechte und Verpflichtungen 
im Zusammenhang mit schutzbedürftigen Kunden gewährt bzw. eingehalten werden. Insbesondere treffen sie 
Vorkehrungen, um Endkunden in abgelegenen Gebieten zu schützen. Die Mitgliedstaaten gewährleisten einen hohen 
Verbraucherschutz, insbesondere bei der Transparenz der Vertragsbedingungen, allgemeinen Informationen und Streitbei­
legungsverfahren. 

(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, beispielsweise Leistungen im Rahmen der Systeme der 
sozialen Sicherheit zu gewähren, um die notwendige Versorgung für schutzbedürftige Kunden zu gewährleisten, oder 
Zuschüsse für Verbesserungen der Energieeffizienz zu gewähren sowie Energiearmut, sofern sie gemäß Artikel 3 
Absatz 3 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2018/1999 festgestellt wurde, auch im breiteren Kontext der Armut, zu 
bekämpfen. Durch diese Maßnahmen dürfen die in Artikel 4 geforderte wirksame Öffnung des Marktes oder das 
Funktionieren des Marktes nicht beeinträchtigt werden, und die Kommission ist gegebenenfalls gemäß Artikel 9 Absatz 4 
von ihnen in Kenntnis zu setzen. Die entsprechenden Mitteilungen können auch Maßnahmen innerhalb des allgemeinen 
Systems der sozialen Sicherheit enthalten. 

Artikel 29 

Energiearmut 

Bei der Einschätzung gemäß Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2018/1999, wie viele Haushalte von 
Energiearmut betroffen sind, definieren die Mitgliedstaaten eine Reihe von Kriterien und veröffentlichen diese Kriterien, 
zu denen auch ein niedriges Einkommen, ein hoher Anteil der Energieausgaben am verfügbaren Einkommen und 
schlechte Energieeffizienz zählen können. 

Die Kommission stellt in diesem Zusammenhang und im Zusammenhang mit Artikel 5 Absatz 5 Leitlinien zur 
Definition des Begriffs „erhebliche Anzahl von von Energiearmut betroffenen Haushalten“ bereit und geht dabei davon 
aus, dass jeder Anteil der Haushalte, die von Energiearmut betroffen sind, als bedeutend angesehen werden kann. 

KAPITEL IV 

BETRIEB DES VERTEILERNETZES 

Artikel 30 

Benennung von Verteilernetzbetreibern 

Die Mitgliedstaaten oder von diesen dazu aufgeforderte Unternehmen, die Eigentümer von Verteilernetzen oder die für 
diese verantwortlich sind, benennen für einen Zeitraum, den die Mitgliedstaaten unter Effizienzerwägungen und unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse festlegen, einen oder mehrere Verteilernetzbetreiber. 

Artikel 31 

Aufgaben der Verteilernetzbetreiber 

(1) Der Verteilernetzbetreiber ist dafür verantwortlich, auf lange Sicht die Fähigkeit des Netzes sicherzustellen, eine 
angemessene Nachfrage nach Verteilung von Elektrizität zu befriedigen und in seinem Gebiet unter wirtschaftlichen 
Bedingungen ein sicheres, zuverlässiges und effizientes Elektrizitätsverteilernetz unter gebührender Beachtung des 
Umweltschutzes und der Energieeffizienz zu betreiben, zu warten und auszubauen. 

(2) Der Verteilernetzbetreiber darf auf keinen Fall Netzbenutzer oder Kategorien von Netzbenutzern — insbesondere 
zum Vorteil der mit ihm verbundenen Unternehmen —diskriminieren. 

(3) Der Verteilernetzbetreiber stellt den Netzbenutzern die Informationen bereit, die sie für den effizienten 
Netzzugang und die effiziente Nutzung des Netzes benötigen. 
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(4) Ein Mitgliedstaat kann dem Verteilernetzbetreiber zur Auflage machen, gemäß Artikel 12 der Verordnung (EU) 
2019/943 bei der Inanspruchnahme von Erzeugungsanlagen solchen den Vorrang zu geben, in denen erneuerbare 
Quellen eingesetzt werden oder die nach dem Prinzip der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung betrieben werden. 

(5) Soweit er diese Funktion hat, handelt jeder Verteilernetzbetreiber als neutraler Marktvermittler bei der Beschaffung 
der Energie, die er zur Deckung von Energieverlusten in seinem Netz verwendet, gemäß transparenten, diskriminierungs­
freien und marktgestützten Verfahren. 

(6) Ist ein Verteilernetzbetreiber für die Beschaffung von Produkten und Leistungen zuständig, die für den 
leistungsfähigen, zuverlässigen und sicheren Betrieb des Verteilernetzes erforderlich sind, so müssen die vom Verteiler­
netzbetreiber zu diesem Zweck erlassenen Vorschriften objektiv, transparent und diskriminierungsfrei sein und in 
Abstimmung mit Übertragungsnetzbetreibern und anderen relevanten Marktteilnehmern ausgearbeitet werden. Die 
Bedingungen für die Bereitstellung dieser Produkte und Leistungen für die Verteilernetzbetreiber, einschließlich etwaiger 
Regelungen und Tarife, werden gemäß Artikel 59 Absatz 7 diskriminierungsfrei und kostenorientiert festgelegt, und sie 
werden veröffentlicht. 

(7) Bei der Erfüllung der in Absatz 6 angeführten Aufgaben beschafft der Verteilernetzbetreiber die für sein Netz 
benötigten nicht frequenzgebundenen Systemdienstleistungen gemäß transparenten, diskriminierungsfreien und 
marktgestützten Verfahren, es sei denn, die Regulierungsbehörde ist zu der Einschätzung gelangt, dass die marktgestützte 
Beschaffung nicht frequenzgebundener Systemdienstleistungen wirtschaftlich nicht effizient ist, und hat eine Ausnahme 
gewährt. Die Verpflichtung zur Beschaffung nicht frequenzgebundener Systemdienstleistungen gilt nicht für vollständig 
integrierte Netzkomponenten. 

(8) Bei der Beschaffung der in Absatz 6 angeführten Produkte und Leistungen muss die wirksame Beteiligung aller 
qualifizierten Marktteilnehmer — einschließlich der Marktteilnehmer, die Energie aus erneuerbaren Quellen anbieten und 
derer, die im Bereich Laststeuerung tätig sind, Betreiber von Energiespeicheranlagen sowie von Marktteilnehmern, die in 
der Aggregierung tätig sind — sichergestellt sein, insbesondere indem von den Regulierungsbehörden und den Verteiler­
netzbetreibern verlangt wird, in enger Zusammenarbeit mit allen Marktteilnehmern, sowie Übertragungsnetzbetreibern, 
die technischen Anforderungen für die Teilnahme an diesen Märkten auf der Grundlage der technischen Merkmale dieser 
Märkte und der Fähigkeiten aller Marktteilnehmer zu definieren. 

(9) Verteilernetzbetreiber kooperieren mit Übertragungsnetzbetreibern bei der wirksamen Beteiligung von 
Marktteilnehmern, die an ihr Netz angeschlossen sind, an dem Endkunden‑, dem Großhandels- und dem Regelener­
giemarkt. Die Erbringung von Regelenergiedienstleistungen mithilfe von Ressourcen innerhalb des Verteilernetzes wird 
mit dem jeweiligen Übertragungsnetzbetreiber gemäß Artikel 57 der Verordnung (EU) 2019/943 und Artikel 182 der 
Verordnung (EU) 2017/1485 der Kommission (24) vereinbart. 

(10) Die Mitgliedstaaten oder ihre benannten zuständigen Behörden können es Verteilernetzbetreibern gestatten, 
andere Tätigkeiten als jene auszuüben, die in dieser Richtlinie und in der Verordnung (EU) 2019/943 festgelegt sind, 
sofern diese Tätigkeiten notwendig sind, damit die Verteilernetzbetreiber ihre Verpflichtungen gemäß dieser Richtlinie 
oder der Verordnung (EU) 2019/943 erfüllen können, sofern die Regulierungsbehörde geprüft hat, dass eine derartige 
Ausnahmeregelung notwendig ist. Dieser Absatz gilt unbeschadet des Rechts des Verteilernetzbetreibers, Eigentümer von 
anderen Netzen als Stromnetzen zu sein und diese Netze auszubauen, zu verwalten oder zu betreiben, soweit der 
Mitgliedstaat oder die benannte zuständige Behörde ihm dieses Recht erteilt hat. 

Artikel 32 

Anreize für die Nutzung von Flexibilität in Verteilernetzen 

(1) Die Mitgliedstaaten schaffen den erforderlichen Regelungsrahmen, durch den die Verteilernetzbetreiber in die Lage 
versetzt werden und Anreize erhalten, Flexibilitätsleistungen einschließlich Engpassmanagement in ihrem Bereich zu 
beschaffen, um die Effizienz bei Betrieb und Ausbau des Verteilernetzes zu verbessern. Durch die Regelungsrahmen wird 
insbesondere sichergestellt, dass die Verteilernetzbetreiber solche Leistungen von Anbietern verteilter Erzeugung, 
Laststeuerung oder Energiespeicherung in Anspruch nehmen und die Einführung von Maßnahmen zur Energieeffizienz 
fördern, wenn sich durch diese Dienstleistungen die Notwendigkeit einer Nachrüstung oder eines Kapazitätsersatzes 
kosteneffizient verringert und der effiziente und sichere Betrieb der Verteilernetze unterstützt wird. Die Verteilernetz­
betreiber beschaffen diese Leistungen gemäß transparenten, diskriminierungsfreien und marktgestützten Verfahren, es sei 
denn, die Regulierungsbehörden haben festgelegt, dass die Beschaffung dieser Leistungen wirtschaftlich nicht effizient ist 
oder dass eine solche Beschaffung zu schwerwiegenden Marktverzerrungen oder zu stärkeren Engpässen führen würde. 
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(2) Die Regulierungsbehörde - oder die Verteilernetzbetreiber, vorbehaltlich der Genehmigung durch die 
Regulierungsbehörde — legen in einem transparenten und partizipatorischen Verfahren, an dem alle relevanten 
Netznutzer und der Übertragungsnetzbetreiber teilnehmen, die Spezifikationen für die beschafften Flexibilitätsleistungen 
und gegebenenfalls mindestens auf der Ebene der Mitgliedstaaten vereinheitlichte Marktprodukte für diese Leistungen 
fest. Durch die Spezifikationen wird die wirksame und diskriminierungsfreie Beteiligung aller Marktteilnehmer 
sichergestellt, einschließlich Marktteilnehmern, die Energie aus erneuerbaren Quellen anbieten oder im Bereich 
Laststeuerung tätig sind, Betreibern von Energiespeicheranlagen oder Unternehmen, die in der Aggregierung tätig sind. 
Die Verteilernetzbetreiber tauschen alle erforderlichen Informationen mit den Übertragungsnetzbetreibern aus und 
stimmen sich mit ihnen ab, damit die Ressourcen optimal genutzt werden, die Netze sicher und effizient betrieben 
werden und die Marktentwicklung gefördert wird. Die Verteilernetzbetreiber werden für die Beschaffung solcher 
Leistungen angemessen vergütet, damit sie zumindest die damit verbundenen angemessenen Kosten decken können, 
einschließlich der Ausgaben für die erforderlichen Informations- und Kommunikationstechnologien sowie der Infrastruk­
turkosten. 

(3) Der Ausbau eines Verteilernetzes beruht auf einem transparenten Netzentwicklungsplan, den der Verteilernetz­
betreiber mindestens alle zwei Jahre veröffentlicht und der Regulierungsbehörde vorlegt. Der Netzentwicklungsplan sorgt 
für Transparenz bei den erforderlichen mittel- und langfristigen Flexibilitätsleistungen und enthält die in den nächsten 
fünf bis zehn Jahren geplanten Investitionen, mit besonderem Augenmerk auf die wesentliche Verteilerinfrastruktur, die 
erforderlich ist, um neue Erzeugungskapazitäten und neue Lasten, einschließlich Ladepunkten für Elektrofahrzeuge, 
anzuschließen. Der Netzentwicklungsplan thematisiert zudem die Nutzung von Laststeuerung, Energieeffizienz, 
Energiespeicheranlagen und anderen Ressourcen, auf die der Verteilernetzbetreiber als Alternative zum Netzausbau 
zurückgreift. 

(4) Der Verteilernetzbetreiber konsultiert alle relevanten Netznutzer und die relevanten Übertragungsnetzbetreiber zu 
dem Netzentwicklungsplan. Der Verteilernetzbetreiber veröffentlicht die Ergebnisse des Konsultationsverfahrens 
zusammen mit dem Netzentwicklungsplan und legen die Ergebnisse des Konsultationsverfahrens und den Netzentwick­
lungsplan der Regulierungsbehörde vor. Die Regulierungsbehörde kann Änderungen des Plans verlangen. 

(5) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die in Absatz 3 festgelegte Verpflichtung nicht auf integrierte Elektrizitäts­
unternehmen anzuwenden, die weniger als 100 000 angeschlossene Kunden oder kleine, isolierte Netze beliefern. 

Artikel 33 

Einbindung der Elektromobilität in das Stromnetz 

(1) Unbeschadet der Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (25) bieten die Mitgliedstaaten 
den erforderlichen Regulierungsrahmen, um den Anschluss öffentlich zugänglicher und privater Ladepunkte an das 
Verteilernetz zu erleichtern. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verteilernetzbetreiber auf diskriminierungsfreie 
Weise mit den Unternehmen zusammenarbeiten, die Eigentümer von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge sind bzw. solche 
Ladepunkte entwickeln, betreiben oder verwalten, auch in Bezug auf den Anschluss an das Netz. 

(2) Verteilernetzbetreibern ist es nicht gestattet, Eigentümer von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge zu sein oder diese 
Ladepunkte zu entwickeln, zu verwalten oder zu betreiben, mit Ausnahme der Fälle, in denen Verteilernetzbetreiber 
Eigentümer ausschließlich für den Eigengebrauch bestimmter privater Ladepunkte sind. 

(3) Abweichend von Absatz 2 können die Mitgliedstaaten den Verteilernetzbetreibern gestatten, Eigentümer von 
Ladepunkten für Elektrofahrzeuge zu sein bzw. diese Ladepunkte zu entwickeln, zu verwalten oder zu betreiben, sofern 
alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Anderen Parteien wurde nach einem offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Ausschreibungsverfahren, das 
der Überprüfung und Genehmigung durch die Regulierungsbehörde bedarf, nicht das Recht gewährt, Eigentümer von 
Ladepunkten für Elektrofahrzeuge zu sein oder diese Ladepunkte zu entwickeln, zu verwalten oder zu betreiben, oder 
sie konnten diese Leistungen nicht zu angemessenen Kosten und nicht rechtzeitig erbringen. 

b)  Die Regulierungsbehörde hat eine Ex-ante-Überprüfung der Bedingungen des Ausschreibungsverfahrens gemäß 
Buchstabe a vorgenommen und ihre Genehmigung erteilt. 

c)  Der Verteilernetzbetreiber betreibt die Ladepunkte gemäß Artikel 6 auf der Grundlage des Zugangs Dritter und 
enthält sich jeder Diskriminierung von Netznutzern oder Kategorien von Netznutzern, insbesondere zum Vorteil der 
mit ihm verbundenen Unternehmen. 
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(25) Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 über den Aufbau der Infrastruktur für 
alternative Kraftstoffe (ABl. L 307 vom 28.10.2014, S. 1). 



Die Regulierungsbehörden können Leitlinien oder Auftragsvergabeklauseln ausarbeiten, um den Verteilernetzbetreibern 
dabei zu helfen, für ein faires Ausschreibungsverfahren zu sorgen. 

(4) Wenn die Mitgliedstaaten die in Absatz 3 genannten Bedingungen erfüllt haben, führen sie oder ihre benannten 
zuständigen Behörden in regelmäßigen Abständen oder mindestens alle fünf Jahre eine öffentliche Konsultation durch, 
um das mögliche Interesse anderer Beteiligter an Eigentum, Entwicklung, Betrieb oder Verwaltung von Ladepunkten für 
Elektrofahrzeuge erneut zu prüfen. Deutet die öffentliche Konsultation darauf hin, dass Dritte in der Lage sind, 
Eigentümer solcher Ladepunkte zu sein oder diese Ladepunkte zu entwickeln, zu betreiben oder zu verwalten, so stellen 
die Mitgliedstaaten sicher, dass die darauf gerichteten Tätigkeiten der Verteilernetzbetreiber vorbehaltlich des 
erfolgreichen Abschlusses eines Ausschreibungsverfahrens gemäß Absatz 3 Buchstabe a schrittweise eingestellt werden. 
Als Teil der Bedingungen für dieses Verfahren können die Regulierungsbehörden es den Verteilernetzbetreibern gestatten, 
sich den Restwert ihrer Investitionen in die Ladeinfrastruktur wieder erstatten zu lassen. 

Artikel 34 

Aufgaben der Verteilernetzbetreiber bei der Datenverwaltung 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle berechtigten Parteien gemäß den einschlägigen Datenschutzvorschriften zu 
eindeutigen und gleichen Bedingungen diskriminierungsfrei Zugang zu Daten haben. In den Mitgliedstaaten, in denen 
intelligente Messsysteme gemäß Artikel 19 eingeführt wurden und Verteilernetzbetreiber in die Datenverwaltung 
einbezogen sind, müssen die in Artikel 35 Absatz 2 Buchstabe d genannten Gleichbehandlungsprogramme spezifische 
Maßnahmen enthalten, damit die berechtigten Parteien gemäß Artikel 23 diskriminierungsfrei Zugang zu Daten haben. 
Unterliegen Verteilernetzbetreiber nicht den Bestimmungen des Artikels 35 Absätze 1, 2 oder 3, so ergreifen die 
Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, damit vertikal integrierte Unternehmen für die Ausführung ihrer 
Versorgungstätigkeiten keinen privilegierten Zugang zu Daten haben. 

Artikel 35 

Entflechtung von Verteilernetzbetreibern 

(1) Gehört der Verteilernetzbetreiber zu einem vertikal integrierten Unternehmen, so muss er zumindest in seiner 
Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen sein, die nicht mit 
der Verteilung zusammenhängen. Diese Bestimmungen begründen keine Verpflichtung, das Eigentum an 
Vermögenswerten des Verteilernetzbetreibers von dem vertikal integrierten Unternehmen zu trennen. 

(2) Gehört der Verteilernetzbetreiber zu einem vertikal integrierten Unternehmen, so muss er zusätzlich zu den 
Anforderungen des Absatzes 1 in seiner Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig von den übrigen Tätigkeits­
bereichen sein, die nicht mit der Verteilung zusammenhängen. Hierzu gelten die folgenden Mindestkriterien: 

a)  Die für die Leitung des Verteilernetzbetreibers zuständigen Personen dürfen nicht betrieblichen Einrichtungen des 
integrierten Elektrizitätsunternehmens angehören, die direkt oder indirekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen 
Elektrizitätserzeugung, -übertragung und -versorgung zuständig sind. 

b) Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufsbedingten Interessen der für die Leitung des Verteilernetz­
betreibers zuständigen Personen so berücksichtigt werden, dass ihre Handlungsunabhängigkeit sichergestellt ist. 

c)  Der Verteilernetzbetreiber hat über Vermögenswerte, die für den Betrieb, die Wartung oder den Ausbau des Netzes 
erforderlich sind, tatsächliche Entscheidungsbefugnisse, die von dem integrierten Elektrizitätsunternehmen 
unabhängig sind. Um diese Aufgaben erfüllen zu können, muss der Verteilernetzbetreiber über die erforderlichen 
Ressourcen, einschließlich personeller, technischer, materieller und finanzieller Ressourcen, verfügen. Das sollte 
geeigneten Koordinierungsmechanismen nicht entgegenstehen, mit denen sichergestellt wird, dass die wirtschaftlichen 
Befugnisse des Mutterunternehmens und seine Aufsichtsrechte über das Management im Zusammenhang mit der — 
mit Artikel 59 Absatz 7 indirekt geregelten — Rentabilität eines Tochterunternehmens geschützt werden. Das 
ermöglicht es dem Mutterunternehmen insbesondere, den jährlichen Finanzplan oder ein gleichwertiges Instrument 
des Verteilernetzbetreibers zu genehmigen und allgemeine Grenzwerte für die Verschuldung seines Tochterun­
ternehmens festzulegen. Hierdurch ist es dem Mutterunternehmen jedoch nicht gestattet, Weisungen zum laufenden 
Betrieb oder einzelnen Entscheidungen über den Bau oder die Modernisierung von Verteilerleitungen zu erteilen, die 
über den Rahmen des genehmigten Finanzplans oder eines gleichwertigen Instruments nicht hinausgehen. 
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d)  Der Verteilernetzbetreiber stellt ein Gleichbehandlungsprogramm auf, aus dem hervorgeht, welche Maßnahmen zur 
Unterbindung diskriminierenden Verhaltens getroffen werden, und er stellt sicher, dass die Einhaltung dieses 
Programms angemessen überwacht wird. In dem Programm ist festgelegt, welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter 
haben, damit dieses Ziel verwirklicht wird. Die für die Beobachtung des Gleichbehandlungsprogramms zuständige 
Person oder Stelle — der Gleichbehandlungsbeauftragte des Verteilernetzbetreibers — legt der in Artikel 57 Absatz 1 
genannten Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht über die getroffenen Maßnahmen vor, der veröffentlicht wird. 
Der Gleichbehandlungsbeauftragte des Verteilernetzbetreibers ist völlig unabhängig und hat Zugang zu allen 
Informationen, über die der Verteilernetzbetreiber und etwaige verbundene Unternehmen verfügen und die der 
Gleichbehandlungsbeauftragte benötigt, um seine Aufgabe zu erfüllen. 

(3) Ist der Verteilernetzbetreiber Teil eines vertikal integrierten Unternehmens, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass die Tätigkeiten des Verteilernetzbetreibers von den Regulierungsbehörden oder sonstigen zuständigen Stellen 
überwacht werden, damit er die vertikale Integrierung nicht zur Verzerrung des Wettbewerbs ausnutzen kann. 
Insbesondere müssen vertikal integrierte Verteilernetzbetreiber in ihren Kommunikationsaktivitäten und ihrer 
Markenpolitik dafür Sorge tragen, dass eine Verwechslung der Sonderidentität der Versorgungssparte des vertikal 
integrierten Unternehmens ausgeschlossen ist. 

(4) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Absätze 1, 2 und 3 nicht auf integrierte Elektrizitätsunternehmen 
anzuwenden, die weniger als 100 000 angeschlossene Kunden oder kleine, isolierte Netze beliefern. 

Artikel 36 

Eigentum von Verteilernetzbetreibern an Energiespeicheranlagen 

(1) Verteilernetzbetreibern wird es nicht gestattet, Eigentümer von Energiespeicheranlagen zu sein oder diese Anlagen 
zu errichten, zu verwalten oder zu betreiben. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten den Verteilernetzbetreibern gestatten, Eigentümer von 
Energiespeicheranlagen zu sein oder diese Anlagen, wenn sie vollständig integrierte Netzkomponenten darstellen, zu 
errichten, zu verwalten oder zu betreiben, wenn die Regulierungsbehörde ihre Genehmigung erteilt hat, oder wenn alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Anderen Parteien wurde nach Durchführung eines offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Ausschreibungs­
verfahrens, das der Überprüfung und Genehmigung durch die Regulierungsbehörde bedarf, nicht das Recht gewährt, 
Eigentümer solcher Anlagen zu sein oder diese Anlagen zu errichten, zu verwalten oder zu betreiben, oder sie 
konnten diese Leistungen weder zu angemessenen Kosten noch rechtzeitig erbringen. 

b)  Solche Anlagen sind notwendig, damit Verteilernetzbetreiber ihre Verpflichtungen im Rahmen dieser Richtlinie zur 
Aufrechterhaltung eines leistungsfähigen, zuverlässigen und sicheren Betriebs der Verteilernetze erfüllen können, und 
die Anlagen werden nicht verwendet, um Elektrizität auf Strommärkten zu kaufen oder zu verkaufen. 

c) Die Regulierungsbehörde hat geprüft, ob eine solche Ausnahme notwendig ist, eine Bewertung des Ausschreibungs­
verfahrens einschließlich seiner Bedingungen vorgenommen und ihre Genehmigung erteilt. 

Die Regulierungsbehörden können Leitlinien oder Auftragsvergabeklauseln ausarbeiten, um den Verteilernetzbetreibern 
dabei zu helfen, für ein faires Ausschreibungsverfahren zu sorgen. 

(3) Die Regulierungsbehörden führen in regelmäßigen Abständen oder mindestens alle fünf Jahre eine öffentliche 
Konsultation zu den vorhandenen Energiespeicheranlagen durch, um zu prüfen, ob ein Potential für und Interesse an 
Investitionen in solche Anlagen besteht. Deutet die öffentliche Konsultation — gemäß der Bewertung durch die 
Regulierungsbehörde — darauf hin, dass Dritte in kosteneffizienter Weise in der Lage sind, Eigentümer solcher Anlagen 
zu sein bzw. solche Anlagen zu errichten, zu betreiben oder zu verwalten, so stellen die Regulierungsbehörden sicher, 
dass die darauf gerichteten Tätigkeiten der Verteilernetzbetreiber binnen 18 Monaten schrittweise eingestellt werden. Als 
Teil der Bedingungen dieses Verfahrens können die Regulierungsbehörden es den Verteilernetzbetreibern gestatten, einen 
angemessenen Ausgleich zu erhalten, insbesondere sich den Restwert ihrer Investitionen in Energiespeicheranlagen 
erstatten zu lassen. 

(4) Absatz 3 gilt nicht für vollständig integrierte Netzkomponenten und nicht für den üblichen Abschreibungs­
zeitraum für neue Batteriespeicheranlagen, bei denen die endgültige Investitionsentscheidung vor dem 4. Juli 2019 
getroffen wurde, und soweit solche Batteriespeicheranlagen 

a)  spätestens zwei Jahre danach an das Netz angeschlossen wurden, 

b)  in das Verteilernetz integriert sind, 

14.6.2019 L 158/162 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



c)  nur zur reaktiven unmittelbaren Wiederherstellung der Netzsicherheit im Fall von Netzfehlern verwendet werden, 
wenn die Wiederherstellungsmaßnahme unmittelbar beginnt und endet, sobald das Problem durch reguläre 
Redispatchmaßnahmen behoben werden kann, und 

d)  nicht verwendet werden, um Elektrizität auf Elektrizitätsmärkten — einschließlich des Regelleistungsmarkts — zu 
kaufen oder zu verkaufen. 

Artikel 37 

Vertraulichkeitsanforderungen für Verteilernetzbetreiber 

Unbeschadet des Artikels 55 oder sonstiger gesetzlicher Voraussetzungen zur Offenlegung von Informationen wahrt der 
Verteilernetzbetreiber die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen, von denen er bei der Ausübung seiner 
Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangt, und verhindert, dass Informationen über seine eigenen Tätigkeiten, die 
wirtschaftliche Vorteile bringen können, in diskriminierender Weise offengelegt werden. 

Artikel 38 

Geschlossene Verteilernetze 

(1) Die Mitgliedstaaten können veranlassen, dass die Regulierungsbehörden oder sonstigen zuständigen Behörden ein 
Netz, mit dem in einem geografisch begrenzten Industrie- oder Gewerbegebiet oder Gebiet, in dem Leistungen 
gemeinsam genutzt werden, Elektrizität verteilt wird, wobei — unbeschadet des Absatzes 4 — keine Haushaltskunden 
versorgt werden, als geschlossenes Netz einstufen, wenn 

a) die Tätigkeiten oder Produktionsverfahren der Benutzer dieses Netzes aus konkreten technischen oder sicherheits­
technischen Gründen verknüpft sind oder 

b)  mit dem Netz in erster Linie Elektrizität an den Netzeigentümer oder -betreiber oder an mit diesen verbundene 
Unternehmen verteilt wird. 

(2) Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten geschlossene Verteilernetze als Verteilernetze. Die Mitgliedstaaten können 
veranlassen, dass der Betreiber eines geschlossenen Verteilernetzes von den Regulierungsbehörden von den folgenden 
Verpflichtungen freigestellt wird: 

a)  von der nach Artikel 31 Absätze 5 und 7 geltenden Verpflichtung, Energie zur Deckung von Energieverlusten und 
nicht frequenzgebundenen Systemdienstleistungen im Netz gemäß transparenten, diskriminierungsfreien und 
marktgestützten Verfahren zu beschaffen; 

b)  von der nach Artikel 6 Absatz 1 geltenden Verpflichtung, Tarife oder die Methode zu ihrer Berechnung vor deren 
Inkrafttreten gemäß Artikel 59 Absatz 1 genehmigen zu lassen; 

c)  von der nach Artikel 32 Absatz 1 geltenden Verpflichtung, Flexibilitätsleistungen zu beschaffen, und von der nach 
Artikel 32 Absatz 3 geltenden Verpflichtung, das Netz des Betreibers auf der Grundlage von Netzentwicklungsplänen 
auszubauen; 

d)  von der nach Artikel 33 Absatz 2 geltenden Verpflichtung, weder Eigentümer von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge 
zu sein noch diese Ladepunkte zu errichten, zu verwalten oder zu betreiben; und 

e)  von der nach Artikel 36 Absatz 1 geltenden Verpflichtung, weder Eigentümer von Energiespeicheranlagen zu sein 
noch diese Anlagen zu errichten, zu verwalten oder zu betreiben. 

(3) Wird eine Befreiung nach Absatz 2 gewährt, so werden die geltenden Tarife oder die Methoden zu ihrer 
Berechnung auf Verlangen eines Benutzers des geschlossenen Verteilernetzes gemäß Artikel 59 Absatz 1 überprüft und 
genehmigt. 

(4) Die gelegentliche Nutzung des Verteilernetzes durch eine geringe Anzahl von Haushalten, deren Personen ein 
Beschäftigungsverhältnis oder vergleichbare Beziehungen zum Eigentümer des Verteilernetzes unterhalten und die sich in 
dem durch ein geschlossenes Verteilernetz versorgten Gebiet befinden, steht der Gewährung der Freistellung gemäß 
Absatz 2 nicht entgegen. 

Artikel 39 

Kombinationsnetzbetreiber 

Artikel 35 Absatz 1 steht dem gemeinsamen Betrieb des Übertragungs- und Verteilernetzes durch einen Netzbetreiber 
nicht entgegen, sofern dieser Netzbetreiber Artikel 43 Absatz 1, die Artikel 44 und 45 oder die Bestimmungen des 
Kapitels VI Abschnitt 3 einhält oder in den Anwendungsbereich des Artikels 66 Absatz 3 fällt. 
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KAPITEL V 

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN FÜR ÜBERTRAGUNGSNETZBETREIBER 

Artikel 40 

Aufgaben der Übertragungsnetzbetreiber 

(1) Jeder Übertragungsnetzbetreiber ist für Folgendes zuständig: 

a)  in enger Zusammenarbeit mit benachbarten Übertragungsnetzbetreibern und Verteilernetzbetreibern auf lange Sicht 
die Fähigkeit des Netzes sicherzustellen, eine angemessene Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität zu 
befriedigen sowie unter wirtschaftlichen Bedingungen und unter gebührender Beachtung des Umweltschutzes ein 
sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Übertragungsnetz zu betreiben, zu warten und auszubauen; 

b)  sicherzustellen, dass die zur Erfüllung seiner Verpflichtungen erforderlichen Mittel vorhanden sind; 

c)  durch entsprechende Übertragungskapazität und Zuverlässigkeit des Netzes zur Versorgungssicherheit beizutragen; 

d)  die Übertragung von Elektrizität durch das Netz unter Berücksichtigung des Austauschs mit anderen Verbundnetzen 
zu regeln. Zu diesem Zweck ist es Sache des Übertragungsnetzbetreibers, ein sicheres, zuverlässiges und effizientes 
Elektrizitätsnetz zu unterhalten und in diesem Zusammenhang die Bereitstellung aller notwendigen Systemdienst­
leistungen — einschließlich jener, die durch Laststeuerung und durch Energiespeicheranlagen geleistet werden — 
sicherzustellen, sofern diese Bereitstellung unabhängig von anderen Übertragungsnetzen ist, mit denen das Netz 
einen Verbund bildet; 

e)  dem Betreiber anderer Netze, mit denen sein eigenes Netz verbunden ist, ausreichende Informationen bereitzustellen, 
um den sicheren und effizienten Betrieb, den koordinierten Ausbau und die Interoperabilität des Verbundnetzes 
sicherzustellen; 

f)  die Gleichbehandlung von Netzbenutzern oder Kategorien von Netzbenutzern — insbesondere zum Vorteil der mit 
ihm verbundenen Unternehmen — zu gewährleisten; 

g)  den Netzbenutzern die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie für einen effizienten Netzzugang benötigen; 

h)  unter der Aufsicht der Regulierungsbehörden Engpasserlöse und Zahlungen im Rahmen des Ausgleichsmechanismus 
zwischen Übertragungsnetzbetreibern gemäß Artikel 49 der Verordnung (EU) 2019/943 einzunehmen, Dritten 
Zugang zu gewähren und deren Zugang zu regeln sowie begründete Erklärungen abzugeben, wenn er den Zugang 
verweigert; bei der Ausübung ihrer im Rahmen dieses Artikels festgelegten Aufgaben haben die Übertragungsnetz­
betreiber in erster Linie die Marktintegration zu erleichtern; 

i)  Systemdienstleistungen zu beschaffen, um die Betriebssicherheit zu wahren; 

j)  eine Rahmenregelung für die Zusammenarbeit und die Koordinierung der regionalen Koordinierungszentren zu 
erlassen; 

k)  sich an der Erstellung der europäischen und nationalen Abschätzungen Leistungsbilanz der Angemessenheit der 
Ressourcen gemäß Kapitel IV der Verordnung (EU) 2019/943 zu beteiligen; 

l)  die Digitalisierung der Übertragungsnetze; 

m)  die Datenverwaltung, einschließlich der Entwicklung von Datenverwaltungssystemen, Cybersicherheit und den 
Datenschutz, vorbehaltlich der geltenden Vorschriften und unbeschadet der Zuständigkeit anderer Behörden. 

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass eine oder mehrere der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 
aufgeführten Zuständigkeiten einem Übertragungsnetzbetreiber zugewiesen werden, der nicht Eigentümer des 
Übertragungsnetzes ist, auf das die jeweiligen Zuständigkeiten anwendbar wären. Der Übertragungsnetzbetreiber, dem 
die Aufgaben zugewiesen werden, ist als eigentumsrechtlich entflochtener, unabhängiger Netzbetreiber oder 
unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber zu zertifizieren und hat die Anforderungen gemäß Artikel 43 zu erfüllen, muss 
jedoch nicht Eigentümer des Übertragungsnetzes sein, für das er zuständig ist. 

Der Übertragungsnetzbetreiber, der Eigentümer des Übertragungsnetzes ist, hat die Anforderungen gemäß Kapitel VI zu 
erfüllen und ist gemäß Artikel 43 zu zertifizieren. Das berührt nicht die Möglichkeit von Übertragungsnetzbetreibern, 
die als eigentumsrechtlich entflochtener, unabhängiger Netzbetreiber oder unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber 
zertifiziert sind, von sich aus und unter ihrer Aufsicht bestimmte Aufgaben anderen Übertragungsnetzbetreibern zu 
übertragen, die als eigentumsrechtlich entflochtener, unabhängiger Netzbetreiber oder unabhängiger Übertragungsnetz­
betreiber zertifiziert sind, sofern diese Aufgabenübertragung die Rechte auf die wirksame und unabhängige Entschei­
dungsfindung des delegierenden Übertragungsnetzbetreibers nicht beeinträchtigt. 
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(3) Bei der Wahrnehmung der in Absatz 1 angeführten Aufgaben berücksichtigt der Übertragungsnetzbetreiber die 
von den regionalen Koordinierungszentren herausgegebenen Empfehlungen. 

(4) Bei der Wahrnehmung der Aufgabe gemäß Absatz 1 Buchstabe i beschaffen die Übertragungsnetzbetreiber 
Regelreserve auf folgender Grundlage: 

a)  Es gelten transparente, diskriminierungsfreie und marktgestützte Verfahren; 

b)  Die Beteiligung aller qualifizierten Elektrizitätsunternehmen und Marktteilnehmer, einschließlich Marktteilnehmern, 
die Energie aus erneuerbaren Quellen anbieten oder im Bereich Laststeuerung tätig sind, Betreibern von Energiespei­
cheranlagen oder Unternehmen, die in der Aggregierung tätig sind, ist sichergestellt. 

Zu dem Zweck des Unterabsatzes 1 Buchstabe b legen die Regulierungsbehörden und Übertragungsnetzbetreiber in 
enger Zusammenarbeit mit allen Marktteilnehmern die technischen Anforderungen für die Teilnahme an diesen Märkten 
auf der Grundlage der technischen Merkmale dieser Märkte fest. 

(5) Absatz 4 gilt für die Erbringung nicht frequenzbezogener Systemdienstleistungen durch Übertragungsnetz­
betreiber, es sei denn, die Regulierungsbehörde hat geprüft, dass die marktgestützte Erbringung nicht frequenzge­
bundener Systemdienstleistungen wirtschaftlich nicht effizient ist, und hat eine Ausnahme gewährt. Durch den 
Regelungsrahmen wird insbesondere sichergestellt, dass die Übertragungsnetzbetreiber in der Lage sind solche Leistungen 
von Anbietern dezentraler Erzeugung, Laststeuerung oder Energiespeicherung in Anspruch zu nehmen, und Maßnahmen 
zur Energieeffizienz gefördert werden, wenn sich durch diese Dienstleistungen die Notwendigkeit einer Nachrüstung oder 
eines Kapazitätsersatzes kosteneffizient verringert und der effiziente und sichere Betrieb der Übertragungsnetze 
unterstützt wird. 

(6) Die Übertragungsnetzbetreiber — vorbehaltlich der Genehmigung durch die Regulierungsbehörde — bzw. die 
Regulierungsbehörde selbst legen in einem transparenten und partizipatorischen Verfahren, an dem alle relevanten 
Netznutzer und der Verteilernetzbetreiber teilnehmen, die Spezifikationen für die beschafften nicht frequenzgebundenen 
Systemdienstleistungen und erforderlichenfalls mindestens auf der Ebene der Mitgliedstaaten vereinheitlichte 
Marktprodukte für diese Dienste fest. Durch die Spezifikationen wird die wirksame und diskriminierungsfreie Beteiligung 
aller Marktteilnehmer sichergestellt, einschließlich Marktteilnehmern, die Energie aus erneuerbaren Quellen anbieten oder 
im Bereich Laststeuerung tätig sind, Betreibern von Energiespeicheranlagen oder Unternehmen, die in der Aggregierung 
tätig sind. Die Übertragungsnetzbetreiber tauschen alle erforderlichen Informationen mit den Verteilernetzbetreibern aus 
und stimmen sich mit ihnen ab, damit die Ressourcen optimal genutzt werden, die Netze sicher und effizient betrieben 
werden und die Marktentwicklung erleichtert wird. Die Übertragungsnetzbetreiber werden für die Beschaffung solcher 
Dienste angemessen vergütet, damit sie zumindest die damit verbundenen angemessenen Kosten decken können, 
einschließlich der Ausgaben für die erforderlichen Informations- und Kommunikationstechnologien sowie der Infrastruk­
turkosten. 

(7) Die in Absatz 5 genannte Verpflichtung zur Beschaffung nicht frequenzgebundener Systemdienstleistungen gilt 
nicht für vollständig integrierte Netzkomponenten. 

(8) Die Mitgliedstaaten oder ihre benannten zuständigen Behörden können es Übertragungsnetzbetreibern gestatten, 
andere Tätigkeiten als jene auszuüben, die in dieser Richtlinie und in der Verordnung (EU) 2019/943 festgelegt sind, 
sofern diese Tätigkeiten notwendig sind, damit die Übertragungsnetzbetreiber ihre Verpflichtungen gemäß dieser 
Richtlinie oder der Verordnung (EU) 2019/943 erfüllen können, und sofern die Regulierungsbehörde geprüft hat, dass 
eine derartige Ausnahmeregelung notwendig ist. Dieser Absatz gilt unbeschadet des Rechts von Übertragungsnetz­
betreibern, Eigentümer von anderen Netzen als Stromnetzen zu sein oder diese Netze zu verwalten oder zu betreiben, 
soweit ihnen der Mitgliedstaat oder die benannte zuständige Behörde ein solches Recht gewährt hat. 

Artikel 41 

Vertraulichkeits- und Transparenzanforderungen für Betreiber und Eigentümer von Über­
tragungsnetzen 

(1) Unbeschadet des Artikels 55 und sonstiger rechtlicher Verpflichtungen zur Offenlegung von Informationen wahrt 
jeder Betreiber eines Übertragungsnetzes und jeder Eigentümer eines Übertragungsnetzes die Vertraulichkeit 
wirtschaftlich sensibler Informationen, von denen er bei der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangt, und 
verhindert, dass Informationen über seine eigenen Tätigkeiten, die wirtschaftliche Vorteile bringen können, in diskrimi­
nierender Weise offengelegt werden. Insbesondere gibt er keine wirtschaftlich sensiblen Informationen an andere Teile 
des Unternehmens weiter, es sei denn, solch eine Offenlegung ist für die Durchführung einer Transaktion erforderlich. 
Damit die Regeln zur Informationsentflechtung vollständig eingehalten werden, stellen die Mitgliedstaaten ferner sicher, 
dass der Eigentümer des Übertragungsnetzes und die übrigen Teile des Unternehmens — abgesehen von Einrichtungen 
rein administrativer Natur oder von IT-Diensten — keine gemeinsamen Einrichtungen, z. B. gemeinsame Rechtsab­
teilungen, in Anspruch nehmen. 
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(2) Übertragungsnetzbetreiber dürfen wirtschaftlich sensible Informationen, die sie von Dritten im Zusammenhang 
mit der Gewährung des Netzzugangs oder bei Verhandlungen hierüber erhalten, beim Verkauf oder Erwerb von 
Elektrizität durch verbundene Unternehmen nicht missbräuchlich verwenden. 

(3) Die für einen wirksamen Wettbewerb und das tatsächliche Funktionieren des Marktes erforderlichen 
Informationen werden veröffentlicht. Die Wahrung der Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen bleibt von 
dieser Verpflichtung unberührt. 

Artikel 42 

Entscheidungsbefugnisse im Zusammenhang mit dem Anschluss neuer Erzeugungsanlagen und 
Energiespeicheranlagen an das Übertragungsnetz 

(1) Der Übertragungsnetzbetreiber entwickelt und veröffentlicht transparente und effiziente Verfahren für den diskri­
minierungsfreien Anschluss neuer Erzeugungsanlagen und Energiespeicheranlagen an das Übertragungsnetz. Diese 
Verfahren bedürfen der Genehmigung durch die Regulierungsbehörden. 

(2) Der Übertragungsnetzbetreiber hat nicht das Recht, den Anschluss einer neuen Erzeugungsanlage oder einer 
Energiespeicheranlage unter Berufung auf mögliche künftige Einschränkungen der verfügbaren Netzkapazitäten, z. B. 
Engpässe in entlegenen Teilen des Übertragungsnetzes, abzulehnen. Der Übertragungsnetzbetreiber stellt die 
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. 

Der erste Unterabsatz lässt die Möglichkeit für Übertragungsnetzbetreiber, die garantierte Anschlusskapazität zu 
begrenzen oder den Anschluss vorbehaltlich betrieblicher Beschränkungen anzubieten, um die Wirtschaftlichkeit neuer 
Erzeugungsanlagen oder Energiespeicheranlagen sicherzustellen, unberührt, sofern diese Beschränkungen von der 
Regulierungsbehörde genehmigt wurden. Die Regulierungsbehörde stellt sicher, dass alle Beschränkungen der 
garantierten Anschlusskapazität oder betriebliche Beschränkungen auf der Grundlage transparenter und diskriminie­
rungsfreier Verfahren eingeführt werden und mit ihnen keine unzulässigen Hindernisse für den Markteintritt geschaffen 
werden. Trägt die Erzeugungsanlage oder die Energiespeicheranlage die Kosten der Sicherstellung des unbeschränkten 
Anschlusses, so gelten keine Beschränkungen. 

(3) Der Übertragungsnetzbetreiber hat nicht das Recht, die Einrichtung eines neuen Anschlusspunktes mit der 
Begründung abzulehnen, dass hierdurch zusätzliche Kosten als Folge der notwendigen Kapazitätserhöhung für die in 
unmittelbarer Nähe des Anschlusspunktes befindlichen Netzteile entstünden. 

KAPITEL VI 

ENTFLECHTUNG DER ÜBERTRAGUNGSNETZBETREIBER 

Abschnit t  1  

E igentumsrechtl iche  Entf lechtung 

Artikel 43 

Eigentumsrechtliche Entflechtung der Übertragungsnetze und der Übertragungsnetzbetreiber 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 

a)  jedes Unternehmen, das Eigentümer eines Übertragungsnetzes ist, als Übertragungsnetzbetreiber agiert, 

b)  nicht dieselbe(n) Person(en) weder berechtigt ist (sind), 

i)  direkt oder indirekt die Kontrolle über ein Unternehmen auszuüben, das eine der Funktionen Erzeugung oder 
Versorgung wahrnimmt, und direkt oder indirekt die Kontrolle über einen Übertragungsnetzbetreiber oder ein 
Übertragungsnetz auszuüben oder Rechte an einem Übertragungsnetzbetreiber oder einem Übertragungsnetz 
auszuüben, noch 

ii)  direkt oder indirekt die Kontrolle über einen Übertragungsnetzbetreiber oder ein Übertragungsnetz auszuüben 
und direkt oder indirekt die Kontrolle über ein Unternehmen auszuüben, das eine der Funktionen Erzeugung oder 
Versorgung wahrnimmt, oder Rechte an einem solchen Unternehmen auszuüben, 
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c)  nicht dieselbe(n) Person(en) weder berechtigt ist (sind), Mitglieder des Aufsichtsrates, des Verwaltungsrates oder der 
zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe eines Übertragungsnetzbetreibers oder eines Übertragungsnetzes zu 
bestellen und direkt oder indirekt die Kontrolle über ein Unternehmen auszuüben, das eine der Funktionen 
Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt, noch Rechte an einem solchen Unternehmen auszuüben, und 

d)  nicht eine Person berechtigt ist, Mitglied des Aufsichtsrates, des Verwaltungsrates oder der zur gesetzlichen Vertretung 
berufenen Organe sowohl eines Unternehmens, das eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt, als 
auch eines Übertragungsnetzbetreibers oder eines Übertragungsnetzes zu sein. 

(2) Die in Absatz 1 Buchstaben b und c genannten Rechte schließen insbesondere Folgendes ein: 

a)  die Befugnis zur Ausübung von Stimmrechten, 

b)  die Befugnis, Mitglieder des Aufsichtsrates, des Verwaltungsrates oder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen 
Organe zu bestellen oder 

c)  das Halten einer Mehrheitsbeteiligung. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe b schließt der Begriff „Unternehmen, das eine der Funktionen 
Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt“ auch ein „Unternehmen, das eine der Funktionen Gewinnung und Versorgung 
wahrnimmt“ im Sinne der Richtlinie 2009/73/EG und schließen die Begriffe „Übertragungsnetzbetreiber“ und 
„Übertragungsnetz“ auch „Fernleitungsnetzbetreiber“ und „Fernleitungsnetz“ im Sinne derselben Richtlinie ein. 

(4) Die Verpflichtung des Absatzes 1 Buchstabe a gilt als erfüllt, wenn zwei oder mehr Unternehmen, die Eigentümer 
von Übertragungsnetzen sind, ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, das in zwei oder mehr Mitgliedstaaten als 
Übertragungsnetzbetreiber für die betroffenen Übertragungsnetze tätig ist. Kein anderes Unternehmen darf Teil des 
Gemeinschaftsunternehmens sein, es sei denn, es wurde gemäß Artikel 44 als unabhängiger Netzbetreiber oder als 
unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber für die Zwecke des Abschnitts 3 zugelassen. 

(5) Handelt es sich bei der in Absatz 1 Buchstaben b, c und d genannten Person um den Mitgliedstaat oder eine 
andere öffentlich-rechtliche Stelle, so gelten zwei voneinander getrennte öffentlich-rechtliche Stellen, die einerseits die 
Kontrolle über einen Übertragungsnetzbetreiber oder über ein Übertragungsnetz und andererseits über ein 
Unternehmen, das eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt, ausüben, nicht als ein und dieselbe 
Person bzw. dieselben Personen. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass weder die in Artikel 41 genannten wirtschaftlich sensiblen Informationen, 
über die ein Übertragungsnetzbetreiber verfügt, der Teil eines vertikal integrierten Unternehmens war, weitergegeben 
werden noch dessen Personal an Unternehmen, die eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnehmen, 
transferiert wird. 

(7) In den Fällen, in denen das Übertragungsnetz am 3. September 2009 einem vertikal integrierten Unternehmen 
gehörte, kann ein Mitgliedstaat entscheiden, Absatz 1 nicht anzuwenden. 

In diesem Fall muss der betroffene Mitgliedstaat entweder 

a)  einen unabhängigen Netzbetreiber gemäß Artikel 44 benennen oder 

b)  Abschnitt 3 einhalten. 

(8) In den Fällen, in denen das Übertragungsnetz am 3. September 2009 einem vertikal integrierten Unternehmen 
gehörte und Regelungen bestanden, mit denen eine wirksamere Unabhängigkeit des Übertragungsnetzbetreibers als nach 
Abschnitt 3 sichergestellt wird, kann ein Mitgliedstaat entscheiden, Absatz 1 nicht anzuwenden. 

(9) Bevor ein Unternehmen als Übertragungsnetzbetreiber nach Absatz 8 des vorliegenden Artikels zugelassen und 
benannt wird, ist es nach den Verfahren des Artikels 52 Absätze 4, 5 und 6 der vorliegenden Richtlinie und des 
Artikels 51 der Verordnung (EU) 2019/943 zu zertifizieren, wobei die Kommission überprüft, ob mit den bestehenden 
Regelungen eindeutig eine wirksamere Unabhängigkeit des Übertragungsnetzbetreibers als nach Abschnitt 3 dieses 
Kapitels sichergestellt wird. 

(10) Vertikal integrierte Unternehmen, die Eigentümer eines Übertragungsnetzes sind, können in keinem Fall daran 
gehindert werden, Schritte zur Einhaltung des Absatzes 1 zu unternehmen. 

(11) Unternehmen, die eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnehmen, können in einem Mitgliedstaat, 
der Absatz 1 anwendet, unter keinen Umständen direkt oder indirekt die Kontrolle über einen entflochtenen 
Übertragungsnetzbetreiber übernehmen oder Rechte an diesem Übertragungsnetzbetreiber ausüben. 

14.6.2019 L 158/167 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Abschnit t  2  

Una bhängige  Netzbetreiber  

Artikel 44 

Unabhängige Netzbetreiber 

(1) In den Fällen, in denen das Übertragungsnetz am 3. September 2009 einem vertikal integrierten Unternehmen 
gehörte, können die Mitgliedstaaten entscheiden, Artikel 43 Absatz 1 nicht anzuwenden, und auf Vorschlag des 
Eigentümers des Übertragungsnetzes einen unabhängigen Netzbetreiber benennen. Die Benennung bedarf der 
Zustimmung der Kommission. 

(2) Ein Mitgliedstaat kann einen unabhängigen Netzbetreiber nur unter folgenden Bedingungen zulassen und 
benennen: 

a)  Der Bewerber hat den Nachweis erbracht, dass er den Anforderungen des Artikels 43 Absatz 1 Buchstaben b, c und d 
genügt. 

b)  Der Bewerber hat den Nachweis erbracht, dass er über die erforderlichen finanziellen, technischen, personellen und 
materiellen Ressourcen verfügt, um die Aufgaben gemäß Artikel 40 wahrzunehmen. 

c) Der Bewerber hat sich verpflichtet, einen von der Regulierungsbehörde überwachten zehnjährigen Netzentwick­
lungsplan umzusetzen. 

d)  Der Eigentümer des Übertragungsnetzes hat den Nachweis erbracht, dass er in der Lage ist, seinen Verpflichtungen 
gemäß Absatz 5 nachzukommen. Zu diesem Zweck legt er sämtliche mit dem Bewerberunternehmen und etwaigen 
anderen relevanten Rechtspersonen getroffene vertragliche Vereinbarungen im Entwurf vor. 

e)  Der Bewerber hat den Nachweis erbracht, dass er in der Lage ist, seinen Verpflichtungen gemäß der Verordnung (EU) 
2019/943, auch bezüglich der Zusammenarbeit der Übertragungsnetzbetreiber auf europäischer und regionaler 
Ebene, nachzukommen. 

(3) Unternehmen, denen von der nationalen Regulierungsbehörde bescheinigt wurde, dass sie den Anforderungen des 
Artikels 53 und Absatz 2 dieses Artikels genügen, werden von den Mitgliedstaaten zugelassen und als Übertragungsnetz­
betreiber benannt. Es gilt das Zertifizierungsverfahren des Artikels 52 dieser Richtlinie und des Artikels 51 der 
Verordnung (EU) 2019/943 oder des Artikels 53 der vorliegenden Richtlinie. 

(4) Jeder unabhängige Netzbetreiber ist für die Gewährung und Regelung des Zugangs Dritter verantwortlich, 
einschließlich der Erhebung von Zugangsentgelten sowie der Einnahme von Engpasserlösen und Zahlungen im Rahmen 
des Ausgleichsmechanismus zwischen Übertragungsnetzbetreibern gemäß Artikel 49 der Verordnung (EU) 2019/943, 
für Betrieb, Wartung und Ausbau des Übertragungsnetzes sowie für die Gewährleistung der langfristigen Fähigkeit des 
Netzes, im Wege einer Investitionsplanung eine angemessene Nachfrage zu befriedigen. Beim Ausbau des 
Übertragungsnetzes ist der unabhängige Netzbetreiber für Planung (einschließlich Genehmigungsverfahren), Bau und 
Inbetriebnahme der neuen Infrastruktur verantwortlich. Hierzu handelt der unabhängige Netzbetreiber als Übertragungs­
netzbetreiber gemäß den Bestimmungen dieses Abschnitts. Der Übertragungsnetzeigentümer darf weder für die 
Gewährung und Regelung des Zugangs Dritter noch für die Investitionsplanung verantwortlich sein. 

(5) Wurde ein unabhängiger Netzbetreiber benannt, so ist der Eigentümer des Übertragungsnetzes zu Folgendem 
verpflichtet: 

a)  Er arbeitet im erforderlichen Maße mit dem unabhängigen Netzbetreiber zusammen und unterstützt ihn bei der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben, indem er insbesondere alle sachdienlichen Informationen zur Verfügung stellt. 

b)  Er finanziert die vom unabhängigen Netzbetreiber beschlossenen und von der Regulierungsbehörde genehmigten 
Investitionen oder erteilt seine Zustimmung zur Finanzierung durch eine andere interessierte Partei, einschließlich des 
unabhängigen Netzbetreibers. Die einschlägigen Finanzierungsvereinbarungen unterliegen der Genehmigung durch 
die Regulierungsbehörde. Vor ihrer Genehmigung konsultiert die Regulierungsbehörde den Eigentümer des 
Übertragungsnetzes und die anderen interessierten Parteien. 

c)  Er sichert die Haftungsrisiken im Zusammenhang mit den Netzvermögenswerten ab, mit Ausnahme derjenigen 
Haftungsrisiken, die die Aufgaben des unabhängigen Netzbetreibers betreffen. 

d)  Er stellt die Garantien, die zur Erleichterung der Finanzierung eines etwaigen Netzausbaus erforderlich sind, mit 
Ausnahme derjenigen Investitionen, bei denen er gemäß Buchstabe b einer Finanzierung durch eine interessierte 
Partei, einschließlich des unabhängigen Netzbetreibers, zugestimmt hat. 
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(6) In enger Zusammenarbeit mit der Regulierungsbehörde wird die zuständige nationale Wettbewerbsbehörde mit 
sämtlichen maßgeblichen Befugnissen ausgestattet, aufgrund deren sie wirksam überwachen kann, ob der Übertragungs­
netzeigentümer seinen Verpflichtungen gemäß Absatz 5 nachkommt. 

Artikel 45 

Entflechtung der Übertragungsnetzeigentümer 

(1) Wurde ein unabhängiger Netzbetreiber benannt, so müssen Übertragungsnetzeigentümer, die Teil eines vertikal 
integrierten Unternehmens sind, zumindest in ihrer Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig von 
den übrigen Tätigkeiten sein, die nicht mit der Übertragung zusammenhängen. 

(2) Um die Unabhängigkeit eines Übertragungsnetzeigentümers gemäß Absatz 1 sicherzustellen, sind die folgenden 
Mindestkriterien anzuwenden: 

a)  In einem integrierten Elektrizitätsunternehmen dürfen die für die Leitung des Übertragungsnetzeigentümers 
zuständigen Personen nicht betrieblichen Einrichtungen des integrierten Elektrizitätsunternehmens angehören, die 
direkt oder indirekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen Elektrizitätserzeugung, -verteilung und -versorgung 
zuständig sind. 

b) Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufsbedingten Interessen der für die Leitung des Übertragungs­
netzeigentümers zuständigen Personen so berücksichtigt werden, dass ihre Handlungsunabhängigkeit sichergestellt ist, 
und 

c)  der Übertragungsnetzeigentümer stellt ein Gleichbehandlungsprogramm auf, aus dem hervorgeht, welche 
Maßnahmen zur Unterbindung diskriminierenden Verhaltens getroffen werden, und er stellt sicher, dass die 
Einhaltung dieses Programms angemessen überwacht wird. In dem Gleichbehandlungsprogramm ist festgelegt, welche 
besonderen Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf die Verwirklichung dieser Ziele haben. Die für die Beobachtung 
des Gleichbehandlungsprogramms zuständige Person oder Stelle legt der Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht 
über die getroffenen Maßnahmen vor, der veröffentlicht wird. 

Abschni t t  3  

Un a b h än gig er  Ü ber tragungsnetzbetreiber  

Artikel 46 

Vermögenswerte, Anlagen, Personal und Unternehmensidentität 

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen über alle personellen, technischen, materiellen und finanziellen Ressourcen 
verfügen, die zur Erfüllung ihrer Pflichten im Rahmen dieser Richtlinie und für die Geschäftstätigkeit der Elektrizitäts­
übertragung erforderlich sind; hierfür gilt insbesondere Folgendes: 

a)  Vermögenswerte, die für die Geschäftstätigkeit der Elektrizitätsübertragung erforderlich sind, einschließlich des 
Übertragungsnetzes, müssen Eigentum des Übertragungsnetzbetreibers sein. 

b)  Das Personal, das für die Geschäftstätigkeit der Elektrizitätsübertragung erforderlich ist, so auch für die Erfüllung aller 
Aufgaben des Unternehmens, muss beim Übertragungsnetzbetreiber angestellt sein. 

c)  Leasing von Personal und Erbringung von Dienstleistungen für bzw. durch andere Teile des vertikal integrierten 
Unternehmens sind untersagt. Der Übertragungsnetzbetreiber darf jedoch für das vertikal integrierte Unternehmen 
Dienstleistungen erbringen, sofern dabei 

i)  die Netzbenutzer unterschiedslos behandelt werden, die Dienstleistungen allen Netzbenutzern unter den gleichen 
Vertragsbedingungen zugänglich sind und der Wettbewerb bei Erzeugung und Lieferung nicht eingeschränkt, 
verzerrt oder unterbunden wird und 

ii)  die dafür geltenden Vertragsbedingungen von der Regulierungsbehörde genehmigt werden. 

d)  Unbeschadet der Entscheidungen des Aufsichtsorgans nach Artikel 49 sind dem Übertragungsnetzbetreiber 
angemessene finanzielle Ressourcen für künftige Investitionsprojekte bzw. für den Ersatz vorhandener 
Vermögenswerte nach entsprechender Anforderung durch den Übertragungsnetzbetreiber rechtzeitig vom vertikal 
integrierten Unternehmen bereitzustellen. 
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(2) Die Geschäftstätigkeit der Elektrizitätsübertragung umfasst neben den in Artikel 40 aufgeführten Aufgaben 
mindestens die folgenden Tätigkeiten: 

a) Vertretung des Übertragungsnetzbetreibers und Funktion des Ansprechpartners für Dritte und für die Regulierungs­
behörden 

b)  Vertretung des Übertragungsnetzbetreibers im ENTSO (Strom) 

c)  Gewährung und Regelung des Zugangs Dritter nach dem Grundsatz der unterschiedslosen Behandlung von 
Netzbenutzern bzw. Kategorien von Netzbenutzern 

d)  Erhebung aller übertragungsnetzbezogenen Gebühren, einschließlich Zugangsentgelten, Energie für Verluste und 
Entgelten für Systemdienstleistungen 

e)  Betrieb, Wartung und Ausbau eines sicheren, effizienten und wirtschaftlichen Übertragungsnetzes 

f)  Investitionsplanung zur Gewährleistung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemessene Nachfrage zu 
decken, und der Versorgungssicherheit 

g)  Gründung geeigneter Gemeinschaftsunternehmen, auch mit einem oder mehreren Übertragungsnetzbetreibern, von 
Strombörsen und anderen relevanten Akteuren, mit dem Ziel, die Schaffung von Regionalmärkten zu fördern oder 
den Prozess der Liberalisierung zu erleichtern 

h)  alle unternehmensspezifischen Einrichtungen und Leistungen, unter anderem Rechtsabteilung, Buchhaltung und IT- 
Dienste 

(3) Für Übertragungsnetzbetreiber gelten die in Anhang I der Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (26) genannten Rechtsformen. 

(4) Übertragungsnetzbetreiber müssen bei ihrer Unternehmensidentität, ihrer Kommunikation, ihrer Markenpolitik 
und ihren Geschäftsräumen dafür Sorge tragen, dass eine Verwechslung bei der Sonderidentität des vertikal integrierten 
Unternehmens oder eines Teils davon ausgeschlossen ist. 

(5) Übertragungsnetzbetreiber unterlassen die gemeinsame Nutzung von IT-Systemen oder -Ausrüstung, 
Liegenschaften und Zugangskontrollsystemen mit jedem Unternehmensteil vertikal integrierter Unternehmen und stellen 
sicher, dass sie nicht mit denselben Beratern und externen Auftragnehmern für IT-Systeme oder -Ausrüstung und 
Zugangskontrollsysteme zusammenarbeiten. 

(6) Die Rechnungslegung von Übertragungsnetzbetreibern ist von anderen Wirtschaftsprüfern als denen, die die 
Rechnungsprüfung beim vertikal integrierten Unternehmen oder bei dessen Unternehmensteilen vornehmen, zu prüfen. 

Artikel 47 

Unabhängigkeit des Übertragungsnetzbetreibers 

(1) Unbeschadet der Entscheidungen des Aufsichtsorgans nach Artikel 49 muss der Übertragungsnetzbetreiber 

a)  über Vermögenswerte oder Ressourcen, die für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des Übertragungsnetzes 
erforderlich sind, wirksame Entscheidungsbefugnisse haben, die er unabhängig von dem vertikal integrierten 
Unternehmen ausübt, und 

b)  die Befugnis haben, Geld auf dem Kapitalmarkt durch Aufnahme von Darlehen oder eine Kapitalerhöhung zu 
beschaffen. 

(2) Der Übertragungsnetzbetreiber stellt sicher, dass er jederzeit über die Mittel verfügt, die er benötigt, um das 
Übertragungsgeschäft ordnungsgemäß und effizient zu führen und um ein leistungsfähiges, sicheres und wirtschaftliches 
Übertragungsnetz aufzubauen und aufrechtzuerhalten. 

(3) Tochterunternehmen des vertikal integrierten Unternehmens, die die Funktionen Erzeugung oder Versorgung 
wahrnehmen, dürfen weder direkt noch indirekt Anteile am Unternehmen des Übertragungsnetzbetreibers halten. Der 
Übertragungsnetzbetreiber darf weder direkt noch indirekt Anteile an Tochterunternehmen des vertikal integrierten 
Unternehmens, die die Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnehmen, halten und darf keine Dividenden oder 
andere finanzielle Zuwendungen von diesen Tochterunternehmen erhalten. 

(4) Durch die gesamte Verwaltungsstruktur und die Unternehmenssatzung des Übertragungsnetzbetreibers muss seine 
tatsächliche Unabhängigkeit gemäß diesem Abschnitt gewährleistet sein. Das vertikal integrierte Unternehmen darf das 
Wettbewerbsverhalten des Übertragungsnetzbetreibers bei dessen laufenden Geschäften und der Netzverwaltung oder bei 
den notwendigen Tätigkeiten zur Aufstellung des zehnjährigen Netzentwicklungsplans gemäß Artikel 51 weder direkt 
noch indirekt beeinflussen. 
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(5) Die Übertragungsnetzbetreiber gewährleisten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Artikel 40 und 
Artikel 46 Absatz 2 der vorliegenden Richtlinie und bei der Einhaltung der Verpflichtungen gemäß den Artikeln 16, 18, 
19 und 50 der Verordnung (EU) 2019/943, dass sie weder Personen noch Körperschaften diskriminieren und dass sie 
den Wettbewerb bei der Erzeugung und Lieferung weder einschränken noch verzerren oder unterbinden. 

(6) Bei den gewerblichen und finanziellen Beziehungen zwischen dem vertikal integrierten Unternehmen und dem 
Übertragungsnetzbetreiber, einschließlich der Gewährung von Krediten durch den Übertragungsnetzbetreiber an das 
vertikal integrierte Unternehmen, sind die marktüblichen Bedingungen einzuhalten. Der Übertragungsnetzbetreiber führt 
ausführliche Aufzeichnungen über diese gewerblichen und finanziellen Beziehungen und stellt sie der 
Regulierungsbehörde auf Verlangen zur Verfügung. 

(7) Der Übertragungsnetzbetreiber legt der Regulierungsbehörde sämtliche kommerziellen und finanziellen 
Vereinbarungen mit dem vertikal integrierten Unternehmen zur Genehmigung vor. 

(8) Der Übertragungsnetzbetreiber meldet der Regulierungsbehörde die Finanzmittel gemäß Artikel 46 Absatz 1 
Buchstabe d, die ihm für künftige Investitionsprojekte bzw. für den Ersatz vorhandener Vermögenswerte und Ressourcen 
zur Verfügung stehen. 

(9) Das vertikal integrierte Unternehmen unterlässt jede Handlung, durch die die Erfüllung der Verpflichtungen des 
Übertragungsnetzbetreibers nach diesem Kapitel behindert oder gefährdet würde, und verlangt vom Übertragungsnetz­
betreiber nicht, bei der Erfüllung dieser Verpflichtungen die Zustimmung des vertikal integrierten Unternehmens 
einzuholen. 

(10) Unternehmen, denen von der Regulierungsbehörde bescheinigt wurde, dass sie den Anforderungen gemäß 
diesem Kapitel genügen, werden von dem jeweiligen Mitgliedstaat zugelassen und als Übertragungsnetzbetreiber 
benannt. Es gilt das Zertifizierungsverfahren des Artikels 52 dieser Richtlinie und des Artikels 51 der Verordnung (EU) 
2019/943 oder des Artikels 53 dieser Richtlinie. 

Artikel 48 

Unabhängigkeit des Personals und der Unternehmensleitung des Übertragungsnetzbetreibers 

(1) Entscheidungen, die Ernennungen, Wiederernennungen, Beschäftigungsbedingungen einschließlich Vergütung und 
Vertragsbeendigung für Personen der Unternehmensleitung bzw. Mitglieder der Verwaltungsorgane des Übertragungs­
netzbetreibers betreffen, werden von dem gemäß Artikel 49 ernannten Aufsichtsorgan des Übertragungsnetzbetreibers 
getroffen. 

(2) Die Namen der Personen, die vom Aufsichtsorgan als Personen der obersten Unternehmensleitung bzw. als 
Mitglieder der Verwaltungsorgane des Übertragungsnetzbetreibers ernannt oder wiederernannt werden, die Regelungen 
über Funktion, Laufzeit und Beendigung der Anstellung dieser Personen und die Gründe für vorgeschlagene 
Entscheidungen zur Vertragsbeendigung sind der Regulierungsbehörde mitzuteilen. Die in Absatz 1 genannten 
Regelungen und Entscheidungen werden erst verbindlich, wenn die Regulierungsbehörde innerhalb von drei Wochen 
nach der Mitteilung keine Einwände erhebt. 

Die Regulierungsbehörde kann Einwände gegen die in Absatz 1 genannten Entscheidungen erheben, 

a)  wenn Zweifel an der beruflichen Unabhängigkeit einer ernannten Person der Unternehmensleitung bzw. eines 
ernannten Mitglieds der Verwaltungsorgane bestehen oder 

b)  wenn Zweifel an der Berechtigung einer vorzeitigen Vertragsbeendigung bestehen. 

(3) Es dürfen in den letzten drei Jahren vor der Ernennung von Führungskräften bzw. Mitgliedern der 
Verwaltungsorgane des Übertragungsnetzbetreibers, die diesem Absatz unterliegen, bei dem vertikal integrierten 
Unternehmen, einem seiner Unternehmensteile oder bei anderen Mehrheitsanteilseignern als dem Übertragungsnetz­
betreiber weder direkt noch indirekt berufliche Positionen bekleidet oder berufliche Aufgaben wahrgenommen noch 
Interessens- oder Geschäftsbeziehungen zu ihnen unterhalten werden. 

(4) Die Personen der Unternehmensleitung bzw. Mitglieder der Verwaltungsorgane und die Beschäftigten des 
Übertragungsnetzbetreibers dürfen bei anderen Unternehmensteilen des vertikal integrierten Unternehmens oder bei 
deren Mehrheitsanteilseignern weder direkt noch indirekt berufliche Positionen bekleiden oder berufliche Aufgaben 
wahrnehmen oder Interessens- oder Geschäftsbeziehungen zu ihnen unterhalten. 
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(5) Die Personen der Unternehmensleitung bzw. Mitglieder der Verwaltungsorgane und die Beschäftigten des 
Übertragungsnetzbetreibers dürfen weder direkt noch indirekt Beteiligungen an Unternehmensteilen des vertikal 
integrierten Unternehmens halten noch finanzielle Zuwendungen von diesen erhalten; ausgenommen hiervon sind 
Beteiligungen am und Zuwendungen vom Übertragungsnetzbetreiber. Ihre Vergütung darf nicht an die Tätigkeiten oder 
Betriebsergebnisse des vertikal integrierten Unternehmens, soweit sie nicht den Übertragungsnetzbetreiber betreffen, 
gebunden sein. 

(6) Im Fall von Beschwerden von Personen der Unternehmensleitung bzw. Mitgliedern der Verwaltungsorgane des 
Übertragungsnetzbetreibers gegen eine vorzeitige Vertragsbeendigung ist die wirksame Einlegung von Rechtsmitteln bei 
der Regulierungsbehörde zu gewährleisten. 

(7) Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zum Übertragungsnetzbetreiber dürfen Personen der Unterneh­
mensleitung bzw. Mitglieder der Verwaltungsorgane für mindestens vier Jahre bei anderen Unternehmensteilen des 
vertikal integrierten Unternehmens als dem Übertragungsnetzbetreiber oder bei deren Mehrheitsanteilseignern keine 
beruflichen Positionen bekleiden oder berufliche Aufgaben wahrnehmen oder Interessens- oder Geschäftsbeziehungen zu 
ihnen unterhalten. 

(8) Absatz 3 gilt für die Mehrheit der Angehörigen der Unternehmensleitung bzw. Mitglieder der Verwaltungsorgane 
des Übertragungsnetzbetreibers. 

Die Angehörigen der Unternehmensleitung bzw. Mitglieder der Verwaltungsorgane des Übertragungsnetzbetreibers, für 
die Absatz 3 nicht gilt, dürfen in den letzten sechs Monaten vor ihrer Ernennung bei dem vertikal integrierten 
Unternehmen keine Führungstätigkeit oder andere einschlägige Tätigkeit ausgeübt haben. 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes und Absätze 4 bis 7 finden Anwendung auf alle Personen, die der obersten Unterneh­
mensleitung angehören, sowie auf die ihnen unmittelbar unterstellten Personen, die mit dem Betrieb, der Wartung oder 
dem Ausbau des Netzes befasst sind. 

Artikel 49 

Aufsichtsorgan 

(1) Der Übertragungsnetzbetreiber verfügt über ein Aufsichtsorgan, dessen Aufgabe es ist, Entscheidungen, die von 
erheblichem Einfluss auf den Wert der Vermögenswerte der Anteilseigner beim Übertragungsnetzbetreiber sind, 
insbesondere Entscheidungen im Zusammenhang mit der Genehmigung der jährlichen und der langfristigen 
Finanzpläne, der Höhe der Verschuldung des Übertragungsnetzbetreibers und der Höhe der an die Anteilseigner 
auszuzahlenden Dividenden, zu treffen. Das Aufsichtsorgan hat keine Entscheidungsbefugnis bei den laufenden 
Geschäften des Übertragungsnetzbetreibers und der Netzverwaltung und bei den notwendigen Tätigkeiten zur 
Aufstellung des zehnjährigen Netzentwicklungsplans gemäß Artikel 51. 

(2) Das Aufsichtsorgan besteht aus Vertretern des vertikal integrierten Unternehmens, Vertretern von dritten 
Anteilseignern und, sofern das einschlägige nationale Recht das vorsieht, Vertretern anderer Interessengruppen, z. B. der 
Beschäftigten des Übertragungsnetzbetreibers. 

(3) Artikel 48 Absatz 2 Unterabsatz 1 sowie Artikel 48 Absätze 3 bis 7 finden auf zumindest die Hälfte der 
Mitglieder des Aufsichtsorgans abzüglich eines Mitglieds Anwendung. 

Artikel 48 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe b findet auf alle Mitglieder des Aufsichtsorgans Anwendung. 

Artikel 50 

Gleichbehandlungsprogramm und Gleichbehandlungsbeauftragter 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Übertragungsnetzbetreiber ein Gleichbehandlungsprogramm aufstellen 
und durchführen, in dem die Maßnahmen zur Unterbindung diskriminierenden Verhaltens aufgeführt sind, und dass die 
Einhaltung des Programms angemessen überwacht wird. In dem Gleichbehandlungsprogramm ist festgelegt, welche 
besonderen Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf die Verwirklichung dieser Ziele haben. Das Programm bedarf der 
Genehmigung durch die Regulierungsbehörde. Die Einhaltung des Programms wird unbeschadet der Befugnisse der 
Regulierungsbehörde von einem Gleichbehandlungsbeauftragten unabhängig überwacht. 
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(2) Der Gleichbehandlungsbeauftragte wird vom Aufsichtsorgan ernannt und unterliegt der Bestätigung durch die 
Regulierungsbehörde. Die Regulierungsbehörde kann der Ernennung des Gleichbehandlungsbeauftragten ihre Bestätigung 
nur aus Gründen mangelnder Unabhängigkeit oder mangelnder fachlicher Eignung verweigern. Der Gleichbehandlungs­
beauftragte kann eine natürliche oder juristische Person sein. Artikel 48 Absätze 2 bis 8 findet auf den Gleichbehand­
lungsbeauftragten Anwendung. 

(3) Die Aufgaben des Gleichbehandlungsbeauftragten sind: 

a)  fortlaufende Überwachung der Durchführung des Gleichbehandlungsprogramms 

b)  Ausarbeitung eines Jahresberichts, in dem die Maßnahmen zur Durchführung des Gleichbehandlungsprogramms 
dargelegt werden, und dessen Übermittlung an die Regulierungsbehörde 

c)  Berichterstattung an das Aufsichtsorgan und Abgabe von Empfehlungen zum Gleichbehandlungsprogramm und 
seiner Durchführung 

d) Unterrichtung der Regulierungsbehörde über erhebliche Verstöße bei der Durchführung des Gleichbehandlungs­
programms 

e)  Berichterstattung an die Regulierungsbehörde über gewerbliche und finanzielle Beziehungen zwischen dem vertikal 
integrierten Unternehmen und dem Übertragungsnetzbetreiber 

(4) Der Gleichbehandlungsbeauftragte übermittelt die vorgeschlagenen Entscheidungen zum Investitionsplan oder zu 
Einzelinvestitionen im Netz an die Regulierungsbehörde. Das erfolgt spätestens dann, wenn die Unternehmensleitung 
bzw. das zuständige Verwaltungsorgan des Übertragungsnetzbetreibers diese Unterlagen dem Aufsichtsorgan zuleiten. 

(5) Hat das vertikal integrierte Unternehmen in der Hauptversammlung oder durch ein Votum der von ihm 
ernannten Mitglieder des Aufsichtsorgans die Annahme eines Beschlusses verhindert, wodurch Netzinvestitionen, die 
nach dem zehnjährigen Netzentwicklungsplan in den folgenden drei Jahren durchgeführt werden sollten, unterbunden 
oder hinausgezögert werden, so meldet der Gleichbehandlungsbeauftragte das der Regulierungsbehörde, die dann gemäß 
Artikel 51 tätig wird. 

(6) Die Regelungen zum Mandat und zu den Beschäftigungsbedingungen des Gleichbehandlungsbeauftragten, 
einschließlich der Dauer seines Mandats, bedürfen der Genehmigung durch die Regulierungsbehörde. Durch diese 
Regelungen muss sichergestellt werden, dass der Gleichbehandlungsbeauftragte unabhängig ist und dass die zur Erfüllung 
seiner Aufgaben erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen. Der Gleichbehandlungsbeauftragte darf während der 
Laufzeit seines Mandats bei Unternehmensteilen des vertikal integrierten Unternehmens oder deren Mehrheitsanteil­
seignern weder direkt noch indirekt berufliche Positionen bekleiden oder berufliche Aufgaben wahrnehmen oder 
Interessensbeziehungen zu ihnen unterhalten. 

(7) Der Gleichbehandlungsbeauftragte erstattet der Regulierungsbehörde regelmäßig mündlich oder schriftlich Bericht 
und ist befugt, dem Aufsichtsorgan des Übertragungsnetzbetreibers regelmäßig mündlich oder schriftlich Bericht zu 
erstatten. 

(8) Der Gleichbehandlungsbeauftragte ist berechtigt, an allen Sitzungen der Unternehmensleitung oder der 
Verwaltungsorgane des Übertragungsnetzbetreibers sowie des Aufsichtsorgans und der Hauptversammlung 
teilzunehmen. Der Gleichbehandlungsbeauftragte nimmt an allen Sitzungen teil, in denen folgende Fragen behandelt 
werden: 

a)  Netzzugangsbedingungen nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2019/943, insbesondere Tarife, Leistungen im 
Zusammenhang mit dem Zugang Dritter, Kapazitätsvergabe und Engpassmanagement, Transparenz, Systemdienst­
leistungen und Sekundärmärkte, 

b)  Projekte für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des Übertragungsnetzes, einschließlich der Investitionen für 
den Netzanschluss und -verbund, 

c)  Verkauf oder Erwerb von Elektrizität für den Betrieb des Übertragungsnetzes. 

(9) Der Gleichbehandlungsbeauftragte überwacht die Einhaltung des Artikels 41 durch den Übertragungsnetz­
betreiber. 

(10) Der Gleichbehandlungsbeauftragte hat Zugang zu allen einschlägigen Daten und zu den Geschäftsräumen des 
Übertragungsnetzbetreibers sowie zu allen Informationen, die er zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. 

(11) Der Gleichbehandlungsbeauftragte erhält ohne Vorankündigung Zugang zu den Geschäftsräumen des 
Übertragungsnetzbetreibers. 

(12) Nach vorheriger Zustimmung der Regulierungsbehörde kann das Aufsichtsorgan den Gleichbehandlungs­
beauftragten abberufen. Die Abberufung erfolgt auf Verlangen der Regulierungsbehörde aus Gründen mangelnder 
Unabhängigkeit oder mangelnder fachlicher Eignung. 
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Artikel 51 

Netzausbau und Befugnis zum Erlass von Investitionsentscheidungen 

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber legen der Regulierungsbehörde mindestens alle zwei Jahre nach Konsultation aller 
einschlägigen Interessenträger einen zehnjährigen Netzentwicklungsplan vor, der sich auf die derzeitige Lage und die 
Prognosen im Bereich von Angebot und Nachfrage stützt. Dieser Netzentwicklungsplan enthält wirksame Maßnahmen 
zur Aufrechterhaltung der Angemessenheit des Netzes und zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit. Der 
Übertragungsnetzbetreiber veröffentlicht den zehnjährigen Netzentwicklungsplan auf seiner Website. 

(2) Zweck des zehnjährigen Netzentwicklungsplans ist es insbesondere, 

a)  den Marktteilnehmern Angaben darüber zu liefern, welche wichtige Übertragungsinfrastruktur in den nächsten zehn 
Jahren errichtet oder ausgebaut werden muss, 

b)  alle bereits beschlossenen Investitionen aufzulisten und die neuen Investitionen zu bestimmen, die in den nächsten 
drei Jahren durchgeführt werden müssen, und 

c)  einen Zeitplan für alle Investitionsprojekte vorzugeben. 

(3) Bei der Ausarbeitung des zehnjährigen Netzentwicklungsplans trägt der Übertragungsnetzbetreiber neben dem 
erwarteten Verbrauch, dem erwarteten Handel mit anderen Ländern und den Investitionsplänen für unionsweite und 
regionale Netze, dem Potenzial der Nutzung von Laststeuerungs- und Energiespeicheranlagen oder anderen Ressourcen 
als Alternative zum Netzausbau vollständig Rechnung. 

(4) Die Regulierungsbehörde führt offene und transparente Konsultationen zum zehnjährigen Netzentwicklungsplan 
mit allen tatsächlichen und potenziellen Netzbenutzern durch. Personen und Unternehmen, die den Status potenzieller 
Netzbenutzer beanspruchen, können dazu verpflichtet werden, diesen Anspruch zu belegen. Die Regulierungsbehörde 
veröffentlicht das Ergebnis der Konsultationen und weist dabei insbesondere auf etwaigen Investitionsbedarf hin. 

(5) Die Regulierungsbehörde prüft, ob der zehnjährige Netzentwicklungsplan den gesamten im Zuge der 
Konsultationen ermittelten Investitionsbedarf erfasst und ob die Kohärenz mit dem unionsweit geltenden, nicht 
bindenden zehnjährigen Netzentwicklungsplan (im Folgenden „unionsweiter Netzentwicklungsplan“) gemäß Artikel 30 
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2019/943 gewahrt ist. Bestehen Zweifel an der Kohärenz mit dem 
unionsweiten Netzentwicklungsplan, so konsultiert die Regulierungsbehörde ACER. Die Regulierungsbehörde kann vom 
Übertragungsnetzbetreiber die Änderung seines zehnjährigen Netzentwicklungsplans verlangen. 

Die zuständigen nationalen Behörden prüfen die Kohärenz des zehnjährigen Netzentwicklungsplans mit den gemäß der 
Verordnung (EU) 2018/1999 vorgelegten nationalen Energie- und Klimaplänen. 

(6) Die Regulierungsbehörde überwacht und evaluiert die Durchführung des zehnjährigen Netzentwicklungsplans. 

(7) Hat der Übertragungsnetzbetreiber aus anderen als zwingenden Gründen, auf die er keinen Einfluss hat, eine 
Investition, die nach dem zehnjährigen Netzentwicklungsplan in den folgenden drei Jahren durchgeführt werden musste, 
nicht durchgeführt, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Regulierungsbehörde verpflichtet ist, mindestens eine 
der folgenden Maßnahmen zu ergreifen, um die Durchführung dieser Investition sicherzustellen, sofern die Investition 
unter Zugrundelegung des jüngsten zehnjährigen Netzentwicklungsplans noch relevant ist: 

a)  Sie fordert den Übertragungsnetzbetreiber zur Durchführung der betreffenden Investition auf, 

b)  sie leitet ein Ausschreibungsverfahren zur Durchführung der betreffenden Investition ein, das allen Investoren 
offensteht, oder 

c)  sie verpflichtet den Übertragungsnetzbetreiber, einer Kapitalerhöhung im Hinblick auf die Finanzierung der 
notwendigen Investitionen zuzustimmen und unabhängigen Investoren eine Kapitalbeteiligung zu ermöglichen. 

(8) Macht die Regulierungsbehörde von ihren Befugnissen gemäß Absatz 7 Buchstabe b Gebrauch, so kann sie den 
Übertragungsnetzbetreiber dazu verpflichten, eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu akzeptieren: 

a)  Finanzierung durch Dritte 

b)  Errichtung durch Dritte 
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c)  Errichtung der jeweiligen neuen Anlagen durch ihn selbst 

d)  Betrieb der jeweiligen neuen Anlagen durch ihn selbst 

Der Übertragungsnetzbetreiber stellt den Investoren alle erforderlichen Unterlagen für die Durchführung der Investition 
zur Verfügung, stellt den Anschluss der neuen Anlagen an das Übertragungsnetz her und unternimmt alles, um die 
Durchführung des Investitionsprojekts zu erleichtern. 

Die einschlägigen Finanzierungsvereinbarungen bedürfen der Genehmigung durch die Regulierungsbehörde. 

(9) Macht die Regulierungsbehörde von ihren Befugnissen gemäß Absatz 7 Gebrauch, so werden die Kosten der 
darauf bezogenen Investitionen durch die einschlägigen Tarifregelungen gedeckt. 

Abschni t t  4  

Be nenn u ng  und  Ze r ti f i zier ung von Ü ber tragungsnetzbetr eiber n 

Artikel 52 

Benennung und Zertifizierung von Übertragungsnetzbetreibern 

(1) Bevor ein Unternehmen als Übertragungsnetzbetreiber zugelassen und benannt wird, muss es gemäß den in den 
Absätzen 4, 5 und 6 des vorliegenden Artikels und in Artikel 51 der Verordnung (EU) 2019/943 genannten Verfahren 
zertifiziert werden. 

(2) Unternehmen, denen von der Regulierungsbehörde gemäß dem unten beschriebenen Zertifizierungsverfahren 
bescheinigt wurde, dass sie den Anforderungen des Artikels 43 genügen, werden von den Mitgliedstaaten zugelassen und 
als Übertragungsnetzbetreiber benannt. Die Benennung der Übertragungsnetzbetreiber wird der Kommission mitgeteilt 
und im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

(3) Die Übertragungsnetzbetreiber unterrichten die Regulierungsbehörde über alle geplanten Transaktionen, die eine 
Neubewertung erforderlich machen können, bei der festzustellen ist, ob sie die Anforderungen des Artikels 43 erfüllen. 

(4) Die Regulierungsbehörden überwachen, ob die Übertragungsnetzbetreiber die Anforderungen des Artikels 43 
ununterbrochen einhalten. Um die Einhaltung der Anforderungen sicherzustellen, leiten sie in folgenden Fällen ein 
Zertifizierungsverfahren ein: 

a)  bei Erhalt einer Mitteilung eines Übertragungsnetzbetreibers gemäß Absatz 3, 

b)  aus eigener Initiative, wenn sie Kenntnis von einer geplanten Änderung bezüglich der Rechte an oder der 
Einflussnahme auf Übertragungsnetzeigentümer oder Übertragungsnetzbetreiber erlangen und diese Änderung zu 
einem Verstoß gegen Artikel 43 führen kann oder wenn sie Grund zu der Annahme haben, dass es bereits zu einem 
derartigen Verstoß gekommen ist, oder 

c)  wenn die Kommission einen entsprechend begründeten Antrag stellt. 

(5) Die Regulierungsbehörden entscheiden innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten ab dem Tag der Mitteilung 
des Übertragungsnetzbetreibers oder ab Antragstellung durch die Kommission über die Zertifizierung eines 
Übertragungsnetzbetreibers. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Zertifizierung als erteilt. Die ausdrückliche oder 
stillschweigende Entscheidung der Regulierungsbehörde wird erst nach Abschluss des in Absatz 6 beschriebenen 
Verfahrens wirksam. 

(6) Die ausdrückliche oder stillschweigende Entscheidung über die Zertifizierung eines Übertragungsnetzbetreibers 
wird der Kommission zusammen mit allen die Entscheidung betreffenden relevanten Informationen unverzüglich von 
der Regulierungsbehörde übermittelt. Die Kommission handelt nach dem Verfahren des Artikels 51 der Verordnung (EU) 
2019/943. 

(7) Die Regulierungsbehörden und die Kommission können Übertragungsnetzbetreiber und Unternehmen, die eine 
der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnehmen, um Bereitstellung sämtlicher für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
gemäß diesem Artikel relevanten Informationen ersuchen. 

(8) Die Regulierungsbehörden und die Kommission behandeln wirtschaftlich sensible Informationen vertraulich. 
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Artikel 53 

Zertifizierung im Verhältnis zu Drittländern 

(1) Beantragt ein Übertragungsnetzeigentümer oder -betreiber, der von einer oder mehreren Personen aus einem oder 
mehreren Drittländern kontrolliert wird, eine Zertifizierung, so teilt die Regulierungsbehörde das der Kommission mit. 

Die Regulierungsbehörde teilt der Kommission ferner unverzüglich alle Umstände mit, die dazu führen würden, dass eine 
oder mehrere Personen aus einem oder mehreren Drittländern die Kontrolle über ein Übertragungsnetz oder einen 
Übertragungsnetzbetreiber erlangen. 

(2) Der Übertragungsnetzbetreiber teilt der Regulierungsbehörde alle Umstände mit, die dazu führen würden, dass 
eine oder mehrere Personen aus einem oder mehreren Drittländern die Kontrolle über das Übertragungsnetz oder den 
Übertragungsnetzbetreiber erlangen. 

(3) Die Regulierungsbehörde nimmt innerhalb von vier Monaten ab dem Tag der Mitteilung des Übertragungsnetz­
betreibers einen Entwurf einer Entscheidung über die Zertifizierung des Übertragungsnetzbetreibers an. Sie verweigert 
die Zertifizierung, wenn nicht 

a)  nachgewiesen wird, dass die betroffene Rechtsperson den Anforderungen des Artikels 43 genügt und 

b)  gegenüber der Regulierungsbehörde oder einer anderen vom Mitgliedstaat benannten zuständigen nationalen Behörde 
nachgewiesen wird, dass die Erteilung der Zertifizierung die Sicherheit der Energieversorgung des Mitgliedstaats und 
der Union nicht gefährdet. Bei der Prüfung dieser Frage berücksichtigt die Regulierungsbehörde oder die entsprechend 
benannte andere zuständige nationale Behörde 

i)  die Rechte und Pflichten der Union gegenüber diesen Drittländern, die aus dem Völkerrecht — auch aus einem 
Abkommen mit einem oder mehreren Drittländern, dem die Union als Vertragspartei angehört und in dem 
Fragen der Energieversorgungssicherheit behandelt werden — erwachsen, 

ii)  die Rechte und Pflichten des Mitgliedstaats gegenüber diesem Drittland, die aus den mit diesem geschlossenen 
Abkommen erwachsen, soweit sie mit dem Unionsrecht in Einklang stehen, und 

iii)  andere spezielle Gegebenheiten des Einzelfalls und des betroffenen Drittlands. 

(4) Die Regulierungsbehörde teilt der Kommission unverzüglich die Entscheidung zusammen mit allen die 
Entscheidung betreffenden relevanten Informationen mit. 

(5) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Regulierungsbehörde bzw. die benannte zuständige Behörde gemäß 
Absatz 3 Buchstabe b vor der Annahme einer Entscheidung der Regulierungsbehörde über die Zertifizierung die 
Stellungnahme der Kommission zu der Frage einholt, ob 

a)  die betroffene Rechtsperson den Anforderungen des Artikels 43 genügt und 

b)  eine Gefährdung der Energieversorgungssicherheit der Union durch die Erteilung der Zertifizierung ausgeschlossen ist. 

(6) Die Kommission prüft den Antrag nach Absatz 5 unmittelbar nach seinem Eingang. Innerhalb eines Zeitraums 
von zwei Monaten nach Eingang des Antrags übermittelt sie der Regulierungsbehörde — oder, wenn der Antrag von der 
benannten zuständigen Behörde gestellt wurde, dieser Behörde — ihre Stellungnahme. 

Zur Ausarbeitung der Stellungnahme kann die Kommission die Standpunkte der ACER, des betroffenen Mitgliedstaats 
sowie interessierter Kreise einholen. In diesem Fall verlängert sich die Zweimonatsfrist um weitere zwei Monate. 

Legt die Kommission innerhalb des in den Unterabsätzen 1 und 2 genannten Zeitraums keine Stellungnahme vor, so 
wird davon ausgegangen, dass sie keine Einwände gegen die Entscheidung der Regulierungsbehörde erhebt. 

(7) Bei der Bewertung der Frage, ob die Kontrolle durch eine oder mehrere Personen aus einem oder mehreren 
Drittländern die Energieversorgungssicherheit in der Union gefährdet, berücksichtigt die Kommission Folgendes: 

a)  die besonderen Gegebenheiten des Einzelfalls und des betroffenen Drittlands bzw. der betroffenen Drittländer sowie 

b)  die Rechte und Pflichten der Union gegenüber diesem Drittland bzw. diesen Drittländern, die aus dem Völkerrecht — 
auch aus einem Abkommen mit einem oder mehreren Drittländern, dem die Union als Vertragspartei angehört und 
durch das Fragen der Versorgungssicherheit geregelt werden — erwachsen. 
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(8) Die Regulierungsbehörde erlässt ihre endgültige Entscheidung über die Zertifizierung innerhalb von zwei Monaten 
nach Ablauf der in Absatz 6 genannten Frist. Die Regulierungsbehörde trägt in ihrer endgültigen Entscheidung der 
Stellungnahme der Kommission so weit wie möglich Rechnung. Die Mitgliedstaaten haben in jedem Fall das Recht, die 
Zertifizierung abzulehnen, wenn die Erteilung der Zertifizierung die Sicherheit der Energieversorgung des jeweiligen 
Mitgliedstaats oder die eines anderen Mitgliedstaats gefährdet. Hat der Mitgliedstaat eine andere zuständige nationale 
Behörde zur Vornahme der Bewertung nach Absatz 3 Buchstabe b benannt, so kann er vorschreiben, dass die 
Regulierungsbehörde ihre endgültige Entscheidung in Einklang mit der Bewertung dieser zuständigen nationalen Behörde 
erlassen muss. Die endgültige Entscheidung der Regulierungsbehörde wird zusammen mit der Stellungnahme der 
Kommission veröffentlicht. Weicht die endgültige Entscheidung von der Stellungnahme der Kommission ab, so muss der 
betroffene Mitgliedstaat zusammen mit dieser Entscheidung die Begründung für diese Entscheidung mitteilen und 
veröffentlichen. 

(9) Dieser Artikel berührt in keiner Weise das Recht der Mitgliedstaaten, gemäß dem Unionsrecht nationale rechtliche 
Kontrollen zum Schutz legitimer Interessen der öffentlichen Sicherheit durchzuführen. 

(10) Dieser Artikel gilt mit Ausnahme von Absatz 3 Buchstabe a auch für die Mitgliedstaaten, für die nach Artikel 66 
eine Ausnahmeregelung gilt. 

Artikel 54 

Eigentum von Übertragungsnetzbetreibern an Energiespeicheranlagen 

(1) Übertragungsnetzbetreiber dürfen nicht Eigentümer von Energiespeicheranlagen sein oder diese Anlagen errichten, 
verwalten oder betreiben. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten es den Übertragungsnetzbetreibern gestatten, Eigentümer 
von Energiespeicheranlagen zu sein bzw. diese Anlagen zu errichten, zu verwalten oder zu betreiben, sofern es sich bei 
diesen Anlagen um vollständig integrierte Netzkomponenten handelt und die Regulierungsbehörde ihre Genehmigung 
erteilt hat, oder sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Anderen Parteien, die ein offenes, transparentes und diskriminierungsfreies Ausschreibungsverfahren durchlaufen 
haben, das der Überprüfung und Genehmigung durch die Regulierungsbehörde bedarf wurde nicht das Recht 
gewährt, Eigentümer solcher Anlagen zu sein bzw. diese Anlagen zu errichten, zu verwalten oder zu betreiben, oder 
sie konnten diese Leistungen nicht zu angemessenen Kosten und nicht rechtzeitig erbringen; 

b) Solche Anlagen oder nicht frequenzbezogene Systemdienstleistungen sind notwendig, damit Übertragungsnetz­
betreiber ihre Verpflichtungen im Rahmen dieser Richtlinie zur Aufrechterhaltung eines leistungsfähigen, 
zuverlässigen und sicheren Betriebs der Übertragungsnetze erfüllen, und solche Anlagen und Dienste werden nicht 
verwendet, um Elektrizität auf Strommärkten zu kaufen oder zu verkaufen. 

c)  Die Regulierungsbehörde hat geprüft, ob eine solche Ausnahme notwendig ist, eine Ex-ante-Überprüfung der 
Anwendbarkeit eines Ausschreibungsverfahrens einschließlich der Bedingungen vorgenommen und ihre 
Genehmigung erteilt. 

Die Regulierungsbehörden können Leitlinien oder Auftragsvergabeklauseln ausarbeiten, um den Übertragungsnetz­
betreibern dabei zu helfen, für ein faires Ausschreibungsverfahren zu sorgen. 

(3) Der Beschluss, eine Ausnahme zu gewähren, wird der Kommission und ACER zusammen mit den entsprechenden 
Informationen über den Antrag und die Gründe für die Gewährung der Ausnahme mitgeteilt. 

(4) Die Regulierungsbehörden führen in regelmäßigen Abständen oder mindestens alle fünf Jahre eine öffentliche 
Konsultation zu den vorhandenen Energiespeicheranlagen durch, um das mögliche Interesse Dritter und die mögliche 
Verfügbarkeit an Investitionen in solche Anlagen zu prüfen. Deutet die öffentliche Konsultation gemäß der Bewertung 
durch die Regulierungsbehörde darauf hin, dass Dritte in kosteneffizienter Weise in der Lage sind, Eigentümer solcher 
Anlagen zu sein oder solche Anlagen zu errichten, zu betreiben oder zu verwalten, so stellen die Regulierungsbehörden 
sicher, dass die darauf bezogenen Tätigkeiten der Übertragungsnetzbetreiber binnen 18 Monaten schrittweise eingestellt 
werden. Als Teil der Bedingungen für dieses Verfahren können die Regulierungsbehörden es den Übertragungsnetz­
betreibern gestatten, einen angemessenen Ausgleich zu erhalten, insbesondere um den Restwert ihrer Investitionen in 
Energiespeicheranlagen zu decken. 

(5) Absatz 4 gilt nicht für vollständig integrierte Netzkomponenten und nicht während des üblichen Abschreibungs­
zeitraum für neue Batteriespeicheranlagen, bei denen die endgültige Investitionsentscheidung bis 2024 erfolgt, sofern 
solche Batteriespeicheranlagen 

a)  spätestens zwei Jahre danach an das Netz angeschlossen sind, 

b)  in das Übertragungsnetz integriert sind, 
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c)  ausschließlich zur reaktiven unmittelbaren Wiederherstellung der Netzsicherheit im Fall von Ausfällen im Netz 
verwendet werden, wenn die Wiederherstellungsmaßnahme unmittelbar beginnt und endet, sobald das Problem 
durch reguläre Redispatchmaßnahmen behoben werden kann, und 

d)  nicht verwendet werden, um Elektrizität auf Strommärkten — einschließlich des Regelleistungsmarkts — zu kaufen 
oder zu verkaufen. 

Abschni t t  5  

Entf lec htu ng  un d  Transparenz der  Rechnungslegung 

Artikel 55 

Recht auf Einsichtnahme in die Rechnungslegung 

(1) Die Mitgliedstaaten oder jede von ihnen benannte zuständige Behörde, einschließlich der in Artikel 57 genannten 
Regulierungsbehörden, haben, soweit das zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist, das Recht auf 
Einsichtnahme in die in Artikel 56 genannte Rechnungslegung der Elektrizitätsunternehmen. 

(2) Die Mitgliedstaaten und die von ihnen benannten zuständigen Behörden, einschließlich der Regulierungsbehörden, 
wahren die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen. Die Mitgliedstaaten können die Offenlegung derartiger 
Informationen vorsehen, wenn das zur Wahrnehmung der Aufgaben der zuständigen Behörden erforderlich ist. 

Artikel 56 

Entflechtung der Rechnungslegung 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit die Rechnungslegung der Elektrizitätsun­
ternehmen gemäß den Absätzen 2 und 3 erfolgt. 

(2) Ungeachtet ihrer Eigentumsverhältnisse oder ihrer Rechtsform erstellen und veröffentlichen die Elektrizitätsun­
ternehmen ihre Jahresabschlüsse und lassen diese überprüfen, und zwar gemäß den nationalen Rechtsvorschriften über 
die Jahresabschlüsse von Gesellschaften, die im Rahmen der Richtlinie 2013/34/EU erlassen worden sind. 

Unternehmen, die zur Veröffentlichung ihrer Jahresabschlüsse gesetzlich nicht verpflichtet sind, halten in ihrer 
Hauptverwaltung eine Ausfertigung des Jahresabschlusses zur öffentlichen Einsichtnahme bereit. 

(3) Zur Verhinderung von Diskriminierung, Quersubventionen und Wettbewerbsverzerrungen führen Elektrizitätsun­
ternehmen in ihrer internen Rechnungslegung jeweils getrennte Konten für ihre Übertragungs- und Verteilungstätigkeiten 
in derselben Weise, wie sie das tun müssten, wenn die jeweiligen Tätigkeiten von separaten Unternehmen ausgeführt 
würden. Sie führen auch Konten für andere, nicht mit den Bereichen Übertragung und Verteilung zusammenhängende 
elektrizitätswirtschaftliche Tätigkeiten, wobei diese Konten konsolidiert sein können. Einnahmen aus dem Eigentum am 
Übertragungs- oder Verteilernetz weisen sie in den Konten gesondert aus. Für ihre Aktivitäten außerhalb des Elektrizitäts­
bereichs führen sie erforderlichenfalls konsolidierte Konten. Diese interne Rechnungslegung schließt für jede Tätigkeit 
eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung ein. 

(4) Bei der Überprüfung gemäß Absatz 2 wird insbesondere untersucht, ob die Verpflichtung zur Verhinderung von 
Diskriminierung und Quersubventionierung gemäß Absatz 3 eingehalten wird. 

KAPITEL VII 

REGULIERUNGSBEHÖRDEN 

Artikel 57 

Benennung und Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt auf nationaler Ebene eine einzige Regulierungsbehörde. 

(2) Absatz 1 lässt die Benennung anderer Regulierungsbehörden auf regionaler Ebene in einigen Mitgliedstaaten 
unberührt, sofern es für die Vertretung und als Ansprechpartner auf Unionsebene innerhalb des Regulierungsrates der 
ACER gemäß Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/942 nur einen einzigen ranghohen Vertreter gibt. 
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(3) Abweichend von Absatz 1 kann ein Mitgliedstaat Regulierungsbehörden für kleine Netze in einer geografisch 
eigenständigen Region benennen, deren Verbrauch im Jahr 2008 weniger als 3 % des gesamten Verbrauchs des 
Mitgliedstaats, zu dem sie gehört, betragen hat. Diese Ausnahmeregelung lässt die Benennung eines einzigen ranghohen 
Vertreters für die Vertretung und als Ansprechpartner auf Unionsebene innerhalb des Regulierungsrates der ACER gemäß 
Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/942 unberührt. 

(4) Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde und stellen sicher, dass diese ihre 
Befugnisse unparteiisch und transparent ausübt. Hierzu stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Regulierungsbehörde 
bei der Wahrnehmung der ihr durch diese Richtlinie und zugehörige Rechtsvorschriften übertragenen Regulierungs­
aufgaben 

a)  rechtlich getrennt und funktional unabhängig von anderen öffentlichen und privaten Einrichtungen ist 

b)  und sicherstellt, dass ihr Personal und ihr Management 

i)  unabhängig von Marktinteressen handelt und 

ii)  bei der Wahrnehmung der Regulierungsaufgaben keine direkten Weisungen von Regierungsstellen oder anderen 
öffentlichen oder privaten Einrichtungen einholt oder entgegennimmt. Eine etwaige enge Zusammenarbeit mit 
anderen zuständigen nationalen Behörden oder allgemeine politische Leitlinien der Regierung, die nicht mit den 
Regulierungsaufgaben und -befugnissen gemäß Artikel 59 im Zusammenhang stehen, bleiben hiervon unberührt. 

(5) Zur Wahrung der Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde stellen die Mitgliedstaaten insbesondere sicher, 

a)  dass die Regulierungsbehörde unabhängig von allen politischen Stellen selbständige Entscheidungen treffen kann, 

b)  dass die Regulierungsbehörde mit allen personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattet wird, die sie benötigt, 
um ihre Aufgaben und Befugnisse wirksam und effizient wahrzunehmen, 

c)  dass der Regulierungsbehörde jedes Jahr separate Haushaltsmittel zugewiesen werden, und dass sie den ihr 
zugewiesenen Haushalt eigenverantwortlich ausführen kann, 

d)  dass die Mitglieder des Leitungsgremiums der Regulierungsbehörde oder, falls kein solches Gremium vorhanden ist, 
die Mitglieder des leitenden Managements der Regulierungsbehörde für eine Amtszeit von fünf bis sieben Jahren 
ernannt werden, die einmal verlängert werden kann, 

e)  dass die Mitglieder des Leitungsgremiums der Regulierungsbehörde oder, falls kein solches Gremium vorhanden ist, 
die Mitglieder des leitenden Managements der Regulierungsbehörde auf der Grundlage objektiver, transparenter und 
veröffentlichter Kriterien im Rahmen eines unabhängigen und unparteiischen Verfahrens ernannt werden, mit dem 
sichergestellt wird, dass die Bewerber über die erforderlichen Qualifikationen und Erfahrungen für die jeweilige 
Position in der Regulierungsbehörde verfügt, 

f)  dass für die Mitglieder des Leitungsgremiums der Regulierungsbehörde oder, falls kein solches Gremium vorhanden 
ist, für die Mitglieder des leitenden Managements der Regulierungsbehörde in der Regulierungsbehörde Vorschriften 
über Interessenkonflikte bestehen und Vertraulichkeitspflichten auch nach Beendigung ihres Mandats gelten, 

g)  dass die Mitglieder des Leitungsgremiums der Regulierungsbehörde oder, falls kein solches Gremium vorhanden ist, 
die Mitglieder des leitenden Managements der Regulierungsbehörde nur auf der Grundlage transparenter, vorher 
aufgestellter, Kriterien, entlassen werden können. 

In Hinblick auf Unterabsatz 1 Buchstabe d, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass für das Leitungsgremium oder das 
leitende Management ein geeignetes Rotationsverfahren besteht. Die Mitglieder des Leitungsgremiums der 
Regulierungsbehörde oder, falls kein solches Gremium vorhanden ist, die Mitglieder des leitenden Managements können 
während ihrer Amtszeit nur dann des Amtes enthoben werden, wenn sie nicht mehr die in diesem Artikel genannten 
Bedingungen erfüllen oder wenn sie sich eines Fehlverhaltens nach nationalem Recht schuldig gemacht haben. 

(6) Die Mitgliedstaaten können die Ex-post-Kontrolle des Jahresabschlusses der Regulierungsbehörde durch einen 
unabhängigen Prüfer vorsehen. 

(7) Bis zum 5. Juli 2022 und danach alle vier Jahre legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über die Einhaltung des in diesem Artikel festgelegten Grundsatzes der Unabhängigkeit durch die 
nationalen Behörden vor. 
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Artikel 58 

Allgemeine Ziele der Regulierungsbehörde 

Bei der Wahrnehmung der in dieser Richtlinie genannten Regulierungsaufgaben trifft die Regulierungsbehörde alle 
angemessenen Maßnahmen zur Verwirklichung folgender Ziele im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse gemäß 
Artikel 59, erforderlichenfalls in engem Einvernehmen mit anderen einschlägigen nationalen Behörden, einschließlich der 
Wettbewerbsbehörden und der Behörden — einschließlich Regulierungsbehörden — der Nachbarmitgliedstaaten und 
gegebenenfalls benachbarten Drittländer, und unbeschadet deren Zuständigkeit: 

a)  Förderung — in enger Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten, der Kommission und 
ACER — eines wettbewerbsbestimmten, flexiblen, sicheren und ökologisch nachhaltigen Elektrizitätsbinnenmarktes in 
der Union und tatsächliche Öffnung des Marktes für alle Kunden und Versorger in der Union, sowie Gewährleistung 
geeigneter Bedingungen, damit Elektrizitätsnetze unter Berücksichtigung der langfristigen Ziele wirkungsvoll und 
zuverlässig betrieben werden, 

b)  Entwicklung wettbewerbsbestimmter und gut funktionierender länderübergreifender Regionalmärkte in der Union zur 
Verwirklichung des unter Buchstabe a genannten Ziels, 

c)  Aufhebung der bestehenden Beschränkungen des Elektrizitätshandels zwischen den Mitgliedstaaten, einschließlich des 
Aufbaus geeigneter länderübergreifender Übertragungskapazitäten im Hinblick auf die Befriedigung der Nachfrage 
und die Förderung der Integration der nationalen Märkte zur Erleichterung der Elektrizitätsflüsse innerhalb der 
Union, 

d) Beiträge zur möglichst kosteneffizienten Verwirklichung der Entwicklung sicherer, zuverlässiger, effizienter und diskri­
minierungsfreier Systeme, die verbraucherorientiert sind, und Förderung der Angemessenheit der Systeme und, 
gemäß den allgemeinen Zielen der Energiepolitik, der Energieeffizienz, sowie der Einbindung von Elektrizität aus 
erneuerbaren Quellen und verteilter Erzeugung sowohl in Übertragungs- als auch in Verteilernetze und Erleichterung 
ihres Betriebs in Bezug auf andere Gas- oder Wärmenetze, 

e)  Erleichterung des Anschlusses neuer Erzeugungsanlagen und Energiespeicheranlagen an das Netz, insbesondere durch 
Beseitigung von Hindernissen, durch die der Zugang neuer Marktteilnehmer und die Einspeisung von Elektrizität aus 
erneuerbaren Quellen verhindert werden könnte, 

f)  Sicherstellung, dass für Netzbetreiber und Netznutzer kurzfristig wie langfristig angemessene Anreize bestehen, für 
Effizienzsteigerungen, insbesondere Energieeffizienz, bei der Netzleistung zu sorgen und die Marktintegration zu 
fördern, 

g)  Maßnahmen, die bewirken, dass die Kunden Vorteile aus dem effizienten Funktionieren des nationalen Marktes 
ziehen, Förderung eines effektiven Wettbewerbs und Beiträge zur Wahrung eines hohen Maßes an Verbraucherschutz 
in enger Zusammenarbeit mit den einschlägigen für Verbraucherschutz zuständigen Behörden, 

h)  Beiträge zur Verwirklichung hoher Standards bei der Gewährleistung der Grundversorgung und der Erfüllung 
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Bereich der Stromversorgung, zum Schutz benachteiligter Kunden und im 
Interesse der Kompatibilität der beim Versorgerwechsel von Kunden erforderlichen Datenaustauschverfahren. 

Artikel 59 

Aufgaben und Befugnisse der Regulierungsbehörden 

(1) Die Regulierungsbehörde hat folgende Aufgaben: 

a)  Sie ist dafür zuständig, anhand transparenter Kriterien die Übertragungs- oder Verteilungstarife oder die 
entsprechenden Methoden oder beides festzulegen oder zu genehmigen. 

b)  Sie stellt sicher, dass Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber und, soweit vorhanden, auch Netzeigentümer sowie 
Elektrizitätsunternehmen und andere Marktteilnehmer ihren aus dieser Richtlinie, der Verordnung (EU) 2019/943, 
den nach den Artikeln 59, 60 und 61 der Verordnung (EU) 2019/943 verabschiedeten Netzkodizes und Leitlinien 
und anderem einschlägigen Recht der Union erwachsenden Verpflichtungen, auch bei länderübergreifenden 
Aspekten, nachkommen, sowie Entscheidungen der ACER Folge leisten. 
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c)  Sie stellt in enger Abstimmung den anderen Regulierungsbehörden sicher, dass das ENTSO (Strom) und die EU- 
VNBO ihren aus dieser Richtlinie, der Verordnung (EU) 2019/943, den nach den Artikeln 59, 60 und 61 der 
Verordnung (EU) 2019/943 verabschiedeten Netzkodizes und Leitlinien und anderem einschlägigen Recht der Union 
erwachsenden Verpflichtungen, auch bei länderübergreifenden Aspekten, nachkommen, sowie Entscheidungen der 
ACER Folge leisten, und sie stellen gemeinsam fest, ob das ENTSO (Strom) und die EU-VNBO ihren jeweiligen 
Verpflichtungen nicht nachgekommen sind; konnten die Regulierungsbehörden binnen vier Monaten nach Beginn 
der Konsultationen zum Zweck der gemeinsamen Feststellung eines Verstoßes keine Einigung erzielen, so wird die 
ACER mit der Angelegenheit befasst und trifft einen Beschluss gemäß Artikel 6 Absatz 10 der Verordnung (EU) 
2019/942. 

d) Sie erteilt die Genehmigung für Produkte und Beschaffungsverfahren für nicht frequenzgebundene Systemdienst­
leistungen. 

e)  Sie setzt die nach den Artikeln 59, 60 und 61 der Verordnung (EU) 2019/943 verabschiedeten Netzkodizes und 
Leitlinien mithilfe nationaler Maßnahmen oder, soweit erforderlich, koordinierter regionaler oder unionsweiter 
Maßnahmen um. 

f)  Sie arbeitet mit der Regulierungsbehörde bzw. den Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten und mit der ACER in 
länderübergreifenden Angelegenheiten zusammen, insbesondere durch die Beteiligung an der Arbeit des 
Regulierungsrates der ACER gemäß Artikel 21 der Verordnung (EU) 2019/942. 

g)  Sie kommt allen einschlägigen rechtsverbindlichen Entscheidungen der ACER und Beschlüssen der Kommission nach 
und führt sie durch. 

h)  Sie stellt sicher, dass die Übertragungsnetzbetreiber Verbindungskapazitäten gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 
2019/943 in größtmöglichem Umfang zur Verfügung stellen. 

i)  Sie erstattet den maßgeblichen Behörden der Mitgliedstaaten, der ACER und der Kommission jährlich Bericht über 
ihre Tätigkeit und die Erfüllung ihrer Aufgaben, einschließlich einer Darlegung der für jede einzelne der in diesem 
Artikel genannten Aufgaben getroffenen Maßnahmen und den erzielten Ergebnissen. 

j) Sie stellt sicher, dass eine Quersubventionierung zwischen den Übertragungs-, Verteilungs- und Versorgungstä­
tigkeiten oder anderen Tätigkeiten inner- oder außerhalb des Elektrizitätsbereichs verhindert wird. 

k)  Sie überwacht die Investitionspläne der Übertragungsnetzbetreiber und legt mit ihrem Jahresbericht eine Beurteilung 
dieser Investitionspläne unter dem Gesichtspunkt ihrer Übereinstimmung mit dem unionsweiten Netzentwick­
lungsplan vor; diese Beurteilung kann Empfehlungen zur Änderung der Investitionspläne enthalten. 

l)  Sie überwacht und bewertet anhand einer begrenzten Anzahl von Indikatoren die Leistung der Übertragungs- und 
der Verteilernetzbetreiber bei dem Ausbau eines intelligenten Netzes, das Energieeffizienz und die Einbindung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen fördert, und veröffentlicht alle zwei Jahre einen nationalen Bericht, einschließlich 
Empfehlungen für Verbesserungen. 

m)  Sie legt für die Dienstleistungs- und Versorgungsqualität geltende Normen und Anforderungen fest oder genehmigt 
sie oder leistet hierzu gemeinsam mit anderen zuständigen Behörden einen Beitrag, und sie überprüft die bisherige 
Wirkung der Regeln für die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Netzes. 

n) Sie beobachtet den Grad der Transparenz, auch der Großhandelspreise, und stellt sicher, dass die Elektrizitätsun­
ternehmen die Transparenzanforderungen erfüllen. 

o)  Sie beobachtet den Grad und die Wirksamkeit der Marktöffnung und den Umfang des Wettbewerbs auf 
Großhandels- und Endkundenebene, einschließlich Strombörsen, Preise für Haushaltskunden, einschließlich 
Vorauszahlungssystemen, die Auswirkungen dynamischer Elektrizitätspreisverträge und der Verwendung intelligenter 
Messsysteme, Versorgerwechselraten, Abschaltraten, Durchführung von Wartungsdiensten und dafür erhobene 
Gebühren, die Beziehungen zwischen Haushalts- und Großhandelspreisen, die Entwicklung der Netztarife und 
-abgaben und Beschwerden von Haushaltskunden sowie etwaige Wettbewerbsverzerrungen oder -beschränkungen, 
sie stellt relevante Informationen bereit und legt den jeweils zuständigen Wettbewerbsbehörden einschlägige Fälle 
vor. 

p)  Sie beobachtet etwaige restriktive Vertragspraktiken einschließlich Exklusivitätsbestimmungen, die Kunden daran 
hindern können, gleichzeitig mit mehreren Versorgern Verträge zu schließen, oder ihre Möglichkeiten dazu 
beschränken und setzen die nationalen Wettbewerbsbehörden erforderlichenfalls von solchen Praktiken in Kenntnis. 

q)  Sie verfolgt, wie viel Zeit die Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber für die Herstellung von Anschlüssen und für 
Reparaturen benötigen. 

r)  Sie trägt zusammen mit anderen einschlägigen Behörden dazu bei, dass Maßnahmen zum Verbraucherschutz 
wirksam sind und durchgesetzt werden. 
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s)  Sie veröffentlicht mindestens einmal jährlich Empfehlungen zur Übereinstimmung der Versorgungstarife mit 
Artikel 5 und leitet sie erforderlichenfalls an die Wettbewerbsbehörden weiter. 

t)  Sie gewährleistet den diskriminierungsfreien Zugang zu den Verbrauchsdaten der Kunden, die Bereitstellung — bei 
fakultativer Verwendung — eines leicht verständlichen einheitlichen Formats auf nationaler Ebene für die Erfassung 
der Verbrauchsdaten und den unverzüglichen Zugang für alle Kunden zu diesen Daten gemäß den Artikeln 23 
und 24. 

u) Sie überwacht die Umsetzung der Vorschriften über die Aufgaben und Zuständigkeiten der Übertragungsnetz­
betreiber, Verteilernetzbetreiber, Versorgungsunternehmen, Kunden und anderer Marktteilnehmer nach Maßgabe der 
Verordnung (EU) 2019/943. 

v)  Sie überwacht die Investitionen in die Erzeugungs- und Speicherkapazitäten mit Blick auf die Versorgungssicherheit. 

w)  Sie überwacht die technische Zusammenarbeit zwischen Übertragungsnetzbetreibern der Union und den 
Übertragungsnetzbetreibern von Drittländern. 

x)  Sie trägt zur Kompatibilität der Datenaustauschverfahren für die wichtigsten Marktprozesse auf regionaler Ebene bei. 

y)  Sie überwacht die Verfügbarkeit von Vergleichsinstrumenten, die die Voraussetzungen gemäß Artikel 14 erfüllen. 

z)  Sie überwacht die Beseitigung ungerechtfertigter Hindernisse und Einschränkungen bei der Weiterentwicklung des 
Verbrauchs von selbst erzeugter Elektrizität und von Bürgerenergiegemeinschaften. 

(2) Ist das in einem Mitgliedstaat vorgesehen, so können die Überwachungsaufgaben gemäß Absatz 1 von anderen 
Behörden als der Regulierungsbehörde durchgeführt werden. In diesem Fall müssen die Informationen, die aus der 
Überwachung hervorgehen, der Regulierungsbehörde so schnell wie möglich zur Verfügung gestellt werden. 

Bei der Wahrnehmung von Aufgaben gemäß Absatz 1 konsultiert die Regulierungsbehörde erforderlichenfalls — unter 
Wahrung ihrer Unabhängigkeit und unbeschadet ihrer eigenen spezifischen Zuständigkeit und im Einklang mit den 
Grundsätzen der besseren Regulierung — die Übertragungsnetzbetreiber und arbeitet erforderlichenfalls eng mit anderen 
zuständigen nationalen Behörden zusammen. 

Genehmigungen, die von einer Regulierungsbehörde oder der ACER nach dieser Richtlinie erteilt werden, berühren 
weder die hinreichend begründete künftige Ausübung ihrer Befugnisse nach diesem Artikel durch die 
Regulierungsbehörde noch etwaige Sanktionen, die von anderen zuständigen Behörden oder der Kommission verhängt 
werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Regulierungsbehörden mit den erforderlichen Befugnissen ausgestattet 
werden, aufgrund deren sie die in diesem Artikel genannten Aufgaben effizient und schnell erfüllen können. Hierzu 
muss die Regulierungsbehörde unter anderem über folgende Befugnisse verfügen: 

a)  Erlass von Entscheidungen, die für Elektrizitätsunternehmen bindend sind; 

b)  Durchführung von Untersuchungen zum Funktionieren der Erdgasmärkte und Entscheidung über und Verhängung 
von notwendigen und verhältnismäßigen Maßnahmen zur Förderung eines wirksamen Wettbewerbs und zur 
Wahrung des ordnungsgemäßen Funktionierens des Marktes; die Regulierungsbehörde erhält erforderlichenfalls auch 
die Befugnis zur Zusammenarbeit mit der nationalen Wettbewerbsbehörde und den Finanzmarktregulierungs­
behörden oder der Kommission bei der Durchführung einer wettbewerbsrechtlichen Untersuchung; 

c) Einforderung der für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben maßgeblichen Informationen bei den Elektrizitätsun­
ternehmen einschließlich Begründungen für Verweigerungen des Zugangs Dritter und sonstiger Informationen über 
Maßnahmen zur Stabilisierung der Netze; 

d)  Verhängung wirksamer, verhältnismäßiger und abschreckender Sanktionen gegen Elektrizitätsunternehmen, die ihren 
aus dieser Richtlinie, der Verordnung (EU) 2019/943 oder allen einschlägigen rechtsverbindlichen Entscheidungen der 
Regulierungsbehörde oder der ACER erwachsenden Verpflichtungen nicht nachkommen, oder Vorschlag der 
Verhängung solcher Sanktionen bei einem zuständigen Gericht, derartige Sanktionen zu verhängen; hierzu zählt auch 
die Befugnis, bei Missachtung der jeweiligen Verpflichtungen gemäß dieser Richtlinie gegen den Übertragungsnetz­
betreiber bzw. das vertikal integrierte Unternehmen Sanktionen in Höhe von bis zu 10 % des Jahresumsatzes des 
Übertragungsnetzbetreibers bzw. des vertikal integrierten Unternehmens zu verhängen oder vorzuschlagen; 

e)  ausreichende Untersuchungsrechte und entsprechende Anweisungsbefugnisse zur Streitbeilegung gemäß Artikel 60 
Absätze 2 und 3. 
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(4) Die Regulierungsbehörde des Mitgliedstaats, in dem das ENTSO (Strom) oder die EU-VNBO ihren Sitz haben, ist 
befugt, wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen gegen jene Stellen zu verhängen, die ihren aus dieser 
Richtlinie, der Verordnung (EU) 2019/943 oder allen einschlägigen rechtsverbindlichen Entscheidungen der 
Regulierungsbehörde oder der ACER erwachsenden Verpflichtungen nicht nachkommen, oder vorzuschlagen, dass ein 
zuständiges Gericht derartige Sanktionen verhängt. 

(5) Wurde gemäß Artikel 44 ein unabhängiger Netzbetreiber benannt, so hat die Regulierungsbehörde zusätzlich zu 
den ihr gemäß den Absätzen 1 und 3 des vorliegenden Artikels übertragenen Aufgaben folgende Pflichten: 

a)  Sie überwacht, ob der Eigentümer des Übertragungsnetzes und der unabhängige Netzbetreiber ihren aus diesem 
Artikel erwachsenden Verpflichtungen nachkommen, und verhängt gemäß Absatz 3 Buchstabe d Sanktionen für den 
Fall, dass den Verpflichtungen nicht nachgekommen wird. 

b)  Sie überwacht die Beziehungen und die Kommunikation zwischen dem unabhängigen Netzbetreiber und dem 
Eigentümer des Übertragungsnetzes, damit der unabhängige Netzbetreiber seinen Verpflichtungen nachkommt, und 
genehmigt insbesondere Verträge und fungiert im Fall von Beschwerden einer Partei gemäß Artikel 60 Absatz 2 als 
Streitbeilegungsinstanz zwischen dem unabhängigen Netzbetreiber und dem Eigentümer des Übertragungsnetzes. 

c)  Unbeschadet des Verfahrens gemäß Artikel 44 Absatz 2 Buchstabe c genehmigt sie die vom unabhängigen 
Netzbetreiber mindestens alle zwei Jahre einzureichende Investitionsplanung für den ersten zehnjährigen 
Netzentwicklungsplan sowie den von ihm vorzulegenden mehrjährigen Netzentwicklungsplan. 

d)  Sie stellt sicher, dass die von unabhängigen Netzbetreibern erhobenen Netzzugangstarife ein Entgelt für den bzw. die 
Netzeigentümer enthalten, das eine angemessene Vergütung der Netzvermögenswerte und neuer Investitionen in das 
Netz ist, sofern diese wirtschaftlich und effizient getätigt werden. 

e)  Sie hat die Befugnis, in den Räumlichkeiten des Eigentümers des Übertragungs-netzes und des unabhängigen 
Netzbetreibers Kontrollen — auch ohne Ankündigung — durchzuführen. 

f)  Sie überwacht die Verwendung der von dem unabhängigen Netzbetreiber gemäß Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2019/943 eingenommenen Engpasserlöse. 

(6) Zusätzlich zu den Aufgaben und Befugnissen, die ihr gemäß den Absätzen 1 und 3 des vorliegenden Artikels 
übertragen werden, werden der Regulierungsbehörde für den Fall, dass ein Übertragungsnetzbetreiber gemäß Kapitel VI 
Abschnitt 3 benannt wurde, folgende Aufgaben und Befugnisse übertragen: 

a)  Verhängung von Sanktionen gemäß Absatz 3 Buchstabe d wegen diskriminierenden Verhaltens zugunsten des 
vertikal integrierten Unternehmens; 

b)  Überprüfung des Schriftverkehrs zwischen dem Übertragungsnetzbetreiber und dem vertikal integrierten 
Unternehmen, damit der Übertragungsnetzbetreiber seinen Verpflichtungen nachkommt; 

c)  Streitbeilegung zwischen dem vertikal integrierten Unternehmen und dem Übertragungsnetzbetreiber bei 
Beschwerden gemäß Artikel 60 Absatz 2; 

d)  fortlaufende Überwachung der geschäftlichen und finanziellen Beziehungen, einschließlich Darlehen, zwischen dem 
vertikal integrierten Unternehmen und dem Übertragungsnetzbetreiber; 

e)  Genehmigung sämtlicher geschäftlichen und finanziellen Vereinbarungen zwischen dem vertikal integrierten 
Unternehmen und dem Übertragungsnetzbetreiber, sofern sie marktüblichen Bedingungen entsprechen; 

f) Anforderung einer Begründung beim vertikal integrierten Unternehmen im Fall einer Meldung des Gleichbehand­
lungsbeauftragten nach Artikel 50 Absatz 4. Eine solche Begründung muss insbesondere den Nachweis enthalten, 
dass kein diskriminierendes Verhalten zugunsten des vertikal integrierten Unternehmens vorgelegen hat; 

g)  Durchführung von — auch unangekündigten — Kontrollen in den Geschäftsräumen des vertikal integrierten 
Unternehmens und des Übertragungsnetzbetreibers; 

h)  Übertragung aller oder bestimmter Aufgaben des Übertragungsnetzbetreibers an einen gemäß Artikel 44 benannten 
unabhängigen Netzbetreiber, falls der Übertragungsnetzbetreiber fortwährend gegen seine Verpflichtungen aus der 
Richtlinie verstößt, insbesondere im Fall wiederholten diskriminierenden Verhaltens zugunsten des vertikal 
integrierten Unternehmens. 
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(7) Den Regulierungsbehörden obliegt es, außer wenn die ACER aufgrund ihrer Koordinierungsaufgaben nach 
Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/942 für die Festlegung und Genehmigung der Bedingungen oder 
Methoden für die Durchführung von Netzkodizes und Leitlinien gemäß Kapitel VII der Verordnung (EU) 2019/943 
zuständig ist, zumindest die nationalen Methoden zur Berechnung oder Festlegung folgender Bedingungen mit 
ausreichendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten festzulegen oder zu genehmigen: 

a)  die Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen, einschließlich der Tarife für die 
Übertragung und die Verteilung oder ihrer Methoden; diese Tarife oder Methoden sind so zu gestalten, dass die 
notwendigen Investitionen in die Netze auf eine Art und Weise vorgenommen werden können, dass die 
Lebensfähigkeit der Netze gewährleistet ist; 

b)  die Bedingungen für die Erbringung von Systemdienstleistungen, die möglichst wirtschaftlich sind und den 
Netzbenutzern geeignete Anreize bieten, die Einspeisung und Abnahme von Gas auszugleichen; dabei werden die 
Systemdienstleistungen auf faire und diskriminierungsfreie Weise erbracht und stützen sich auf objektive Kriterien; 

c) die Bedingungen für den Zugang zu länderübergreifender Infrastruktur einschließlich der Verfahren der Kapazitäts­
zuweisung und des Engpassmanagements. 

(8) Die in Absatz 7 genannten Methoden oder die Bedingungen werden veröffentlicht. 

(9) Um die Transparenz auf dem Markt zu erhöhen und sämtlichen interessierten Parteien alle erforderlichen 
Informationen sowie die in Artikel 60 Absatz 3 genannten Entscheidungen oder Vorschläge für Entscheidungen über 
Übertragungs- und Verteilungstarife zu übermitteln, veröffentlichen die Regulierungsbehörden die ausführliche 
Beschreibung der Methode und die zugrunde liegenden Kosten, die für die Berechnung der jeweiligen Netztarife 
verwendet wurden, unter Wahrung der Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen. 

(10) Die Regulierungsbehörden überwachen das Engpassmanagement in den nationalen Elektrizitätsnetzen — 
einschließlich der Verbindungsleitungen — und die Durchsetzung der Regeln für das Engpassmanagement. Hierzu legen 
die Übertragungsnetzbetreiber oder Marktteilnehmer den Regulierungsbehörden ihre Regeln für das Engpassmanagement 
einschließlich der Kapazitätszuweisung vor. Die Regulierungsbehörden können Änderungen dieser Regeln verlangen. 

Artikel 60 

Entscheidungen und Beschwerden 

(1) Die Regulierungsbehörden sind befugt, erforderlichenfalls von den Übertragungsnetz- und Verteilernetzbetreibern 
zu verlangen, die in Artikel 59 der vorliegenden Richtlinie genannten Vertragsbedingungen, einschließlich der Tarife oder 
Methoden, zu ändern, damit sie gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2019/943 angemessen sind und diskriminie­
rungsfrei angewendet werden. Verzögert sich die Festlegung von Übertragungs- und Verteilungstarifen, so sind die 
Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertragungs- und Verteilungstarife oder die entsprechenden Methoden 
festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls die endgültigen 
Übertragungs- und Verteilungstarife oder Methoden von diesen vorläufigen Tarifen oder Methoden abweichen. 

(2) Jeder Betroffene, der eine Beschwerde gegen einen Übertragungs- oder Verteilernetzbetreiber im Zusammenhang 
mit dessen Verpflichtungen im Rahmen dieser Richtlinie hat, kann damit die Regulierungsbehörde befassen, die als 
Streitbeilegungsstelle innerhalb von zwei Monaten ab Eingang der Beschwerde eine Entscheidung trifft. Diese Frist kann 
um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn die Regulierungsbehörde zusätzliche Informationen anfordert. Mit 
Zustimmung des Beschwerdeführers ist eine weitere Verlängerung dieser Frist möglich. Die Entscheidung der 
Regulierungsbehörde ist verbindlich, bis sie aufgrund eines Rechtsbehelfs aufgehoben wird. 

(3) Jeder Betroffene, der gegen eine gemäß Artikel 59 getroffene Entscheidung über die Methoden oder, soweit die 
Regulierungsbehörde eine Anhörungspflicht hat, gegen die vorgeschlagenen Tarife bzw. Methoden beschwerdeberechtigt 
ist, kann binnen zwei Monaten oder innerhalb einer von den Mitgliedstaaten festgelegten kürzeren Frist nach 
Veröffentlichung der Entscheidung bzw. des Vorschlags für eine Entscheidung Beschwerde im Hinblick auf die 
Überprüfung der Entscheidung einlegen. Eine Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 

(4) Die Mitgliedstaaten schaffen geeignete und wirksame Mechanismen für die Regulierung, die Kontrolle und die 
Sicherstellung von Transparenz, um den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung zum Nachteil insbesondere der 
Verbraucher sowie Verdrängungspraktiken zu verhindern. Diese Mechanismen tragen den Bestimmungen des AEUV, 
insbesondere Artikel 102, Rechnung. 

(5) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass bei Verstößen gegen die in dieser Richtlinie vorgesehenen Geheimhaltungs­
vorschriften geeignete Maßnahmen, einschließlich der nach nationalem Recht vorgesehenen Verwaltungs- oder 
Strafverfahren, gegen die verantwortlichen natürlichen oder juristischen Personen ergriffen werden. 
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(6) Beschwerden nach den Absätzen 2 und 3 lassen die nach dem Unionsrecht bzw. den nationalen Rechtsvor­
schriften möglichen Rechtsbehelfe unberührt. 

(7) Die von den Regulierungsbehörden getroffenen Entscheidungen sind umfassend zu begründen, damit sie 
gerichtlich überprüft werden können. Die Entscheidungen sind der Öffentlichkeit unter Wahrung der Vertraulichkeit 
wirtschaftlich sensibler Informationen zugänglich zu machen. 

(8) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass auf nationaler Ebene geeignete Verfahren bestehen, die einer betroffenen 
Partei das Recht einräumen, gegen eine Entscheidung einer Regulierungsbehörde bei einer von den beteiligen Parteien 
und Regierungen unabhängigen Stelle Beschwerde einzulegen. 

Artikel 61 

Regionale Zusammenarbeit zwischen den Regulierungsbehörden bei länderübergreifenden 
Aspekten 

(1) Die Regulierungsbehörden konsultieren einander, insbesondere im Rahmen der ACER, arbeiten eng zusammen 
und übermitteln einander und der ACER sämtliche für die Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß dieser Richtlinie 
erforderlichen Informationen. Bei dem Informationsaustausch ist die einholende Behörde an den gleichen Grad an 
Vertraulichkeit gebunden wie die auskunftserteilende Behörde. 

(2) Die Regulierungsbehörden arbeiten zumindest auf regionaler Ebene zusammen, um 

a)  netztechnische Regelungen zu fördern, die ein optimales Netzmanagement ermöglichen, gemeinsame Strombörsen zu 
fördern und länderübergreifende Kapazitäten zu vergeben und — unter anderem durch neue Verbindungen — ein 
angemessenes Maß an Verbindungskapazitäten innerhalb der Region und zwischen den Regionen zu ermöglichen, 
damit sich ein tatsächlicher Wettbewerb und eine bessere Versorgungssicherheit entwickeln können, ohne dass es zu 
einer Diskriminierung von Versorgern in einzelnen Mitgliedstaaten kommt, 

b)  die gemeinsame Aufsicht über Unternehmen, die Aufgaben auf regionaler Ebene ausführen, zu koordinieren, 

c)  in Zusammenarbeit mit anderen beteiligten Behörden die gemeinsame Aufsicht über nationale, regionale und 
europaweite Abschätzungen der Angemessenheit zu koordinieren, 

d)  die Aufstellung aller Netzkodizes und Leitlinien für die betroffenen Übertragungsnetzbetreiber und andere 
Marktteilnehmer zu koordinieren und 

e)  die Ausarbeitung von Regeln für das Engpassmanagement zu koordinieren. 

(3) Die Regulierungsbehörden sind berechtigt, untereinander Kooperationsvereinbarungen zu schließen, um die 
Zusammenarbeit bei der Regulierungstätigkeit zu intensivieren. 

(4) Die in Absatz 2 genannten Maßnahmen werden erforderlichenfalls in engem Benehmen mit anderen einschlägigen 
nationalen Behörden und unbeschadet deren eigener Zuständigkeit durchgeführt. 

(5) Die Kommission ist befugt, gemäß Artikel 67 delegierte Rechtsakte zu erlassen mit denen diese Richtlinie um 
Leitlinien ergänzt wird, in denen festgelegt ist, in welchem Umfang die Regulierungsbehörden untereinander und mit der 
ACER zusammenarbeiten dürfen. 

Artikel 62 

Aufgaben und Befugnisse der Regulierungsbehörden gegenüber den regionalen Koordinie­
rungszentren 

(1) Die regionalen Regulierungsbehörden der Netzbetriebsregion, in der ein regionales Koordinierungszentrum 
eingerichtet wurde, haben die Aufgabe, in enger Abstimmung untereinander 

a)  den Vorschlag zur Einrichtung regionaler Koordinationszentren gemäß Artikel 35 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2019/943 zu billigen; 

b) die Ausgaben zu genehmigen, deren Kosten im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der regionalen Koordina­
tionszentren von den Übertragungsnetzbetreibern getragen und bei der Entgeltberechnung berücksichtigt werden, 
soweit sie vernünftig und angemessen sind; 
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c)  das Verfahren zur kooperativen Entscheidungsfindung zu genehmigen; 

d)  sicherstellen, dass die regionalen Koordinierungszentren über alle personellen, technischen, materiellen und 
finanziellen Ressourcen verfügen, die zur Erfüllung ihrer Pflichten im Rahmen dieser Richtlinie und zur 
unabhängigen und unparteiischen Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich sind; 

e)  gemeinsam mit anderen Regulierungsbehörden einer Netzbetriebsregion etwaige zusätzliche Aufgaben und 
zusätzliche Befugnisse, die den regionalen Koordinierungszentren von den Mitgliedstaaten der Netzbetriebsregion zu 
übertragen sind, vorzuschlagen; 

f)  sicherzustellen, dass die Verpflichtungen im Rahmen dieser Richtlinie und anderen einschlägigen Rechts der Union 
erfüllt werden, insbesondere bei länderübergreifenden Aspekten, und zusammenzuarbeiten um gemeinsam 
festzustellen, ob die regionalen Koordinationszentren ihren jeweiligen Verpflichtungen eventuell nicht 
nachgekommen sind; konnten die Regulierungsbehörden binnen vier Monaten nach Beginn der Konsultationen keine 
Einigung erzielen, so wird ACER mit der Angelegenheit befasst und trifft einen Beschluss gemäß Artikel 6 Absatz 10 
der Verordnung (EU) 2019/942; 

(g)  die Leistung der Netzkoordination zu überwachen und der Agentur gemäß Artikel 46 der Verordnung (EU) 
2019/943 jährlich darüber Bericht zu erstatten. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Regulierungsbehörden mit den erforderlichen Befugnissen ausgestattet 
werden, damit sie die in Absatz 1 genannten Aufgaben effizient und zügig erfüllen können. Hierzu müssen die 
Regulierungsbehörden zumindest über folgende Befugnisse verfügen: 

a)  Anforderung von Informationen aus den regionalen Koordinierungszentren, 

b)  Durchführung von Inspektionen in den Räumlichkeiten der regionalen Koordinierungszentren, auch ohne 
Ankündigung, 

c)  Erlass von gemeinsamen verbindlichen Entscheidungen zu regionalen Koordinierungszentren. 

(3) Die Regulierungsbehörde des Mitgliedstaats, in dem das regionale Koordinierungszentrum seinen Sitz hat, ist 
befugt, wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen gegen das regionale Koordinierungszentrum zu 
verhängen, wenn es seinen aus dieser Richtlinie, der Verordnung (EU) 2019/943 oder allen einschlägigen rechtsver­
bindlichen Entscheidungen der Regulierungsbehörde oder der ACER erwachsenden Verpflichtungen nicht nachkommt, 
oder vorzuschlagen, dass ein zuständiges Gericht derartige Sanktionen verhängt. 

Artikel 63 

Einhaltung der Netzkodizes und Leitlinien 

(1) Jede Regulierungsbehörde und die Kommission können die ACER um eine Stellungnahme dazu ersuchen, ob eine 
von einer Regulierungsbehörde getroffene Entscheidung mit den gemäß dieser Richtlinie oder Kapitel VII der Verordnung 
(EU) 2019/943 erlassenen Netzkodizes und Leitlinien vereinbar ist. 

(2) Die ACER unterbreitet der antragstellenden Regulierungsbehörde bzw. der Kommission sowie der 
Regulierungsbehörde, die die fragliche Entscheidung getroffen hat, innerhalb von drei Monaten nach Eingang des 
Ersuchens ihre Stellungnahme. 

(3) Kommt die Regulierungsbehörde, die die Entscheidung getroffen hat, der Stellungnahme der ACER nicht innerhalb 
von vier Monaten nach Eingang der Stellungnahme nach, so setzt die ACER die Kommission davon in Kenntnis. 

(4) Jede Regulierungsbehörde, die der Auffassung ist, dass eine von einer anderen Regulierungsbehörde getroffene 
Entscheidung von Belang für den länderübergreifenden Handel nicht mit den gemäß dieser Richtlinie oder Kapitel VII der 
Verordnung (EU) 2019/943 erlassenen Netzkodizes und Leitlinien vereinbar ist, kann die Kommission innerhalb von 
zwei Monaten ab dem Tag, an dem die fragliche Entscheidung ergangen ist, davon in Kenntnis setzen. 

(5) Gelangt die Kommission innerhalb von zwei Monaten, nachdem sie gemäß Absatz 3 von der ACER oder gemäß 
Absatz 4 von einer Regulierungsbehörde informiert wurde, oder innerhalb von drei Monaten nach dem Tag, an dem die 
Entscheidung getroffen wurde, von sich aus zu der Einschätzung, dass die Entscheidung einer Regulierungsbehörde 
erhebliche Zweifel an ihrer Vereinbarkeit mit den gemäß dieser Richtlinie oder Kapitel VII der Verordnung (EU) 
2019/943 erlassenen Netzkodizes und Leitlinien begründet, so kann die Kommission die weitere Prüfung des Falls 
beschließen. In einem solchen Fall lädt sie die betroffene Regulierungsbehörde und die betroffenen Parteien zu dem 
Verfahren vor der Regulierungsbehörde, damit sie Stellung nehmen können. 
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(6) Hat die Kommission beschlossen, den Fall weiter zu prüfen, so erlässt sie innerhalb von vier Monaten nach dem 
Tag, an dem dieser Beschluss gefasst wurde, einen endgültigen Beschluss, 

a)  keine Einwände gegen die Entscheidung der Regulierungsbehörde zu erheben, oder 

b)  von der betroffenen Regulierungsbehörde den Widerruf ihrer Entscheidung zu verlangen, weil den Netzkodizes und 
Leitlinien nicht nachgekommen wurde. 

(7) Beschließt die Kommission nicht innerhalb der in den Absätzen 5 bzw. 6 genannten Fristen, den Fall weiter zu 
prüfen oder einen endgültigen Beschluss zu erlassen, so wird davon ausgegangen, dass sie keine Einwände gegen die 
Entscheidung der Regulierungsbehörde erhebt. 

(8) Die Regulierungsbehörde kommt dem Beschluss der Kommission über den Widerruf der Entscheidung der 
Regulierungsbehörde innerhalb von zwei Monaten nach und setzt die Kommission davon in Kenntnis. 

(9) Die Kommission ist befugt, gemäß Artikel 67 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese Richtlinie um Leitlinien 
zu ergänzen, in denen die Einzelheiten des Verfahrens für die Anwendung dieses Artikels festgelegt werden. 

Artikel 64 

Aufbewahrungspflichten 

(1) Die Mitgliedstaaten verlangen von den Versorgern, dass sie die relevanten Daten über sämtliche mit 
Großhandelskunden und Übertragungsnetzbetreibern getätigten Transaktionen mit Elektrizitätsversorgungsverträgen und 
Elektrizitätsderivaten für die Dauer von mindestens fünf Jahren aufbewahren und den nationalen Behörden einschließlich 
der Regulierungsbehörde, den nationalen Wettbewerbsbehörden und der Kommission zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei 
Bedarf zur Verfügung stellen. 

(2) Die Daten enthalten genaue Angaben zu den Merkmalen der relevanten Transaktionen, wie Laufzeit-, Liefer- und 
Abrechnungsbestimmungen, Menge, Datum und Uhrzeit der Ausführung, Transaktionspreise und Mittel zur 
Identifizierung des jeweiligen Großhandelskunden sowie bestimmte Angaben zu sämtlichen nicht abgerechneten 
Elektrizitätsversorgungsverträgen und Elektrizitätsderivaten. 

(3) Die Regulierungsbehörde kann beschließen, bestimmte dieser Informationen den Marktteilnehmern zugänglich zu 
machen, vorausgesetzt, es werden keine wirtschaftlich sensiblen Daten über einzelne Marktakteure oder einzelne 
Transaktionen preisgegeben. Dieser Absatz gilt nicht für Informationen über Finanzinstrumente, die unter die Richtlinie 
2014/65/EU fallen. 

(4) Dieser Artikel begründet für Stellen, die unter die Richtlinie 2014/65/EU fallen, keine zusätzlichen 
Verpflichtungen gegenüber den in Absatz 1 genannten Behörden. 

(5) Falls die in Absatz 1 genannten Behörden Zugang zu Daten haben müssen, die von Unternehmen aufbewahrt 
werden, die unter die Richtlinie 2014/65/EU fallen, übermitteln die nach jener Richtlinie zuständigen Behörden ihnen die 
erforderlichen Daten. 

KAPITEL VIII 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 65 

Gleiche Ausgangsbedingungen 

(1) Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten gemäß dieser Richtlinie treffen können, um für gleiche Ausgangsbedingungen 
zu sorgen, müssen mit dem AEUV, insbesondere Artikel 36, und dem Unionsrecht vereinbar sein. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen müssen verhältnismäßig, diskriminierungsfrei und transparent sein. Diese 
Maßnahmen können erst wirksam werden, nachdem sie der Kommission mitgeteilt und von ihr gebilligt worden sind. 

(3) Die Kommission wird innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Mitteilung gemäß Absatz 2 tätig. Diese Frist 
beginnt am Tag nach dem Eingang der vollständigen Informationen. Wird die Kommission nicht innerhalb dieser Frist 
von zwei Monaten tätig, so wird davon ausgegangen, dass sie keine Einwände gegen die mitgeteilten Maßnahmen erhebt. 
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Artikel 66 

Ausnahmeregelungen 

(1) Die Mitgliedstaaten, die nachweisen können, dass sich für den Betrieb ihrer kleinen Verbundnetze und kleinen, 
isolierten Netze erhebliche Probleme ergeben, können Ausnahmeregelungen zu den einschlägigen Bestimmungen der 
Artikel 7 und 8, sowie der Kapitel IV, V und VI beantragen. 

Kleine, isolierte Netze und Frankreich, für die Zwecke von Korsika, können ebenfalls eine Ausnahme von den Artikeln 4, 
5 und 6 beantragen. 

Vor einem entsprechenden Beschluss unterrichtet die Kommission die Mitgliedstaaten unter Wahrung der Vertraulichkeit 
über solche Anträge. 

(2) Die von der Kommission nach Absatz 1 gewährten Ausnahmen sind zeitlich befristet und unterliegen 
Bedingungen, die auf verstärkten Wettbewerb mit, und eine stärkere Integration in den Binnenmarkt abzielen und mit 
denen sichergestellt wird, dass der Übergang zur Erzeugung von erneuerbarer Energie und zu mehr Flexibilität, 
Speicherung, Elektromobilität und Laststeuerung nicht behindert wird. 

Für Gebiete in äußerster Randlage im Sinne des Artikels 349 AEUV, die nicht an die Elektrizitätsmärkte der Union 
angebunden werden können, ist die Ausnahmeregelung nicht zeitlich befristet und unterliegt Bedingungen, mit denen 
sichergestellt werden soll, dass die Ausnahmeregelung dem Übergang zur Erzeugung erneuerbarer Energie nicht im Wege 
steht. 

Beschlüsse zur Gewährung von Ausnahmen werden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

(3) Artikel 43 gilt nicht für Zypern, Luxemburg und Malta. Ferner gelten die Artikel 6 und 35 nicht für Malta und die 
Artikel 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 und 52 nicht für Zypern. 

Für die Zwecke von Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b schließt der Begriff „Unternehmen, das eine der Funktionen 
Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt“ keine Endkunden ein, die eine der Funktionen Stromerzeugung bzw. 
-versorgung entweder direkt oder über ein Unternehmen wahrnehmen, über das sie entweder einzeln oder gemeinsam 
die Kontrolle ausüben, sofern die Endkunden einschließlich der Anteile der in den kontrollierten Unternehmen erzeugten 
Elektrizität im Jahresdurchschnitt Stromnettoverbraucher sind und der wirtschaftliche Wert der Elektrizität, die sie an 
Dritte verkaufen, gemessen an ihren anderen Geschäftstätigkeiten unbedeutend ist. 

(4) Artikel 5 gilt bis zum 1. Januar 2025 oder bis zu einem späteren Datum, das in einem gemäß Absatz 1 dieses 
Artikels erlassenen Beschluss festgelegt wird, nicht für Zypern und Korsika. 

(5) Artikel 4 gilt bis 5. Juli 2027 nicht für Malta. Dieser Zeitraum kann um einen weiteren zusätzlichen Zeitraum von 
höchstens acht Jahren verlängert werden. Die Verlängerung um einen weiteren zusätzlichen Zeitraum erfolgt mittels 
eines Beschlusses nach Maßgabe von Absatz 1. 

Artikel 67 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten 
Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß den Artikeln 61 Absatz 5 und 63 Absatz 9 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem 4. Juli 2019 übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß den Artikeln 61 Absatz 5 und 63 Absatz 9 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 
Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen, im Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen. 
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(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß den Artikeln 61 Absatz 5 und 63 Absatz 9 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts 
an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative 
des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 68 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

Artikel 69 

Überwachung, Überprüfung und Berichterstattung durch die Kommission 

(1) Die Kommission überwacht und überprüft die Anwendung dieser Richtlinie und legt dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Fortschrittsbericht als Anhang des Berichts über die Lage der Energieunion gemäß Artikel 35 der 
Verordnung (EU) 2018/1999 vor. 

(2) Bis zum 31. Dezember 2025 überprüft die Kommission die Umsetzung dieser Richtlinie und legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor. Erforderlichenfalls legt die Kommission gemeinsam mit dem 
Bericht oder zu einem späteren Zeitpunkt einen Legislativvorschlag vor. 

In dem Bericht der Kommission wird insbesondere bewertet, ob die Kunden, vor allem schutzbedürftige oder von 
Energiearmut betroffene Kunden, durch diese Richtlinie angemessen geschützt werden. 

Artikel 70 

Änderung der Richtlinie 2012/27/EU 

Die Richtlinie 2012/27/EU wird wie folgt geändert:  

1. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Erdgasverbrauchserfassung“; 

b)  Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Soweit es technisch durchführbar, finanziell vertretbar und im Vergleich zu den potenziellen Energieein­
sparungen verhältnismäßig ist, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass Endkunden im Bereich Erdgas individuelle 
Zähler zu wettbewerbsfähigen Preisen erhalten, die den tatsächlichen Energieverbrauch des Endkunden genau 
widerspiegeln und Informationen über die tatsächliche Nutzungszeit bereitstellen.“ 

c)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

i)  Der einleitende Satz erhält folgende Fassung: 

„(2) Wenn und soweit Mitgliedstaaten intelligente Messsysteme und intelligente Zähler für den 
Erdgasverbrauch gemäß der Richtlinie 2009/73/EG einführen, gilt Folgendes:“. 

ii)  Die Buchstaben c und d werden gestrichen. 
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2. Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Abrechnungsinformationen für Erdgas“; 

b)  Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) verfügen die Endkunden nicht über intelligente Zähler gemäß der Richtlinie 2009/73/EG, so gewährleisten 
die Mitgliedstaaten bis zum 31. Dezember 2014, dass die Abrechnungsinformationen für Erdgas im Sinne von 
Anhang VII Abschnitt 1.1 zuverlässig und genau sind und auf dem tatsächlichen Verbrauch beruhen, sofern das 
technisch möglich und wirtschaftlich gerechtfertigt ist.“; 

c)  Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die nach der Richtlinie 2009/73/EG installierten Zähler müssen die Bereitstellung genauer Abrechnungsin­
formationen auf der Grundlage des tatsächlichen Verbrauchs ermöglichen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Endkunden die Möglichkeit eines leichten Zugangs zu ergänzenden Informationen haben, mit denen sie den 
historischen Verbrauch detailliert selbst kontrollieren können.“  

3. In Artikel 11 erhält die Überschrift folgende Fassung: 

„Kosten des Zugangs zu Verbrauchserfassungs- und Abrechnungsinformationen für Erdgas“.  

4. In Artikel 13 werden die Worte „Artikel 7 bis 11“ durch die Worte „Artikel 7 bis 11a“ ersetzt.  

5. Artikel 15 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

i)  Die Unterabsätze 1 und 2 werden gestrichen; 

ii)  Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Die Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber erfüllen die Anforderungen des Anhangs XII.“; 

b)  Absatz 8 wird gestrichen.  

6. In Anhang VII erhält der Titel folgende Fassung: 

„Mindestanforderungen an die Abrechnung und die Abrechnungsinformationen auf der Grundlage des tatsächlichen 
Erdgasverbrauchs“. 

Artikel 71 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um den 
Artikeln 2 bis 5, Artikel 6 Absätze 2 und 3, Artikel 7 Absatz 1, Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben j und l, Artikel 9 
Absatz 2, Artikel 10 Absätze 2 bis 12, Artikel 11 bis 24, 26, 28 und 29, 31 bis 34 und 36, Artikel 38 Absatz 2, 
Artikel 40 und 42, Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe d, Artikel 51, 54, 57 bis 59, 61 bis 63 und Artikel 70 Nummern 1 
bis 3, 5 b und 6 und den Anhängen I und II spätestens am 31. Dezember 2020 nachzukommen. Sie teilen der 
Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

Die Mitgliedstaaten setzen jedoch die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um 

a)  Artikel 70 Nummer 5 Buchstabe a bis zum 31. Dezember 2019, 

b)  Artikel 70 Nummer 4 bis zum 25. Oktober 2020 

nachzukommen. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie Bezug. In diese Vorschriften fügen sie die Erklärung ein, dass 
Bezugnahmen in den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf die durch die vorliegende Richtlinie 
aufgehobene Richtlinie als Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie gelten. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten 
dieser Bezugnahme und die Formulierung dieser Erklärung. 
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(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 72 

Aufhebung von Rechtsvorschriften 

Die Richtlinie 2009/72/EG wird unbeschadet der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Frist für die 
Umsetzung in nationales Recht und des Zeitpunkts der Anwendung der Richtlinie gemäß Anhang III mit Wirkung vom 
1. Januar 2021 aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie und sind gemäß der 
Entsprechungstabelle in Anhang IV zu lesen. 

Artikel 73 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 6 Absatz 1, Artikel 7 Absätze 2 bis 5, Artikel 8 Absatz 1, Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben a bis i und k, Artikel 8 
Absätze 3 und 4, Artikel 9 Absätze 1, 3, 4 und 5, Artikel 10 Absätze 2 bis 10, die Artikel 25, 27, 30, 35 und 37, 
Artikel 38 Absätze 1, 3 und 4, die Artikel 39, 41, 43, 44 und 45, Artikel 46 Absatz 1, Artikel 46 Absatz 2 Buchstaben 
a, b, c und e bis h, Artikel 46 Absätze 3 bis 6, die Artikel 47 bis 50, 52, 53, 55, 56, 60, 64 und 65 gelten ab dem 
1. Januar 2021. 

Artikel 70 Nummern 1 bis 4, Nummer 5 Buchstabe b und Nummer 6 gelten ab dem 1. Januar 2021. 

Artikel 70 Nummer 5 Buchstabe a gilt ab dem 1. Januar 2020. 

Artikel 70 Nummer 4 gilt ab dem 26. Oktober 2020. 

Artikel 74 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am 5. Juni 2019. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 

Der Präsident 
A. TAJANI  

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
G. CIAMBA   
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ANHANG I 

MINDESTANFORDERUNGEN AN ABRECHNUNGEN UND ABRECHNUNGSINFORMATIONEN 

1.  In der Abrechnung und den Abrechnungsinformationen enthaltene Mindestinformationen 

1.1.  In den Abrechnungen sind den Endkunden folgende wichtige Informationen deutlich erkennbar und klar von den 
anderen Teilen der Abrechnung getrennt bereitzustellen: 

a)  der zu zahlende Betrag und, falls möglich, eine Aufschlüsselung desselben, gemeinsam mit einer eindeutigen 
Erklärung, dass alle Energiequellen auch von Anreizen profitieren können, die nicht durch die in der 
Aufschlüsselung des Betrags angegebenen Abgaben finanziert wurden; 

b)  das Datum der Fälligkeit der Zahlung. 

1.2.  In den Abrechnungen und Abrechnungsinformationen sind Endkunden folgende wichtige Informationen deutlich 
erkennbar und klar von den anderen Teilen der Abrechnung getrennt bereitzustellen: 

a)  der Stromverbrauch im jeweiligen Abrechnungszeitraum, 

b)  Name und Kontaktangaben des Versorgers, einschließlich einer Kunden-Hotline und einer E-Mail-Adresse, 

c)  Tarifbezeichnung, 

d)  gegebenenfalls das Ablaufdatum des Vertrags, 

e)  Hinweise zur Verfügbarkeit und den Vorteilen des Versorgerwechsels, 

f)  Nummer des Endkundenanschlusses oder eindeutige Kennnummer der Lieferstelle des Endkunden, 

g)  Hinweise zu den Rechten der Endkunden im Zusammenhang mit außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren, 
einschließlich der Kontaktangaben der für die Streitbeilegung gemäß Artikel 26 zuständigen Stelle, 

h)  die in Artikel 25 genannte zentrale Anlaufstelle, 

i)  ein Link oder Verweis auf Preisvergleichsinstrumente nach Artikel 14. 

1.3.  Sofern Abrechnungen auf dem tatsächlichen Verbrauch oder der Fernablesung durch den Betreiber beruhen, sind 
den Endkunden in oder mit den Abrechnungen und periodischen Übersichten folgende Informationen zur 
Verfügung zu stellen bzw. darin auszuweisen: 

a)  Vergleiche des aktuellen Stromverbrauchs des Endkunden mit dem Verbrauch des Endkunden im gleichen 
Zeitraum des Vorjahres in grafischer Form, 

b)  Kontaktinformationen — darunter Internetadressen — von Verbraucherorganisationen, Energieagenturen oder 
ähnlichen Einrichtungen, bei denen Informationen über angebotene Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz für energiebetriebene Geräte eingeholt werden können, 

c)  Vergleich mit einem normierten oder durch Vergleichstests ermittelten Durchschnittsendkunden derselben 
Nutzerkategorie, 

2.  Abrechnungshäufigkeit und Bereitstellung von Abrechnungsinformationen 

a)  Die Abrechnungen auf der Grundlage des tatsächlichen Verbrauchs werden mindestens einmal jährlich erstellt. 

b)  Hat der Endkunde keinen Zähler, der eine Fernablesung durch den Betreiber ermöglicht, oder hat der Endkunde 
von sich aus beschlossen, die Fernablesung gemäß dem nationalen Recht zu deaktivieren, so werden dem 
Endkunden genaue Abrechnungsinformationen, die auf dem tatsächlichen Verbrauch beruhen, mindestens alle 
sechs Monate oder auf Verlangen oder wenn der Endkunde sich für die elektronische Abrechnungsübermittlung 
entschieden hat, einmal alle drei Monate zur Verfügung gestellt. 
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c)  Hat der Endkunde keinen Zähler, der eine Fernablesung durch den Betreiber ermöglicht, oder hat der Endkunde 
von sich aus beschlossen, die Fernablesung gemäß dem nationalen Recht zu deaktivieren, so können die 
Verpflichtungen nach den Buchstaben a und b mittels eines Systems der regelmäßigen Selbstablesung durch den 
Endkunden, der die von ihrem Zähler abgelesenen Werte dem Betreiber übermittelt, erfüllt werden; nur wenn 
der Endkunde für einen bestimmten Abrechnungszeitraum keine Zählerablesewerte mitgeteilt hat, dürfen die 
Abrechnung oder die Abrechnungsinformationen auf einer Verbrauchsschätzung oder einem Pauschaltarif 
beruhen. 

d)  Hat der Endkunde einen Zähler, der eine Fernablesung durch den Betreiber ermöglicht, so werden mindestens 
einmal im Monat genaue Abrechnungsinformationen auf der Grundlage des tatsächlichen Verbrauchs zur 
Verfügung gestellt; solche Informationen können auch über das Internet zur Verfügung gestellt und können so 
oft aktualisiert werden, wie es die eingesetzten Messgeräte und -systeme zulassen. 

3.  Aufschlüsselung des Endkundenpreises 

Der Kundenpreis ergibt sich aus der Summe folgender drei Komponenten: der Komponente Energie und 
Versorgung, der Netzkomponente (Übertragung und Verteilung) sowie der aus Steuern, Abgaben, Gebühren und 
Entgelten bestehenden Komponente. 

Wird der Endkundenpreis in der Abrechnung aufgeschlüsselt, so sind in der gesamten Union die gemeinsamen 
Definitionen der drei Komponenten gemäß der Verordnung (EU) 2016/1952 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (1) in der Aufschlüsselung zu verwenden. 

4.  Zugriff auf ergänzende Informationen über die Verbrauchshistorie 

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass auf Verlangen des Endkunden ergänzende Informationen über die 
Verbrauchshistorie, soweit verfügbar, einem vom Endkunden benannten Versorger oder Dienstleister zur Verfügung 
gestellt werden. 

Endkunden, die Zähler haben, die eine Fernablesung durch den Betreiber ermöglichen, müssen einfachen Zugriff 
auf ergänzende Informationen haben, mit denen sie ihre Verbrauchshistorie detailliert selbst kontrollieren können. 

Die ergänzenden Informationen über die Verbrauchshistorie müssen Folgendes enthalten: 

a) kumulierte Daten mindestens für die drei vorangegangenen Jahre oder für den Zeitraum seit Beginn des Elektrizi­
tätsliefervertrags, falls dieser kürzer ist. Die Daten müssen den Intervallen entsprechen, für die Zwischenabrech­
nungsinformationen erstellt wurden; 

b)  detaillierte tages-, wochen-, monats- und jahresbezogene Daten zu den Nutzungszeiten; diese Daten werden den 
Endkunden unverzüglich über das Internet oder die Zählerschnittstelle für mindestens die vorangegangenen 
24 Monate oder für den Zeitraum seit Beginn des Elektrizitätsliefervertrags, falls dieser kürzer ist, zur Verfügung 
gestellt. 

5.  Kennzeichnung der Energiequellen 

Die Versorger müssen in den Abrechnungen den Anteil der einzelnen Energiequellen an der vom Endkunden 
entsprechend dem Elektrizitätsliefervertrag erworbenen Elektrizität angeben (Kennzeichnung auf Produktebene). 

Folgende Informationen sind den Endkunden In oder mit den Abrechnungen und Abrechnungsinformationen zur 
Verfügung zu stellen oder darin auszuweisen: 

a)  der Anteil der einzelnen Energiequellen am Gesamtenergieträgermix, den der Versorger im vorangegangenen 
Jahr (auf nationaler Ebene, insbesondere in dem Mitgliedstaat des Abschlusses des Elektrizitätsvertrags, sowie auf 
Ebene des Versorgers, wenn dieser in mehreren Mitgliedstaaten tätig ist) verwendet hat, und zwar verständlich 
und in eindeutig vergleichbarer Weise; 

b)  Informationen über die Umweltauswirkungen, zumindest über CO2-Emissionen und radioaktiven Abfall aus der 
durch den Gesamtenergieträgermix des Versorgers im vorangegangenen Jahr erzeugten Elektrizität. 

Was Unterabsatz 2 Buchstabe a anbelangt, können bei Elektrizitätsmengen, die über eine Strombörse bezogen oder 
von einem Unternehmen mit Sitz außerhalb der Union eingeführt werden, die von der Strombörse oder von dem 
betreffenden Unternehmen für das Vorjahr vorgelegten Gesamtzahlen zugrunde gelegt werden. 
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Für die Kennzeichnung von Elektrizität aus hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung können gemäß Artikel 14 
Absatz 10 der Richtlinie 2012/27/EU ausgestellte Herkunftsnachweise verwendet werden. Für die Kennzeichnung 
von Elektrizität aus erneuerbaren Quellen werden außer in den in Artikel 19 Absatz 8 Buchstaben a und b der 
Richtlinie (EU) 2018/2001 genannten Fällen Herkunftsnachweise verwendet. 

Die nationale Regulierungsbehörde oder eine andere zuständige nationale Behörde ergreift die notwendigen 
Maßnahmen, damit die Informationen, die von den Versorgern gemäß dieser Nummer an ihre Endkunden 
weitergegeben werden, verlässlich sind und so zur Verfügung gestellt werden, dass sie auf nationaler Ebene 
eindeutig vergleichbar sind.  
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ANHANG II 

INTELLIGENTE MESSSYSTEME 

1.  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in ihren Hoheitsgebieten intelligente Messsysteme eingeführt werden, die einer 
wirtschaftlichen Bewertung unterliegen können, bei der alle langfristigen Kosten und Vorteile für den Markt und die 
einzelnen Kunden geprüft werden sowie untersucht wird, welche intelligenten Messsysteme wirtschaftlich vertretbar 
und kosteneffizient sind und in welchem zeitlichen Rahmen die Einführung praktisch möglich ist. 

2.  Diese Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung der Methode für die Kosten-Nutzen-Analyse und der 
Mindestfunktionen intelligenter Messsysteme, die in der Empfehlung 2012/148/EU der Kommission (1) festgelegt sind, 
sowie der besten verfügbaren Techniken, um ein Höchstmaß an Cybersicherheit und Datenschutz zu gewährleisten. 

3.  Anhand dieser Bewertung erstellen die Mitgliedstaaten bzw. — soweit die Mitgliedstaaten das vorsehen — erstellt die 
benannte zuständige Behörde einen Zeitplan mit einem Planungsziel von bis zu zehn Jahren für die Einführung der 
intelligenten Messsysteme. Wird die Einführung intelligenter Messsysteme positiv bewertet, so werden mindestens 
80 % der Endkunden innerhalb von sieben Jahren ab der positiven Bewertung oder, im Fall der Mitgliedstaaten, die 
vor dem 4. Juli 2019 mit der systematischen Einführung intelligenter Messsysteme begonnen haben, bis 2024 mit 
intelligenten Messsystemen ausgestattet.  
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(1) Empfehlung der Kommission 2012/148/EU vom 9. März 2012 zu Vorbereitungen für die Einführung intelligenter Messsysteme 
(ABl. L 73 vom 13.3.2012, S. 9). 



ANHANG III 

FRISTEN FÜR DIE UMSETZUNG IN NATIONALES RECHT UND GELTUNGSBEGINN 

(GEMÄẞ ARTIKEL 72) 

Richtlinie Umsetzungsfrist Geltungsbeginn 

Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Ra­
tes 

(ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 55) 

3. März 2011 3. September 2009   
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ANHANG IV 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Richtlinie 2009/72/EG Vorliegende Richtlinie 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 Artikel 2 

— Artikel 3 

Artikel 33 und Artikel 41 Artikel 4 

— Artikel 5 

Artikel 32 Artikel 6 

Artikel 34 Artikel 7 

Artikel 7 Artikel 8 

Artikel 8 — 

Artikel 3 Absatz 1 Artikel 9 Absatz 1 

Artikel 3 Absatz 2 Artikel 9 Absatz 2 

Artikel 3 Absatz 6 Artikel 9 Absatz 3 

Artikel 3 Absatz 15 Artikel 9 Absatz 4 

Artikel 3 Absatz 14 Artikel 9 Absatz 5 

Artikel 3 Absatz 16 — 

Artikel 3 Absatz 4 Artikel 10 Absatz 1 

Anhang I Nummer 1 Buchstabe a Artikel 10 Absatz 3 und 3 

Anhang I Nummer 1 Buchstabe b Artikel 10 Absatz 4 

Anhang I Nummer 1 Buchstabe c Artikel 10 Absatz 5 

Anhang I Nummer 1 Buchstabe d Artikel 10 Absatz 6 und 8 

— Artikel 10 Absatz 7 

Anhang I Nummer 1 Buchstabe f Artikel 10 Absatz 9 

Anhang I Nummer 1 Buchstabe g Artikel 10 Absatz 10 

Artikel 3 Absatz 7 Artikel 10 Absatz 11 

Anhang I Nummer 1 Buchstabe j Artikel 10 Absatz 12 

Artikel 3 Absatz 10 — 

Artikel 4 — 

Artikel 5 — 

Artikel 6 — 

— Artikel 11 

Artikel 3 Absatz (5) Buchstabe (a) and Anhang I Nummer 
1 Buchstabe (e) 

Artikel 12 

— Artikel 13 

— Artikel 14 

— Artikel 15 

— Artikel 16 

— Artikel 17 

— Artikel 18 

Artikel 3 Absatz 11 Artikel 19 Absatz 1 

— Artikel 19 Absatz 2 bis 6 
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Richtlinie 2009/72/EG Vorliegende Richtlinie 

— Artikel 20 

— Artikel 21 

— Artikel 22 

— Artikel 23 

— Artikel 24 

Artikel 3 Absatz 12 Artikel 25 

Artikel 3 Absatz 13 Artikel 26 

Artikel 3 Absatz 3 Artikel 27 

Artikel 3 Absatz 7 Artikel 28 Absatz 1 

Artikel 3 Absatz 8 Artikel 28 Absatz 2 

— Artikel 29 

Artikel 24 Artikel 30 

Artikel 25 Artikel 31 

— Artikel 32 

— Artikel 33 

— Artikel 34 

Artikel 26 Artikel 35 

— Artikel 36 

Artikel 27 Artikel 37 

Artikel 28 Artikel 38 

Artikel 29 Artikel 39 

Artikel 12 Artikel 40 Absatz 1 

— Artikel 40 Absatz 2 bis 8 

Artikel 16 Artikel 41 

Artikel 23 Artikel 42 

Artikel 9 Artikel 43 

Artikel 13 Artikel 44 

Artikel 14 Artikel 45 

Artikel 17 Artikel 46 

Artikel 18 Artikel 47 

Artikel 19 Artikel 48 

Artikel 20 Artikel 49 

Artikel 21 Artikel 50 

Artikel 22 Artikel 51 

Artikel 10 Artikel 52 

Artikel 11 Artikel 53 

— Artikel 54 

Artikel 30 Artikel 55 

Artikel 31 Artikel 56 

Artikel 35 Artikel 57 

Artikel 36 Artikel 58 
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Richtlinie 2009/72/EG Vorliegende Richtlinie 

Artikel 37 Absatz 1 Artikel 59 Absatz 1 

Artikel 37 Absatz 2 Artikel 59 Absatz 2 

Artikel 37 Absatz 4 Artikel 59 Absatz 3 

— Artikel 59 Absatz 4 

Artikel 37 Absatz 3 Artikel 59 Absatz 5 

Artikel 37 Absatz 5 Artikel 59 Absatz 6 
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I 

(Gesetzgebungsakte) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 1227/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 25. Oktober 2011 

über die Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI­
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 194 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na­
tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial­
ausschusses ( 1 ), 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 2 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Es muss gewährleistet werden, dass Verbraucher und an­
dere Marktteilnehmer Vertrauen in die Integrität der 
Strom- und Gasmärkte haben können, dass die auf den 
Energiegroßhandelsmärkten gebildeten Preise ein faires 
und auf Wettbewerb beruhendes Zusammenspiel zwi­
schen Angebot und Nachfrage widerspiegeln und dass 
aus dem Marktmissbrauch keine unrechtmäßigen Ge­
winne gezogen werden können. 

(2) Der Zweck von stärker integrierten und transparenteren 
Energiemärkten sollte darin liegen, einen offenen und 
fairen Wettbewerb auf den Energiegroßhandelsmärkten 
zum Nutzen der Endverbraucher von Energie zu fördern. 

(3) Der Ausschuss der europäischen Wertpapierregulierungs­
behörden und die Gruppe der europäischen Regulie­
rungsbehörden für Elektrizität und Erdgas haben in ihrem 

Gutachten bestätigt, dass der Geltungsbereich der beste­
henden Rechtsvorschriften möglicherweise nicht in an­
gemessener Weise auf Fragen der Integrität auf den 
Strom- und Gasmärkten abstellt, und dazu geraten, einen 
geeigneten Rechtsrahmen für den Energiesektor ins Auge 
zu fassen, mit dem Marktmissbrauch verhindert wird und 
in den sektorspezifische Bedingungen aufgenommen wer­
den, die durch andere Richtlinien und Verordnungen 
nicht abgedeckt sind. 

(4) Die Energiegroßhandelsmärkte sind zunehmend unions­
weit miteinander verflochten. Marktmissbrauch in einem 
Mitgliedstaat wirkt sich oft über die nationalen Grenzen 
hinweg sowohl auf die Strom- und Erdgasgroßhandels­
preise als auch auf die von den Verbrauchern und den 
Kleinstunternehmen zu zahlenden Endkundenpreise aus. 
Daher kann die Sorge um die Gewährleistung der Markt­
integrität nicht nur eine Angelegenheit einzelner Mitglied­
staaten sein. Eine strenge grenzübergreifende Marktüber­
wachung ist von entscheidender Bedeutung für die Voll­
endung eines voll funktionsfähigen, als Verbund organi­
sierten und integrierten Energiebinnenmarkts. 

(5) Die Energiegroßhandelsmärkte umfassen sowohl Waren­
märkte als auch Derivatemärkte, die von wesentlicher 
Bedeutung für den Energie- und den Finanzmarkt sind, 
wobei es bei der Preisbildung Querverbindungen zwi­
schen beiden Sektoren gibt. Dazu gehören unter anderem 
geregelte Märkte, multilaterale Handelssysteme und au­
ßerbörsliche Transaktionen (OTC) und bilaterale Verträge, 
die direkt oder über Broker abgewickelt werden. 

(6) Bislang waren die Marktüberwachungspraktiken mitglied­
staats- und sektorspezifisch. In Abhängigkeit von dem 
allgemeinen Marktrahmen und der Regulierungssituation 
kann dies dazu führen, dass Handelsaktivitäten vielen 
Zuständigkeitsbereichen unterliegen und eine Über­
wachung durch mehrere verschiedene Behörden erfolgt, 
die sich unter Umständen in verschiedenen Mitgliedstaa­
ten befinden. Dies kann zu Unklarheiten hinsichtlich der 
Frage, wo die Verantwortung liegt, führen und sogar 
dazu, dass keine derartige Überwachung gegeben ist.
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(7) Verhaltensweisen, die die Integrität des Energiemarkts un­
tergraben, sind derzeit auf einigen der wichtigsten Ener­
giemärkte nicht eindeutig verboten. Um die Endverbrau­
cher zu schützen und für die europäischen Bürger er­
schwingliche Energiepreise zu gewährleisten, ist es unbe­
dingt notwendig, solche Verhaltensweisen zu verbieten. 

(8) Auf Energiegroßhandelsmärkten werden der Derivatehan­
del, der physisch oder finanziell abgewickelt werden 
kann, und der Warenhandel zusammen verwendet. Daher 
ist es wichtig, dass die Definitionen des Insider-Handels 
und der Marktmanipulation, die Marktmissbrauch darstel­
len, sowohl mit dem Derivatemarkt als auch mit dem 
Warenmarkt kompatibel sind. Diese Verordnung sollte 
prinzipiell für alle getätigten Transaktionen gelten, jedoch 
gleichzeitig den spezifischen Merkmalen der Energiegroß­
handelsmärkte Rechnung tragen. 

(9) Einzelhandelsverträge, in denen die Lieferung von Strom 
oder Erdgas an die Endverbraucher geregelt ist, sind nicht 
in gleicher Weise Marktmanipulationen ausgesetzt wie 
Großhandelsverträge, die ohne Schwierigkeiten ge- und 
verkauft werden können. Dennoch können Energiever­
brauchsentscheidungen der größten Energienutzer die 
Preise auf den Großhandelsmärkten beeinflussen, was 
sich über nationale Grenzen hinweg auswirkt. Daher ist 
es sinnvoll, die Lieferverträge solcher Großnutzer zu prü­
fen, um die Integrität der Großhandelsmärkte zu gewähr­
leisten. 

(10) Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der in der Mittei­
lung der Kommission vom 21. Dezember 2010 mit dem 
Titel „Verstärkte Marktaufsicht für das EU-Emissionshan­
delssystem“ vorgesehenen Analyse sollte die Kommission 
die Möglichkeit prüfen, einen Legislativvorschlag vorzule­
gen, mit dem die ermittelten Mängel in Bezug auf die 
Transparenz, Integrität und Aufsicht des europäischen 
CO 2 -Marktes innerhalb eines angemessenen Zeitraums 
behoben werden können. 

(11) In der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die 
Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden 
Stromhandel ( 1 ) und der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 
2009 über die Bedingungen für den Zugang zu den Erd­
gasfernleitungsnetzen ( 2 ) wird anerkannt, dass ein gleicher 
Zugang zu Informationen über den physischen Zustand 
und die Effizienz des Netzes erforderlich ist, damit alle 
Marktteilnehmer die gesamte Angebots- und Nachfrage­
situation bewerten und die Gründe für Schwankungen 
des Großhandelspreises nachvollziehen können. 

(12) Die Nutzung und die versuchte Nutzung von Insider-In­
formationen für den Handel für eigene oder für fremde 
Rechnung sollten eindeutig verboten werden. Die Nut­
zung von Insider-Informationen kann auch dann vorlie­
gen, wenn Personen, die wissen oder wissen müssten, 

dass die Informationen, über die sie verfügen, Insider- 
Informationen sind, mit Energiegroßhandelsprodukten 
handeln. Informationen, die die eigenen Pläne des Markt­
teilnehmers und seine Handelsstrategien betreffen, sollten 
nicht als Insider-Informationen gelten. Informationen, die 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 oder der Ver­
ordnung (EG) Nr. 715/2009, einschließlich der nach die­
sen Verordnungen zu verabschiedenden Leitlinien und 
Netzkodizes, öffentlich bekannt zu machen sind, können 
den Marktteilnehmern beim Abschluss von Transaktio­
nen für Energiegroßhandelsprodukte als Entscheidungs­
grundlage dienen, wenn es sich um preissensible Infor­
mationen handelt, und können daher bis zum Zeitpunkt 
ihrer Veröffentlichung als Insider-Informationen gelten. 

(13) Eine Manipulation auf den Energiegroßhandelsmärkten 
bedeutet, dass Maßnahmen von Personen getroffen wer­
den, mit denen künstlich für ein Preisniveau gesorgt wird, 
das durch die Marktkräfte von Angebot und Nachfrage, 
einschließlich tatsächlicher Verfügbarkeit der Produkti­
ons-, Speicherungs- oder Transportkapazität und -nach­
frage, nicht gerechtfertigt ist. Zu Marktmanipulationen 
zählen die Erteilung oder Zurückziehung falscher Auf­
träge; die Verbreitung falscher oder irreführender Infor­
mationen oder Gerüchten über die Medien einschließlich 
Internet oder auf anderem Wege; die vorsätzliche Über­
mittlung falscher Informationen an Unternehmen, die 
Preisbewertungen oder Marktberichte enthalten, mit der 
Folge, dass Marktteilnehmer, die aufgrund dieser Bewer­
tungen und Berichte tätig werden, irregeführt werden; 
und das vorsätzliche Erwecken des Anscheins, dass die 
verfügbare Stromerzeugungskapazität oder die verfügbare 
Erdgaskapazität oder die verfügbare Transportkapazität 
eine andere als die tatsächlich technisch verfügbare Ka­
pazität ist, wenn solche Informationen die Preise für 
Großhandelsenergieprodukte beeinflussen oder wahr­
scheinlich beeinflussen werden. Die Marktmanipulationen 
und ihre Auswirkungen können über Grenzen hinweg, 
zwischen Strom- und Gasmärkten und auf Finanz- und 
Warenmärkten einschließlich der Märkte für Emissions­
zertifikate auftreten. 

(14) Marktmanipulationen und Versuche der Marktmanipula­
tion liegen z. B. dann vor, wenn sich eine Person oder 
mehrere in Absprache handelnde Personen eine bestim­
mende Stellung in Bezug auf das Angebot eines Energie­
großhandelsprodukts oder die Nachfrage danach sichern 
mit der Folge oder der möglichen Folge einer direkten 
oder indirekten Festsetzung des Preises oder anderer un­
lauterer Handelsbedingungen, oder wenn Energiegroß­
handelsprodukte mit dem Ziel, der Absicht oder der 
Folge angeboten, gekauft oder verkauft werden, dass 
Marktteilnehmer, die aufgrund des Referenzpreises tätig 
werden, irregeführt werden. Die zulässige Marktpraxis, 
die z. B. im Bereich der Finanzdienstleistungen gilt und 
in Artikel 1 Absatz 5 der Richtlinie 2003/6/EG des Eu­
ropäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 
2003 über Insider-Geschäfte und Marktmanipulation 
(Marktmissbrauch) ( 3 ) definiert ist, und die gegebenenfalls 
angepasst werden muss, falls diese Richtlinie geändert 
wird, kann ein legitimes Mittel für Marktteilnehmer sein, 
um sich einen günstigen Preis für ein Energiegroßhan­
delsprodukt zu sichern.
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(15) Die Verbreitung von Insider-Informationen über ein Ener­
giegroßhandelsprodukt durch Journalisten, die in Aus­
übung ihres Berufes handeln, sollte unter Berücksichti­
gung der für ihren Berufsstand geltenden Regeln und 
der für die Pressefreiheit geltenden Vorschriften beurteilt 
werde, es sei denn, dass diese Personen aus der Verbrei­
tung der betreffenden Informationen direkt oder indirekt 
einen Nutzen ziehen oder Gewinne schöpfen oder diese 
Verbreitung mit der Absicht erfolgt, den Markt in Bezug 
auf das Angebot von Energiegroßhandelsprodukten, die 
Nachfrage danach oder ihren Preis irrezuführen. 

(16) Da sich die Finanzmärkte weiterentwickeln, werden die 
auf diese Märkte anwendbaren Konzepte des Marktmiss­
brauchs entsprechend angepasst werden. Zur Gewährleis­
tung der notwendigen Flexibilität bei der Reaktion auf 
diese Entwicklungen sollte daher der Kommission gemäß 
Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro­
päischen Union die Befugnis übertragen werden, Rechts­
akte in Bezug auf die technische Aktualisierung der Be­
griffsbestimmungen von Insider-Informationen und 
Marktmanipulation zu erlassen, damit die Kohärenz mit 
anderen einschlägigen Vorschriften der Union in den Be­
reichen Finanzdienstleistungen und Energie sichergestellt 
wird. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommis­
sion im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständi­
gen, durchführt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung 
delegierter Rechtsakte sollte die Kommission gewährleis­
ten, dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen 
Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf 
angemessene Weise übermittelt werden. 

(17) Eine effiziente Marktüberwachung auf Unionsebene ist 
von entscheidender Bedeutung, um Marktmissbrauch 
auf den Energiegroßhandelsmärkten aufzudecken und da­
von abzuschrecken. Die durch die Verordnung (EG) 
Nr. 713/2009 des Europäischen Parlaments und des Ra­
tes ( 1 ) gegründete Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (im Folgenden „Agentur“) 
ist am besten in der Lage, eine solche Überwachung zu 
leisten, da sie sowohl über einen unionsweiten Überblick 
über die Strom- und Gasmärkte als auch über die erfor­
derliche Sachkompetenz hinsichtlich des Funktionierens 
der Strom- und Gasmärkte und -systeme in der Union 
verfügt. Da die nationalen Regulierungsbehörden ein um­
fassendes Verständnis der Entwicklungen auf den Ener­
giemärkten in ihrem jeweiligen Mitgliedstaat mitbringen, 
sollten sie eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung 
einer effizienten Marktüberwachung auf nationaler Ebene 
spielen. Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Über­
wachung und Transparenz der Energiemärkte ist eine 
enge Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen der 
Agentur und den nationalen Behörden notwendig. Die 
Erfassung von Daten durch die Agentur berührt in keiner 
Weise das Recht der nationalen Behörden, im nationalen 
Interesse zusätzliche Daten zu erfassen. 

(18) Die effiziente Marktüberwachung setzt einen regelmäßi­
gen und rechtzeitigen Zugang zu den Transaktionsauf­
zeichnungen sowie den Zugriff auf strukturelle Informa­
tionen über die Kapazität und Auslastung der Anlagen 

zur Erzeugung und Speicherung, zum Verbrauch oder 
zur Übertragung/Fernleitung von Strom oder Erdgas vo­
raus. Daher sollten Marktteilnehmer, einschließlich Über­
tragungs-/Fernleitungsnetzbetreiber, Lieferanten, Händler, 
Erzeuger, Broker und Großnutzer, die mit Energiegroß­
handelsprodukten handeln, dazu verpflichtet werden, der 
Agentur diese Informationen zu übermitteln. Die Agentur 
kann ihrerseits enge Verbindungen mit den wesentlichen 
organisierten Handelsplätzen aufbauen. 

(19) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die 
Durchführung der Vorschriften zur Datenerhebung soll­
ten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemei­
nen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitglied­
staaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse 
durch die Kommission kontrollieren ( 2 ), wahrgenommen 
werden. Die Meldepflichten sollten auf ein Mindestmaß 
beschränkt werden und dürfen nicht zu unnötigen Kos­
ten und unnötigem Verwaltungsaufwand für die Markt­
teilnehmer führen. Die einheitlichen Vorschriften über die 
zu meldenden Informationen sollten daher einer vorheri­
gen Kosten-Nutzen-Analyse unterzogen werden, sollten 
doppelte Meldungen verhindern und sollten die in ande­
ren einschlägigen Vorschriften festgelegten Rahmen für 
die Meldepflicht berücksichtigen. Außerdem sollten 
nach Möglichkeit die angeforderten Informationen ganz 
oder teilweise von anderen Personen und mithilfe beste­
hender Quellen erfasst werden. Ist ein Marktteilnehmer 
oder ein Dritter in dessen Namen, ein Meldesystem, ein 
organisierter Markt, ein System zur Zusammenführung 
von Kaufs- und Verkaufsaufträgen („trade matching sys­
tem“) oder eine andere Person, die beruflich Transaktio­
nen arrangiert gemäß der Richtlinie 2004/39/EG des Eu­
ropäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 
2004 über Märkte für Finanzinstrumente ( 3 ) oder der 
anwendbaren Rechtsvorschriften der Union im Bereich 
von Transaktionen mit Derivaten, zentrale Gegenparteien 
und Transaktionsregister seinen/ihren Meldepflichten 
nachgekommen, so sollten auch seine/ihre Meldepflichten 
aufgrund dieser Verordnung als erfüllt gelten, allerdings 
nur insoweit, als alle aufgrund dieser Verordnung erfor­
derlichen Informationen übermittelt wurden. 

(20) Es ist wichtig, dass die Kommission und die Agentur bei 
der Umsetzung dieser Verordnung eng zusammenarbei­
ten und die europäischen Netze der Übertragungs- bzw. 
Fernleitungsnetzbetreiber im Bereich Elektrizität und Gas 
und die durch die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 4 ) errichtete Eu­
ropäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 
(ESMA), die nationalen Regulierungsbehörden, die zu­
ständigen Finanzbehörden und andere Behörden in den 
Mitgliedstaaten wie die nationalen Wettbewerbsbehörden 
sowie betroffene Akteure wie organisierte Handelsplätze 
(z. B. Energiebörsen) und Marktteilnehmer angemessen 
konsultieren.
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(21) Ein europäisches Verzeichnis der Marktteilnehmer, das 
auf nationalen Verzeichnissen beruht, sollte eingerichtet 
werden, um die Transparenz und Integrität der Energie­
großhandelsmärkte insgesamt zu verbessern. Ein Jahr 
nach Einrichtung dieses Verzeichnisses sollte die Kom­
mission in Zusammenarbeit mit der Agentur auf der 
Grundlage der ihr durch die Agentur übermittelten Be­
richte und mit den nationalen Regulierungsbehörden die 
Funktionsweise und die Nützlichkeit des Europäischen 
Verzeichnisses der Marktteilnehmer bewerten. Falls es 
aufgrund dieser Bewertung als zweckmäßig erachtet wird, 
sollte die Kommission die Einführung weiterer Instru­
mente in Betracht ziehen, um die Transparenz und In­
tegrität der Energiegroßhandelsmärkte insgesamt zu ver­
bessern und für unionsweit gleiche Wettbewerbsbedin­
gungen für Marktteilnehmer zu sorgen. 

(22) Um die effiziente Überwachung aller Aspekte des Han­
dels mit Energiegroßhandelsprodukten zu erleichtern, 
sollte die Agentur Mechanismen festlegen, damit andere 
relevante Behörden Zugang zu den von ihr erhaltenen 
Informationen über Transaktionen auf den Energiegroß­
handelsmärkten bekommen, insbesondere ESMA, die na­
tionalen Regulierungsbehörden, die zuständigen Finanz­
behörden der Mitgliedstaaten, die nationalen Wett­
bewerbsbehörden und sonstige relevante Behörden. 

(23) Die Agentur sollte die betriebstechnische Sicherheit der 
von ihr erhaltenen Daten und deren Schutz gewährleis­
ten, den nicht autorisierten Zugang zu den von der 
Agentur aufbewahrten Informationen verhindern und 
Verfahren festlegen, um sicherzustellen, dass die von ihr 
erhobenen Daten nicht von Personen mit autorisiertem 
Zugang zu diesen Daten missbräuchlich verwendet wer­
den. Die Agentur sollte ferner ermitteln, ob die Behörden, 
die Zugang zu den bei der Agentur vorhandenen Daten 
haben, in der Lage sind, ein ebenso hohes Sicherheits­
niveau aufrecht zu halten, und dass sie an entsprechende 
Vertraulichkeitsregelungen gebunden sind. Die Betriebs­
sicherheit der für die Verarbeitung und Übermittlung 
von Informationen eingesetzten IT-Systeme muss daher 
auch sichergestellt werden. Bezüglich der Einrichtung ei­
nes IT-Systems, das ein höchstmögliches Niveau an Da­
tensicherheit garantiert, sollte die Agentur ermutigt wer­
den, eng mit der Europäischen Agentur für Netz- und 
Informationssicherheit (ENISA) zusammenzuarbeiten. 
Diese Regelungen sollten auch für andere Behörden gel­
ten, die für Zwecke dieser Verordnung das Recht auf 
Zugang zu den Daten haben. 

(24) Diese Richtlinie achtet die Grundrechte und hält die 
Grundsätze ein, die insbesondere mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, wie in Artikel 6 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union dargelegt, und durch die verfassungsrechtlichen 
Traditionen in den Mitgliedstaaten anerkannt wurden, 
und die in Einklang mit dem Recht auf Meinungs- und 
Informationsfreiheit, das in Artikel 11 dieser Charta ver­
ankert ist, angewandt werden sollen. 

(25) Falls Informationen in handels- oder sicherheitsrelevanter 
Hinsicht nicht oder nicht mehr sensibel sind, sollte die 
Agentur in der Lage sein, diese den Marktteilnehmern 

und einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stel­
len, um zu einer besseren Marktkenntnis beizutragen. 
Eine solche Transparenz wird dazu beitragen, Vertrauen 
in den Markt aufzubauen, und das Wissen über das Funk­
tionieren von Energiegroßhandelsmärkten fördern. Die 
Agentur sollte Regelungen einführen und öffentlich be­
kannt machen, nach denen diese Informationen in fairer 
und transparenter Weise zugänglich gemacht werden. 

(26) Die nationalen Regulierungsbehörden sollten für die 
Durchsetzung dieser Verordnung in den Mitgliedstaaten 
verantwortlich sein. Zu diesem Zweck sollten sie über die 
notwendigen Untersuchungsbefugnisse verfügen, um 
diese Aufgabe effizient ausführen zu können. Diese Be­
fugnisse sollten in Einklang mit den nationalen Vorschrif­
ten ausgeübt werden und können einer angemessenen 
Kontrolle unterliegen. 

(27) Die Agentur sollte sicherstellen, dass diese Verordnung in 
der gesamten Union koordiniert und in Übereinstim­
mung mit der Anwendung der Richtlinie 2003/6/EG an­
gewendet wird. Hierfür sollte die Agentur gegebenenfalls 
unverbindliche Leitlinien zur Anwendung der in dieser 
Verordnung aufgeführten Begriffsbestimmungen ver­
öffentlichen. Diese Leitlinien sollten sich u. a. mit dem 
Thema der zulässigen Marktpraxis befassen. Da Markt­
missbrauch auf Energiegroßhandelsmärkten häufig mehr 
als einen Mitgliedstaat betrifft, sollte die Agentur außer­
dem bei der Gewährleistung einer effizienten und kohä­
renten Durchführung von Untersuchungen eine wichtige 
Rolle spielen. Um dies zu erreichen, sollte die Agentur in 
der Lage sein, Zusammenarbeit zu verlangen und die 
Arbeit von Untersuchungsgruppen zu koordinieren, die 
sich aus Vertretern der betroffenen nationalen Regulie­
rungsbehörden und ggf. anderer Behörden, einschließlich 
der nationalen Wettbewerbsbehörden, zusammensetzen. 

(28) Die Agentur sollte mit entsprechenden finanziellen Mit­
teln und Humanressourcen ausgestattet werden, damit sie 
die im Rahmen dieser Verordnung zugewiesenen zusätz­
lichen Aufgaben angemessen erfüllen kann. Zu diesem 
Zweck sollten bei dem in den Artikeln 23 und 24 der 
Verordnung (EG) Nr. 713/2009 vorgesehenen Verfahren 
für die Aufstellung, Ausführung und Kontrolle ihres 
Haushaltsplans diese Aufgaben gebührend berücksichtigt 
werden. Die Haushaltsbehörde sollte Sorge dafür tragen, 
dass die höchsten Effizienznormen erfüllt werden. 

(29) Die nationalen Regulierungsbehörden, die zuständigen 
Finanzbehörden der Mitgliedstaaten und ggf. die nationa­
len Wettbewerbsbehörden sollten zusammenarbeiten, um 
eine koordinierte Vorgehensweise bei der Bekämpfung 
von Marktmissbrauch auf den Energiegroßhandelsmärk­
ten, die sowohl Warenmärkte als auch Derivatemärkte 
umfassen, sicherzustellen. Diese Zusammenarbeit sollte 
den Austausch von Informationen über verdächtige 
Handlungen umfassen, die möglicherweise einen Verstoß 
gegen diese Verordnung, die Richtlinie 2003/6/EG oder 
das Wettbewerbsrecht darstellen und auf den Energie­
großhandelsmärkten vorgenommen werden oder wurden. 
Außerdem sollte diese Zusammenarbeit einen Beitrag zu 
einem kohärenten und einheitlichen Ansatz bei den Un­
tersuchungen und Gerichtsverfahren leisten.
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(30) Wichtig ist, dass die Geheimhaltungspflicht für jene gilt, 
die vertrauliche Informationen gemäß dieser Verordnung 
erhalten. Die Agentur, die nationalen Regulierungsbehör­
den, die zuständigen Finanzbehörden der Mitgliedstaaten 
und die nationalen Wettbewerbsbehörden sollten die Ver­
traulichkeit, die Integrität und den Schutz der bei ihnen 
eingehenden Informationen sicherstellen. 

(31) Es ist wichtig, dass die Sanktionen bei Verstößen gegen 
diese Verordnung verhältnismäßig, wirksam und abschre­
ckend sind und der Schwere der Verstöße, dem Schaden 
für die Verbraucher sowie den potenziellen Gewinnen 
infolge des Handels aufgrund von Insider-Informationen 
und Marktmanipulation Rechnung tragen. Die Anwen­
dung dieser Sanktionen sollte in Einklang mit den na­
tionalen Vorschriften erfolgen. In Anbetracht der Wech­
selwirkungen zwischen dem Handel mit Strom- und Erd­
gasderivaten und dem Handel mit echtem Strom und 
Erdgas sollten die Sanktionen für Verstöße gegen diese 
Verordnung mit den von den Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Durchführung der Richtlinie 2003/6/EG verabschie­
deten Sanktionen in Einklang stehen. Unter Berücksichti­
gung der Konsultation zu der Mitteilung der Kommission 
vom 12. Dezember 2010 mit dem Titel „Stärkung der 
Sanktionsregelungen im Finanzdienstleistungssektor“ 
sollte die Kommission erwägen, Vorschläge für die Har­
monisierung der Mindeststandards für die Sanktionssys­
teme der Mitgliedstaaten innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums vorzulegen. Diese Verordnung berührt weder 
die nationalen Rechtsvorschriften über das Beweismaß 
noch die Verpflichtung der nationalen Regulierungs­
behörden und Gerichte der Mitgliedstaaten, zur Aufklä­
rung rechtserheblicher Sachverhalte beizutragen, sofern 
diese Rechtsvorschriften und Anforderungen im Einklang 
mit den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts ste­
hen. 

(32) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Schaffung 
eines harmonisierten Rahmens zur Gewährleistung der 
Transparenz und Integrität des Energiegroßhandels­
markts, auf der Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausrei­
chend verwirklicht werden kann und daher besser auf 
Unionsebene zu erreichen ist, kann die Union Maßnah­
men nach dem in Artikel 5 des Vertrags über die Euro­
päische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip beschlie­
ßen. Entsprechend dem im selben Artikel genannten Ver­
hältnismäßigkeitsprinzip geht diese Verordnung nicht 
über das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche 
Maß hinaus — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand, Geltungsbereich und Verhältnis zu anderen 
Rechtsvorschriften der Union 

(1) In dieser Verordnung werden Regeln für das Verbot miss­
bräuchlicher Praktiken, die die Energiegroßhandelsmärkten be­
einträchtigen, festgelegt, die mit den für Finanzmärkte geltenden 
Regeln und mit dem ordnungsgemäßen Funktionieren dieser 
Energiegroßhandelsmärkte kohärent sind, wobei sie den beson­
deren Merkmalen dieser Märkte Rechnung tragen. Sie sieht die 
Überwachung der Energiegroßhandelsmärkte durch die Agentur 

für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden („die 
Agentur“) in enger Abstimmung mit den nationalen Regulie­
rungsbehörden und unter Berücksichtigung der Wechselwirkun­
gen zwischen dem Emissionshandelssystem und den Energie­
großhandelsmärkten vor. 

(2) Die Verordnung gilt für den Handel mit Energiegroßhan­
delsprodukten. Artikel 3 und Artikel 5 dieser Verordnung gelten 
nicht für Energiegroßhandelsprodukte, die Finanzinstrumente 
sind und für die Artikel 9 der Richtlinie 2003/6/EG gilt. Die 
Richtlinien 2003/6/EG und 2004/39/EG sowie die Anwendung 
des europäischen Wettbewerbsrechts auf die von dieser Verord­
nung erfassten Praktiken werden durch diese Verordnung nicht 
berührt. 

(3) Die Agentur, die nationalen Regulierungsbehörden, die 
ESMA, die zuständigen Finanzbehörden der Mitgliedstaaten 
und gegebenenfalls die nationalen Wettbewerbsbehörden arbei­
ten zusammen, um sicherzustellen, dass eine koordinierte Vor­
gehensweise bei der Durchsetzung der relevanten Rechtsvor­
schriften verfolgt wird, wenn Maßnahmen ein oder mehrere 
Finanzinstrumente, für die Artikel 9 der Richtlinie 2003/6/EG 
gilt, und auch ein oder mehrere Energiegroßhandelsprodukte, 
für die die Artikel 3, 4 und 5 dieser Verordnung gelten, betref­
fen. 

(4) Der Verwaltungsrat der Agentur stellt sicher, dass die 
Agentur die ihr im Rahmen dieser Verordnung zugewiesenen 
Aufgaben in Einklang mit dieser Verordnung und der Verord­
nung (EG) Nr. 713/2009 ausführt. 

(5) Der Direktor der Agentur konsultiert den Regulierungsrat 
der Agentur bei allen Aspekten der Umsetzung dieser Verord­
nung und berücksichtigt gebührend dessen Ratschläge und Stel­
lungnahmen. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die folgenden Begriffs­
bestimmungen: 

1. „Insider-Information“ ist eine nicht öffentlich bekannte prä­
zise Information, die direkt oder indirekt ein oder mehrere 
Energiegroßhandelsprodukte betrifft und die, wenn sie öf­
fentlich bekannt würde, die Preise dieser Energiegroßhan­
delsprodukte wahrscheinlich erheblich beeinflussen würde. 

Für die Anwendung dieser Begriffsbestimmung ist „Infor­
mation“, 

a) eine Information, die gemäß den Verordnungen (EG) 
Nr. 714/2009 und (EG) Nr. 715/2009 öffentlich be­
kannt zu machen ist, einschließlich der nach diesen Ver­
ordnungen zu verabschiedenden Leitlinien und Netzko­
dizes; 

b) eine Information, die die Kapazität und die Nutzung von 
Anlagen zur Erzeugung und Speicherung, zum Ver­
brauch oder zur Übertragung/Fernleitung von Strom 
oder Erdgas bzw. die Kapazität und die Auslastung 
von Flüssiggasanlagen, einschließlich der geplanten 
oder ungeplanten Nichtverfügbarkeit dieser Anlagen, be­
trifft;
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c) eine Information, die aufgrund von Rechts- und Verwal­
tungsvorschriften auf Unionsebene oder nationaler 
Ebene, Marktvorschriften, Verträgen oder Gebräuchen 
auf dem relevanten Energiegroßhandelsmarkt bekannt 
gegeben werden muss, soweit sie die Preise von Ener­
giegroßhandelsprodukten erheblich beeinflussen könnte, 
und 

d) eine andere Information, die ein vernünftiger Marktteil­
nehmer wahrscheinlich als Teil seiner Entscheidungs­
grundlage für den Abschluss einer Transaktion oder 
das Erteilen eines Handelsauftrags im Zusammenhang 
mit einem Energiegroßhandelsprodukt nutzen würde. 

Eine Information ist dann als präzise anzusehen, wenn 
damit eine Reihe von Umständen gemeint ist, die bereits 
existieren oder bei denen man mit hinreichender Wahr­
scheinlichkeit davon ausgehen kann, dass sie in Zukunft 
existieren werden, oder ein Ereignis, das bereits eingetreten 
ist oder mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in Zukunft 
eintreten wird, und diese Information darüber hinaus spezi­
fisch genug ist, dass sie einen Schluss auf die mögliche 
Auswirkung dieser Reihe von Umständen oder dieses Ereig­
nisses auf die Preise von Energiegroßhandelsprodukten zu­
lässt; 

2. „Marktmanipulation“ ist 

a) der Abschluss einer Transaktion oder das Erteilen eines 
Handelsauftrags für Energiegroßhandelsprodukte, der 
bzw. die 

i) falsche oder irreführende Signale für das Angebot 
von Energiegroßhandelsprodukten, die Nachfrage da­
nach oder ihren Preis gibt oder geben könnte, 

ii) den Preis eines oder mehrerer Energiegroßhandels­
produkte durch eine Person oder mehrere in Abspra­
che handelnde Personen in der Weise beeinflusst 
oder zu beeinflussen versucht, dass ein künstliches 
Preisniveau erzielt wird, es sei denn, die Person, wel­
che die Transaktion abgeschlossen oder den Han­
delsauftrag erteilt hat, weist nach, dass sie legitime 
Gründe dafür hatte und dass diese Transaktion oder 
dieser Handelsauftrag nicht gegen die zulässige 
Marktpraxis auf dem betreffenden Energiegroßhan­
delsmarkt verstößt, oder 

iii) unter Vorspiegelung oder versuchter Vorspiegelung 
falscher Tatsachen oder unter Verwendung oder ver­
suchter Verwendung sonstiger Kunstgriffe oder For­
men der Täuschung erfolgt, die falsche oder irrefüh­
rende Signale für das Angebot von Energiegroßhan­
delsprodukten, die Nachfrage danach oder ihren 
Preis geben oder geben könnten; 

oder 

b) die Verbreitung von Informationen über die Medien ein­
schließlich dem Internet oder auf anderem Wege, die 
falsche oder irreführende Signale für das Angebot von 
Energiegroßhandelsprodukten, die Nachfrage danach 

oder ihren Preis geben oder geben könnten, u. a. durch 
Verbreitung von Gerüchten sowie falscher oder irrefüh­
render Nachrichten, wenn die diese Informationen ver­
breitende Person wusste oder hätte wissen müssen, dass 
sie falsch oder irreführend waren. 

Werden solche Informationen zu journalistischen oder 
künstlerischen Zwecken verbreitet, ist eine solche Ver­
breitung von Informationen unter Berücksichtigung der 
in Bezug auf die Pressefreiheit und die freie Meinungs­
äußerung in anderen Medien geltenden Regeln zu beur­
teilen, es sei denn, dass 

i) die betreffenden Personen aus der Verbreitung der 
betreffenden Informationen direkt oder indirekt einen 
Nutzen ziehen oder Gewinne schöpfen oder 

ii) die Bereitstellung oder Verbreitung mit der Absicht 
erfolgt, den Markt in Bezug auf das Angebot von 
Energiegroßhandelsprodukten, die Nachfrage danach 
oder ihren Preis irrezuführen; 

3. „Versuch der Marktmanipulation“ ist 

a) der Abschluss einer Transaktion, das Erteilen eines Han­
delsauftrags oder das Vornehmen sonstiger Handlungen 
im Zusammenhang mit einem Energiegroßhandelspro­
dukt mit der Absicht, 

i) falsche oder irreführende Signale für das Angebot 
von Energiegroßhandelsprodukten, die Nachfrage da­
nach oder ihren Preis zu geben, 

ii) den Preis eines oder mehrerer Energiegroßhandels­
produkte auf einem künstlichen Preisniveau zu hal­
ten, es sei denn, die Person, welche die Transaktion 
abgeschlossen oder den Handelsauftrag erteilt hat, 
weist nach, dass sie legitime Gründe dafür hatte 
und dass diese Transaktion oder dieser Handelsauf­
trag nicht gegen die zulässige Marktpraxis auf dem 
betreffenden Energiegroßhandelsmarkt verstößt, oder 

iii) falsche Tatsachen vorzuspiegeln oder sonstige Kunst­
griffe oder Formen der Täuschung zu verwenden, die 
falsche oder irreführende Signale für das Angebot 
von Energiegroßhandelsprodukten, die Nachfrage da­
nach oder ihren Preis geben oder geben könnten; 

oder 

b) Informationen über die Medien einschließlich Internet 
oder auf anderem Wege zu verbreiten mit der Absicht, 
falsche oder irreführende Signale für das Angebot von 
Energiegroßhandelsprodukten, die Nachfrage danach 
oder ihren Preis zu geben; 

4. „Energiegroßhandelsprodukte“ sind die folgenden Verträge 
und Derivate unabhängig davon, wo und wie sie gehandelt 
werden: 

a) Verträge für die Versorgung mit Strom oder Erdgas, 
deren Lieferung in der Union erfolgt;
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b) Derivate, die Strom oder Erdgas betreffen, das/der in der 
Union erzeugt, gehandelt oder geliefert wurde; 

c) Verträge, die den Transport von Strom oder Erdgas in 
der Union betreffen; 

d) Derivate, die den Transport von Strom oder Erdgas in 
der Union betreffen. 

Verträge über die Lieferung und die Verteilung von Strom 
oder Erdgas zur Nutzung durch Endverbraucher sind keine 
Energiegroßhandelsprodukte. Verträge über die Lieferung 
und die Verteilung von Strom oder Erdgas an Endverbrau­
cher mit einer höheren Verbrauchskapazität als dem in 
Nummer 5 Absatz 2 aufgeführten Schwellenwert gelten 
jedoch als Energiegroßhandelsprodukte; 

5. „Verbrauchskapazität“ ist der Verbrauch eines Endverbrau­
chers in Bezug auf Strom oder Erdgas bei voller Ausschöp­
fung der Produktionskapazität dieses Verbrauchers. Dies 
umfasst den gesamten Verbrauch dieses Verbrauchers als 
Wirtschaftseinheit, soweit der Verbrauch auf Märkten mit 
miteinander verknüpften Großhandelspreisen erfolgt. 

Für die Zwecke dieser Begriffsbestimmung wird der Ver­
brauch in einzelnen Anlagen mit einer Verbrauchskapazität 
von weniger als 600 GWh pro Jahr, die sich unter der 
Kontrolle einer Wirtschaftseinheit befinden, insoweit nicht 
berücksichtigt, als diese Anlagen keinen kumulierten Ein­
fluss auf die Preise auf den Energiegroßhandelsmärkten aus­
üben, da sie sich räumlich gesehen in verschiedenen rele­
vanten Märkten befinden; 

6. „Energiegroßhandelsmarkt“ ist jeder Markt in der Union, auf 
dem Energiegroßhandelsprodukte gehandelt werden; 

7. „Marktteilnehmer“ ist jede Person, einschließlich eines Über­
tragungs- bzw. Fernleitungsnetzbetreibers, die/der an einem 
oder mehreren Energiegroßhandelsmärkten Transaktionen 
abschließt oder einen Handelsauftrag erteilt; 

8. „Person“ ist eine natürliche oder eine juristische Person; 

9. „zuständige Finanzbehörde“ ist eine zuständige Behörde, die 
gemäß dem Verfahren in Artikel 11 der Richtlinie 
2003/6/EG benannt wird; 

10. „nationale Regulierungsbehörde“ ist eine nationale Regulie­
rungsbehörde, die gemäß Artikel 35 Absatz 1 der Richtlinie 
2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt ( 1 ) oder gemäß Artikel 39 Ab­
satz 1 der Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Par­
laments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame 
Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt ( 2 ) benannt wird; 

11. „Übertragungsnetzbetreiber/Fernleitungsnetzbetreiber“ ist im 
Sinne von Artikel 2 Nummer 4 der Richtlinie 2009/72/EG 
und Artikel 2 Nummer 4 der Richtlinie 2009/73/EG zu 
verstehen; 

12. „Mutterunternehmen“ ist ein Mutterunternehmen im Sinne 
der Artikel 1 und 2 der Siebten Richtlinie 83/349/EWG des 
Rates vom 13. Juni 1983 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 
Buchstabe g des Vertrags über den konsolidierten Ab­
schluss ( 3 ); 

13. „verbundenes Unternehmen“ ist ein Tochterunternehmen 
oder ein anderes Unternehmen, an dem eine Beteiligung 
gehalten wird, oder ein Unternehmen, das mit einem ande­
ren durch eine Beziehung im Sinne des Artikels 12 Ab­
satz 1 der Richtlinie 83/349/EWG verbunden ist; 

14. „Verteilung von Erdgas“ ist im Sinne von Artikel 2 Num­
mer 5 der Richtlinie 2009/73/EG zu verstehen; 

15. „Verteilung von Strom“ ist im Sinne von Artikel 2 Num­
mer 5 der Richtlinie 2009/72/EG zu verstehen. 

Artikel 3 

Verbot von Insider-Handel 

(1) Personen, die über Insider-Informationen in Bezug auf ein 
Energiegroßhandelsprodukt verfügen, ist es untersagt, 

a) diese Informationen im Wege des Erwerbs oder der Veräuße­
rung von Energiegroßhandelsprodukten, auf die sich die In­
formation bezieht, für eigene oder fremde Rechnung direkt 
oder indirekt zu nutzen, oder dies zu versuchen; 

b) diese Informationen an Dritte weiterzugeben, soweit dies 
nicht im normalen Rahmen der Ausübung ihrer Arbeit 
oder ihres Berufes oder der Erfüllung ihrer Aufgaben ge­
schieht; 

c) auf der Grundlage von Insider-Informationen anderen Per­
sonen zu empfehlen oder andere Personen dazu zu verleiten, 
Energiegroßhandelsprodukte, auf die sich die Information 
bezieht, zu erwerben oder zu veräußern. 

(2) Das Verbot nach Absatz 1 gilt für folgende Personen, die 
über Insider-Informationen in Bezug auf ein Energiegroßhan­
delsprodukt verfügen: 

a) Mitglieder der Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Auf­
sichtsorgane eines Unternehmens, 

b) Personen mit Beteiligung am Kapital eines Unternehmens, 

c) Personen, die im Rahmen der Ausübung ihrer Arbeit oder 
ihres Berufes oder der Erfüllung ihrer Aufgaben Zugang zu 
der Information haben, 

d) Personen, die sich diese Informationen auf kriminelle Weise 
beschafft haben, 

e) Personen, die wissen oder wissen müssten, dass es sich um 
Insider-Informationen handelt.
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(3) Absatz 1 Buchstaben a und c finden keine Anwendung, 
wenn Übertragungs-/Fernleitungsnetzbetreiber Strom oder Erd­
gas kaufen, um den sicheren Netzbetrieb gemäß ihren Verpflich­
tungen nach Artikel 12 Buchstaben d und e der Richtlinie 
2009/72/EG oder Artikel 13 Absatz 1 Buchstaben a und c 
der Richtlinie 2009/73/EG zu gewährleisten. 

(4) Dieser Artikel gilt nicht für 

a) Transaktionen, durch die einer fällig gewordenen Verpflich­
tung zum Erwerb oder zur Veräußerung von Energiegroß­
handelsprodukten nachgekommen werden soll, wenn diese 
Verpflichtung auf einer Vereinbarung oder einem Handels­
auftrag beruht, die geschlossen bzw. der erteilt wurde, bevor 
die betreffende Person in den Besitz der Insider-Information 
gelangt ist; 

b) Transaktionen von Stromerzeugern und Erdgasproduzenten, 
Betreibern von Erdgasspeicheranlagen oder Betreibern von 
Flüssiggaseinfuhranlagen, die ausschließlich der Deckung di­
rekter physischer Verluste infolge unvorhergesehener Ausfälle 
dienen, wenn die Marktteilnehmer andernfalls nicht in der 
Lage wären, die geltenden Vertragsverpflichtungen zu erfül­
len, oder wenn dies im Einvernehmen mit dem/den betrof­
fenen Übertragungs-/Fernleitungsnetzbetreiber(n) erfolgt, um 
den sicheren Netzbetrieb zu gewährleisten. In einem solchen 
Fall werden die einschlägigen Informationen über die Trans­
aktionen der Agentur und der nationalen Regulierungs­
behörde übermittelt. Diese Meldepflicht gilt unbeschadet 
der in Artikel 4 Absatz 1 enthaltenen Verpflichtung; 

c) Marktteilnehmer, die unter nationalen Notfallvorschriften 
handeln, wenn nationale Behörden eingegriffen haben, um 
die Versorgung mit Strom oder Erdgas zu gewährleisten, und 
die Marktmechanismen in einem Mitgliedstaat oder Teilen 
davon ausgesetzt worden sind. In diesem Fall gewährleistet 
die für die Notfallplanung zuständige Behörde die Veröffent­
lichung im Einklang mit Artikel 4. 

(5) Sofern es sich bei den Personen, die über Insider-Infor­
mationen über ein Energiegroßhandelsprodukt verfügen, um ju­
ristische Personen handelt, gelten die Verbote nach Absatz 1 
auch für die natürlichen Personen, die an dem Beschluss betei­
ligt sind, die Transaktion für Rechnung der betreffenden juris­
tischen Person zu tätigen. 

(6) Werden Informationen zu journalistischen oder künstleri­
schen Zwecken verbreitet, wird eine solche Verbreitung von 
Informationen unter Berücksichtigung der in Bezug auf die Pres­
sefreiheit und die freie Meinungsäußerung in anderen Medien 
geltenden Regeln beurteilt, es sei denn, dass 

a) die betreffenden Personen aus der Verbreitung der betreffen­
den Informationen direkt oder indirekt einen Nutzen ziehen 
oder Gewinne schöpfen, oder 

b) die Bereitstellung oder Verbreitung mit der Absicht erfolgt, 
den Markt in Bezug auf das Angebot von Energiegroßhan­
delsprodukten, die Nachfrage danach oder ihren Preis irre­
zuführen. 

Artikel 4 

Verpflichtung zur Veröffentlichung von Insider- 
Informationen 

(1) Die Marktteilnehmer geben die ihnen vorliegenden In­
sider-Informationen in Bezug auf das Unternehmen oder auf 
Anlagen, die sich im Eigentum des betreffenden Marktteilneh­
mers oder seines Mutterunternehmens oder eines verbundenen 
Unternehmens befinden oder von diesem kontrolliert werden 
oder für deren betriebliche Angelegenheiten dieser Marktteilneh­
mer oder dieses Unternehmen ganz oder teilweise verantwort­
lich ist, effektiv und rechtzeitig bekannt. Zu den bekanntgege­
benen Informationen zählen Informationen über die Kapazität 
und die Nutzung von Anlagen zur Erzeugung und Speicherung, 
zum Verbrauch oder zur Übertragung/Fernleitung von Strom 
oder Erdgas bzw. Informationen, die die Kapazität und die Nut­
zung von Flüssiggasanlagen, einschließlich der geplanten oder 
ungeplanten Nichtverfügbarkeit dieser Anlagen, betreffen. 

(2) Ein Marktteilnehmer darf die Bekanntgabe von Insider- 
Informationen auf eigene Verantwortung ausnahmsweise auf­
schieben, wenn diese Bekanntgabe seinen berechtigten Interes­
sen schaden könnte, sofern diese Unterlassung nicht geeignet ist, 
die Öffentlichkeit irrezuführen, und der Marktteilnehmer in der 
Lage ist, die Vertraulichkeit der Information zu gewährleisten 
und er auf der Grundlage dieser Informationen keine den Han­
del mit Energiegroßhandelsprodukten betreffenden Entscheidun­
gen trifft. In einem solchen Fall übermittelt der Marktteilnehmer 
diese Information zusammen mit einer Begründung für den 
Aufschub der Bekanntgabe unverzüglich an die Agentur und 
die betreffende nationale Regulierungsbehörde unter Beachtung 
von Artikel 8 Absatz 5. 

(3) Gibt ein Marktteilnehmer oder eine Person, die bei einem 
Marktteilnehmer beschäftigt ist oder in seinem Namen handelt, 
Informationen über ein Energiegroßhandelsprodukt im norma­
len Rahmen der Ausübung seiner/ihrer Arbeit oder seines/ihres 
Berufes oder der Erfüllung seiner/ihrer Aufgaben, wie in 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b dargelegt, bekannt, stellt dieser 
Marktteilnehmer oder diese Person die zeitgleiche, vollständige 
und tatsächliche Bekanntgabe dieser Information sicher. Im Fall 
einer nicht absichtlichen Weitergabe sorgt der Marktteilnehmer 
dafür, dass die Informationen so rasch wie möglich nach der 
nicht absichtlichen Weitergabe vollständig und tatsächlich be­
kannt gegeben werden. Dieser Absatz findet keine Anwendung, 
wenn die Person, an die die Informationen weitergegeben wer­
den, zur Vertraulichkeit verpflichtet ist, unabhängig davon, ob 
sich diese Verpflichtung aus Rechts- oder Verwaltungsvorschrif­
ten, einer Satzung oder einem Vertrag ergibt. 

(4) Die Veröffentlichung von Insider-Informationen, auch in 
aggregierter Form, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 
oder der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 oder nach diesen Ver­
ordnungen zu verabschiedenden Leitlinien und Netzkodizes gilt 
als eine zeitgleiche, vollständige und tatsächliche Bekanntgabe. 

(5) Wurde einem Übertragungsnetzbetreiber/Fernleitungs­
netzbetreiber entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 
oder der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 eine Befreiung von der 
Pflicht zur Veröffentlichung bestimmter Daten gewährt, ist die­
ser Betreiber damit auch von der Verpflichtung gemäß Absatz 1 
dieses Artikels in Bezug auf diese Daten befreit.
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(6) Die Absätze 1 und 2 gelten unbeschadet der Verpflich­
tungen der Marktteilnehmer gemäß den Richtlinien 2009/72/EG 
und 2009/73/EG und den Verordnungen (EG) Nr. 714/2009 
und (EG) Nr. 715/2009 einschließlich der gemäß diesen Richt­
linien und Verordnungen verabschiedeten Leitlinien und Netz­
kodizes, insbesondere betreffend den Zeitpunkt und die Art und 
Weise der Veröffentlichung von Informationen. 

(7) Die Absätze 1 und 2 lassen das Recht der Marktteilneh­
mer unberührt, die Bekanntgabe sensibler Informationen über 
den Schutz kritischer Infrastrukturen gemäß Artikel 2 Buchsta­
be d der Richtlinie 2008/114/EG des Rates vom 8. Dezember 
2008 über die Ermittlung und Ausweisung europäischer kriti­
scher Infrastrukturen und die Bewertung der Notwendigkeit, 
ihren Schutz zu verbessern ( 1 ), aufzuschieben, wenn sie in ihren 
Ländern als Verschlusssache eingestuft werden. 

Artikel 5 

Verbot der Marktmanipulation 

Die Vornahme oder der Versuch der Vornahme von Marktmani­
pulation auf den Energiegroßhandelsmärkten ist untersagt. 

Artikel 6 

Technische Aktualisierung der Begriffsbestimmungen von 
Insider-Informationen und Marktmanipulation 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 20 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um 

a) die Begriffsbestimmungen in Artikel 2 Nummern 1, 2, 3 und 
5 anzupassen, damit die Kohärenz mit sonstigen einschlägi­
gen Rechtsvorschriften der Union in den Bereichen Finanz­
dienstleistungen und Energie sichergestellt wird, und 

b) diese Begriffsbestimmungen allein zu dem Zweck zu aktua­
lisieren, dass künftigen Entwicklungen auf den Energiegroß­
handelsmärkten Rechnung getragen wird. 

(2) In den delegierten Rechtsakten nach Absatz 1 werden 
mindestens berücksichtigt: 

a) die spezifische Funktionsweise der Energiegroßhandels­
märkte, einschließlich der Besonderheiten der Elektrizitäts- 
und der Gasmärkte, und die Interaktion zwischen Waren­
märkten und Derivatemärkten, 

b) die Möglichkeit von Manipulationen über Grenzen hinweg, 
zwischen Strom- und Gasmärkten und auf Waren- und Deri­
vatemärkten, 

c) die potenziellen Auswirkungen der tatsächlichen oder ge­
planten Produktion, des tatsächlichen oder geplanten Ver­
brauchs und der tatsächlichen oder geplanten Nutzung von 
Übertragungs-/Fernleitungs- oder Speicherkapazitäten auf die 
Energiegroßhandelsmarktpreise und 

d) in Einklang mit den Verordnungen (EG) Nr. 714/2009 und 
(EG) Nr. 715/2009 angenommene Netzkodizes und Rah­
menleitlinien. 

Artikel 7 

Marktüberwachung 

(1) Die Agentur überwacht den Handel mit Energiegroßhan­
delsprodukten, um auf Insider-Informationen und Marktmani­
pulation basierenden Handel aufzudecken und zu verhindern. 
Sie erhebt die Daten zur Bewertung und Überwachung der 
Energiegroßhandelsmärkte wie in Artikel 8 vorgesehen. 

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden arbeiten bei der 
Überwachung der Energiegroßhandelsmärkte nach Absatz 1 
auf regionaler Ebene und mit der Agentur zusammen. Zu die­
sem Zweck haben die nationalen Regulierungsbehörden Zugang 
zu einschlägigen Informationen, die die Agentur nach Absatz 1 
erhoben hat; dies gilt vorbehaltlich des Artikels 10 Absatz 2. 
Die nationalen Regulierungsbehörden können auch den Handel 
mit Energiegroßhandelsprodukten auf nationaler Ebene über­
wachen. 

Die Mitgliedstaaten können für ihre nationale Wettbewerbs­
behörde oder eine in dieser Behörde angesiedelte Marktüber­
wachungsstelle vorsehen, dass sie zusammen mit der nationalen 
Regulierungsbehörde den Markt überwacht. Bei der Marktüber­
wachung hat die nationale Wettbewerbsbehörde oder Markt­
überwachungsstelle dieselben Rechte und Pflichten wie die na­
tionale Regulierungsbehörde gemäß Unterabsatz 1, Absatz 3 
Unterabsatz 2 zweiter Satz, Artikel 4 Absatz 2 zweiter Satz, 
Artikel 8 Absatz 5 erster Satz und Artikel 16. 

(3) Die Agentur legt mindestens einmal jährlich der Kommis­
sion einen Bericht über ihre Tätigkeit im Rahmen dieser Ver­
ordnung vor und macht ihn öffentlich zugänglich. In diesen 
Berichten bewertet die Agentur die Funktionsweise und Trans­
parenz verschiedener Kategorien von Marktplätzen und ver­
schiedener Handelsarten und kann der Kommission Empfehlun­
gen in Bezug auf Marktregeln, Normen und Verfahren unter­
breiten, mit denen die Integrität des Marktes und das Funktio­
nieren des Binnenmarktes verbessert werden könnten. Sie kann 
auch prüfen, ob Mindestanforderungen für organisierte Märkte 
zur Erhöhung der Markttransparenz beitragen könnten. Die Be­
richte können mit dem in Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 713/2009 genannten Bericht kombiniert werden. 

Die Agentur kann der Kommission Empfehlungen unterbreiten 
zu den Aufzeichnungen der Transaktionen einschließlich der 
Handelsaufträge, die ihrer Ansicht nach für eine wirksame und 
effiziente Überwachung der Energiegroßhandelsmärkte notwen­
dig sind. Vor der Abgabe solcher Empfehlungen konsultiert die 
Agentur die interessierten Parteien, vor allem die nationalen 
Regulierungsbehörden, die zuständigen Finanzbehörden der Mit­
gliedstaaten, die nationalen Wettbewerbsbehörden und ESMA. 

Sämtliche Empfehlungen sollten dem Europäischen Parlament, 
dem Rat, der Kommission und der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden.
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Artikel 8 

Datenerhebung 

(1) Marktteilnehmer oder eine in Absatz 4 Buchstabe b bis f 
genannte und in ihrem Namen handelnde Person oder Behörde 
übermitteln der Agentur Aufzeichnungen der Transaktionen am 
Energiegroßhandelsmarkt einschließlich der Handelsaufträge. Die 
gemeldeten Informationen umfassen genaue Angaben über die 
erworbenen und veräußerten Energiegroßhandelsprodukte, die 
vereinbarten Preise und Mengen, die Tage und Uhrzeiten der 
Ausführung, die Parteien und Begünstigten der Transaktionen 
und sonstige einschlägige Informationen. Obgleich die Gesamt­
verantwortung bei den Marktteilnehmern liegt, gilt die Melde­
pflicht des betreffenden Marktteilnehmers als erfüllt, wenn die 
angeforderten Informationen von einer in Absatz 4 Buchsta­
ben b bis f genannten Person oder Behörde übermittelt wurden. 

(2) Im Wege von Durchführungsrechtsakten 

a) erstellt die Kommission eine Liste der Verträge und Derivate 
einschließlich der Handelsaufträge, die gemäß Absatz 1 zu 
melden sind und legt gegebenenfalls angemessene Bagatell­
grenzen für die Meldung von Transaktionen fest; 

b) erlässt sie einheitliche Vorschriften über die Meldung der 
gemäß Absatz 1 bereitzustellenden Informationen; 

c) legt sie den Zeitpunkt und die Form für die Meldung dieser 
Informationen fest. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 21 
Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. Sie berücksichtigen 
die bestehenden Meldesysteme. 

(3) In Absatz 4 Buchstaben a bis d genannte Personen, die 
Transaktionen gemäß der Richtlinie 2004/39/EG oder gemäß 
der anwendbaren Rechtsvorschriften der Union über Transaktio­
nen mit Derivaten, zentrale Gegenparteien und Transaktions­
register gemeldet haben, unterliegen keiner doppelten Melde­
pflicht in Bezug auf diese Transaktionen. 

Unbeschadet Unterabsatz 1 kann durch die in Absatz 2 genann­
ten Durchführungsrechtsakte ermöglicht werden, dass organi­
sierte Märkte, Systeme zur Zusammenführung von Kaufs- und 
Verkaufsaufträgen oder Meldesysteme der Agentur Aufzeichnun­
gen der Energiegroßhandelstransaktionen übermitteln. 

(4) Für die Zwecke des Absatzes 1 werden Informationen 
bereitgestellt durch 

a) den Marktteilnehmer, 

b) einen Dritten im Namen des Marktteilnehmers, 

c) ein Meldesystem, 

d) einen organisierten Markt, ein System zur Zusammenfüh­
rung von Kaufs- und Verkaufsaufträgen („trade matching 
system“) oder andere Personen, die beruflich Transaktionen 
arrangieren, 

e) ein gemäß den anwendbaren Rechtsvorschriften der Union 
über Transaktionen mit Derivaten, zentrale Gegenparteien 
und Transaktionsregister registriertes oder anerkanntes 
Transaktionsregister, oder 

f) eine zuständige Behörde, bei der diese Informationen gemäß 
Artikel 25 Absatz 3 der Richtlinie 2004/39/EG eingegangen 
sind, oder die ESMA, bei der diese Informationen gemäß den 
anwendbaren Rechtsvorschriften der Union über Transaktio­
nen mit Derivaten, zentrale Gegenparteien und Transaktions­
register eingegangen sind. 

(5) Die Marktteilnehmer übermitteln der Agentur und den 
nationalen Regulierungsbehörden Informationen über die Kapa­
zität und Nutzung von Anlagen zur Erzeugung und Speiche­
rung, zum Verbrauch oder zur Übertragung/Fernleitung von 
Strom oder Erdgas oder über die Kapazität und Nutzung von 
Flüssiggasanlagen, einschließlich der geplanten oder ungeplanten 
Nichtverfügbarkeit dieser Anlagen, zum Zweck der Über­
wachung der Energiegroßhandelsmärkte. Die Meldepflichten 
der Marktteilnehmer sind dadurch auf ein Mindestmaß zu be­
schränken, dass die erforderlichen Informationen nach Möglich­
keit ganz oder teilweise mithilfe bestehender Quellen erfasst 
werden. 

(6) Im Wege von Durchführungsrechtsakten 

a) erlässt die Kommission einheitliche Vorschriften über die 
Meldung der Informationen, die gemäß Absatz 5 bereit­
zustellen sind und gegebenenfalls über angemessene Bagatell­
grenzen für diese Meldung; 

b) legt sie den Zeitpunkt und die Form für die Meldung dieser 
Informationen fest. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 21 
Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. In ihnen werden die 
geltenden Meldepflichten gemäß den Verordnungen (EG) 
Nr. 714/2009 und (EG) Nr. 715/2009 berücksichtigt. 

Artikel 9 

Registrierung der Marktteilnehmer 

(1) Marktteilnehmer, die Transaktionen abschließen, die ge­
mäß Artikel 8 Absatz 1 der Agentur zu melden sind, müssen 
sich bei der nationalen Regulierungsbehörde in dem Mitglied­
staat, in dem sie ihren Sitz haben oder ansässig sind, oder, falls 
sie nicht in der Union ihren Sitz haben oder ansässig sind, in 
dem Mitgliedstaat in dem sie tätig sind, registrieren lassen. 

Ein Marktteilnehmer darf sich nur bei einer nationalen Regulie­
rungsbehörde registrieren lassen. Mitgliedstaaten dürfen von ei­
nem Marktteilnehmer, der bereits in einem anderen Mitglied­
staat registriert ist, nicht verlangen, dass er sich erneut regis­
trieren lässt. 

Die Registrierung von Marktteilnehmern berührt nicht die Ver­
pflichtung, die anwendbaren Handels-, Regel- und Ausgleichs­
vorschriften einzuhalten.
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(2) Spätestens drei Monate nach dem Erlass der Durchfüh­
rungsrechtsakte gemäß Artikel 8 Absatz 2 durch die Kommis­
sion, richten die nationalen Regulierungsbehörden nationale 
Verzeichnisse der Marktteilnehmer ein, die sie auf dem jeweils 
neuesten Stand halten. Im Verzeichnis ist jedem Marktteilneh­
mer eine eigene Kennung zugewiesen und sind hinreichende 
Informationen enthalten, um den Marktteilnehmer identifizieren 
zu können, so u. a. zweckdienliche Angaben zu seiner Mehr­
wertsteuernummer, seines Sitzes, den für die betrieblichen und 
handelsbezogenen Entscheidungen verantwortlichen Personen 
und dem letzten Controller oder Begünstigten der Handelstätig­
keiten des Marktteilnehmers. 

(3) Die nationalen Regulierungsbehörden übermitteln der 
Agentur die Informationen aus ihren nationalen Verzeichnissen 
in einem von der Agentur festgelegten Format. Die Agentur legt 
in Zusammenarbeit mit diesen Behörden dieses Format fest und 
gibt es bis zum 29. Juni 2012 bekannt. Auf der Grundlage der 
von den nationalen Regulierungsbehörden bereitgestellten Infor­
mationen erstellt die Agentur ein europäisches Verzeichnis der 
Marktteilnehmer. Die nationalen Regulierungsbehörden und an­
dere zuständigen Behörden haben Zugang zum europäischen 
Verzeichnis. Vorbehaltlich des Artikels 17 kann die Agentur 
beschließen, das europäische Verzeichnis oder Auszüge daraus 
öffentlich zugänglich zu machen, vorausgesetzt, es werden keine 
wirtschaftlich sensiblen Daten über einzelne Marktteilnehmer 
offen gelegt. 

(4) Die in Absatz 1 genannten Marktteilnehmer übermitteln 
der nationalen Regulierungsbehörde das Registrierungsformblatt 
bevor sie eine Transaktion abschließen, die gemäß Artikel 8 
Absatz 1 der Agentur gemeldet werden muss. 

(5) Die in Absatz 1 genannten Marktteilnehmer teilen der 
nationalen Regulierungsbehörde unverzüglich jede Änderung 
mit, die sich hinsichtlich der im Registrierungsformblatt ange­
gebenen Informationen ergeben hat. 

Artikel 10 

Informationsaustausch zwischen der Agentur und anderen 
Behörden 

(1) Die Agentur richtet Verfahren ein für den Austausch der 
bei ihr nach Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 8 eingehenden 
Informationen mit den nationalen Regulierungsbehörden, den 
zuständigen Finanzbehörden der Mitgliedstaaten, den nationalen 
Wettbewerbsbehörden, der ESMA und anderen relevanten Be­
hörden. Bevor die Agentur solche Verfahren einrichtet, konsul­
tiert sie die genannten Behörden. 

(2) Die Agentur gewährt nur denjenigen Behörden Zugang 
zu den Verfahren nach Absatz 1, die Systeme eingerichtet ha­
ben, die es der Agentur ermöglichen, die Anforderungen gemäß 
Artikel 12 Absatz 1 zu erfüllen. 

(3) Gemäß den anwendbaren Rechtsvorschriften der Union 
über Transaktionen mit Derivaten, zentrale Gegenparteien und 
Transaktionsregister registrierte oder anerkannte Transaktions­
register stellen der Agentur alle von ihnen erhobenen einschlä­
gigen Informationen über Energiegroßhandelsprodukte und De­
rivate von Emissionszertifikaten zur Verfügung. 

Die ESMA übermittelt der Agentur Meldungen über Transaktio­
nen mit Energiegroßhandelsprodukten, die gemäß Artikel 25 
Absatz 3 der Richtlinie 2004/39/EG und den anwendbaren 
Rechtsvorschriften der Union über Transaktionen mit Derivaten, 
zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister eingegangen 
sind. Die zuständigen Behörden, die Meldungen über Trans­
aktionen mit Energiegroßhandelsprodukten erhalten, die gemäß 
Artikel 25 Absatz 3 der Richtlinie 2004/39/EG eingegangen 
sind, übermitteln diese Meldungen der Agentur. 

Die Agentur und die für die Überwachung des Handels mit 
Emissionszertifikaten und damit zusammenhängenden Deri­
vaten zuständigen Behörden kooperieren miteinander und füh­
ren ein angemessenes Verfahren ein, durch das die Agentur 
Zugang zu Aufzeichnungen über Transaktionen mit solchen 
Zertifikaten und Derivaten erhält, wenn diese Behörden Infor­
mationen über solche Transaktionen erfassen. 

Artikel 11 

Datenschutz 

Diese Verordnung berührt weder die aus der Richtlinie 
95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Daten­
verkehr ( 1 ) erwachsenden Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 
hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten noch 
die aus der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft 
und zum freien Datenverkehr ( 2 ) erwachsenden Verpflichtungen 
der Agentur hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener 
Daten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 

Artikel 12 

Operationelle Zuverlässigkeit 

(1) Die Agentur gewährleistet Vertraulichkeit, Integrität und 
Schutz der gemäß Artikel 4 Absatz 2 sowie gemäß den Arti­
keln 8 und 10 eingegangenen Informationen. Die Agentur er­
greift alle erforderlichen Maßnahmen, um den Missbrauch der in 
ihren Systemen verwalteten Informationen und den nicht auto­
risierten Zugang zu ihnen zu verhindern. 

Die nationalen Regulierungsbehörden, die zuständigen Finanz­
behörden der Mitgliedstaaten, die nationalen Wettbewerbsbehör­
den, die ESMA und andere relevante Behörden gewährleisten 
Vertraulichkeit, Integrität und Schutz der gemäß Artikel 4 Ab­
satz 2, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 5 oder Artikel 10 
bei ihnen eingegangenen Informationen und treffen Maßnah­
men, um jeden Missbrauch solcher Informationen zu verhin­
dern. 

Die Agentur ermittelt Quellen betriebstechnischer Risiken und 
minimiert diese Risiken durch Entwicklung geeigneter Systeme, 
Kontrollen und Verfahren.
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(2) Vorbehaltlich des Artikels 17 kann die Agentur beschlie­
ßen, Teile der Informationen, über die sie verfügt, öffentlich 
zugänglich zu machen, vorausgesetzt, dass keine wirtschaftlich 
sensiblen Daten über einzelne Marktteilnehmer oder einzelne 
Transaktionen oder einzelne Handelsplätze offen gelegt werden 
und dahingehend auch keine Rückschlüsse gezogen werden 
können. 

Die Agentur macht unter Berücksichtigung etwaiger Vertraulich­
keitserfordernisse ihre Bestände wirtschaftlich nicht sensibler 
Handelsdaten für wissenschaftliche Zwecke zugänglich. 

Die Informationen werden veröffentlicht oder zugänglich ge­
macht, um die Transparenz auf den Energiegroßhandelsmärkten 
zu erhöhen, sofern dies höchstwahrscheinlich keine Störung des 
Wettbewerbs auf diesen Energiemärkten mit sich bringt. 

Die Agentur verbreitet Informationen in fairer Weise gemäß 
transparenter Vorschriften, die sie verfasst und öffentlich zu­
gänglich macht. 

Artikel 13 

Umsetzung der Marktmissbrauchsverbote 

(1) Die nationalen Regulierungsbehörden stellen sicher, dass 
die in den Artikeln 3 und 5 festgelegten Verbote und die in 
Artikel 4 festgelegte Verpflichtung angewendet werden. 

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass seine nationalen Regulie­
rungsbehörden bis zum 29. Juni 2013 mit den für die Aus­
übung dieser Funktion notwendigen Untersuchungs- und 
Durchsetzungsbefugnissen ausgestattet sind. Diese Befugnisse 
werden in verhältnismäßiger Weise ausgeübt. 

Diese Befugnisse können 

a) direkt, 

b) in Zusammenarbeit mit anderen Behörden oder 

c) durch Antrag bei den zuständigen Justizbehörden 

ausgeübt werden. 

Die nationalen Regulierungsbehörden können gegebenenfalls 
ihre Untersuchungsbefugnisse in Zusammenarbeit mit organi­
sierten Märkten, Systemen zur Zusammenführung von Kaufs- 
und Verkaufsaufträgen („trade matching system“) oder den an­
deren in Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe d genannten Personen, 
die beruflich Transaktionen arrangieren, ausüben. 

(2) Die Untersuchungs- und Durchsetzungsbefugnisse nach 
Absatz 1 beschränken sich auf den Zweck der Untersuchung. 
Sie werden im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht aus­
geübt und umfassen das Recht 

a) relevante Unterlagen aller Art einzusehen und Kopien von 
ihnen zu erhalten, 

b) von jeder relevanten Person Auskünfte anzufordern, auch 
von Personen, die an der Übermittlung von Aufträgen oder 

an der Ausführung der betreffenden Handlungen nacheinan­
der beteiligt sind, sowie von deren Auftraggebern, und, falls 
notwendig, das Recht, solche Personen oder Auftraggeber 
vorzuladen und zu vernehmen, 

c) Ermittlungen vor Ort durchzuführen, 

d) bereits existierende Aufzeichnungen von Telefongesprächen 
und Datenübermittlungen anzufordern, 

e) die Einstellung von Praktiken zu verlangen, die gegen die 
Bestimmungen dieser Verordnung oder der auf ihrer Grund­
lage erlassenen delegierten Rechtsakte oder Durchführungs­
rechtsakte verstoßen, 

f) bei einem Gericht das Einfrieren oder die Beschlagnahme 
von Vermögenswerten zu beantragen, 

g) bei einem Gericht oder einer zuständigen Behörde ein vorü­
bergehendes Verbot der Ausübung der Berufstätigkeit zu be­
antragen. 

Artikel 14 

Recht auf Erhebung eines Einspruchs 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass auf nationaler Ebene ge­
eignete Verfahren bestehen, die einer betroffenen Partei das 
Recht geben, gegen eine Entscheidung einer Regulierungs­
behörde bei einer von den beteiligen Parteien und von Regie­
rungsstellen unabhängigen Stelle Einspruch zu erheben. 

Artikel 15 

Verpflichtungen für Personen, die beruflich Transaktionen 
arrangieren 

Personen, die beruflich Transaktionen mit Energiegroßhandels­
produkten arrangieren, informieren unverzüglich die nationale 
Regulierungsbehörde, wenn sie den begründeten Verdacht ha­
ben, dass eine Transaktion gegen die Bestimmungen der 
Artikel 3 oder 5 verstoßen könnte. 

Personen, die beruflich Transaktionen mit Energiegroßhandels­
produkten arrangieren, müssen wirksame Vorkehrungen und 
Verfahren einführen und beibehalten, mit denen Verstöße gegen 
die Artikel 3 oder 5 festgestellt werden können. 

Artikel 16 

Zusammenarbeit auf Unionsebene und auf nationaler 
Ebene 

(1) Die Agentur wirkt darauf hin, sicherzustellen, dass die 
nationalen Regulierungsbehörden ihre Aufgaben gemäß dieser 
Verordnung in koordinierter und einheitlicher Weise erfüllen. 

Die Agentur veröffentlicht gegebenenfalls unverbindliche Leit­
linien zur Anwendung der Begriffsbestimmungen in Artikel 2. 

Die nationalen Regulierungsbehörden arbeiten bei der Erfüllung 
ihrer Pflichten gemäß dieser Verordnung mit der Agentur und 
miteinander auch auf regionaler Ebene zusammen.
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Die nationalen Regulierungsbehörden, die zuständigen Finanz­
behörden und die nationale Wettbewerbsbehörde in einem Mit­
gliedstaat können angemessene Formen der Zusammenarbeit 
einrichten, damit wirksame und effiziente Untersuchungen 
und Durchsetzungsmaßnahmen gewährleistet werden und ein 
Beitrag zu einem kohärenten und einheitlichen Ansatz bei Un­
tersuchungen und Gerichtsverfahren und zur Durchsetzung die­
ser Verordnung und einschlägiger Finanz- und Wettbewerbsvor­
schriften geleistet wird. 

(2) Haben die nationalen Regulierungsbehörden begründeten 
Anlass zu der Vermutung, dass in ihrem Mitgliedstaat oder in 
einem anderen Mitgliedstaat gegen die Verordnung verstoßen 
wird oder wurde, so unterrichten sie unverzüglich die Agentur 
so genau wie möglich davon. 

Hat eine nationale Regulierungsbehörde den Verdacht, dass in 
einem anderen Mitgliedstaat Handlungen vorgenommen wer­
den, die die Energiegroßhandelsmärkte oder den Preis von Ener­
giegroßhandelsprodukten in ihrem Mitgliedstaat beeinflussen, so 
kann sie die Agentur ersuchen, Maßnahmen nach Absatz 4 
dieses Artikels und, falls die Handlungen Finanzinstrumente be­
treffen, die Artikel 9 der Richtlinie 2003/6/EG unterliegen, nach 
Absatz 3 dieses Artikels zu ergreifen. 

(3) Um einen koordinierten und einheitlichen Ansatz gegen­
über Marktmissbrauch auf den Energiegroßhandelsmärkten si­
cherzustellen, 

a) unterrichten die nationalen Regulierungsbehörden die zu­
ständige Finanzbehörde ihres Mitgliedstaats und die Agentur, 
wenn sie begründeten Anlass zu der Vermutung haben, dass 
auf Energiegroßhandelsmärkten Handlungen vorgenommen 
werden oder wurden, die einen Marktmissbrauch im Sinne 
der Richtlinie 2003/6/EG darstellen und sich auf Finanz­
instrumente auswirken, die Artikel 9 jener Richtlinie unter­
liegen, wobei die nationalen Regulierungsbehörden zu die­
sem Zweck angemessene Formen der Zusammenarbeit mit 
der zuständigen Finanzbehörde in ihrem Mitgliedstaat ein­
richten können, 

b) unterrichtet die Agentur die ESMA und die zuständige Fi­
nanzbehörde, wenn sie begründeten Anlass zu der Ver­
mutung hat, dass auf Energiegroßhandelsmärkten Handlun­
gen vorgenommen werden oder wurden, die einen Markt­
missbrauch im Sinne der Richtlinie 2003/6/EG darstellen 
und sich auf Finanzinstrumente auswirken, die Artikel 9 je­
ner Richtlinie unterliegen, 

c) unterrichtet die zuständige Finanzbehörde eines Mitglied­
staats die ESMA und die Agentur, wenn sie begründeten 
Anlass zu der Vermutung hat, dass auf Energiegroßhandels­
märkten in einem anderen Mitgliedstaat Handlungen unter 
Verstoß gegen die Artikel 3 und 5 vorgenommen werden 
oder wurden, 

d) unterrichten die nationalen Regulierungsbehörden die natio­
nale Wettbewerbsbehörde ihres Mitgliedstaats, die Kommis­
sion und die Agentur, wenn sie begründeten Anlass zu der 

Vermutung haben, dass auf Energiegroßhandelsmärkten 
Handlungen vorgenommen werden oder wurden, die höchst­
wahrscheinlich einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht 
darstellen. 

(4) Hat die Agentur u. a. auf der Grundlage von Anfangs­
bewertungen oder -analysen den Verdacht, dass ein Verstoß 
gegen diese Verordnung vorliegt, ist sie zur Erfüllung ihrer Auf­
gaben gemäß Absatz 1 befugt, 

a) eine oder mehrere nationale Regulierungsbehörden aufzufor­
dern, alle den mutmaßlichen Verstoß betreffenden Auskünfte 
zu erteilen, 

b) eine oder mehrere nationale Regulierungsbehörden aufzufor­
dern, eine Untersuchung des mutmaßlichen Verstoßes ein­
zuleiten und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe jedes ermit­
telten Verstoßes zu treffen. Die betroffenen nationalen Re­
gulierungsbehörden sind für die Beschlüsse hinsichtlich an­
gemessener Maßnahmen zur Abhilfe jedes aufgedeckten Ver­
stoßes zuständig, 

c) wenn ihrer Ansicht nach der mögliche Verstoß grenzüber­
schreitende Auswirkungen hat oder hatte, eine Unter­
suchungsgruppe aus Vertretern der betreffenden nationalen 
Regulierungsbehörden einzusetzen und zu koordinieren, die 
prüft, ob gegen diese Verordnung verstoßen wurde und in 
welchem Mitgliedstaat dieser Verstoß begangen wurde. Ge­
gebenenfalls kann die Agentur auch die Beteiligung von Ver­
tretern der zuständigen Finanzbehörde oder einer anderen 
relevanten Behörde eines oder mehrerer Mitgliedstaaten an 
der Untersuchungsgruppe fordern. 

(5) Eine nationale Regulierungsbehörde, bei der ein Aus­
kunftsersuchen gemäß Absatz 4 Buchstabe a oder eine Auffor­
derung zur Einleitung der Untersuchung eines mutmaßlichen 
Verstoßes gemäß Absatz 4 Buchstabe b eingeht, ergreift unver­
züglich die notwendigen Maßnahmen, um dieser Aufforderung 
nachzukommen. Ist die betreffende nationale Regulierungs­
behörde nicht in der Lage, die geforderte Auskunft sofort zu 
erteilen, so teilt sie der Agentur unverzüglich die Gründe hierfür 
mit. 

Abweichend von Unterabsatz 1 kann eine nationale Regulie­
rungsbehörde es ablehnen, einer Aufforderung nachzukommen, 

a) wenn dadurch die Souveränität oder die Sicherheit des er­
suchten Mitgliedstaats beeinträchtigt werden könnte, 

b) wenn aufgrund derselben Handlungen und gegen dieselben 
Personen bereits ein Verfahren vor einem Gericht des ersuch­
ten Mitgliedstaats anhängig ist, oder 

c) wenn gegen diese Personen aufgrund derselben Tat bereits 
ein rechtskräftiges Urteil in dem ersuchten Mitgliedstaat er­
gangen ist. 

In diesem Fall teilt die nationale Regulierungsbehörde dies der 
Agentur entsprechend mit und übermittelt ihr möglichst genaue 
Informationen über diese Verfahren bzw. das betreffende Urteil.
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Die nationalen Regulierungsbehörden nehmen an einer gemäß 
Absatz 4 Buchstabe c zusammengestellten Untersuchungs­
gruppe teil und leisten jegliche notwendige Unterstützung. Die 
Untersuchungsgruppe wird von der Agentur koordiniert. 

(6) Der letzte Satz von Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 713/2009 gilt nicht, wenn die Agentur ihre Aufgaben 
gemäß dieser Verordnung erfüllt. 

Artikel 17 

Berufsgeheimnis 

(1) Vertrauliche Informationen, die gemäß dieser Verordnung 
empfangen, ausgetauscht oder übermittelt werden, unterliegen 
den Vorschriften der Absätze 2, 3 und 4 über das Berufs­
geheimnis. 

(2) Zur Wahrung des Berufsgeheimnisses verpflichtet sind: 

a) Personen, die für die Agentur arbeiten oder gearbeitet haben, 

b) von der Agentur beauftragte Wirtschaftsprüfer und Sachver­
ständige, 

c) Personen, die für die nationalen Regulierungsbehörden oder 
für sonstige zuständige Behörden arbeiten oder gearbeitet 
haben, 

d) von nationalen Regulierungsbehörden oder sonstigen zustän­
digen Behörden beauftragte Wirtschaftsprüfer und Sachver­
ständige, die gemäß dieser Verordnung vertrauliche Informa­
tionen erhalten. 

(3) Vertrauliche Informationen, die die in Absatz 2 genann­
ten Personen im Rahmen der Erfüllung ihrer Pflichten erhalten, 
dürfen an keine andere Person oder Behörde weitergegeben 
werden, es sei denn in zusammengefasster oder allgemeiner 
Form, so dass die einzelnen Marktteilnehmer oder Marktplätze 
nicht zu erkennen sind; davon unberührt bleiben Fälle, die unter 
das Strafrecht, andere Bestimmungen dieser Verordnung oder 
andere einschlägige Unionsvorschriften fallen. 

(4) Unbeschadet der Fälle, die unter das Strafrecht fallen, 
dürfen die Agentur, die nationalen Regulierungsbehörden, die 
zuständigen Finanzbehörden der Mitgliedstaaten, die ESMA, 
Stellen oder Personen vertrauliche Informationen, die sie gemäß 
dieser Verordnung erhalten, nur zur Erfüllung ihrer Pflichten 
und zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben verwenden. Andere Be­
hörden, Stellen oder Personen können diese Informationen zu 
dem Zweck, zu dem sie ihnen übermittelt wurden, oder im 
Rahmen von speziell mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben 
zusammenhängenden Verwaltungs- und Gerichtsverfahren ver­
wenden. Die Behörde, die die Information erhält, darf diese für 
andere Zwecke verwenden, vorausgesetzt die Agentur, die na­
tionalen Regulierungsbehörden, die zuständigen Finanzbehörden 
der Mitgliedstaaten, die ESMA, Stellen oder Personen, die die 
Information übermitteln, geben ihre Zustimmung. 

(5) Dieser Artikel hindert eine Behörde in einem Mitgliedstaat 
nicht daran, in Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften 
vertrauliche Informationen auszutauschen oder zu übermitteln, 

vorausgesetzt, dass sie diese nicht von einer Behörde eines an­
deren Mitgliedstaats oder der Agentur im Rahmen dieser Ver­
ordnung erhalten hat. 

Artikel 18 

Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten legen fest, welche Sanktionen bei einem 
Verstoß gegen diese Verordnung zu verhängen sind, und treffen 
die zu deren Durchsetzung erforderlichen Maßnahmen. Die vor­
gesehenen Sanktionen müssen wirksam, abschreckend und ver­
hältnismäßig sein und der Begehensweise, Dauer und Schwere 
der Verstöße, dem Schaden für die Verbraucher und den poten­
ziellen Gewinnen infolge des Handels aufgrund von Insider-In­
formationen und Marktmanipulation Rechnung tragen. 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften bis 
spätestens 29. Juni 2013 mit und melden ihr spätere Änderun­
gen unverzüglich. 

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die nationale Regulierungs­
behörde Maßnahmen oder Sanktionen, die wegen Verstößen 
gegen diese Verordnung ergriffen bzw. verhängt werden, öffent­
lich bekannt geben kann, es sei denn, diese Bekanntgabe würde 
einen unverhältnismäßigen Schaden bei den Beteiligten zur 
Folge haben. 

Artikel 19 

Internationale Beziehungen 

Soweit es zur Verwirklichung der in dieser Verordnung fest­
gelegten Ziele erforderlich ist, kann die Agentur unbeschadet 
der jeweiligen Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten und der Or­
gane der Union einschließlich des Europäischen Auswärtigen 
Dienstes mit Aufsichtsbehörden, internationalen Organisationen 
und Behörden von Drittstaaten in Kontakt treten und mit ihnen 
Verwaltungsvereinbarungen schließen, insbesondere mit denje­
nigen, die Einfluss auf den Energiegroßhandelsmarkt der Union 
ausüben, um die Harmonisierung des Regelungsrahmens voran­
zubringen. Diese Verein-barungen bringen für die Union und 
ihre Mitgliedstaaten keine rechtlichen Verpflichtungen mit sich 
und hindern die Mitgliedstaaten und ihre zuständigen Behörden 
nicht daran, bilaterale oder multilaterale Vereinbarungen mit 
diesen Aufsichtsbehörden, internationalen Organisationen und 
Behörden von Drittstaaten zu schließen. 

Artikel 20 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingun­
gen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 6 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem 28. Dezember 2011 übertragen. Die Kommis­
sion erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 
von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeit­
räume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament 
oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätes­
tens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums.
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 kann vom Eu­
ropäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen wer­
den. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung 
der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird davon nicht berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt er­
lässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Par­
lament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben 
werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 21 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. 
Es handelt sich dabei um einen Ausschuss im Sinne der Ver­
ordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, gilt Artikel 5 
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

Artikel 22 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver­
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 8 Absatz 1, Absatz 3 Unterabsatz 1, Absatz 4 und 
Absatz 5 gelten mit Wirkung von sechs Monaten ab dem Da­
tum, an dem die Kommission die in Artikel 8 Absätze 2 und 6 
genannten einschlägigen Durchführungsrechtsakte erlässt. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat. 

Geschehen zu Straßburg am 25. Oktober 2011. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 

J. BUZEK 

In Namen des Rates 
Der Präsident 

M. DOWGIELEWICZ
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ERKLÄRUNG DER KOMMISSION 

Nach Ansicht der Kommission können die Schwellenwerte für die Meldung von Transaktionen im Sinne 
von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a und Informationen im Sinne von Artikel 8 Absatz 6 Buchstabe a nicht 
im Wege von Durchführungsrechtsakten festgelegt werden. 

Die Kommission wird gegebenenfalls einen Legislativvorschlag zur Festlegung solcher Schwellenwerte vor­
legen. 

ERKLÄRUNG DES RATES 

Der EU-Gesetzgeber hat der Kommission gemäß Artikel 291 AEUV Durchführungsbefugnisse in Bezug auf 
die in Artikel 8 vorgesehenen Maßnahmen übertragen. Dies ist für die Kommission trotz der Erklärung, die 
sie zu Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a und Absatz 6 Buchstabe a abgegeben hat, rechtsverbindlich.
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